
[i] 
 

 
 
 
 
 

Das Energetische Quartierskonzept 

als Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung 
 

Umsetzungsstrategien am Beispiel des Sanierungsgebiets 
Krückau-Vormstegen, Elmshorn, Schleswig-Holstein 

 
 
 
 
 
 
 
 

06. Dezember 2013 
 

Masterthesis an der HCU Hamburg 
Stadtplanung 

 
Jens-Phillip Petersen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutachter: 
Prof. Irene Peters, Ph.D. 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Krüger 

 
 
  



[i] 
 

 
  



[i] 
 

I. Kurzfassung 

Deutsch 

Der energetische Stadtumbau, hin zu nach-
haltigen Siedlungsstrukturen, wird in den 
nächsten Jahrzehnten für die Stadtplanung 
zur zentralen Aufgabe. Das Stadtquartier ist 
hierfür als Handlungsebene prädestiniert, da 
eine Systembetrachtung von Energiebedarf 
und Energieversorgung auf Quartiersebene 
zahlreiche Vorteile im Bereich der Energieef-
fizienz und Wirtschaftlichkeit gegenüber der 
Objekt- oder gesamtstädtischen Ebene auf-
weist.  
 
Dazu sind technisch-organisatorische, mate-
rielle, finanzielle und rechtliche Rahmenbe-
dingungen, als auch der aktuelle Stand ener-
getischer Quartiersplanung erfasst worden. 
Es wurden Mängel in Systematik, eine unzu-
reichende Informationslage und wenig inte-
grierte Betrachtung von Quartieren bei be-
stehenden energetischen Quartiersplanungen 
und in Teilen ein gänzliches Fehlen energeti-
scher Quartiersplanung festgestellt.  
 
Um die Defizite in der energetischen Quar-
tiersplanung abzubauen und die Potenziale 
energetischer Quartiersplanung zu nutzen 
bedarf es eines integrierten Planungsverfah-
rens, um die Polydimensionalität der energe-
tischen Belange im Quartier zu koordinieren. 
Die Koordination dieser Belange kann nur 
über ein projektorientiertes Planungsinstru-
ment abseits klassischer, sektoraler Planun-
gen erfolgen, kurz, über ein energetisches 
Quartierskonzept. Wie ein solches Instrument 
aussähe und welche Position es in der Stadt-
planung einnehmen sollte wird im Rahmen 
dieser Arbeit skizziert. 
 
Anhand dieser Skizze wurde ein energeti-
sches Quartierskonzept für Krückau-
Vormstegen, ein Sanierungsgebiet in Elms-
horn (Schleswig-Holstein), entworfen und 
aufgezeigt welche Energiepotenziale im Quar-
tier vorhanden sind, wie diese genutzt wer-
den können und mit welchem Planungsver-
fahren eine wirtschaftliche und umweltver-
trägliche Energienutzung im Quartier er-
reichbar ist.  

II. Abstract 

English 

Energy - its efficient use and its CO2 neutral 
provision - will be a central task for urban 
development in the coming decades. Ap-
proaching this task at the neighborhood level 
- rather than the city-wide level - has many 
advantages, and seems almost like a necessi-
ty. It is at the neighborhood scale that many 
technical synergies can be realized, promising 
scale effects be reached, and decision makers 
be mobilized to act in their common interest. 
 
The planning instrument proposed in this 
thesis is based on a review of current urban 
energy planning. It has been found that cur-
rent practice lacks a systematic approach, 
suffers from insufficient information and too 
little integration with other causes of urban 
development. 
 
To overcome the weaknesses in the current 
energetic neighborhood planning and to ex-
ploit its potential, an integrated planning pro-
cess is required to coordinate the multidi-
mensionality of energy in the neighborhood. 
The coordination of these interests can only 
be achieved through a project-oriented plan-
ning tool distinguished from traditional plan-
ning. There is a need for “neighborhood ener-
gy concepts”. What such a planning tool 
should look like and what position it should 
have in the system of urban planning is out-
lined in this report. 
 
Based on the outlined tool, a neighborhood 
energy concept for Krückau Vormstegen (a 
redevelopment area in Elmshorn, Schleswig-
Holstein, Germany), was designed. The report 
shows the potential of the neighborhood's 
energy sources and suggests a planning pro-
cedure by which this potential could be real-
ized to provide a sustainable and economical 
energy supply for the neighborhood. 
 
 
  



[ii] 
 

III. Danksagung 

Ich danke meinen Betreuern an der HafenCity Universität Hamburg,  Prof. Irene Peters, PhD und 
Prof. Dr. Thomas Krüger, für ihre Unterstützung und Offenheit bei der Erstellung der vorliegen-
den Arbeit.  
 
Diese Arbeit entstand auf Anraten von Felix Kalkowsky, der zum damaligen Zeitpunkt im Pla-
nungsamt der Stadt Elmshorn angestellt war. Ihm, sowie Markus Pietrucha, ebenfalls im Pla-
nungsamt der Stadt Elmshorn angestellt, bin ich für die Unterstützung in der Materialbeschaf-
fung sowie ständige Bereitschaft auf Rückfragen zu antworten zu Dank verpflichtet.  
 
Ferner danke ich allen Gesprächspartnern, die sich die Zeit nahmen meine Fragen zu beantwor-
ten und mir damit eine große Hilfe waren. Insbesondere zu nennen sind Frau Fronzek, in ihrer 
Funktion als erste Bürgermeisterin Elmshorns, Frau Kase als Vertreterin des Stadtmarketing 
Elmshorns e.V. sowie Herrn Wionzek und Herrn Schuhknecht als Vertreter der Stadtwerke 
Elmshorn. Des Weiteren danke ich Herrn Hansen von der Morgenwelt GmbH für das offene Ge-
spräch, sowie Herrn Küsel von der Peter Kölln KGaA und Herrn Schülecke von MEGAwatt. 
 
 
  



[iii] 
 

IV. Tabellenverzeichnis 

 
Tabelle 1: 
 
Tabelle 2:  
 
Tabelle 3:  
 
Tabelle 4:  
 
Tabelle 5: 
  
Tabelle 6: 
 
Tabelle 7: 
 
Tabelle 8: 
 
Tabelle 9:  
 
Tabelle 10: 
 
Tabelle 11: 
 
Tabelle 12: 
 
Tabelle 13: 
 
Tabelle 14: 
 
Tabelle 15: 
 
Tabelle 16: 
 
Tabelle 17: 
 
Tabelle 18: 
 
Tabelle 19: 
 
Tabelle 20: 
 
Tabelle 21: 
 
Tabelle 22: 
 
Tabelle 23: 
 
Tabelle 24: 
 
Tabelle 25: 
 
Tabelle 26: 

Degressive EEG-Vergütung 
     (Quelle: Eigene Darstellung nach EEG 2012) 
Vergütung von Rohstoffklassen für Biomasse  

     (Quelle: Eigene Darstellung nach EEG 2012) 
Rechtliche Instrumente zur Durchsetzung energetischer Belange 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Übersicht relevanter Förderprogramme energetische Bauvorhaben für Kommunen    
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

 An energetischen Quartierskonzepten beteiligte Akteure  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

 Zentrale Daten zum energetischen Sanierungskonzept Bergedorf-Süd 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 

Übersicht zum integrierten energetischen Quartierskonzept Belm  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zentrale Daten zur Bahnstadt Heidelberg 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Zentrale Daten zum Energieverbund Wilhelmsburg Mitte 

     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Bewertung des Konzepts zur energetischen Stadtteilsanierung Bergedorf-Süd 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Bewertung des integrierten energetischen Quartierskonzepts Belm 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Bewertung der Bahnstadt Heidelberg 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Bewertung des Energieverbunds Wilhelmsburg Mitte 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zusammenfassung planerischer Rahmenbedingungen Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Energetische Rahmenbedingungen  Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Annahmen für das energetische Quartierskonzept   Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Gebäudeklassen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Beispielgebäude Bestand Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Entwicklung EnEV 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Energiebedarfe Baufelder Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Potenzial Erneuerbare Energien im Quartier Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zusammenfassung VS-1 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zusammenfassung VS-2 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zusammenfassung VS-3 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zusammenfassung VS-4 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zusammenfassung VS-5 
     (Quelle: Eigene Darstellung)  



[iv] 
 

V. Abbildungsverzeichnis 
 

Abb. 1: 
 
 

Grafik Nachhaltige Stadtentwicklung: Handlungsfeld energetischer 
Quartierskonzepte  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Dimensionen und Aufgabenbereiche energetischer Quartierskonzepte – im Neubau 
und Bestand 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Aufbau Arbeit / Methodik/Arbeitsschritte/ Inhalt  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Energiesystem Quartier  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Energieverbrauch im Privathaus   
     (Quelle: Eigene Darstellung nach ASUE 2011) 
Schematische Darstellung Energiebedarf beeinflussende Bereiche 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Wärmebereitstellung aus EEs in Deutschland 2012 
     (Quelle: BMU 2013) 
Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung.  
     (Quelle: Bundesverband KWK e.V. (BKWK)) 
Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung      
     (Quelle: Bundesverband für KWK e.V. 2008) 
Strommix in Deutschland (2012).  
     (Quelle: Eigene Darstellung, nach BMU 03/2013) 
Verfahren zur Konzepterstellung 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Quartiersabgrenzung Bergedorf-Süd  
     (Quelle: Steg Hamburg mbH 2013) 
Sanierungsgebiet Bergedorf-Süd 
     (Quelle: Steg Hamburg mbH 2013) 

Sanierungsgebiet Belm 
     (Quelle: Gemeinde Belm 2013) 
 Luftaufnahme Belm  
     (Quelle: Bing Maps 2013) 
Aufgabenbereich Bergedorf-Süd  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Aufgabenbereich Belm  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Rahmenplan Bahnstadt Heidelberg   
     (Quelle: Bahnstadt Heidelberg) 
Luftaufnahme Bahnstadt Heidelberg 2012   
     (Quelle: Stadt Heidelberg 2013) 
Luftaufnahme Wilhelmsburg Mitte   
     (Quelle: IBA Hamburg GmbH 2013) 
Aufgabenbereich Bahnstadt Heidelberg  
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Aufgabenbereiche  Wilhelmsburg Mitte 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Masterplan Wilhelmsburg Mitte 
     (Quelle: IBA Hamburg GmbH 2013) 

Abb. 2: 
 
 
Abb. 3: 
 
Abb. 4: 
 
Abb. 5: 
 
Abb. 6: 
 
Abb. 7: 
 
Abb. 8: 
 
Abb. 9: 
 
Abb. 10: 
 
Abb. 11: 
 
Abb. 12: 
 
Abb. 13: 
 
Abb. 14: 
 
Abb. 15: 
 
Abb. 16: 
 
Abb. 17: 
 
Abb. 18: 
 
Abb. 19: 
 
Abb. 20: 
 
Abb. 21: 
 
Abb. 22: 
 
Abb. 23: 
 
Abb. 24: Heatmap Aufgabenbereiche Beispiele 
 
Abb. 25: 

     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Energiekonzepte auf verschiedenen Ebenen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 



[v] 
 

Abb. 26: Skizze des Planungsinstruments "Energetisches Quartierskonzept"  
 
Abb. 27: 

     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Einkaufsstraße Elmshorn 

 
Abb. 28: 
 
Abb. 29: 
 
Abb. 30: 
 
Abb. 31: 
 
Abb. 32: 
 
Abb. 33: 
 
Abb. 34: 
 
Abb. 35: 
 
Abb. 36: 
 
Abb. 37: 
 
Abb. 38: 

     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Lage Elmshorns 
     (Quelle: Eigene Darstellung nach Ralf Brennemann) 
Lage Krückau-Vormstegens im Elmshorner Stadtgebiet 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Kreuzung Vormstegen Schauenburger Straße 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Buttermarkt 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Rahmenplan Krückau-Vormstegen, Stand 2011 in freiem Maßstab, genordet  
     (Quelle: Stadt Elmshorn 2011) 

Skizze Buttermarkt  
     (Quelle: Stadt Elmshorn 2011) 

Hafenpanorama  
     (Quelle: Stadt Elmshorn 2011) 

Knechtsche Hallen 

     (Quelle: Eigene Darstellung) 
MI-Verkehrsführung Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Stadt Elmshorn 2011) 
Nutzungsstruktur 
     (Quelle: Stadt Elmshorn 2011) 
Erwartete Änderungen des Rahmenplans für  Krückau-Vormstegen 

 
Abb. 39: 
 
Abb. 40: 
 
Abb. 41: 
 
Abb. 42: 
 
Abb. 43: 
 
 
Abb. 44: 

     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Bildung von Baufeldern und Nummerierung von Bestandsgebäuden 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
BGF Aufteilung Neubau / Bestand aufgeteilt nach Baufeldern 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
BGF nach Nutzungen in den Teilbereichen Krückau-Vormstegens 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Gebietstrennung nach Neubau (rot) und Bestand (blau) 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Aufgabenbereiche bzw. Herausforderungen für das energetische Quartierskonzept 
Krückau-Vormstegen 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 
Planungsprozess des energetischen Quartierskonzepts Krückau-Vormstegen 

                           (Quelle: Eigene Darstellung) 
Abb. 45: 
 

Sanierung Bestand 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Abb. 46: Baulicher Zustand des Gebäudebestands 
       (Quelle: Eigene Darstellung) 
Abb. 47: Piktogramm Sanierungsmöglichkeit und Sanierungspotenzial 
       (Quelle: Eigene Darstellung) 
Abb. 48: Wärmebedarf Bestand in MWh 
 
Abb. 49: 
 
Abb. 50: 
 
Abb. 51: 
 
 
 

      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Variantenvergleich Wärmebedarf 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Wärmedichte der Baufelder Variante 1 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Wärmedichte der Baufelder Variante 2 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

 



[vi] 
 

Abb. 52: 
 
 
Abb. 53: 
 
Abb. 54: 
 
Abb. 55: 
 
Abb. 56: 
 
Abb. 57: 
 
Abb. 58: 
 
Abb. 59: 
 
Abb. 60: 
 
Abb. 61: 
 
Abb. 62: 
 
Abb. 63: 
 
Abb. 64: 
 
Abb. 65: 
 
Abb. 66: 
 
Abb. 67: 
 
Abb. 68: 
 
Abb. 69: 
 
Abb. 70: 
 
Abb. 71: 
 
Abb. 72: 
 
 

Potenzialflächen (nummeriert) oberflächennahe Geothermie, freier Maß-
stab/genordet 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Solarflächen Umfeld 
     (Quelle: Eigene Darstellung) 

Potenzielle Stromerzeugung (NUR im Quartier) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Potenzielle Wärmeenergie (NUR im Quartier) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Vergleich von Wärmebedarf und Wärmepotenzial 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Vergleich von Strombedarf und Stromerzeugungspotenzial 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Standorte Heizwerk 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Verlauf Wärmenetz 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Jahresganglinie VS-2 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Jahresganglinie VS-4  
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Vergleich Investitionskosten 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Gesamtkosten vor Stromverkauf  (ohne MwSt.) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Jährliche Erlöse aus dem Stromverkauf (nur BHKW-Module) (ohne MwSt.) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Jährliche Gesamtkosten (nur Wärme) (ohne MwSt.)   
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Endkundepreise Strom (ohne MwSt.) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Spezifische Wärmepreise (ohne MwSt.) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Treibausgasemissionen der Wärmebereitstellung (in  CO2-Äquivalenten) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Zeitleiste (Teil 1) Umsetzung Variante VS-2  
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Zeitleiste (Teil 2) Umsetzung Variante VS-2 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Handlungsmatrix Umsetzung Variante VS-2 (Teil 1) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
Handlungsmatrix Umsetzung Variante VS-2 (Teil 2) 
      (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

 
  



[vii] 
 

VI. Abkürzungsverzeichnis 

 
a   Jahr 
AG   Aktiengesellschaft 
AGFW  Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. 
ArGe  Arbeitsgemeinschaft  
A/V  Verhältnis zwischen Außenhülle und Volumen  
BAFA  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
BauGB  Baugesetzbuch 
BDEW   Bund Deutscher Energiewirtschaft 
BGF  Brutto-Geschoss-Fläche 
BHKW   Blockheizkraftwerk 
BID  Buisness Improvment District 
BMU  Umweltbundesministerium 
BSU  Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg 
CO2  Kohlendioxid 
ct  Cent 
DIN  Deutsche Industrie Norm 
DN  Nennweite von Rohren 
DTU  Danmarks Tekniske Universitet (Technische Universität Dänemarks) 
EE   Erneuerbare Energien 
EEG   Erneuerbare-Energien-Gesetz 
EEWärmeG  Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
EEX   European Energy Exchange (Leipziger Strombörse) 
EG   Europäische Gemeinschaft 
EHG  Entwicklungsgesellschaft Heidelberg GmbH & Co. KG  
Einw.  Einwohner 
EnEG   Energieeinspargesetz 
EnEV  Energieeinsparverordnung 
EnWG   Energiewirtschaftsgesetz 
EU   Europäische Union 
EVK  Energieversorgungskonzept 
EVU   Energieversorgungsunternehmen 
GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GW  Gigawatt 
h  Stunde 
ha  Hektar   
HCU  HafenCity Universität Hamburg 
HHE   Hamburg Energie GmbH 
HKW  Heizkraftwerk 
Ht'  Transmissionswärmeverlust  
Hz   Herz 
IBA   Internationale Bauausstellung Hamburg GmbH 
IKT  Informations- und Kommunikationstechnologie 
IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 
J  Joule 
JAZ  Jahresarbeitszahl 
K  Kelvin 
KAV   Konzessionsabgabenverordnung 
KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KGaA  Kommanditgesellschaft auf Aktien 
km  Kilometer 
kV   Kilovolt 
K-V  Krückau-Vormstegen 



[viii] 
 

kW   Kilowatt 
kWh   Kilowattstunden 
KWK   Kraft-Wärme-Kopplung 
KWKK  Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
leap  leadership for energy action and planning 
LOI  Letter of Intent 
m  Meter 
m²   Quadratmeter 
m³  Kubikmeter  
mg  Milligramm  
MIV  Motorisierter Individualverkehr 
MW   Megawatt 
MWh   Megawattstunden 
Nm  Newtonmeter 
NOx  Stickstoffoxid 
NZV   Netzverordnung 
ÖPNV  Öffentlicher Personen Nahverkehr 
p.a.  per annum (pro Jahr) 
PCM  Phasenwechselmaterial (englisch: Phase-Changing-Material) 
PE  Primärenergie 
PHPP  Passivhaus Projektierungspaket 
PKW   Personenkraftwagen 
PV  Photovoltaik  
Qp  Jahres-Primärenergiebedarf 
SEAP  Sustainable Energy Action Plan 
SEC  Sustainable Energy Community 
SEZ  Sustainable Energy Zone 
SGB   Sozialgesetzbuch 
steg  Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft 
StromStG  Stromsteuergesetz 
SWE  Stadtwerke Elmshorn 
TA  Technische Anleitung 
TCPA  Town and Country Planning Association 
THG  Treibhausgas 
UCTE   Union für die Koordinierung des Transports elektrischer Energie 
U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient 
ÜNB   Übertragungsnetzbetreiber 
V  Volt 
VDI  Verein Deutscher Ingenieure 
VIP  Vakuum-Isolier-Paneele 
VKU  Verband Kommunaler Unternehmen 
VNB   Verteilnetzbetreiber 
W  Watt 
WE  Wohneinheit 
WP  Wärmepumpe 
Xel   Elektrisch 
Xth   Thermisch 

  



[ix] 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

I. Kurzfassung .......................................................................................................................................... i 

II. Abstract .................................................................................................................................................. i 

III. Danksagung ......................................................................................................................................... ii 

IV. Tabellenverzeichnis ....................................................................................................................... iii 

V. Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................... iv 

VI. Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................ vii 

Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................................................... ix 
 

1. Kapitel | Einleitung ...................................................................................................................... 1 

1.1 Kurzfassung: Ziel der Arbeit ......................................................................................................... 1 

1.2 Problemlage und die Notwendigkeit  lokaler Maßnahmen .............................................. 1 

1.3 Das Quartier als Handlungsfeld nachhaltiger Stadtentwicklung .................................... 4 

1.4 Abgrenzung des energetischen Quartierskonzepts von energetischer  
Quartiersplanung............................................................................................................................... 5 

1.5 Fragestellung und Gang der Untersuchung ............................................................................. 8 
 

2. Kapitel | Rahmenbedingungen für energetische Quartiersplanung ....................... 11 

2.1 Die Aufgabe der Versorgung von Gebäuden und Quartieren mit Energie ............... 11 

2.2 Technische Grundlagen der energierelevanten Bau-, Gebäude- und 
Versorgungstechnik ...................................................................................................................... 12 

2.2.1 Energiebedarf: Bauweise und bautechnische Gebäudeausstattung ................................. 12 

2.2.2 Versorgungstechnik im Gebäudebereich: Wärme- und Kälteversorgung ...................... 16 

2.2.3 Versorgungstechnik im Gebäude-bereich: Stromversorgung ............................................. 21 

2.2.4 Energetische Nutzung anderer städtischer Infrastrukturen ............................................... 25 

2.3 Rechtlich-institutionelle Rahmenbedingungen der Energieversorgung .................. 26 

2.3.1 Energiewirtschaftlicher Rechtsrahmen und Energiewirtschaftsgesetz .......................... 26 

2.3.2 Wärmeversorgung ................................................................................................................................. 27 

2.3.3 Stromversorgung ................................................................................................................................... 29 

2.4 Rechtliche Instrumente zur Wahrnehmung energetischer Belange im Quartier . 32 

2.4.1 Formelle Instrumente .......................................................................................................................... 32 

2.4.2 Informelle Instrumente ....................................................................................................................... 34 

2.4.3 Zusammenfassung ................................................................................................................................. 35 

2.5 Finanzierung und Förderprogramme für energetische Bauvorhaben ...................... 36 

2.6 Planung und Umsetzung des energetischen Quartierskonzepts ................................. 40 

2.6.1 Erstellung des energetischen  Quartierskonzepts .................................................................... 40 

2.6.2 Zentrale Akteure ..................................................................................................................................... 42 

2.6.3 Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit energetischer Maßnahmen ............................. 43 

2.6.4 Umsetzung energetischer Quartierskonzepte ........................................................................... 44 
 



[x] 
 

3. Kapitel | Beispiele energetischer Quartiersplanung .................................................... 49 

3.1 Beispiele der Bestandssanierung ............................................................................................. 49 

3.1.1 Energetische Stadtsanierung  Bergedorf-Süd ............................................................................ 49 

3.1.2 Integriertes energetisches Quartierskonzept Belm ................................................................. 50 

3.2 Beispiele im Neubau ...................................................................................................................... 54 

3.2.1 Heidelberg Bahnstadt ........................................................................................................................... 54 

3.2.2 Energieverbund Wilhelmsburg Mitte ............................................................................................ 55 

3.3 Bewertung der Beispiele ................................................................................................................ 59 
 

4. Kapitel | Stand und Entwicklungsbedarf energetischer Quartiersplanung ......... 63 

4.1 Stand der energetischen  Quartiersplanung ........................................................................ 63 

4.1.1 Energetische Quartiersplanung in der Planungspraxis.......................................................... 63 

4.1.2 Forschungsstand, Bewertung von Programmen und theoretischer Diskussion ......... 64 

4.1.3 Zusammenfassung des Status energetischer Quartiersplanung ........................................ 67 

4.2 Skizze des Planungsinstruments  „Energetisches Quartiersenergiekonzept“ ........ 69 
 

5. Kapitel | Energetisches Quartierskonzept Krückau-Vormstegen ........................... 75 

5.1 Aufgabenstellung, Vorgehen und  Vorbemerkungen ....................................................... 75 

5.1.1 Warum ist ein energetisches Quartierskonzept unverzichtbar? ........................................ 76 

5.2 Merkmale des Plangebietes ........................................................................................................ 77 

5.2.1 Stadt Elmshorn ........................................................................................................................................ 77 

5.2.2 Quartier Krückau-Vormstegen ......................................................................................................... 81 

5.2.3 Akteure in Krückau-Vormstegen ..................................................................................................... 85 

5.3 Bewertung des Rahmenplans und der Ausgangslage für ein energetisches 
Quartierskonzept ............................................................................................................................ 88 

5.3.1 Planungsstand Krückau-Vormstegen ............................................................................................ 88 

5.3.2 Annahmen zur Quartiersentwicklung ........................................................................................... 89 

5.4 Planungsverfahren zur Erstellung des energetischen Quartierskonzepts für 
Krückau-Vormstegen .................................................................................................................... 95 

5.4.1 Ziele für und Bedingungen an das energetische Quartierskonzept .................................. 95 

5.4.2 Bisherige Umsetzungshemmnisse für die energetische  Quartiersplanung und 
Quartiersentwicklung ........................................................................................................................... 95 

5.4.3 Aufgabenfelder ........................................................................................................................................ 96 

5.4.4 Verfahren zur Erstellung und Implikation des energetischen Quartierskonzepts ..... 96 

5.4.5 Finanzierung des Konzepts ................................................................................................................ 97 

5.5 Bewertung des Bestands hinsichtlich des energetischen Zustands ........................... 98 

5.6 Energieeinsparpotenzial durch energetische Sanierung des Bestands .................... 99 

5.7 Energiebedarfsanalyse ...............................................................................................................101 

5.8 Ermittlung des Energieversorgungspotenzials für Krückau-Vormstegen .............105 

5.8.1 Industrielle Abwärme ....................................................................................................................... 105 

5.8.2 Energetische Abfallverwertung..................................................................................................... 106 

5.8.3 Wärmerückgewinnung aus  Abwasser ....................................................................................... 106 

5.8.4 BHKW-Nutzung mit Biomasse als Brennstoff ......................................................................... 106 

5.8.5 Oberflächennahe Geothermie (Wärmepumpen) ................................................................... 107 

5.8.6 Tiefengeothermie ................................................................................................................................ 108 



[xi] 
 

5.8.7 Photovoltaik .......................................................................................................................................... 108 

5.8.8 Solarthermie .......................................................................................................................................... 110 

5.8.9 Wasserkraft ........................................................................................................................................... 110 

5.8.10 Windkraft................................................................................................................................................ 110 

5.8.11 Zusammenfassung der  Energiepotenziale ............................................................................... 111 

5.9 Varianten der künftigen Energieversorgung von Krückau-Vormstegen ................112 

5.9.1 VS-1: Dezentrales Referenzmodell............................................................................................... 112 

5.9.2 Grundlagen für (teil-)zentrale Wärmeversorgung ................................................................ 114 

5.9.3 VS-2: Nahwärmenetz mit BHKW .................................................................................................. 116 

5.9.4 VS-3: Nahwärmenetz mit Holzpelletkessel .............................................................................. 118 

5.9.5 VS-4: Nahwärmenetz mit BHKW und dezentraler Solarenergie ..................................... 119 

5.9.6 VS-5: Nahwärmenetz mit Pelletkessel, Geothermie und PV.............................................. 121 

5.9.7 Gegenüberstellung der Varianten ................................................................................................ 122 

5.9.8 Zusammenfassung und Variantenauswahl............................................................................... 125 

 
6. Kapitel | Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkatalog ................................. 127 
 

7. Kapitel | Fazit ........................................................................................................................... 133 
 

Quellenverzeichnis ..................................................................................................................... 136 

Literaturquellen .................................................................................................................................................. 136 

Internetquellen .................................................................................................................................................... 138 

Gesetzestexte und Richtlinien ....................................................................................................................... 147 

Interviewquellen ................................................................................................................................................. 147 

Vorträge, Diskussionsrunden und Kongresse ........................................................................................ 148 
 

Anhang ............................................................................................................................................. 149 

  



[1] 
 

 



[1] 
 

1. Kapitel | Einleitung 

In diesem ersten Kapitel werden Ausgangsla-
ge und Zielsetzung der Arbeit erläutert. Dazu 
anschließend der Aufbau und die angewandte 
Methodik.  

1.1 Kurzfassung: Ziel der Arbeit 

Die Erfordernisse des Klima- und Natur-
schutzes, entstandene Umweltschäden, die 
Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus dem 
Ausland und steigende Energiekosten ma-
chen einen strukturellen Wechsel in der Aus-
richtung der Stadtplanung notwendig. Ökolo-
gisch nachhaltige und ressourcenschonende-
re Raumstrukturen – koordiniert durch 
Stadtplanung – müssen das Ziel sein. Die in 
den vergangenen Jahren angelaufenen Klima-
schutzprogramme sind ein erster Schritt. Die 
Umsetzung der darin enthaltenen Maßnah-
men muss aber aufgrund der Komplexität von 
Siedlungsstrukturen lokal erfolgen, auf Quar-
tiersebene. Ein wichtiger Baustein zur Errei-
chung einer nachhaltigen Siedlungsstruktur 
ist der ressourcenintensive Bereich Energie:  
 
Die Systematische Planung und Erfassung 
einer effizienten Nutzung von Energie im 
Quartier muss zu einem zentralen Planungs-
instrument werden. Das Ziel dieser Arbeit ist 
die Aufarbeitung der möglichen Position ei-
nes energetischen Quartierskonzepts als In-
strument der Stadtplanung. Dazu sind tech-
nisch-organisatorische, materielle, finanzielle 
und rechtliche Rahmenbedingungen als auch 
der aktuelle Stand energetischer Quartiers-
planung erfasst. Vorhandene Defizite sowie 
Vorschläge zur Optimierung und Systemati-
sierung bei der Betrachtung von Energie auf 
Quartiersebene werden erläutert. Langfristig 
muss die Betrachtung von Energienutzung 
ein festes Element der Siedlungsentwicklung 
werden: Das energetische Quartierskonzept 
als ein Baustein für eine nachhaltigere Quar-
tiers- und damit Stadtentwicklung. 
 
Das Quartier ist die Ebene zur Umsetzung von 
Energiewende und nachhaltiger Siedlungs-
entwicklung, doch theoretische Konzepte 
verbleiben oft auf einer höheren Planungs-
ebenen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Sa-
nierungsgebiet „Krückau-Vormstegen“ in der 
50.000 Einwohner umfassenden Mittelstadt 
Elmshorn. Das Quartier umfasst 18,5 Hektar. 

Aufgrund der Verlagerung industrieller Nut-
zungen aus dem nur 200 Meter vom Bahnhof 
entfernt liegenden, direkt an die Innenstadt 
angrenzenden Quartier, steht eine städtebau-
liche Neuordnung an. Die Stadt beabsichtigt 
einen umfassenden Umbau des gesamten 
Quartiers zu einem gemischt genutzten Quar-
tier, bei dem die Innenstadt als Shopping-
standort erweitert werden soll und über 550 
Wohneinheiten (WE) geplant sind. Der zuge-
hörige Rahmenplan ist seit 2011 verabschie-
det und soll als langfristige Entwicklungsstra-
tegie für die nächsten 25 Jahre gelten. Auf 
Grund der Größe und zentralen Lage fällt 
dem Sanierungsgebiet für die weitere ge-
samtstädtische Entwicklung Elmshorns eine 
besondere Bedeutung zu.1 
 
Im hundertseitigen Rahmenplan wird explizit 
erwähnt, dass nach dem Prinzip der Innen-
entwicklung das „Wohnen im Zentrum der 
Stadt […] den Flächenverbrauch und die Ver-
kehrsbelastungen durch kurze Wege“2 mini-
mieren soll. Auch Gründächer für das Mikro-
klima und als Niederschlagspuffer sowie an-
gestrebte Primärenergieverbrauchswerte für 
Gebäude werden genannt. Insgesamt bleibt 
der Rahmenplan zu energetischen Fragestel-
lungen sehr vage und beschränkt sich auf 
städtebauliche Aussagen. Kurzum: Es fehlt 
eine energetische Betrachtung des Quartiers 
– ein energetisches Quartierskonzept. Die 
Erstellung eines energetischen Quartierskon-
zepts, um noch vor Umsetzung die städtebau-
lichen Planungen optimieren zu können und 
eine energetisch nachhaltige Quartiersent-
wicklung zu gewährleisten, folgt dem theore-
tischen Teil der vorliegenden Arbeit.  
 

1.2 Problemlage und die Notwendigkeit  
lokaler Maßnahmen  

Die Veränderung des Weltklimas, verursacht 
durch den anthropogen beschleunigten 
Treibhauseffekt, stellt die Menschheit vor 
zunehmend größer werdende Probleme: Sich 
häufende Extremwettersituationen und Un-
wetter, sowie vielerorts bereits heute auftre-
tende Ressourcenknappheit drohen der 

                                                             

1 Stadt Elmshorn; BIG Städtebau 2011 
2 Ebd. 
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Menschheit die Lebensgrundlage zu entzie-
hen. Es gilt als „gesicherte Erkenntnis“3, dass 
die Veränderung des Weltklimas größtenteils 
durch anthropogene Einflüsse hervorgerufen 
wird. Als ursächlich werden die durch Ver-
brennung fossiler Brennstoffe freigesetzten 
anthropogenen Treibhausgase (THG) ange-
sehen. Wenn die Verbrennung endlicher fos-
siler Rohstoffe und damit hauptsächlich die 
CO2-Emissionen nicht deutlich verringert 
wird, ist bis Ende des 21. Jahrhunderts eine 
Erhöhung der weltweiten Durchschnittstem-
peratur an der Erdoberfläche von bis zu 
+6,4°C zu erwarten.4  
 
Die internationale Staatengemeinschaft ist 
sich der Problematik eigentlich bewusst. 
Trotzdem ist es nicht gelungen die Klimakon-
ventionen der Vereinten Nationen nach dem 
Auslaufen des Kyoto-Protokolls 2012, das 
eine Senkung der Emissionen der Industrie-
nationen um 5,2 Prozent gegenüber 1990 bis 
2012 vorsah, zu erneuern. Dadurch fehlt es 
momentan an einheitlichen Zielwerten zur 
Verringerung der THG-Emissionen. Die Euro-
päische Union hat sich als Ziel gesetzt die 
globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius 
gegenüber de, vorindustriellem Niveau zu 
begrenzen5. Der Wert gilt als hinnehmbar, 
sodass die meisten negativen Folgen noch als 
beherrschbar gelten. Diesem Ziel hat sich 
auch die nationale Klimapolitik verschrieben. 
Um die Erderwärmung auf zwei Grad zu be-
grenzen hat sich die Bundesregierung 2007 
mit dem Integrierten Energie- und Klima-
schutzprogramm (IEKP)  zum Ziel gesetzt, die 
THG-Emissionen in Deutschland bis zum Jahr 
2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 
zu reduzieren. Um das zu erreichen, sollen bis 
2050 mindestens 60 Prozent des deutschen 
Endenergiebedarfs über erneuerbaren Ener-
gien (EE) bereitgestellt werden.6 
 
Den urbanen Ballungsräumen kommt bei der 
Erreichung der Klimaschutzziele eine Schlüs-
selrolle zu, da 45 Prozent des Endenergiever-
brauchs auf den Gebäudesektor fällt und die-
ser zu etwa 80 Prozent in Städten stattfindet.7 
Aufgrund oftmals hoher Energieverbrauchs-

                                                             
3 UBA 2008, S.15 
4 vgl. DE-IPCC 2007, S.7 
5 vgl. Huber, V.; Schellnhuber, H.J. 2010, S.261-262 
6 vgl. BMU 2013 
7 Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.14 

dichten in urbanen Räumen bestehen hier die 
größten Potenziale zur Reduktion von Ener-
gieverbräuchen und CO2-Emissionen. Durch 
die Bereitstellung energieeffizienter Infra-
strukturen und der Nutzung von Synergieef-
fekten in hochverdichteten Räumen können 
erhebliche Einsparungen in der Nutzung fos-
siler Energieträger erzielt werden8. Dieses ist 
der Grund, weshalb die Bundesregierung eine 
nachhaltige Stadtentwicklung als Ziel der 
Raumentwicklung ausgegeben hat.9 
 
Der Begriff Nachhaltigkeit ist mit einer Viel-
zahl unterschiedlicher Definitionen belegt 
und damit ist auch der Begriff der nachhalti-
gen Stadt- bzw. Siedlungsentwicklung un-
konkret. Der im deutschen Sprachgebrauch 
ursprünglich aus der Forstwirtschaft kom-
mende Begriff beschreibt ein Handlungsprin-
zip der Ressourcen-Nutzung, bei dem die 
Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, 
Stabilität sowie die natürliche Regenerations-
fähigkeit des beschriebenen Systems zur 
Handlungsmaxime wird. Massentauglich 
wurde der Begriff des sustainable develop-

ment, in der deutschen Übersetzung Nachhal-
tige Entwicklung, durch den Brundtland-
Bericht zur UN-Klimakonferenz in Rio 1992, 
dessen Definition dem Verständnis dieser 
Arbeit entspricht. Demnach ist nachhaltige 
Siedlungsentwicklung eine Entwicklung der 
Siedlungsstruktur in Verdichtungsräumen, 
welche die ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Bedürfnisse der Gegenwart gleich-
wertig nebeneinander berücksichtigt, ohne 
dabei zu riskieren, dass Bedürfnisse künftiger 
Generationen nicht mehr befriedigt werden 
können.10 
 
Dieses macht deutlich, dass die proklamierte 
nachhaltige Stadtentwicklung ein Quer-
schnittsthema ist, dass sich nicht nur auf ein 
Thema beschränken lässt. Zu oft stehen öko-
nomische und soziale Belange den ökologi-
schen Belangen noch entgegen: Das lange 
proklamierte Ziel die deutschlandweite Flä-
chenversiegelung auf 30 Hektar pro Tag zu 
begrenzen wurde in den letzten Jahren nicht 
annähernd erreicht (81 Hektar wurden 2011 
täglich neuversiegelt11), da andere Belange zu 

                                                             
8 vgl. Mutschall, J. 2012, S.23 
9 vgl. BMU 2013 
10 vgl. Hilligardt, J. 1998, S.9 
11 Statistisches Bundesamt 2013b, S.20 
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oft den Vorrang erhielten. Auch erscheint es, 
als ob je nach aktuellem Interesse oder per-
sönlichem Einsatz von Planungsbeteiligten 
oft nur Teilbereiche nachhaltiger Stadtent-
wicklung umgesetzt werden. Es fehlt nicht an 
übergeordneten Konzepten auf der Ebene der 
Raumordnung oder rechtlichen Vorgaben zur 
Energieeinsparung um Klimaziele zu errei-
chen. Aber auf der Umsetzungsebene kom-
men diese oft nur noch fragmentiert an.  
 
Um die Ziele der Bundesregierung zur Sen-
kung des CO2-Ausstoßes bis 2050 um 80 – 95 
Prozent zu erreichen, müsste der Pro-Kopf-
Ausstoß in Deutschland von heute etwa zehn 
Tonnen pro Jahr auf dann maximal eine Ton-
ne pro Jahr reduziert werden. Das kann nicht 
alleine durch den erwarteten technischen 
Fortschritt im Bereich Gebäudetechnik oder 
Mobilität erreicht werden. Aufgrund der ge-
ringen Neubauquote von angenommenen 0,5 
Prozent des Gesamtbestands sind bereits 
mehr als 80 Prozent des Gebäudebestands 
von 2050 vorhanden. Auch die Sanierungsra-
te ist sehr niedrig. Nach verbreiteter Meinung 
beträgt die Sanierungsrate derzeit unter zwei 
Prozent, wobei hier genaue Zahlen fehlen, 
sodass ohne weitere Bemühungen die Ziele 
für 2050 kaum erreichbar sind. Vielmehr 
bedarf es Bemühungen in allen Bereichen der 
Gesellschaft Ressourcen effizienter einzuset-
zen und CO2-Emissionen zu mindern. 12 
 
Eine eindimensionale Betrachtungsweise mit 
dem ausschließlichen Fokus der Realisierung 
von CO2-Einsparpotenzial im Betrieb des Ge-
bäudes oder allein die ausschließliche Fixie-
rung auf CO2-Einsparungen reichen jedoch 
langfristig nicht zu einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung aus. Es bedarf einer Betrachtung 

                                                             
12 Sturm, P. et al. 2009, S.174 

des Gesamtenergieaufwands im Gesamtsys-
tem Stadt und einer Betrachtung aller vorge-
lagerter Prozessketten, da zum Beispiel auch 
für das verwendete Baumaterial Energie auf-
gewendet wurde (Materialgewinnung, Verar-
beitung, Konfektionierung, Transport, etc.), 
die jedoch nicht in die Energiebilanz des Ge-
bäudes eingeht sondern bilanziell einem an-
deren Bereich zugeordnet wird.13  
 
Das Ziel für nachhaltige Stadtentwicklung 
muss sein, dass neben übergeordneten kom-
munalen Klimaschutzkonzepten auch auf der 
Umsetzungsebene bei Neuplanungen oder 
Sanierungen immer energetische Konzepte 
genutzt werden. „Denn bisher ist die Nachhal-
tigkeitsstrategie ein Elitendiskurs, dessen 
Wirkung auf die Praxis kaum erkennbar 
ist.“14 Diese Konzepte sollen möglichst viele 
Belange integrieren. Ökologische Nachhaltig-
keit sollte von Planungsbeginn an zu einem 
bestimmenden Querschnittsthema werden, 
das in alle Planungsbereiche integriert ist und 
in einem ausgewogenen Verhältnis zu öko-
nomischen sowie sozialen Anforderungen 
berücksichtigt wird. Diese Bereiche umfassen 
neben der Energieversorgung auch Mobili-
tätskonzepte, die Wasserver- und Entsor-
gung, die verwendeten Baustoffe oder Frei-
raumkonzepte und dergleichen mehr, die 
miteinander in Verbindung stehen und inte-
griert betrachtet werden sollten. So sind Sy-
nergien für eine ökonomisch sowie ökolo-
gisch effiziente Ressourcennutzung er-
schließbar. Dieses kann unter dem Begriff  
energetische Quartiersplanung zusammenge-
fasst werden, deren Weiterentwicklung das 
Instrument „Energetisches Quartierskonzept“ 
ist.  
 

                                                             
13 Sturm, P. et al. 2009,  S.175 
14 Weiland, U. 2010, S. 345 

Abb.  1: Nachhaltige Stadtentwicklung: Handlungsfeld energetischer Quartierskonzepte (Eigene Darstellung) 
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1.3 Das Quartier als Handlungsfeld nach-
haltiger Stadtentwicklung 

Effiziente Energienutzung wird aus den ge-
nannten Gründen eine der zentralen Aufga-
ben für die Stadtentwicklung des 21. Jahr-
hunderts sein. Die besehende isolierte Be-
trachtung von Energieverbräuchen und Be-
darfen ist nicht mehr zeitgemäß. Nur durch 
integrierte Betrachtung von Energie auf 
Quartierseben sind zahlreiche Effizienz-, Kos-
ten- sowie Emissionsminderungspotenziale 
erschließbar. Unter Quartier wird ein über-
sichtlicher, nur aus einigen Straßenzügen 
bestehender Raum verstanden, der sich 
räumlich sowie strukturell – in Bebauung als 
auch Bewohnerschaft – von umliegenden 
Quartieren abgrenzt und damit noch unter-
halb der Stadtteilebene ist. 
 
Nachhaltige Stadtentwicklung ist aus folgen-
den Gründen eine Aufgabe auf Quartiersebe-
ne:  
 
� Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

lung über energetische Quartierskonzepte 
ist, einen rationellen Energieeinsatz auf 
Quartiers- oder Stadtteilebene zu realisie-
ren, indem die Wechselwirkungen der ge-
samten städtischen Bebauung und Infra-
struktur mit einbezogen werden. Durch 
abgestimmte und quartiersumfassende 
planerische, bauliche und technische 
Maßnahmen kann die Energienachfrage 
der Wohn- und Nichtwohngebäude, des 
industriellen Sektors, der Verkehrssyste-
me sowie der Ver- und Entsorgungssyste-
me weitgehend reduziert und über opti-
mal angepasste Energieversorgungssys-
teme (Energieerzeugung, -speicherung 
und -verteilung) gedeckt werden15.  

� Kommunale Klimaschutzkonzepte sind 
demgegenüber zu allgemein formuliert 
und eher als Absichtserklärung denn als 
bindendes Recht zu verstehen. Daher 
muss die Umsetzung auf einer detaillierte-
ren Ebene geschehen. Dieses könnte auf 
der Gebäudeebene umgesetzt werden, da 
die Technik den Bestand auf Passivhaus-
niveau zu dämmen vorhanden ist und laut 
europäischer Gebäuderichtlinie alle Neu-
bauten ab 2021 als „Niedrigenergiegebäu-
de“ errichtet werden müssen (ein durch-

                                                             
15 vgl. Nytsch-Geusen, C. 2010, S.131 

schnittlicher Primärenergieverbrauch von 
40kWh/m²a Wohnfläche wäre wohl zur 
Erreichung der Emissionsziele der Bun-
desregierung im Gebäudebereich ausrei-
chend).16 Aufgrund der geringen Neubau-
quote muss der Großteil des Bestands 
durch Wärmedämmung optimiert werden. 
Dieses wird aber mit sinkenden U-Werten 
ab einem gewissen Punkt im Bestand un-
rentabel und wäre ein Fehleinsatz volks-
wirtschaftlicher Mittel (siehe Kapitel 2). 
Um diese Mittel effektiv einzusetzen, sollte 
die Betrachtungsweise von einem auf 
mehrere Gebäude erweitert werden – auf 
Stadtquartiere.  

� Eine abgestimmte Strategie für Quartiere, 
bringt wirtschaftliche Vorteile gegenüber 
Einzelmaßnahmen, da Energieerzeugung 
nicht einem Objekt direkt zugeordnet 
werden muss. So lassen sich energetische 
Potenziale von Freiflächen und dem Um-
feld besser nutzen, damit das Quartier 
durch die Summe der Maßnahmen als Ge-
samtheit einen guten Energiestandard er-
reicht und nicht nur Einzelgebäude.   

� Das Quartier ermöglicht eine detailliertere 
und gezieltere Betrachtung von Akteuren, 
Einsparpotenzialen, Maßnahmen etc. 

� Die skalenbedingte Kostendegression 
macht viele Maßnahmen wie Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK), Abwärmenut-
zung, Abfallverwertung, Biomassenutzung 
oder Wärmenetze erst wirtschaftlich. 
Durch gezielte Energiesparmaßnahmen an 
Gebäuden lässt sich bei paralleler Nutzung 
von Energienetzen Neubaustandard be-
züglich des Primärenergieaufwands bei 
Sanierungen erreichen – dieses jedoch zu 
deutlich niedrigeren Kosten, als durch 
Einzelmaßnahmen. Entscheidend ist, dass 
das Quartier über eine ausreichende Ver-
brauchsdichte verfügt um Leitungsverlus-
te zu vermeiden, da auf Quartiersebene 
eine Wirtschaftlichkeit immer gegeben 
sein muss. Aufgrund des Volumens des 
Vorhabens und der vielen Betroffenen ist 
keine komplette Subventionierung wie bei 
geförderten Einzelmaßnahmen leistbar.  

� Diese Systeme werden zunehmend über 
dezentrale Energieerzeugungsanlagen ge-
speist: Erneuerbare Energien werden 
strukturbedingt mehrheitlich in kleinen 
Erzeugungsanlagen im Verbrauchsumfeld 

                                                             
16 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.13 
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genutzt. Aufgrund ihrer Volatilität – aus-
genommen Geothermie und Biomasse –
werden diese Energieerzeugungsanlagen 
oft zu Netzwerken zusammengeschlossen 
und mit Speichern verknüpft. Um Lei-
tungsverluste zu minimieren, sind diese 
Netze in der Regel lokal begrenzt, aber für 
mehr als ein Gebäude ausgelegt. Die Ener-
gieversorgung determiniert damit die 
Siedlungsform, sodass diese weder auf 
Gebäude- noch auf Stadtebene, sondern im 
Quartier geplant werden muss.17  

� Durch die räumliche Bündelung und ge-
meinsame Planung dieser dezentralen 
Energienetze geht die Vermeidung klein-
teiliger, ineffizienter Einzelanwendungen 
erneuerbarer Energien-Anlagen einher. 

� Durch eine auf energetische Gesamteffizi-
enz ausgerichtete gebäudeübergreifende 
Investitionsplanung kann sozial gerechter 
und energieeffizienter Wohnraum ge-
schaffen werden. 

� Rechtlich lassen sich nur über Bauleitplä-
ne, städtebauliche Verträge oder das Ver-
tragsrecht bei Grundstücksveräußerungen 
energetische Vorgaben festlegen. Das ist 
im System der Raumordnung nur auf 
Quartiersebene möglich. Daher bedarf es 
im Rahmen der Bauleitplanung immer ei-
nes energetischen Quartierskonzepts. 

� Im Idealfall wird das energetische Quar-
tierskonzept noch vor oder während städ-
tebaulicher Wettbewerbe erstellt, sodass 
auch die Siedlungsstruktur an energeti-
sche Anforderungen angepasst wird. Denn 
je konsequenter Maßnahmen nachhaltiger 
Siedlungsentwicklung bzw. energetische 
Belange berücksichtigt werden, umso effi-
zienter sind die Maßnahmen.18 So lässt 
sich zum Beispiel der Modal Split durch 
Entwürfe von gemischt genutzten Quartie-
ren positiv beeinflussen und damit im 
Weiteren der Energiebedarfe des Quar-
tiers. Auch Klimaanpassungsstrategien zur 
Verbesserung des Mikroklimas sind ent-
wurfsabhängig und damit auf Quartiers-
ebene verortet.  

 
Klimaschutz und nachhaltige Siedlungsent-
wicklung sind Querschnittsaufgaben. Die 
Festsetzungen für Zielwerte mögen überge-
ordnet formuliert worden sein. Die Zielerrei-

                                                             
17 vgl. Gwechenberger, M; Hatzfeld, U. 2012, S.47 
18 vgl. Baltes, H. et al. 2012, S. 31 

chung kann jedoch nur auf Quartiersebene 
erfolgen, da die Gebäudeebene zu kleinteilig 
und wirtschaftlich aufwendig ist und die ge-
samtstädtische Ebene zu komplex. Auf der 
Quartiersebene können aufgrund der Hetero-
genität von Bebauungsstruktur, Nutzungen 
und Akteuren im Quartier ökonomische, öko-
logische und soziale Belange am besten mit 
einander vereint und auch anschaulich um-
setzt werden.19 

1.4 Abgrenzung des energetischen Quar-
tierskonzepts von energetischer  
Quartiersplanung 

Begriffsdefinition 

Im Laufe dieser Arbeit werden immer wieder 
energetische Quartiersplanung oder das 
energetisches Quartierskonzept genannt. 
Energetische Quartiersplanung meint die 
allgemeine Betrachtung von Energieversor-
gung und -bedarf im Quartier. Unter energeti-
schen Quartierskonzepten wird hingegen die 
systematische und integrierte Betrachtung 
energetischer Belange in Form eines geson-
derten Konzepts oder Instruments, das auch 
alleine stehen kann, verstanden. Ein energeti-
sches Quartierskonzept ist somit die Konkre-
tisierung energetischer Quartiersplanung. 
Dabei wird selbst energetische Quartierspla-
nung in der kommunalen Planungspraxis 
derzeit kaum angewandt (siehe Kapitel 4). 
 
Ein energetisches Quartierskonzept, sofern es 
als Instrument zur Umsetzung nachhaltiger 
Stadtentwicklung verstanden wird, hat eine 
effiziente Energienutzung bzw. einen mög-
lichst geringen Energiebedarf im Quartier 
zum Ziel. Daher werden Energieversorgung 
und Gebäudetechnik eng aufeinander abge-
stimmt und müssen dementsprechend bei 
Quartierskonzepten zusammen betrachtet 
werden. Der verbleibende Energiebedarf soll-
te vor dem Hintergrund des Klimawandels 
über regenerative Energiequellen zur Verfü-
gung gestellt werden. Ein energetisches Quar-
tierskonzept hat, anders als reine Energiever-
sorgungskonzepte von Energieversorgungs-
unternehmen (EVU), immer auch eine plane-
rische Dimension und ist mit Zielen der Quar-
tiers- bzw. Stadtentwicklung verknüpft. Es 
bildet die Schnittstelle zwischen Stadt- und 
Infrastrukturplanung. Damit kann es zu einer 

                                                             
19 vgl. Bläser, D. 2012, S.10 
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nachhaltigen Stadtentwicklung durch eine 
effizientere Infrastruktur- und Ressourcen-
nutzung beitragen.  
 
Unter Energiebedarf im Gebäudebereich wird 
die Menge an Endenergie für die Bereitstel-
lung von Wärme (Beheizung und Kühlung) 
und Strom bezeichnet. Erweitert man dieses 
auf die Quartiersebene und zählt Energiebe-
darfe dazu, die nicht der Bereitstellung von 
Wärme, Kälte oder Strom im Gebäudebereich 
dienen, kann das energetische Quartierskon-
zept auch die Wasserversorgung, Abfall- und  
Abwasserentsorgung, Verkehr und Baumate-
rialien thematisieren. Dieses ist zurzeit noch 
nicht gängige Praxis (siehe Kapitel 4).  

Dimensionen des energetischen  
Quartierskonzepts 

Den Vorteilen einer Planung energetischer 
Belange auf Quartiersebene steht wegen der 
Komplexität von Quartieren ein erheblicher 
Koordinationsaufwand gegenüber: Anders als 
auf Gebäudeebene manifestieren sich im 
Quartier – aufgrund der Vielzahl der Objekte 
– verschiedenste Akteursinteressen, Gel-
tungsbereiche verschiedener Rechtsordnun-
gen, unterschiedliche technische- und mate-
rielle Gegebenheiten der Bausubstanz sowie 
der Energieversorgung und Wechselwirkun-
gen zu sozialen Belangen oder ästhetischem 
Städtebau.  Zudem erfordert die Größe von 
Quartieren eine Mobilisierung hoher finanzi-
eller Mittel, sowohl für den gebauten Raum, 
als auch für den Betrieb und Planung von 
Versorgungsinfrastrukturen.  
 

Die energetische Quartiersplanung ist poly-
dimensional. Je nach Detailliertheit und Be-
trachtungswinkel ergeben sich etliche Di-
mensionen, die bei der energetischen Quar-
tiersplanung beachtet werden müssen. Für 
diese Arbeit wird von sechs unterschiedli-
chen Dimensionen ausgegangen: 
 
� Rechtsordnung: 

Darunter fallen neben weiteren Rechtsbe-
reichen das Eigentumsrecht, das Pla-
nungsrecht, das Bau- und Immobilien-
recht, das Energierecht, das Umweltrecht, 
das Vertragsrecht, das Bergbaurecht und 
das Kreditrecht. Je mehr Rechtsbereiche 
der Kommune zur Umsetzung ihrer Ziele 
zur Verfügung stehen, desto komplexer 
wird die Quartiersplanung. Gleichzeitig 
lassen sich über Rechtsvorschriften Ziele 
wirkungsvoll umsetzen – mit einem höhe-
ren Aufwand in der Dimension der 
Rechtsordnung geht ein größerer Gestal-
tungspielraum für Kommunen einher.  

� Materialität: 
Hierunter wird der Charakter des gebau-
ten Raums verstanden. Je nach Bebau-
ungsstruktur und Quartierstyp – Be-
standsquartier oder Neubau – ergeben 
sich unterschiedliche Anforderungen an 
den Planungsprozess, technische Lösun-
gen und damit auch finanzielle Herausfor-
derungen.  

� Akteure: 
In Abhängigkeit von der Materialität erge-
ben sich unterschiedliche Akteurskonstel-
lationen und -Interessen. Je nach Eigentü-
merstruktur ergibt sich unterschiedlicher 

 
 

 

Abb.  2: Dimensionen und Aufgabenbereiche energetischer Quartierskonzepte – im Neubau und Bestand (Eigene Darstellung) 
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Koordinationsaufwand. In einem Quartier 
mit einem großen Einzeleigentümer ist es 
leichter einen ganzheitlichen Planungs-
prozess zu initiieren, als in einem Quartier 
mit über hundert Einzeleigentümern.  

� Finanzen: 
Zum einen spielen finanzielle Interessen 
der Akteure eine erhebliche Rolle bei der 
energetischen Quartiersplanung – Nutzer 
der Immobilien wollen möglichst günstige 
Energiepreise, Energieversorger möglichst 
viel Energie veräußern, was oft im Wider-
spruch zu Effizienzzielen steht und Inves-
toren wollen oft aufgrund erwarteter 
Mehrkosten niedrige energetische Stan-
dards umsetzen. Auf der anderen Seite 
bindet die Erstellung energetischer Quar-
tierskonzepte  finanzielle Mittel, die in vie-
len Kommunen knapp sind. Zusätzlich sind 
Förderprogramme zu nennen.  

� Technologie: 
Je nach lokalen Gegebenheiten stehen un-
terschiedliche Energiequellen zur Verfü-
gung. Welche nutzbar sind hängt stark von 
den anderen fünf Dimensionen ab und be-
stimmt die Technologie der Energiever-
sorgung und der zu versorgenden Gebäu-
de. Technische Anforderungen sind bei-
spielsweise im Bestand höher als bei Neu-
bauten, da die Technologie nicht an beste-
hende Strukturen angepasst werden muss. 

� Umweltbedingungen: 
Vor dem Hintergrund der Energiewende, 
Klimaschutzzielen, aber auch dem Erhalt 
des Naturhaushalts im Quartier spielen 
Wechselwirkungen von technischen und 
materiellen Aspekten der Energienutzung 
auf die Umwelt eine immer wichtigere Rol-
le. Auch sind Wechselwirkungen zu weite-
ren Belangen der nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung zu berücksichtigen: Stoff-
ströme, der Wasserhaushalt oder die Luft-
qualität um nur einige zu nennen. 
 

Zwischen diesen sechs Dimensionen oder 
Polen „spannt sich das Quartier auf“. Die Di-
mensionen stehen in Abhängigkeit zueinan-
der und je nach Quartierstyp unterscheidet 
sich die Bedeutung der einzelnen Dimension 
für das Quartier. Aus den Dimensionen er-
wachsen die Herausforderungen und die Auf-
gabenfelder energetischer Quartiersplanung.  
 
In Abb.  2 sind die sechs Dimensionen so dar-
gestellt, dass sich zwischen ihnen das Quar-

tier wie ein „Spinnennetz“ aufspannt. Mit 
diesem Netz aus Abhängigkeiten und kom-
plexen Zusammenhängen lassen sich Quartie-
re hinsichtlich des Aufgabenbereichs für die 
energetische Quartiersplanung beschreiben. 
Das ist am Beispiel von typischen Neubau- 
bzw. Altbauquartieren in der Grafik rechts 
dargestellt: Die Komplexität einer Dimension 
im entsprechenden Quartier kann mit fünf 
verschiedenen Werten belegt werden. Der 
geringste Wert 1 liegt bei nur geringfügiger 
Bedeutung für das Quartier vor. Der höchste 
Wert 5 liegt vor, wenn für diese Dimension 
große Herausforderungen bestehen, die Auf-
gaben nach sich ziehen. Am Beispiel der Di-
mension Rechtsordnung bedeutet das für den 
Altbau, dass hier keine Aufgabenstellung für 
die energetische Quartiersplanung vorliegt, 
da es keine rechtlichen Mittel gibt Energie im 
Altbau zu thematisieren. Demgegenüber ste-
hen Kommunen eine Vielzahl rechtlicher In-
strumente beim Neubau zur Verfügung. Dem-
entsprechend ergeben sich hier hohe Werte. 
Über die Grafik ließe sich auch ein Wert be-
stimmen, der ähnlich dem Ergebnis einer 
Nutzwertanalyse die Komplexität einer ener-
getischen Quartiersplanung numerisch be-
schreibt. Die Grafik zeigt die Polydimensiona-
lität bei der energetischen Betrachtung von 
Quartieren und veranschaulicht im weiteren 
Verlauf der vorliegenden Arbeit welche Auf-
gabenbereiche für die betrachteten Quartiere 
aus energetischer Sicht von besonderer Rele-
vanz sind.  
 
Die daraus entstehende Komplexität für Pla-
nungsverfahren lässt sich kaum über traditi-
onelle, sektorale Planungen auflösen. Nur bei  
einer systematischen Betrachtung dieser 
sechs Dimensionen der energetischen Quar-
tiersplanung lassen sich diese in einen Ein-
klang bringen. „Systematisch“ bedeutet im 
Rahmen dieser Arbeit die bewusste Betrach-
tung energetischer Potenziale im Quartier mit 
dem Ziel einer effizienten Energienutzung. 
Energieplanung wird nicht als Zusatz, son-
dern als ein Hauptaspekt einer gelungenen 
nachhaltigen Quartiersplanung gesehen. 
 
Diese Systematik kann durch ein energeti-
sches Quartierskonzept erreicht werden, da 
die Aufgabenbereiche bei der Erstellung des 
energetischen Quartierskonzepts in einem 
kooperativen Prozess integriert betrachtet 
und so Konzepte für die einzelnen Dimensio-
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nen entwickelt werden können, die auf die 
anderen fünf Dimensionen abgestimmt sind. 
Vor dem Hintergrund des energetischen Stad-
tumbaus muss dieser Umbau von Quartieren 
nach einem systematischen Planungsprozess 
erfolgen, da sonst ein qualitativ hochwertiges 
Ergebnis nicht garantiert ist. 

1.5 Fragestellung und Gang der  
Untersuchung 

Anlässlich der vorangegangenen Ausführun-
gen zu nachhaltiger Siedlungsentwicklung 
durch das energetische Quartierskonzept 
ergibt sich für diese Arbeit folgender Fragen-
komplex: 
 
� Wie ist der Stand in Theorie und Praxis 

bezüglich energetischer Quartiersplanung 

und Quartierskonzepten als Ergänzung 

zur städtebaulichen Planung?  

� Was steht der Anwendung eines energeti-

schen Quartierskonzepts entgegen, welche 

Optimierungspotenziale gibt es und wie 

lassen sich diese erschließen, sodass das 

energetische Quartierskonzept zu einem 

festen Instrument der Quartiers- bzw. 

Stadtentwicklung wird?  

� Wie könnte die Umsetzung eines energeti-

schen Quartierskonzepts für die Konversi-

onsfläche Krückau-Vormstegen in Elms-

horn aussehen? 

 
Die Arbeit hat sechs Kapitel, die sich in zwei 
Abschnitte gliedern: Im ersten, theoretischen 
Abschnitt, werden in Kapitel 1 – 4 die Rah-
menbedingungen sowie der Stand in Theorie 
und Praxis für das energetische Quartiers-
konzept erfasst und bewertet. Zu Beginn des 
zweiten Kapitels wird die Bedeutung des 
Quartiers als Handlungsfeld der nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung verdeutlicht, um an-
schließend die für das energetische Quar-
tierskonzept relevanten Technologien aus 
dem Gebäude- und Energieversorgungsbe-
reich darzustellen. In der Folge werden Ener-
gierecht für Wärme und Stromversorgung, 
die rechtlichen Einflussmöglichkeiten von 
Kommunen auf energetische Belange im 
Quartier sowie Finanzierungsquellen für 
energetische Maßnahmen erläutert. Zum En-
de des zweiten Kapitels werden wesentliche 
Planungsfaktoren zusammengefasst. Im drit-
ten Kapitel werden vier Beispiele aus der 
Planungspraxis dargestellt und bewertet. 

Anhand dieser Beispiele wird der Stand ener-
getischer Quartierskonzepte in der Praxis 
illustriert.  
 
Kapitel 4 bildet den Abschluss des ersten 
Abschnitts der Arbeit, indem es die energeti-
sche Quartiersplanungspraxis und theoreti-
sche Diskussion zusammenfasst und diese 
Ergebnisse kritisch reflektiert. Darauf basie-
rend werden Anforderungen für die (Weiter-) 
Entwicklung des Instruments „Energetisches 
Quartierskonzept“ als Baustein für eine nach-
haltige Stadtentwicklung skizziert. So werden 
die ersten beiden Teilfragen in Kapitel 4 be-
antwortet und damit wird das vierte Kapitel 
zum Bindeglied zwischen dem theoretischen 
und praktischen Abschnitt der Arbeit. Es 
dient als Grundlage für die praktische An-
wendung auf das Sanierungsgebiet Krückau-
Vormstegen, für das in Kapitel 5 ein energeti-
sches Quartierskonzept entwickelt wird.  
 
Der zweite Abschnitt (Kapitel 5, 6 und 7) 
entwirft ein Planungsverfahren und ein eine 
Skizze für ein energetisches Quartierskonzept 
für Krückau-Vormstegen. Eine Bestandsauf-
nahme der lokalen Rahmenbedingungen (Be-
stand im Quartier, Planungen, Akteurskons-
tellationen) ist die Grundlage für den Vor-
schlag zu einem Planungsverfahren. Daran 
schließt sich eine energetische Betrachtung 
an, die potenzielle Energiebedarfe und Ener-
giepotenziale erfasst und diese in ein energe-
tisches Quartierskonzept aufnimmt, das eine 
möglichst wirtschaftliche sowie energieeffizi-
ente Nutzung von Energie im Quartier Krück-
au-Vormstegen zum Ziel hat. Das Konzept 
enthält fünf verschiedene Varianten, wie das 
Quartier energetisch optimiert und mithilfe 
regenerativer Energiequellen versorgt wer-
den könnte.  
 
Eine detaillierte Betrachtung aller Bausteine 
eines energetischen Quartierskonzepts ist 
aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht leist-
bar. Daher ist das Konzept vorerst auf die 
Bereiche der Wärme- und Stromversorgung 
von Gebäuden fokussiert, kann und sollte 
später um weitere Aspekte ergänzt werden. 
In Kapitel 6 werden abschließend Hand-
lungsempfehlungen an die lokalen Akteure 
zur Umsetzung des energetischen Quartiers-
konzepts formuliert. Die Fortschreibung und 
Umsetzung des in der vorliegenden Arbeit 
entwickelten Konzepts ist hierbei das Ziel. 
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Kapitel  Inhalt  Quellen/ Methodik  Adressat 

ABSCHNITT I – AUFARBEITUNG DER THEORIE 

Kapitel 1 | Einleitung  

1.1 Ziel der Arbeit  Kurzzusammenfassung der 
Problematik, Darstellung für 
Lösungsansätze und Erläute-
rung warum das Quartier geeig-
net ist um Energieeffizienz zu 
betrachten. 
Begriffsdefinition und Erläute-
rung Fragestellung und Vorge-
hen. 

 
Literaturrecherche 
und –Auswertung  
� Monographien 
� Sammelwerke 
� Tagungsbände 
� Websites 
� Online Dokumente 

 � Alle Leser  
1.2 Problemlage  

1.3 Handlungsfeld Quartier � Kommunen 

1.4 
Definition energetisches 
Quartierskonzept 

� Kommunen 

1.5 Methodik 
 

  
 

Kapitel 2 | Rahmenbedingungen für energetische Quartiersplanung  

2.1 
Versorgung des Quar-
tiers mit Energie 

 Erläuterung von Grundlagenwis-
sen zu Energie-, Gebäudetechnik, 
Energierecht sowie rechtlichen 
und finanziellen Möglichkeiten 
der Kommune. Dient dazu Quar-
tiere energetisch planen zu 
können. Abschließend werden 
Planungsverfahren zur Erstellung 
energetischer Quartierskonzepte 
erklärt. 

 
� Literaturrecherche 

und –Auswertung  
� Monographien 
� Sammelwerke 
� Tagungsbände 
� Websites 
� Online Dokumente 
� Kongresse/Vorträge 
� Interviews 

   

2.2 Technische Grundlagen 
� Kommunen 
� EVU 

2.3 Energierecht � EVU 

2.4 Kommunalrecht � Kommunen 

2.5 Finanzierung � Kommunen 

2.6 Planungsprozess 
� Kommunen 
� EVU 
� weitere Akteure

  
 

Kapitel 3 | Fallbeispiele energetischer Quartiersplanung    

3.1 Beispiele Sanierung  Anhand von vier Beispielen 
wird die Praxis energetischer 
Quartierskonzepte illustriert, 
um Stärken und Schwächen zu 
identifizieren. 

 � Literatur 
� Kongresse/Vorträge 
� Interviews 

   

3.2 Beispiele Neubau  

3.3 Bewertung Beispiele 
  � Auswertung und 

Vergleich 3.1+3.2 
 
� Kommunen 

  
 

Kapitel 4 | Stand und Entwicklungsbedarf energetischer Quartiersplanung  

4.1 
Stand energetischer 
Quartiersplanung 

 

Zusammenfassung/Bewertung 
energetische Quartiersplanung 
in Theorie und Praxis als  
Beantwortung Teilfrage 1  

� Literatur 
� Kongresse/Vorträge 
� Interviews 
� Auswertung und 

Zusammenfassung 
Kapitel 1 - 3 

 
� Kommunen  
� Bundespolitik  
� Forschung 

 

4.2 Optimierungsbedarf 
Skizze Instrument „Energeti-
sche Quartiersplanung“ als 
Beantwortung Teilfrage 2 

  

ABSCHNITT II – PRAKTISCHE ANWENDUNG  

Kapitel 5 | Energetisches Quartierskonzept Krückau-Vormstegen   

5.2
bis 
5.8 

Analyse Plangebiet  
Planungsverfahren 
Energiepotenziale 
Energiebedarfe 

 

Bestandsanalyse, Klärung der 
Hemmnisse und Meilensteine 
für energetisches Quartiers-
konzept und Variantenerstel-
lung für Krückau-Vormstegen 

 

� Ortsbegehung 
� Interviews 
� Literatur 
� Anwendung der 

Systematik 2.6+4.2 

 

  

� Stadt Elmshorn  
� Stadtwerke 

Elmshorn 
5.9 Konzeptvarianten 

  
 

Kapitel 6 und 7 | Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkatalog / Fazit   

6. 
7. 

Maßnahmenkatalog 
Fazit 

 
Maßnahmen zur Umsetzung  
des Konzepts  
Beantwortung Teilfrage 3 

 
� Auswertung 5.9 

� Zusammenfassung  
 
� Stadt Elmshorn 
� Stadtwerke 

Elmshorn 

 

  
Abb.  3: Aufbau Arbeit / Methodik/Arbeitsschritte/ Inhalt (Eigene Darstellung)  
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Abb.  4: Energiesystem Quartier (Eigene Darstellung) 

2. Kapitel | Rahmenbedingungen für energetische Quartiersplanung 

Für die Umsetzung eines Energiekonzepts 
bietet das Quartier als Handlungsebene große 
Potenziale. Zur Nutzung der Potenziale be-
darf es Informationen über technisch-
organisatorische Rahmenbedingungen der  
Energieerzeugung, Energieverteilung und des 
Energiebedarfs. Diese Informationen ermög-
lichen die technische Aufstellung von Ener-
giekonzepten und werden in der Folge in den 
Grundzügen dargestellt. Ergänzend werden 
Energierahmengesetzgebung und energetisch 
relevantes Planungsrecht, das eine Umset-
zung des Energiekonzepts durch die Kommu-
ne absichert, erläutert und auf Finanzie-
rungsquellen hingewiesen (Kapitel 2.1 bis 
2.5). 
 
Ein energetisches Quartierskonzept befindet 
sich in einem komplexen Spannungsfeld zwi-
schen Gebäudetechnik und Infrastruktur, was 
eine Vielzahl von technischen, rechtlichen, 
organisatorischen, finanziellen Belangen und 
damit planerischen Zuständigkeiten mit sich 
bringt. Um diesen gerecht zu werden bedarf 
es eines aufwändigen Planungsverfahrens in 
Kooperation mit Akteuren aus dem Quartier, 
das am Ende des Kapitels erläutert wird (Ka-
pitel 2.6). 
 

2.1 Die Aufgabe der Versorgung von Ge-
bäuden und Quartieren mit Energie 

Energiesysteme zur Versorgung von Gebäu-
den und Quartieren werden durch drei we-
sentliche Faktoren bestimmt:  
 
� Energiebedarf der Gebäude. 
� Lokal verfügbare und genutzte Energie-

quellen.  

� Verwendete Technik für Energieumwand-
lung, -verteilung und Energiespeicherung.  

 
Die Energiebedarfe im Quartier ergeben sich 
unter anderem aus Bebauungsdichte und 
Gebäudeausrichtung,  Gebäudealter sowie 
der verwendeten Gebäudetechnologie. Die 
Gebäudestruktur entscheidet also über den 
Energiebedarf eines Quartiers.20 Demgegen-
über ist die Nutzung von Energiequellen ab-
hängig von Standortfaktoren. Diese können 
durch natürliche Gegebenheiten bestimmt 
sein, wie zum Beispiel durch Topographie, 
Windstärken, Sonneneinstrahlung und Bo-
denbeschaffenheit, oder anthropogen, durch 
das Vorhalten von leitungsgebundener Ver-
sorgungsinfrastruktur in der Umgebung. Die 
verwendete Technik für Energieumwand-
lung, -verteilung und Energiespeicherung ist 
hingegen abhängig von den beiden genannten 
Faktoren Gebäudestruktur und vorhandenen 
Energiequellen.21 Die befinden sich in einem 
Spannungsfeld zwischen Energiebedarf und 
Energiequelle und verbinden diese je nach 
Erfordernis. Insgesamt ergibt sich so ein vari-
ables Netzwerk aus Verbraucher und Erzeu-
ger, das je nach Quartier unterschiedlich ge-
staltet sein kann.  
 
Der Bereich des Energiebedarfs wird durch 
die bautechnische Gebäudeausstattung be-
stimmt und in Kapitel 2.2.1 eingehend erläu-
tert. Dagegen fallen Energiequellen sowie 
Techniken zur Energieumwandlung, Vertei-
lung und Speicherung unter den Begriff der 
Energieversorgungstechnik. Hier muss zwi-
schen Strom- und Wärmeversorgung unter-
schieden werden. Daher werden diese beiden 
Bereiche, da die Stromversorgung von der 

                                                             
20 vgl. DGNB 2012, ENV 2.3 S. 2  
21 vgl. DGNB 2012, TEC 1.1, S. 2 
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Abb.  5: Energieverbrauch im Privathaus  
(Eigene Darstellung nach ASUE 2011) 

bautechnischen Gebäudeausstattung nur zu 
Teilen abhängig ist, getrennt voneinander in 
den Kapiteln 2.2.2 und 2.2.3 erläutert. Wer 
die Aufgabe der Energieversorgung von Quar-
tieren und Gebäuden wahrnimmt variiert je 
nach Typ des Energiesystems und des Aufga-
benbereichs – Wärme- oder Stromversorgung 
– deutlich. Dieses wird in der Folge erläutert.  
 

2.2 Technische Grundlagen der energie-
relevanten Bau-, Gebäude- und Ver-
sorgungstechnik 

Der in dieser Arbeit betrachtete Aspekt der 
nachhaltigen Quartiersentwicklung ist die 
Strom- und Wärmeversorgung, was Energie-
erzeugung, Transport sowie Energieverbräu-
che für den Betrieb des Gebäudesektors um-
fasst. Andere Teilaspekte nachhaltiger Stadt-
entwicklung (siehe Kapitel 1) bieten Syner-
gieeffekte zur Energieversorgung des Gebäu-
desektors, werden jedoch in dieser Arbeit 
nicht detailliert betrachtet werden können. 
An geeigneter Stelle wird auf Synergien zur 
Mobilität, Wasserversorgung, Abfall- und 
Abwassermanagement hingewiesen. 
 

2.2.1 Energiebedarf: Bauweise und bau-
technische Gebäudeausstattung 

Die bautechnische Gebäudeausstattung be-
einflusst den Energiebedarf neben dem Nut-
zerverhalten maßgeblich. Energiebedarf 
meint hier zum einen den Bedarf an End-
energie, also Energieträgern, insbesondere 
jedoch Nutzenergie, also die Energie, die zum 
Heizen, Kühlen, Beleuchtung oder für den 
Betrieb von Haushaltsgeräten genutzt wird. 
Etwa 40 Prozent des Endenergieverbrauchs 
in Deutschland entfällt auf die Energieversor-
gung von Gebäuden. Unterschieden wird in 

die Bereiche der Strom- und Wärmeversor-
gung, welche die Mehrheit des Gebäudeener-
giebedarfs ausmacht. So entfallen 89 Prozent 
auf Wärmebereitstellung und elf Prozent  auf 
Strom (siehe Abb.  5).22  
 
Die Wärmeversorgung von Gebäuden umfasst 
Raumwärme und die Warmwasserbereitstel-
lung. Der Raumwärmebedarf wird in den 
kommenden Jahren deutlich abnehmen, da 
Neubauten mehrheitlich und ab 2021 aus-
schließlich im Niedrigenergie- oder Pas-
sivhausstandard errichtet werden. Die 
Warmwasserbereitung wird sich in ihrer 
Energienachfrage kaum merklich verändern. 
Dazu zeichnet sich aber ein wachsender Be-
darf an Raumkühlung ab, da die solaren 
Wärmeeinträge in den gut gedämmten Neu-
bauten ausgeglichen werden müssen.23 Strom 
ist für alle Bereiche des Gebäudes essentiell: 
Beleuchtung, Haushaltsgeräte und insbeson-
dere die technischen Anlagen zur Wärme- 
und Kälteversorgung sind auf Strom ange-
wiesen. Die Stromnachfrage ist in den ver-
gangenen Jahren trotz Effizienzbemühungen 
aufgrund neuer Anwendungen ständig ge-
stiegen und wird tendenziell nicht in dem 
Maße absenkbar sein wie der Wärmebedarf. 
Durch effizientere Wärmedämmung und 
Wärmeerzeugungsstruktur kommen im Ge-
bäude immer neue Stromnachfrager hinzu 
(Mechanische Lüftungsanlagen, Wärmepum-
pen oder Raumkühlung um nur einige zu 
nennen). Auch aktuell diskutierte Themen 
wie die Implikation von E-Mobilität auf Quar-
tiers- oder Gebäudeebene werden langfristig 
als zusätzlicher Stromnachfrager relevant.24  
 
Insgesamt haben sich Energieeffizienzanfor-
derungen und damit die Baupraxis seit 1990 
durch Wärmeschutzverordnungen und Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) deutlich ge-
steigert. Waren um 1990 im Neubau Primär-
energiebedarfe um 150 kWh/m²a üblich, liegt 
der gesetzlich maximal zulässige Primärener-
giebedarf ab 2014 bei etwa 60 kWh/m²a 
(siehe Kapitel 2.3.2).25 Da die EnEV jedoch 
nur für den Neubau gilt und die Wohn-
Neubauquote mit 0,5 Prozent des Gebäude-
bestands von 19,1 Millionen Wohngebäuden  

                                                             
22 vgl. ASUE 2011  
23 vgl. Libbe 2010, S. 78 
24 vgl. Fournier, G. 2011, S. 268 
25 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.54 
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 zu niedrig ist, wurde bis jetzt nur eine gerin-
ge absolute Verringerung des Energiebedarfs 
im Gebäudebereich erreicht.26 So sind noch 
65 Prozent der Fassaden und 30 Prozent der 
Dächer ungedämmt. Auch sind 60 Prozent 
der Fenster und 80 Prozent der vorherr-
schenden Öl- und Gasheizungen nicht auf 
dem aktuellen technischen Stand.27 
 
Die von der Bundesregierung gesetzten Ener-
gieeinsparziele sind daher nur erreichbar, 
wenn es zu einer deutlichen Effizienzsteige-
rung im Bereich der Erzeugung kommt. Eine 
Sanierung des Gebäudebestands bis 2050 
wird etwa 840 Milliarden Euro kosten, sodass 
die Sanierungen nur langsam erfolgen wer-
den was eine Erhöhung der Energieeffizienz 
über die Energieversorgung erfordert28. Die-
ses macht eine gebündelte Erzeugung von 
Strom und Wärme (zum Beispiel über KWK 
oder Nutzung von Umweltwärme) an Stand-
orten des Energiebedarfs zur Effizienzsteige-
rung zukünftig unabdingbar. Damit wird vo-
raussichtlich auch eine Entwicklung dezent-
raler Energieversorgungsstrukturen im Ge-
bäudeumfeld einhergehen.29 Auf der anderen 
Seite wird die Gebäudetechnik weitere ener-
giebedarfssenkende Fortschritte machen: 
Eine effektive Wärmedämmung von Fassaden 
und Dächern, minimierte Lüftungsverluste 
durch Wärmerückgewinnung, hohe passive 
solare Gewinne der Fassaden sowie eine Nut-
zung der Dach- und Fassadenflächen zur ak-
tiven Solarenergienutzung können den End-

                                                             
26 vgl. Bomba, R. (23.08.2013) und Sturm, P. et al. 2009, S.174 
27 vgl. Wigbels, M. 2007 
28 vgl. KfW 2013 
29 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 25 

energiebedarf der Gebäude merklich reduzie-
ren.30  
 
Die den Energiebedarf beeinflussenden Be-
reiche werden in der Folge vom Quartier bis 
zum Einzelgebäude erläutert und zukünftig 
zu erwartende Entwicklungen genannt. Die 
Gebäudetechnologien werden in vier überge-
ordnete Kategorien eingeteilt (siehe Abb.  6):  

Bebauungsstruktur 

Die Energieverbräuche städtischer Struktu-
ren werden wesentlich durch Parameter der 
räumlichen Planung beeinflusst. Eine ener-
gieeffiziente Bebauungsstruktur ist Grundla-
ge für energieeffiziente Gebäude mit gerin-
gem Energiebedarf. 31 Folgende Aspekte sind 
zu beachten: 
 
� Die Auswahl des Baugrunds sowie Nut-

zungsvorgaben spielen eine entscheidende 
Rolle. 32  So kann der Energieverbrauch 
durch Faktoren wie Topographie (zum 
Beispiel durch Verschattung im Gebirge), 
lokales Klima (Windstärken, Sonnenein-
strahlung, Wasserabfluss etc.) und umge-
bene Bebauung beeinflusst werden.33 

� Bebauungsdichte und Ausrichtung: Je 
dichter die Bebauung, desto mehr Syner-
gien für die Energieversorgung ergeben 
sich hieraus – gleichzeitig ist eine Ver-
schattung zu vermeiden. Bei einer hohen 
Bebauungsdichte lassen sich Wärmenetze 
aufgrund der höheren Abnahmemenge 
kostengünstiger betreiben. Auch spei-
chern Gebäude Wärme, sodass insgesamt 
ein geringerer Heizbedarf besteht. Demge-
genüber steht jedoch der Bedarf an Küh-
lung.34 Bei einer optimierten Gebäudeaus-
richtung der Gebäude von Südosten bis 
Südwesten lassen sich passive solare Ge-
winne erzielen, die den Heizwärmebedarf 
deutlich reduzieren können. Auch können 
Fassaden und Dachflächen für die Ener-
gieerzeugung durch Photovoltaik (PV) o-
der Solarthermie genutzt werden, die 
dann für die Gebäudeversorgung nutzbar 
sind.35,36  

                                                             
30 vgl. Nytsch-Geusen, C. 2012, 131-133 
31 vgl. DGNB 2012, ENV 2.3 S. 2 ff. 
32 vgl. Nytsch-Geusen, C. 2012, S. 132 
33 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 12 f. 
34 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.55 
35 vgl. DGNB 2012, ENV 2.3 S. 2 ff. 
36 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 15 

 
Abb.  6: Schematische Darstellung Energiebedarf beeinflus-
sende Bereiche (Eigene Darstellung) 
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� Die Gebäudeform erschließt sich aus der 
Gebäudeausrichtung. Auf der Südseite im 
Gegensatz zur Nordseite große Fensterflä-
chen, Gebäudehöhe und die Gebäudekuba-
tur sind hier von Bedeutung. Insbesondere 
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
Außenhülle und Volumen (A/V-
Verhältnis) von Gebäuden sowie angemes-
sene Fensterflächen sind anzustreben, da 
der Großteil der Wärmeverluste durch 
Fenster- sowie Außenwandflächen erfol-
gen. So erreichen Gebäude mit günstigem 
A/V-Verhältnis oft einen geringeren Ener-
giebedarf als Gebäude mit vielen Vor- und 
Rücksprüngen, die von der Materialität 
bessere Wärmedurchgangskoeffizienten 
(U-Wert) erreichen.3738  

� Die Anpassung von Vegetationsflächen in 
der Umgebung, als eine Form der Klima-
anpassung zur Verbesserung des lokalen 
Mikroklimas. Frischluftschneisen zur 
Vermeidung von Überhitzung sind ebenso 
energetisch relevant wie die Nutzung von 
Gründächern oder Dachgärten. Diese ha-
ben zum einen die Funktion der Rückhal-
tung von Regenwasser sowie der Dämp-
fung von Temperaturschwankungen im 
Haus als auch eine Erholungsfunktion bei 
Nutzbarmachung. Dachbegrünung ist in 
Theorie und Praxis gut dokumentiert und 
sollte bei Neubauten stets mit in Betracht 
gezogen werden. Auch sind Synergien mit 
der aktiven Solarenergienutzung mög-
lich.3940  

Gebäudehülle 

Bei fehlender Wärmedämmung geht der 
überwiegende Teil der eingesetzten Raum-
wärme über die Außenwände verloren. 
Dämmstoffe können diese Verluste je nach U-
Wert erheblich vermindern und so den Ener-
giebedarf des Gebäudes absenken. Durch die 
Anforderung der EnEV (siehe Kapitel 2.3.2) 
sind Dämmschichten für Gebäude deutlich 
dicker geworden – gleichzeitig wurden die 
Dämmstofftechnologien weiterentwickelt. 
Dämmstoffe werden entweder als Platte, Mat-
te oder Granulat verbaut und sind mehrheit-
lich konventionell, also mineralischen Ur-
sprungs. Naturdämmstoffe haben einen rela-
tiv geringen Marktanteil. Um Passivhausstan-
                                                             
37 vgl. Nytsch-Geusen, C. 2012, S. 133 
38 vgl. DGNB 2012, ENV 2.3 S. 3 
39 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 185-187 
40 vgl. Klostermann, N.; Fink, J. 2007, S. 43 - 45 

dard zu erreichen ist gegenüber dem gesetzli-
chen Mindeststandard von etwa 80 kWh/m²a 
mit Mehrkosten von etwa 250 €/m² zu kalku-
lieren.41  Einige Neuentwicklungen wie Vaku-
um-Isolier-Paneele (VIP) mit U-Werten von 
0,08-0,11 W/(m²K) und fünffacher Wärme-
dämmwirkung gegenüber herkömmlichen 
Dämmstoffen sind insbesondere für Be-
standssanierungen vielversprechend, jedoch 
noch recht teuer und daher nicht regelmäßig 
eingesetzt. Ähnlich verhält es sich bei Aeroge-
le, das für eine Innendämmung einsetzbar ist. 
Andere Entwicklungen sind als High-Tech 
anzusehen, deren Massenverwendung noch 
nicht absehbar ist. Wichtig bei der Nutzung 
und Verarbeitung von Dämmmaterialien ist 
geprüfte Materialqualität und fachgerechter 
Einbau, der oftmals nicht erfolgt, was in den 
Medien zur regelmäßigen (polemischen) 
Thematisierung der „Kranksanierung“ 
führt42.43 Nichtsdestotrotz ist eine kritische 
Betrachtung der Entwicklung bei Dämm-, 
Baumaterialien und Haustechnik erforderlich 
(siehe Seite 16). Zur Gebäudehülle gehören: 
 
� Im Dachbereich werden momentan Däm-

mungen im Bereich von bis zu 30 Zentime-
tern Dämmstärke verbaut, die U-Werte 
von unter 0,2 W/m²K erreichen. Die Nach-
rüstung ist mit einigem Aufwand verbun-
den, technisch jedoch einfach realisierbar, 
bei geringen Amortisationszeiten.44,45 

� Außenwände im Passivhausstandard wer-
den ebenfalls mit U-Werten unter 0,2 
W/m²K errichtet. Dafür sind bei Verwen-
dung herkömmlicher Dämmstoffe bereits 
40 Zentimeter Dämmstärke erforderlich, 
was bei Nachrüstung oft zu optischen Ein-
bußen führt. In diesem Zusammenhang 
wird die Verhinderung von Wärmebrü-
cken (thermische Trennung auskragender 
Bauteile), neue infrarotbeschichtete 
Putzsysteme, der Einsatz von Phasen-
wechselmaterialien (PCM) als Latentwär-
mespeicher oder eine Innenraumdäm-
mung (einhergehend mit Verkleinerung 
der Wohnfläche) zur weiteren Energiebe-
darfssenkung interessant. Glasdoppelfas-
saden sind für repräsentative Gebäude in 

                                                             
41 vgl. Holm, A. et al. 2013, S. 4 
42 vgl. Heimann, R. 2011 
43 vgl. Holm, A. et al. 2013, S. 8 f. 
44 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 70 
45 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.66 
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den letzten Jahren als weitere Option un-
ter vielen marktgängig geworden.46,47 ,48  

� Eine Dämmung von Kellerdecken war bis 
vor wenigen Jahren die Ausnahme, wird 
inzwischen durch einen dickeren Decken-
aufbau mit in die Planungen integriert. Bei 
Bestandssanierung werden kostenbedingt 
andere Bereiche vorgezogen, da diese 
größeres Einsparpotenzial bieten.49,50 

� Bei Fenstern wurden in den letzten Jahren 
erhebliche U-Wert-Minderungen durch 
Dreifachverglasung, Zwischenraumfüllung, 
verbesserte Abstandshalter und Rahmen-
aufbau erreicht, sodass jetzt Werte von 1,2 
W/m²K Standard sind. Bei niedrigeren 
Werten steigen die Investitionskosten ex-
ponentiell an. Trotzdem haben Fenster ei-
nen hohen Anteil an Transmissionswär-
meverlusten, sodass Neubauten mit relativ 
kleinen Fensterflächen (und wenn größer, 
dann nur nach Süden ausgerichtet) ge-
plant werden. Die Fensterpositionierung 
ist für die passive Solarenergienutzung, 
Belichtung und damit auch den Stromver-
brauch von Bedeutung.51 Gleichzeitig muss 
bei gut gedämmten Gebäuden ein Sonnen-
schutz vorgehalten werden. Dieses kann 
über Folien, außenliegende Rollläden oder 
Lichtlenkung in der Fassade erfolgen. In 
den letzten Jahren erfolgt die Verschat-
tung bei Neubauten zunehmend automa-
tisch.52 

Technische Gebäudeausrüstung 

Eigentlich gehören technische Gebäudeaus-
stattungen wie Heizung, Lüftung oder Küh-
lung in den Bereich der Energieversorgung, 
sollen hier aber trotzdem einzeln aufgeführt 
werden, da diese im Einzelgebäude und nicht 
im Quartier verbaut werden.  
� Die Mehrheit der Haushalte wird nach wie 

vor über Öl- und Gaskessel beheizt, Solar-
thermie sowie die Nutzung von Biomasse 
gewinnen jedoch an Bedeutung. Im Hei-
zungsbereich gab es in den vergangenen 
Jahren mit Ausnahme von Mikro-BHKW-
Module und Gaskompressionswärme-
pumpen wenige Innovationen.53 Heizanla-

                                                             
46 vgl. IBA Hamburg 2013 
47 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 69 
48 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.61-67 
49 Ebd.  
50 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 70-72 
51 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 107-110 
52 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.58-61 
53 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.71-75 

gen müssen immer an den tatsächlichen 
Wärmebedarf angepasst werden, orientie-
ren sich daher an Dämmwerten. Für Ein-
familienhäuser reichen etwa 3kWth Leis-
tung aus. Da mit niedrigen Temperaturen 
gearbeitet wird, werden im Neubau Flä-
chenheizsysteme mit Bauteilaktivierung 
eingesetzt, die auch für Kühlung genutzt 
werden.54,55  

� Die Gebäudekühlung sollte eigentlich auf-
grund des hohen Energieeinsatzes ver-
mieden werden, ist aber bei guter thermi-
scher Isolierung und solaren Wärmeein-
trägen bei Passivhäusern unvermeidbar. 
Über einen Wärmetauscher wird ein 
Kühlmedium auf die benötigte Tempera-
tur gebracht und dann entweder über Flä-
chenkühlsysteme oder die Lüftung in den 
Raum eingebracht. Der Energieaufwand 
hierbei kann erheblich sein, sodass ver-
mehrt Absorptionskälteanlagen, die Erd- 
oder Wasserkühle nutzen oder BHKW-
Module zur Kälteerzeugung in die Haus-
technik integriert werden.56,57 

� Mechanische Lüftungsanlagen in energie-
effizienten Wohngebäuden sind in den 
vergangenen Jahren fast zum Standard 
geworden, auch weil die Heizfunktion 
teilweise über die Lüftung erfolgt. Durch 
Lüftungssysteme lassen sich durch eine 
Wärmerückgewinnung Wärmeverluste 
minimieren, die aber höhere Stromver-
bräuche für den Anlagenbetrieb nach sich 
ziehen. Die zur Lufthygiene eingesetzten 
automatischen Systeme stoßen jedoch 
nach wie vor auf Nutzerakzeptanzproble-
me. Aufgrund geringen Platzangebots ist 
eine sinnvolle Implikation bei der Be-
standssanierung oft schwierig. Mehrkos-
ten für Lüftungsanlagen liegen zwischen 
15 und 80€/m².58,59 

� Der Bereich der Raumbeleuchtung macht 
lediglich zwei Prozent des Energiebedarfs 
von Haushalten aus. Auf Quartiersebene 
relevant ist jedoch der Bereich der Au-
ßenbeleuchtung, die deutschlandweit et-
wa zehn Prozent des Strombedarfs aus-
macht und für Kommunen ein erheblicher 
Kostenfaktor ist. Die Strombedarfe für Be-

                                                             
54 vgl. BINE Informationsdienst 2009 
55 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 125-128 
56 Ebd. 
57 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.76-80 
58 Ebd. 
59 vgl. BINE Informationsdienst 2009 
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leuchtungen, sind durch neue Leuchtstof-
fe, wie LEDs und durch Lichtmanagement-
systeme tendenziell sinkend.60 

� Einen wesentlich größeren Anteil am 
Strombedarf haben Haushaltsgeräte. Die 
größten Stromnachfrager neben dem An-
lagenstrom sind „weiße Ware“ (Kühl-
schränke, Waschmaschinen etc.) und die 
Kochnutzung. Obwohl die Energieeffizienz 
von Haushaltsgeräten in den vergangenen 
Jahren deutlich gesteigert wurde, kommen 
durch neue Anwendungen im IKT-Bereich 
weitere Nachfrager hinzu, sodass von ei-
nem ansteigenden Strombedarf auszuge-
hen ist.61  

Ergänzung: Baumaterialien und Gebäude-
konzept 

Die Passivhausbauweise erfordert einen ho-
hen Materialeinsatz und führt zu Hochtech-
nologiehäusern, deren Entwicklung hin zu 
Plusenergiehäusern noch nicht abgeschlossen 
ist. Gebäudeautomationen und Baumateria-
lien werden so komplex, dass Handwerker 
vielfach mit der Umsetzung überfordert sind. 
Auch nimmt die Komplexität von Planungen, 
der Platzbedarf für Technikräume und insbe-
sondere Dämmungen deutlich zu, was insge-
samt zu Kostensteigerungen im Bau führt. 
Neben der oft kaum noch nachvollziehbaren 
Bautechnologie wird durch die Verwendung 
von Dämmmaterialien viel Energie, in Form 
von grauer Energie, schon für den Bau des 
Gebäudes aufgewendet. Insbesondere in den 
Außenwänden, Böden und dem Dach ist ein 
Großteil der grauen Energie, die Energie, die 
für Herstellung und Transport des Baumate-
rials aufgewendet wurde, des Gebäudes ge-
bunden. Für den Bau von nachhaltigen Quar-
tieren müsste eine ganzheitliche Betrachtung 
erfolgen, die nicht an Bilanzgrenzen aufhört 
und den Gesamtlebenszyklus betrachtet.62 ,63   
 
Daher sind u.a. die Methoden zur Einteilung 
in Energiestandards der KfW kritisch zu hin-
terfragen: Es gibt vielfach Gebäudekonzepte 
im Low-Tech-Bereich, die sich auf monolithi-
sche Bauweisen in Stein oder insbesondere 
Holz rückbesinnen. Diese erreichen ähnliche 
Dämmwerte, binden aber weniger graue 
Energie, sind durch industrielle Vorfertigung 
                                                             
60 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.81-85 
61 Ebd. 
62 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 83ff. 
63 vgl. John, V.; Habert, G. 2013, S. 342-348 

einfach montierbar, können im Falle von Holz 
CO2 langfristig binden, führen zu einem ange-
nehmeren Raumklima und erfordern weniger 
Haustechnik. Es bestehen jedoch auf Seiten 
der Verwaltung erhebliche Vorurteile gegen-
über diesen Baustoffen: Als Beispiel sei ein 
monolithisch errichtetes Holzgebäude der 
IBA Hamburg genannt, das einen Heizbedarf 
von 15 kWh/m²a erreicht, aufgrund diffusi-
onsoffener Holzaußenwände aber den Blo-
wer-Door-Test nicht besteht, daher keinen 
rechtlichen Passivhausstandard und so eine 
geringere Förderung von der KfW erhält.64,65 
An dieser Stelle muss auf der einen Seite auf 
neue, intelligente Materialien zur Verknüp-
fung von Architektur und Energiegewinnung 
sowie Speicherung im High-Tech-Bereich 
hingewiesen werden. Auf der anderen Seite 
erscheinen über Technik sinnvolle Energie-
einsparungen im Gebäudebereich an ihre 
Grenzen zu stoßen – Aufwand und Nutzen 
sind im Ungleichgewicht. Eine Rückbesin-
nung auf Bauweisen mit weniger energiein-
tensiven Baustoffen und die Betrachtung des 
gesamten Gebäudelebenszyklus bei der Aus-
wahl der verwendeten Materialien ist drin-
gend erforderlich, wird nachfolgend aber 
nicht detailliert thematisiert.6667 
 

2.2.2 Versorgungstechnik im Gebäu-
debereich: Wärme- und Kältever-
sorgung 

Die Wärmeversorgung ist überwiegend durch 
kleine Verbrennungsheizanlagen im einzel-
nen Gebäude dezentral organisiert. Mehrheit-
lich erfolgt die Wärmebereitstellung über die 
Energieträger Erdgas, Heizöl und über Fern- 
bzw. Nahwärme. Der Anteil an erneuerbaren 
Energieträgern sowie Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK), zur gemeinsamen Strom- und Wär-
meversorgung, wächst in den letzten Jahren 
kontinuierlich, was auch auf rechtliche Vor-
schriften der Bundesregierung zurückgeht, 
die eine Umstellung der Energieversorgungs-
strukturen zum Ziel und auch zur Folge ha-
ben (siehe Kapitel 2.3). 2012 betrug der An-
teil erneuerbarer Energien an der Wärmever-
sorgung 10,4 Prozent. Der Anteil der über 

                                                             
64 vgl. Messari-Becker, L. et al. 2013, S.354  
65 Vgl. IBA Hamburg 2013 
66 vgl. DGNB 2012, ENV 2.2 S. 2 ff. 
67 vgl. Friedmann, A. 2012, S. 76 
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KWK erzeugten Wärme lag bei 14 Prozent. 
68,69  
 
Die Bereitstellung der Nutzenergie erfolgt bei 
dezentraler Versorgung im Wärmebereich 
durch den Eigentümer bzw. die Hausverwal-
tung oder– sofern das Gebäude an ein Nah-
wärmenetz angeschlossen ist – zentral orga-
nisiert über den Betreiber des Nahwärmenet-
zes. Oft werden bei dezentraler Wärmever-
sorgung mehrere Energiequellen im Verbund 
genutzt. Eine zentrale Wärmeversorgung 
besteht bei der Nutzung von Fernwärme oder 
Gas über Großversorger. Während Vorteile 
dezentraler Wärmeversorgung geringe 
Transportkosten, Leitungsverluste und damit 
geringere Vorlauftemperaturen umfassen, 
sind zentrale Systeme aufgrund ihrer Größe 
in der Regel wirtschaftlicher, erfordern aller-
dings höhere Anfangsinvestitionen. Ein öko-
nomisch vorteilhafter Betrieb liegt in der 
Mischung aus zentraler und dezentraler 
Wärmeversorgung. Für Stadtquartiere bietet 
sich die Vernetzung verschiedener Energie-
quellen zur Wärmeerzeugung an. Für Raum-
wärme und Warmwasser wird mit Tempera-
turen von 20 – 90°C gearbeitet. Diese Tempe-
raturen sind recht niedrig, sodass insbeson-
dere niedrigexergetische Prozesswärme, 
KWK-Abwärme oder Solarthermie verwendet 
werden sollte und weniger mit hochexergeti-

                                                             
68 Vgl. Seidel, H. 2012 
69 vgl. AGEE-Stat 2013 

schen fossilen Energieträgern wie Öl oder 
Gas, die momentan etwa dreiviertel der End-
energie für die Raumwärme bereitstellen.7071 
Die für Stadtquartiere relevanten Technolo-
gien werden in der Folge eingehender erläu-
tert. Der Fokus liegt auf KWK und Wärmenet-
zen.  

Solarthermie 

Bei solarthermischen Anlagen wird solare 
Strahlung über Wasser oder anderen wärme-
übertragenden Flüssigkeiten in Kollektoren 
zu thermischer Energie umgewandelt. Dabei 
werden je nach Bauart Temperaturen von 20° 
bis 130° erreicht. Solarthermie stellt eine 
einfach umsetzbare Möglichkeit zur dezentra-
len Warmwasserbereitung dar. Die von Strah-
lungsenergie erwärmte Flüssigkeit wird im 
Inneren des Hauses durch einen Warmwas-
serspeicher geleitet und das darin enthaltene 
Wasser somit erwärmt.  Solarthermische An-
lagen werden für Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser im Leistungsbereich von einem bis fünf 
kWth installiert, was einer Fläche von fünf bis 
zwölf Quadratmetern entspricht. 72  In 
Deutschland deckte Solarthermie 2012 noch 
nur ein Prozent des Wärmebedarfs, bis 2030 
scheint jedoch ein Anstieg auf acht Prozent 
realistisch. In Deutschland sind Anlagen von 
1,5kWth bis zu 200MWth installiert.73 
 

                                                             
70 vgl. Wigbels, M. 2007 
71 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.90 
72 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 25 
73 vgl. Bund Solarwirtschaft e.V. 2013 

Abb.  7: Wärmebereitstellung aus EEs in Deutschland 2012  
(BMU 2013) 
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Solarthermische Anlagen können auf jedem 
Gebäudetyp eingesetzt werden, allerdings 
sollten diese möglichst verschattungsfrei und 
nach Süden ausgerichtet sein. Vorteile von 
Solarthermie ist der Verzicht auf Brennstoffe 
zur Wärmeerzeugung, damit einhergehend 
ein geringer Wartungsaufwand sowie einfa-
che Installation und beliebige Erweiterbar-
keit, da Solarthermieanlagen aus Einzelmo-
dulen bestehen. Nachteilig ist der wechselnde 
Wärmeertrag, je nach solarer Einstrahlung 
und die saisonalen Unterschiede zwischen 
hohem Wärmeertrag und hohem Wärmebe-
darf, der jedoch durch den Einbau von Spei-
chern ausgeglichen werden kann. Der ther-
mische Wirkungsgrad von Solarthermieanla-
gen liegt zwischen 30 (Flachkollektoren) und 
50 Prozent (Vakuumröhrenkollektoren) und 
Investitionskosten zwischen 500 und 4.000 
€/kWth. Der Zubau von Wärmespeichern 
macht inzwischen eine alleinige Solarther-
mienutzung zur Wärmebereitstellung mög-
lich (s.u.)74 . Solarthermische Anlagen mit 
Wärmespeicher werden häufig als Ergänzung 
einer Gasnutzung zur Wärmeversorgung ge-
braucht um Lastspitzen abzumindern. Die 
Kombination von Solarthermie und BHKW ist 
eher kontraproduktiv, da Solarthermie die 
Laufzeiten der BHKW-Module im Sommer-
halbjahr deutlich reduzieren würde.75 

Geothermie 

Bei Geothermie muss zwischen Tiefen- und 
oberflächennaher Geothermie unterschieden 
werden. Bei oberflächennaher Geothermie 
wird mittels Wärmepumpen der Umgebung 
(Erdwärme, Grundwasser, Luft) Wärme ent-
zogen und über Wärmetauscher dem 
Heizsystem zugeführt. Die Wärme wird auf 
einem niedrigen Temperaturniveau entnom-
men und mithilfe von Antriebsenergie auf das 
benötigte Temperaturniveau gebracht. Ge-
othermie eignet sich insbesondere für niedri-
ge Heizungs-Vorlauftemperaturen, wie sie bei 
energieeffizienten Neubauten oft zu finden 
sind. Wärmepumpen arbeiten in einem Leis-
tungsbereich von fünf bis 100 KWth. Aufgrund 
des hohen Flächenbedarfs durch die Vielzahl 
an Kollektoren kommen Wärmepumpen 
mehrheitlich am Stadtrand in aufgelockerten 
Baugebieten zum Einsatz. Auch können 
Wärmepumpen bei intelligenter Steuerung – 

                                                             
74 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.103 
75 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 26 

Betrieb nur in Stromniedriglastphasen – zu 
einer Absenkung des Regelenergiebedarfs 
beitragen76. Die Investitionskosten sind im 
Vergleich zu herkömmlichen Heizsystem mit 
400 bis zu 2.100 €/KWth erhöht. Im Vergleich 
zu Gas- oder Ölheizungen sind die laufenden 
Heizkosten aus oberflächennaher Geothermie 
aber bis zu 70 Prozent niedriger, sodass ähn-
liche Endkundenpreise erreicht werden.7778 
 
Die Tiefengeothermie ist noch als Rander-
scheinung erneuerbarer Energieerzeugung zu 
sehen, wobei der Ausbau in den letzten Jah-
ren deutlich vorangeschritten ist. Durch zwei 
Gesteinsbohrungen in 400 bis zu 5000 Meter 
Tiefe wird ein Wasserkreislauf erzeugt. Das 
durch die Erdwärme auf 60°C bis 250°C er-
wärmte Wasser kann entweder für ein Nah-
wärmenetz genutzt oder zur Stromerzeugung 
eingesetzt werden. Der Nachteil dieser Tech-
nologie sind die oftmals hohen Bohrkosten 
(etwa 1.000 €/m) sowie Unklarheit über die 
erzielbaren Temperaturen an Bohrstellen. 
Typische Leistungsbereiche liegen um fünf 
MWth oder 250 KWel.79 

Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheizkraft-
werke und biogene Kraftstoffe 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet 
den gleichzeitigen Prozess von Wärme- und 
Stromerzeugung. Die Mehrheit des Stroms in 
Deutschland stammt aus thermischen Kraft-
werken. Dabei sind nur 38 Prozent der um-
gewandelten Energie Strom, der Rest ist 
Wärme die in den wenigsten Fällen genutzt 
wird. In der Umgebung dieser Kraftwerke 
besteht in der Regel wenig Wärmebedarf – 
energieeffizienter ist aber die gleichzeitige 
Nutzung von Wärme und Strom. Strom muss 
bei thermischer Erzeugung dort produziert 
werden, wo Wärme gebraucht wird. Diese 
kann dann über Wärmenetze verteilt wer-
den.80 Bei der Verbrennung von Energieträ-
gern wird thermische Energie freigesetzt, die 
entweder über einen Motor oder eine Turbi-
ne, dementsprechend Motor- oder Gas-BHKW 
mechanische Energie erzeugt. Die mechani-
sche Energie wird zur Stromproduktion ge-
nutzt, die Wärmeenergie kann zur Wärme-

                                                             
76 vgl. Ebd. 
77 vgl. Bücherl, C. 2013 
78 vgl. IWR 2007 
79 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.105 
80 vgl. BINE Informationsdienst 2008 
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versorgung von Gebäuden genutzt werden. 
BHKW-Module werden in der Regel wärme-
geführt betrieben. Dabei sollte eine möglichst 
hohe Volllaststundenzahl von mindesten 
5.500h/a erreicht werden um so zum Beispiel 
die Wärmegrundlast für Wärmenetze bereit-
stellen zu können und einen wirtschaftlichen 
BHKW-Betrieb zu ermöglichen.81 Der Wär-
mebedarf von Gebäuden schwankt und dieser 
nur an wenigen Tagen im Jahr das absolute 
Maximum erreicht, werden normalerweise 
mehrere BHKW-Module installiert, von denen 
eines die Grundlast abdeckt, das zweite dann 
in Phasen höherer Nachfrage genutzt wird. 
Für Spitzenlastzeiten wird ein zusätzlicher 
Brennwertkessel betrieben (siehe Abb.  8).82  
 
Die Mehrheit der BHKW-Module in Deutsch-
land wird über Otto- oder Dieselmotoren 
angetrieben. Dabei treibt der Verbrennungs-
motor einen elektrischen Generator an. Die 
Abgaswärme wird über Wärmetauscher zu 
Heizzwecken genutzt. Brennstoffe sind dabei 
noch vorwiegend Erdgas und Heizöl sowie 
Diesel. Die Nutzung biogener Brennstoffe 
nimmt jedoch stetig zu – nicht zuletzt durch 
die Vorgaben des EEWärmeG, das eine Nut-
zung regenerativer Energiequellen zur Wär-
meerzeugung bei Neubauten vorschreibt. 
Verbrennungsmotoren werden im Leistung 
Bereich von einem KWel bis zu 20MWel bzw. 
drei KWth bis zu 40 MWth angeboten. Der 
Wirkungsgrad kann bis zu 95 Prozent betra-
gen (20 bis 46 Prozent elektrisch und 33 bis 
67 Prozent thermisch). Die Investitionskos-
ten variieren zwischen 250 €/KWth für große 

                                                             
81 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.95 
82 vgl. BINE Informationsdienst 2008 

Anlagen und 3.100 €/KWth für Hausanla-
gen.83,84 
 
Weitere KWK-Technologien sind zum Bei-
spiel Gasturbinen, Stirlingmotoren und 
Brennstoffzellen. Gasturbinen haben den Vor-
teil der Wartungsarmut, hohe Abgastempera-
turen (die als Prozesswärme genutzt werden 
kann) und niedrige Schadstoffemissionen. 
Gas-BHKW benötigen dafür aber höhere In-
vestitionskosten (bei Anlagen im unteren 
Mega- und Kilowattbereich etwa 1.300 
€/kWel) und haben einen geringeren elektri-
schen Wirkungsgrad als Motor-BHKW-
Module. Stirlingmotoren werden von einem 
externen Verbrennungsprozess angetrieben, 
was eine Vielzahl von verwendbaren Brenn-
stoffen ermöglicht – also auch Biomasse.  
Zudem sind diese sehr wartungsarm, leise 
und erreichen einen höheren Wirkungsgrad 
als andere BHKW-Motoren. Die typische An-
lagengröße liegt zwischen 0,5 und 100 KWel. 
Brennstoffzellen zählen auch zu KWK-
Anlagen, obwohl Strom und Wärme durch 
eine elektrochemische Reaktion von Sauer-
stoff und Wasserstoff entsteht. Brennstoffzel-
len arbeiten sehr leise, nahezu abgasfrei und 
verfügen über einen hohen elektrischen Wir-
kungsgrad. Die Technologie ist erst kurz am 
Markt und daher noch am Anfang ihrer Ent-
wicklung, sodass Investitionskosten sehr 
hoch (ab 6.000 €/kWel) sind und ein wirt-
schaftlicher Betrieb nur über Fördermittel 
erreicht werden kann. Grade für den Bereich 
der Mikro-KWK, also BHKW-Betrieb auf 
Wohneinheitsebene, ist das Konzept der 
Brennstoffzelle vielversprechend.8586 
 

                                                             
83 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.97 
84 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 9 
85 vgl. Gailfuss, M. 2012 
86 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.98-100 

Abb.  8: BHKW-Lastkurve  
(BINE Informationsdienst 2006)  

Abb.  9: Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung  
   (Bundesverband für KWK e.V. 2008) 
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Laut Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 
(siehe Kapitel 2.3) muss bei Neubauten ein 
Teil der Wärmeversorgung über regenerative 
Energien erfolgen. Je nach Erzeugungsart und 
Energieträger sind hier unterschiedliche 
Werte zu erreichen. Für die BHKW-Nutzung 
bietet es sich an teilweise oder gar gänzlich 
biogene Kraftstoffe zu nutzen. Biogene Kraft-
stoffe sind entweder als Biogas, feste oder 
flüssige Biomasse verfügbar. Biogas kann 
zusammen mit Erdgas verwendet werden, ist 
jedoch teurer als Erdgas und wird vorwie-
gend im ländlichen Raum nahe den Erzeu-
gungsanlagen genutzt. Biogas hat in den letz-
ten Jahren einen Bedeutungszuwachs erfah-
ren und wird inzwischen vermehrt in das 
Gasnetz oder in KWK-Wärmenetze eingelei-
tet. Feste Biomasse umfasst zu großen Teilen 
Holz, das entweder als Holzhackschnitzel 
oder Holzpellets besonders in der Haushalts-
versorgung als Ersatz für Ölheizungen zum 
Einsatz kommt.  
 
Feste Biomasse macht mit Abstand den größ-
ten Anteil an der genutzten Biomasse zur 
Wärmeerzeugung aus (siehe Abb.  7), da ins-
besondere die Nutzung von Heizpellets einen 
ähnlichen Bedienkomfort wie die Nutzung 
von Ölheizungen bietet und zudem der bio-
gene Brennstoff mit dem höchsten Wirkungs-
grad ist. Die Brennstoffkosten sind niedriger 
als zum Beispiel bei Gas, die Investitionskos-
ten bei der Anlagenanschaffung jedoch etwas 
höher. Flüssige Biomasse hat ähnliche Eigen-
schaften wie Heizöl, verfügt aber über den 
Makel, dass die Produktion von flüssiger Bi-
omasse in Konkurrenz zur Nahrungsmittel-
produktion steht und es hier besonders bei 
der Herstellung von Biokraftstoff zu Fehlent-
wicklungen gekommen ist, sodass bei der 
Nutzung flüssiger Biokraftstoffe immer ein 
Nachweis über Erfüllung ökologischer und 
sozialer Anforderungen erforderlich ist.87 Es 
bietet sich aufgrund von wirtschaftlichen 
Skaleneffekten an größere KWK-Anlagen zu 
errichten die dann – unabhängig von Kraft-
stoff oder Verbrennungsprozess – mehrere 
Gebäude über Wärmenetze versorgen. 

Nah- bzw. Fernwärmenetze 

Bei Wärmenetzen wird gewöhnlich in Nah- 
und Fernwärme unterschieden. Fernwärme-
nutzung besteht nach dem Urteil NJW 1990, 

                                                             
87 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 30ff.  

1181 des Bundesgerichtshofs, wenn Wärme 
von einem Dritten aus einer zentralen Wär-
meerzeugungsanlage bezogen wird, die sich 
nicht unmittelbar bei den Wärmeabnehmern 
befindet. Nahwärmenetze werden dagegen 
durch verbrauchsnahe Wärmeerzeuger ge-
speist, zum Beispiel über Solarthermie, Ge-
othermie, BHKW-Module oder Heizkraftwer-
ke. 88 Die Wärme wird über einen Wärmetau-
scher auf ein Transportmedium, in der Regel 
Wasser, übertragen und über erdverlegte 
Rohre zu den Verbrauchern geleitet. Das 
Wasser wird in einem Kreislauf zwischen 
Wärmequelle und Wärmesenke geführt. Die 
Rohrleitungen von der Wärmequelle zur 
Wärmesenke werden als Vorlauf bezeichnet 
und umgekehrt das zurückgeführte, kältere 
Wasser als Rücklauf. Vorlauftemperaturen 
variieren je nach Systemgröße und Wärme-
nachfrage. Beim Verbraucher erfolgt die 
Wärmeübergabe indirekt durch eine Überga-
bestation, die bei kleineren Verbrauchsein-
heiten hydraulisch vom Wärmenetz getrennt 
ist. Die Dimensionierung des Wärmenetzes 
richtet sich nach der Jahresmaximallast, also 
dem Zeitpunkt, wenn alle Anschlüsse gleich-
zeitig die maximale Energiemenge benöti-
gen.89  
 
So können günstige Wirkungsgrade, relativ 
niedrige Investitionskosten bezogen auf das 
zu versorgende Einzelobjekt, eine hohe Aus-
lastung, hohe Nutzungsgrade sowie eine grö-
ßere Flexibilität hinsichtlich der verwendeten 
Energien erreicht werden. Zudem muss der 
Einzelverbraucher keine Räume für Brenn-
stofflieferung bereithalten und es wird mög-
lich Technologien zu verwenden, die für den 
Einzelverbraucher sonst nicht rentabel wä-
ren. Auch die Nutzung von industrieller Ab-
wärme wird so möglich, was Potenziale zur 
Steigerung der Energieeffizienz bereithält.90 
Hohe Kosten für die Netzherstellung, ein 
Ausbau in Teilschritten sowie damit verbun-
den eine erst nach Jahren einsetzende Wirt-
schaftlichkeit stehen dem gegenüber. Zudem 
sind die Kosten stark von der Wärmedichte 
abhängig, sodass bei geringer Bebauungs- 
und damit Nachfragedichte ein wirtschaftli-
cher Betrieb schwieriger wird. Auch durch 
die verbesserte Wärmedämmung, sowie die 

                                                             
88 vgl. AGFW 2008, S. 5 
89 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 36ff. 
90 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.107-110 
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damit verbundene Abnahme des Wärmebe-
darfs wird dieses erschwert, sodass beim Bau 
von Wärmenetzen langfristige Nachfrageana-
lysen nötig sind. Dementsprechend bietet 
sich eine Quartiersversorgung mit mehreren 
dezentralen Wärmenetzen an, die geringere 
Energieverluste, geringere Vorlauftempera-
turen aber aufwändigere Langzeitspeiche-
rung und kleinere Erzeugungsanlagen bedeu-
ten, die schneller unwirtschaftlich sein kön-
nen. Insgesamt ergibt sich eine starke Streu-
ung der Investitionskosten, sodass hier kein 
Pauschalwert angegeben werden kann.91 

Kältebereitstellung 

Durch die steigenden Wärmeschutzvorgaben 
der EnEV kommt es im Sommerhalbjahr zu 
einem ansteigenden Raumkühlungsbedarf, da 
Wärmeverluste immer geringer werden und 
solare Wärmeeinträge im Sommer Gebäude 
stark aufheizen. Während ein Teil der Häuser 
klassisch über elektrisch betriebe Klimaanla-
gen gekühlt wird, gibt es wesentlich effizien-
tere Arten, die an die Wärmeerzeugung aus 
Geothermie angelehnt sind: So wie man Erd-
wärme im Winter zum Heizen nutzen kann, 
ist es auch möglich die Erdkälte im Sommer 
nach einem ähnlichen Prinzip zur Kältever-
sorgung eines Gebäudes zu nutzen. Es ist je-
doch auch möglich über KWK Kälte zu erzeu-
gen, sodass man von Kraft-Wärme-Kälte-
Kopplung (KWKK) spricht. Eine zentrale Käl-
teverteilung über Kältenetze ist ebenso mög-
lich. Auch ist eine Nutzung der Wärmeerzeu-
gungs- und Verteilungsanlagen für Kälte in 
den Sommermonaten denkbar. Wirtschaft-
lichkeit und effiziente Betriebsführung hän-
gen stark von einer kompetenten Anlagen-
planung sowie der lokalen Situation und vor-
handener Energieversorgungsinfrastruktur 
ab.9293  

Wärmespeichertechnologien 

Aufgrund der Volatilität von Sonnenenergie 
wird die Speicherung von Wärme ein immer 
wichtiger werdender Aspekt, besonders 
wenn Solarthermie einen wesentlichen Teil 
der Quartiersversorgung übernehmen soll. 
Durch die langfristige Speicherung von Wär-
me kann die Effektivität deutlich erhöht wer-
den, sodass eine komplett regenerative Wär-

                                                             
91 Ebd.  
92 vgl. Bine Informationsdienst 2012 
93 vgl. AGFW 2013 

meversorgung erreichbar ist. Langzeitspei-
cher werden in der Regel als Heißwasser, 
Kies-Wasser, Erdsonden oder Aquifer-
Speicher ausgeführt.94 Dazu kommen neue 
Entwicklungen im Bereich der Latentwärme-
speicher. Die ersten Erfahrungen mit PCM-
Langzeitwärmespeichern sind vielverspre-
chend.95  
 
Die Investitionskosten von Wärmespeichern 
variieren zum Teil sehr stark. Je nach Materi-
al liegen diese zwischen 30 und 300€/m³, die 
Investitionskosten für einen Speicher mit 
Solarthermieanlage zwischen 1.500 bis 
3.500€/kWth. Für den Wohngebäudebereich 
dominieren Einspeicher-Anlagen mit Solar-
thermieanlage in Verbindung mit einer ande-
ren Heizquelle (zum Beispiel gasbetriebene 
BHKW-Module) den Markt. Bei Passivhäu-
sern kann so bis zu 50 Prozent des gesamten 
Heizwärmebedarfs über Sonnenenergie ge-
deckt werden. Für Langzeitwärmespeiche-
rung, die aufgrund des möglichst kleinen A/V-

Verhältnis größer dimensioniert sein sollten 

sind die Kosten mit 75 bis zu 450€/m³ Was-
seräquivalent noch jedoch nur begrenzt wirt-
schaftlich realisierbar. Auch ist der hohe 
Platzbedarf für Speicher in Quartieren nicht 
immer vorhanden.96  
 

2.2.3 Versorgungstechnik im Gebäude-
bereich: Stromversorgung 

Nach dem Umweltbundesamt (UBA) werden 
die durchschnittlichen Stromgestehungskos-
ten aller erneuerbaren Energien 2030 vo-
raussichtlich 7,6 Cent/kWh betragen, die von 
Strom aus fossilen Kraftwerken hingegen 9 
Cent/kWh. Rechnet man in diese Prognose 
externe Kosten der fossilen Kraftwerke mit 
ein, ist die Nutzung erneuerbarer Energien 
bereits heute volkswirtschaftlich günstiger 
als die Nutzung fossiler Energien zur Strom-
erzeugung.97 Daher wird – neben Erforder-
nissen die sich aus Klimaschutz und rechtli-
chen Anforderungen ergeben – in dieser Ar-
beit hauptsächlich von Technologien regene-
rativer Stromversorgung ausgegangen, die 
2012 bereits 22,1 Prozent der Bruttostrom-

                                                             
94 Ebd. 
95 vgl. IBA Hamburg 2013 
96 vgl. BINE Informationsdienst 2013 
97 vgl. UBA 2013 
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erzeugung in Deutschland ausmachten.98 Der 
Anteil an erneuerbaren Energieträgern sowie 
KWK an der Stromerzeugung wächst in den 
letzten Jahren kontinuierlich, was auch auf 
rechtliche Vorschriften der Bundesregierung 
zurückgeht die eine Umstellung der Energie-
versorgungsstrukturen zum Ziel und auch zur 
Folge haben (siehe Kapitel 2.3, ab Seite 26). 
Die Stromversorgung wird durch die zuneh-
mende Nutzung erneuerbarer Energieträger 
im Wohnumfeld  dezentral organisiert sein - 
weg von großen Wärmekraftwerken, die mit 
fossilen Energieträgern oder Atomenergie 
betrieben werden (siehe Abb.  10).99  
 
In Deutschland nahezu alle Haushalte an das 
Strom-Verteilnetz angeschlossen, das die 
unterste Ebene des Verbundnetzes (beste-
hend aus Höchst-, Hoch-, Mittel- und Nieder-
spannungsnetz bzw. Übertragungs- und Ver-
teilnetz) bildet. Die Betreiber des Verteilnet-
zes sind auch Grundversorger für Haushalte. 
Dieses variiert je nach Region: Von Stadtwer-
ken bis zu Übertragungsnetzbetreibern. Da-
bei hat der Stromkunde das Recht seinen 
Stromlieferanten frei zu wählen.100 

 
Mit der Dezentralisierung der Stromversor-
gungsstrukturen gehen auch Veränderungen 
der Netzstrukturen einher. Durch die ver-
mehrte Nutzung volatiler erneuerbarer Ener-
gien werden Fluktuation der Einspeisung und 
damit auch der Bedarf nach Regelenergie 
steigen.101 Der Systemintegration von Erzeu-

                                                             
98 vgl. AG Energiebilanzen e.V. 2013 
99 vgl. BMU 2013b 
100 vgl. Leuschner, U. 2013 
101 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 9 

gungsanlagen im Mittel- und Niederspan-
nungsnetz und Maßnahmen des Effizienz- 
und Lastenmanagements kommt eine zentra-
le Aufgabe zu. Diese „dezentralen Energieop-
tionen“102 können über IK-Technologien zu 
virtuellen Kraftwerken zusammengeschlos-
sen werden. Diese virtuellen Kraftwerke be-
stünden dann aus dezentralen Erzeugern 
(bestehend aus BHKW-Module, PV, Strom-
speichern), die als virtuelles Großkraftwerk 
Regelleistung bereitstellen und Verbrau-
chern, die durch angepasstes Nutzerverhal-
ten Regelenergie bereitstellen. In Zeiten ho-
hen Strombedarfs wird zeitlich verschiebba-
rer Gerätebetrieb abgeschaltet und in Zeiten 
niedrigen Strombedarfs und hoher Stromein-
speisung werden diese Geräte zugeschaltet. 
Auf diese Weise könnte Regelenergie durch 
Lastabschaltung statt durch Bereithaltung 
von Reservekraftwerken gewonnen werden 
und so zu einer Effizienzsteigerung des Netz-
betriebs führen. Dabei wird das Netz zum 
„Smart Grid“, indem es Geräte direkt ansteu-
ern kann und flexible Tarife, je nach Strom-
verfügbarkeit, anbietet, sodass ein Zusam-
menspiel aus Netz, Einspeisung und Abnah-
me entsteht. Der dezentralen KWK kommt 
dabei eine Schlüsselrolle zu – bringt aber 
auch gleichzeitig das Problem mit sich, dass 
die entstehende Wärme gespeichert werden 
muss und große Wärmespeicher erforderlich 
werden, für die im städtischen Kontext oft 
der Platz fehlt (siehe Kapitel 2.2.2).103 
 
Durch die Integration von Mikro-KWK ergibt 
sich sogar die Möglichkeit das Stadtquartier 
von einer traditionellen Energiesenke zum 
Akteur am Strommarkt zu machen und sich 
bilanziell selbst zu versorgen. Dem Quartier 
könnte über die Nutzung von Smart Grids 
und Virtueller Kraftwerke die Rolle als Er-
zeuger und regelbarer Verbraucher von 
Energie zukommen (siehe Kapitel 4): Durch 
Wärmenetze, die lokal verlegt werden, bietet 
sich die Herstellung einer Eigenstromversor-
gung an um das Quartier komplett selbst zu 
versorgen. Den lokal erzeugten Strom lokal 
zu nutzen ist aufgrund wegfallender Trans-
portverluste sinnvoll. Insgesamt ergibt sich 
für das Quartier damit idealerweise ein intel-
ligentes, integriertes Netzwerk aus den Be-
reichen Wärme und Strom sowie weitere 

                                                             
102 Ebd. 
103 Ebd. 
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städtische Infrastrukturen, die synergetisch 
als Energieerzeuger oder Nutzer auftreten 
können (siehe Kapitel Fehler! Verweisquel-
le konnte nicht gefunden werden.).   
 
Die wesentlichen Technologien zur Stromer-
zeugung werden Windkraft, Photovoltaik, 
Wasserkraft sowie die BHKW-Nutzung von 
Biomasse mit KWK-Verstromung und Ge-
othermie sein. Die letzten drei Technologien 
werden im Folgenden nicht behandelt, da die 
Potenziale zur Wasserkraftnutzung bereits 
weitestgehend erschlossen sind, sich Anwen-
dungen im urbanen Kontext aufgrund der 
Größe nur schwierig umsetzen lassen und 
BHKW-Module sowie Geothermie bereits in 
Kapitel 2.2.2 erläutert wurden. 

Photovoltaik 

Durch Sonnenlicht lässt sich mit dem photo-
elektrischen Effekt elektrische Energie erzeu-
gen. Dieses findet in Halbleiterbauelementen, 
in der Regel Solarzellen aus Silizium, statt. 
Eine Solarzelle erbringt in der Regel eine 
Leistung von 1,5W, die mit 40 bis 80 weiteren 
Solarzellen zu einem Photovoltaikmodul (PV) 
zusammengeschlossen wird. Je nach Anla-
gengröße werden mehrere PV-Module zu-
sammengeschlossen. Der Strom wird im Mo-
dul als Gleichstrom erzeugt und muss in Mit-
teleuropa über einen Wechselrichter in 230V-
Wechselspannung umgewandelt werden.104 
Vorteile der PV sind eine vom Stromnetz un-
abhängige Versorgung (Inselbetrieb), eine 
einfache Installation und damit bei Flächen-
verfügbarkeit und verändertem Bedarf ein 
unkomplizierter Zu- oder Rückbau. Nachteile 
sind die Volatilität durch wechselndes Solar-
angebot, relativ geringe Wirkungsgrade (15 - 
25 Prozent)105 sowie noch erhöhten Investiti-
onskoste (1.450 – 1.700 €/kWp)106, wobei es 
in den vergangenen Jahren hier zu deutlichen 
Preissenkungen gekommen ist. 
 
PV-Anlagen werden im städtischen Kontext 
mehrheitlich auf Dachflächen installiert. Da-
bei konkurriert PV mit Solarthermie – wenn 
eine Fläche mit Solarthermie belegt ist, kann 
PV nicht mehr angewendet werden. Anlagen-
größen auf städtischen Dachflächen reichen 
mehrheitlich von 1 bis zu 5kWp, was etwa 

                                                             
104 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 40 
105 vgl. Agenius GmbH 2013 
106 vgl.  Ziegler, Michael 2013 

acht bis 40m² entspricht. Ein herkömmliches 
Modul hat eine Leistung von 0,1 – 0,25kWp. 
Bei Sonnenschein kann also in einer Stunde 
maximal 0,25kWh Strom erzeugt werden. 
Waschmaschinen verbrauchen für einen 
Waschgang momentan etwa eine kWh. Dem-
entsprechend kann ein Modul in vier Stunden 
den Strom für einen Waschgang erzeugen. In 
Deutschland sind PV-Anlagen von 1kWp bis 
zu 166MWp installiert.107 
 
Der Anteil Photovoltaiks an der Gesamtbrut-
tostromerzeugung ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich angestiegen, dieser 
betrug 2012 4,5 Prozent. Für die kommenden 
Jahre ist von einem weiteren, wenn auch et-
was abgebremsten Anstieg auszugehen (siehe 
Kapitel 2.3.3), der vorrangig durch die tech-
nologische Entwicklung sowie fortschreiten-
de Massenproduktion begünstigt wird.108 Die 
Stromgestehungskosten von PV-Kleinanlagen 
lagen 2012 deutschlandweit unter 20 
Cent/kWh und damit deutlich unter dem 
Haushaltsstrompreis. Bei Großanlagen wer-
den sogar Werte um 13 Cent/kWh erreicht. In 
südlicheren Breiten ist die Netzparität bereits 
erreicht. Dieses scheint auch für Deutschland 
nur noch eine Frage der Zeit zu sein.109 

Windkraftanlagen 

Windkraftanlagen nutzen als Energiequelle 
den Wind. Bei Windgeschwindigkeiten zwi-
schen 3 und 11m/s treiben die Rotoren einen 
Generator an, der die elektrische Energie 
erzeugt. Die Investitionskosten liegen im In-
landsbereich zwischen 1.000 und 3.000 
€/kWp. Der Wirkungsgrad liegt zwischen 
zehn und 50 Prozent. 110  Die Stromgeste-
hungskosten lagen 2012 in küstennahen 
Standorten zwischen sechs und acht 
Cent/kWh und damit in etwa auf dem Niveau 
fossiler Kraftwerke111. 2012 hatten Wind-
kraftanlagen in Deutschland einen Anteil von 
7,4 Prozent an der Bruttostromerzeugung. 
Insbesondere in den nördlichen Bundeslän-
dern in Nord- und Ostsee nähe lag der pro-
zentuale Anteil wesentlich höher, bei annä-
hernd 50 Prozent.112  
 

                                                             
107 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.91 
108 vgl. AG Energiebilanzen e.V. 2013 
109 vgl. Kost, C. et al. 2012, S.13 f. 
110 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.91 
111 vgl. Kost, C. et al. 2012, S.16 
112 vgl. AG Energiebilanzen e.V. 2013 
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Windkraftanlagen befinden sich fast aus-
schließlich im Außenbereich. Kleinwindanla-
gen wären im städtischen Kontext denkbar, 
allerdings ist der rechtliche Rahmen, also ihre 
Zulässigkeit nach BauNVO, noch ungeklärt. 
Der Leistungsbereich von Kleinwindanlagen 
liegt zwischen einem und zehn kWp.113 Da die 
Umsetzung in verdichteten städtischen Räu-
men sich rechtlich und technisch zurzeit noch 
als schwierig gestaltet, wird von einer genau-
eren Betrachtung hier abgesehen114. 

Stromspeicher 

Die Speicherung von Strom wird mit dem 
Ausbau volatiler erneuerbarer Energien, ins-
besondere durch PV, in den kommenden Jah-
ren an Bedeutung gewinnen. Momentan be-
finden diese sich noch an der unteren Schwel-
le der Wirtschaftlichkeit, wobei Stromspei-
cher von der Bundesregierung momentan mit 
bis zu 660  €/kWh installierter Speicherka-
pazität gefördert werden (in diesem Fall 
muss mindestens 60 Prozent des PV-Stroms 
von Hausbesitzern selbst verbraucht wer-
den).115 Es gibt verschiedene Technologien 
zur Stromspeicherung, wie zum Beispiel die 
Direktspeicherung in Form von elektrischer 
Energie und die Speicherung als magnetische 
Energie. Die Direktspeicherung wird als 
Kurzzeitspeicherung verwendet, wird aber in 
den kommenden Jahren vermutlich keine 
größere Rolle spielen. Die mechanische Spei-
cherung von Strom, zum Beispiel über Pump-
speicherkraftwerke oder Druckluftspeicher-
kraftwerke als Bereitsteller von Regelleistung 
sowie Minutenreserve, wird aufgrund Dimen-
sionierung und zu hoher Anforderung im 
städtischen Kontext nicht weiter behan-
delt.116  
 
Wesentlich anwenderfreundlicher ist die 
Speicherung in Batterieform, als chemische 
Energie. Am Markt etabliert sind momentan 
vorwiegend Blei-Gel-Akkus und Lithiumbat-
terien. Blei-Gel-Akkus sind verhältnismäßig 
günstig und weit verbreitet. Sie sind jedoch 
bei der Be- und Entladung träge, haben einen 
Wirkungsgrad von nur 80 Prozent und kurze 
Lebensdauer von acht bis maximal 15 Jahren. 
Lithiumbatterien haben eine Lebensdauer 

                                                             
113 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 42 
114 Vgl. Wurm, J. (23.08.2013) 
115 vgl. Schoof, J. 2013 
116 vgl. Hey, B. 2012, S.17 

von zehn bis maximal 25 Jahren und einen 
Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent, sind 
jedoch teurer und aus Brandschutztechni-
schen Gründen  kompliziert zu ver-
bauen.117,118  
 
Mit dem Absinken der Stromgestehungskos-
ten aus PV, dem Anstieg der allgemeinen 
Stromkosten und dem mittelfristigen Absin-
ken der Stromspeicherkosten, die zurzeit 
noch bei etwa 2.000 bis 3.500 €/kW liegen119, 
sollte sich eine Wirtschaftlichkeit auch unab-
hängig von der aktuell bestehenden Einspei-
severgütung herstellen lassen und so den 
Einbau von Stromspeichern bei PV-Nutzung 
zur Regel machen. In der Folge käme es zu 
einem höheren Selbstverbrauch, als Einspei-
sung in das Verbundnetz.120 
 
Langfristspeicher sind heute noch in der 
Test- und Entwicklungsphase. Batterien eige-
nen sich hierfür nur bedingt. Ein erfolgsver-
sprechender Ansatz ist die Power-to-Gas-
Technologie. Durch Elektrolyse wird Methan 
oder Wasserstoff erzeugt, die sich dann im 
Erdgasnetz oder –Speichern zwischenspei-
chern lassen. Von allen momentan in der 
Entwicklung befindlichen Langzeitspeicher-
technologien hat Power-to-Gas das höchste 
Kapazitätspotenzial und bietet die Möglich-
keit große Mengen Energie langfristig zu 
speichern. Erste größere Anlagen im 5-MW-
Bereich befinden sich seit 2013 in Betrieb. Bis 
zu einem flächendeckenden Einsatz muss 
jedoch noch einiges an Entwicklungsarbeit 
geleistet werden, da Herstellungsverfahren 
stromintensiv und teuer sind und es noch zu 
hohen Umwandlungsverlusten kommt.121  
  

                                                             
117 Ebd. 
118 vgl. Schoof, J. 2013 
119 vgl. BSID GmbH 2012 
120 vgl. Schoof, J. 2013 
121 vgl. Hey, B. 2012, S.19 u. 106 f. 
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2.2.4 Energetische Nutzung anderer 
städtischer Infrastrukturen 

Trink- und Abwasser 

Abwasser wird entweder in Misch- oder in 
Trennkanalisation abgeführt. Die Regel bildet 
jedoch die Mischkanalisation, in der alle Ab-
wässer zusammen abgeführt werden um spä-
ter in einem aufwändigen Verfahren wieder 
getrennt zu werden – sowohl Schmutzwasser 
als auch Wasser mit hoher Qualität. Dabei 
enthält das Abwasser ungenutzte Energien in 
Form von Wärme oder chemische Energien 
oder aber knappe Rohstoffe wie zum Beispiel 
Phosphor. Diese getrennt voneinander abzu-
führen und auch zu nutzen um so einen mög-
lichst ressourcenschonenden Stoffkreislauf 
zu etablieren muss das Ziel nachhaltiger Ab-
wasserwirtschaft und damit auch Stadtent-
wicklung sein.122 Unterschieden wird neben 
Regenwasser in Grau- und Schwarzwasser. 
Grauwasser umfasst alle Haushaltsabwässer, 
die nicht aus der Toilette kommen. Diese sind 
relativ gering belastet, lassen sich leicht klä-
ren und direkt wiederverwerten. Zudem lässt 
sich die Abwärme nutzen. Schwarzwasser 
enthält einen hohen Anteil organischer Stoffe 
und ist aufgrund hoher Stick- und Phosphat-
stoffgehalte sehr nährreich. Die Reinigung 
von Schwarzwasser ist aufwändig und daher 
bietet sich eine Verwertung der enthaltenen 
Stoffe an: Über eine Vergärung in einer Bio-
gasanlage kann die chemische Energie zur 
KWK-Verstromung genutzt werden. Ein Bei-
spiel für die Anwendung wird zurzeit in 
Hamburg im „Quartier Jenfelder Au“ umge-
setzt, in dem 770 Wohneinheiten mit einer 
getrennten Abwasserführung und Wie-
dernutzung ausgestattet werden und etwa 20 
Prozent des Wärmebedarfs der Siedlung über 
energetische Abwassernutzung generiert 
werden.123,124 Auch könnte die Abkälte von 
Anlagen der Trinkwasserversorgung für die 
Gebäudekühlung verwendet werden125. 

 
 

 

 

                                                             
122 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 11 
123 vgl. HAMBURG WASSER 2013 
124 vgl. HAMBURG WASSER 2013 
125 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 11 

Energetisches Abfallmanagement 

Das Ziel des Abfallmanagements in Deutsch-
land ist die Kreislaufwirtschaft. Aufgrund 
konkurrierender Systeme, wenig sinnhafter 
Stofftrennungen und Verpackungsrecycling 
werden Potenziale verschenkt. Grundsätzlich 
ist die Optimierung der Abfallkreislaufwirt-
schaft keine Aufgabe, die im Quartier sondern 
auf Bundes- und Landesebene stattfinden 
muss. Die Potenziale, die sich aus der Verwer-
tung organischer Abfälle ergäben, anstatt sie 
einer Verbrennung zuzuführen, sind jedoch 
so erheblich, dass dieses der Vollständigkeit 
halber hier erwähnt werden muss. Grund-
sätzlich ist ein integriertes System aus Abfall- 
und Abwasserstoffen wünschenswert.126 

Mobilitätskonzepte 

Der Bereich der Mobilität birgt kaum Poten-
ziale zur Energiegewinnung für den Gebäu-
debereich. Allerdings lassen sich über inte-
grierte Siedlungs- und Mobilitätskonzepte 
erstens das Gesamtverkehrsaufkommen ver-
ringern, zweitens der Anteil des MIV verrin-
gern und drittens der Energiebedarf des MIV 
durch Nutzung überschüssiger Energien aus 
dem Gebäudebereich absenken. Dieses ist 
momentan noch nicht Teil energetischer 
Quartierskonzepte, sollte aber in die energe-
tische Betrachtung bei Beginn der Planungen 
mit einbezogen werden. In Verbindung mit 
Mobilitätskonzepten lässt sich der Modal 
Split, also die Aufteilung des Verkehrs auf 
verschiedene Verkehrsmittel, von Quartieren 
durch Kommunen weitreichend beeinflussen. 
Die Nutzung von Elektromobilität lässt sich 
bei entsprechenden Angeboten und damit 
nur indirekt beeinflussen: Als Beispiel seien 
hier Ladestationen für E-Mobilität genannt, 
die überschüssigen Strom aus volatilen Ener-
giequellen zu Niedriglastzeiten auf Fahrzeuge 
übertragen.127,128 
  

                                                             
126 Ebd. 
127 vgl. Birk, U. 2012 
128 vgl. BMVBS 2012, S. 14-17 
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2.3 Rechtlich-institutionelle Rahmenbe-
dingungen der Energieversorgung 

Eine Vielzahl von energierechtlichen Best-
immungen ist in den Jahren seit der Energie-
marktliberalisierung erlassen oder novelliert 
worden. Die für Energieversorgung von Quar-
tieren relevanten Bereiche des Energierechts 
werden im folgenden Kapitel in ihren Grund-
zügen erläutert. Für Kommunen sind diese 
nur indirekt von Relevanz. Für Energiever-
sorgungsunternehmen (EVU) als kommunale 
Partner bei der Erstellung energetischer 
Quartierskonzepte und potenzielle zukünftige 
Betreiber der Energieversorgung sind diese 
jedoch essentiell und müssen daher hier er-
wähnt werden. Begonnen wird auf der Ebene 
der Rahmengesetzgebung von EU und Bund. 
Nachfolgend werden die national auszufül-
lenden Vorschriften, gegliedert nach Wärme- 
und Stromversorgung (Erzeugung und Ver-
teilung), aufgeführt. Auf Energienutzung aus 
Abfall- oder Abwasser wird in diesem Rah-
men nicht eingegangen, wobei an entspre-
chender Stelle bei Bedarf auf relevante Rege-
lungen verwiesen wird. 
 

2.3.1 Energiewirtschaftlicher Rechts-
rahmen und Energiewirtschaftsge-
setz 

Maßgeblich für das deutsche Energierecht 
sind EU-Richtlinien. Diese sind nicht unmit-
telbar geltendes Recht in Deutschland, geben 
dem Gesetzgeber aber den Rahmen für die 
nationalen Gesetze vor. Relevant für diese 
Arbeit sind erstens die europäischen Richtli-
nien 96/92/EG (Strom) und 98/30/EG (Gas), 
die eine Liberalisierung des europäischen 
Energiemarktes einleiteten und damit eine 
Neufassung deutschen Energierechts erfor-
derlich machten. Als zweite Richtlinie ist 
2006/32/EG über Energieeffizienz und Ener-
giedienstleistungen (Energieeffizienzrichtli-
nie) von Bedeutung, da diese mittelbar die 
Neufassung zahlreicher Gesetze (u.a. KWKG, 
EnEG, EnEV, EEWärmeG)  und Programme 
zur Förderung der Energieeffizienz auf Bun-
desebene zur Folge hatte (siehe Kapitel 2.3.2, 
ab Seite 27).  
 
Alle  grundlegende Regelungen zum Recht 
der leitungsgebundenen Energieversorgung 
befinden sich in Deutschland im Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG): Das EnWG wurde in 

Deutschland 1935 erlassen und 2005 neu 
gefasst.  Stand damals der Aufbau einer funk-
tionierenden und flächendeckenden Energie-
versorgung im Vordergrund gehen die Ziele 
nach der Neufassung des EnWG weiter: 

� Eine „möglichst sichere, preisgünstige, 
verbraucherfreundliche, effiziente und 
umweltverträgliche“ leitungsgebundene 
Versorgung der Allgemeinheit mit Strom 
und Gas, die verstärkt auf erneuerbaren 
Energien beruht. 

� Eine „Sicherstellung eines wirksamen und 
unverfälschten Wettbewerbs bei der Ver-
sorgung mit Elektrizität und Gas und der 
Sicherung eines langfristig angelegten leis-
tungsfähigen und zuverlässigen Betriebs 
von Energieversorgungsnetzen“. 

� Die Umsetzung des Energierechts der Eu-
ropäischen Gemeinschaft.129 

Praktisch bedeutet dies die freie Wahl des 
Versorgers für Endkunden, eine Entflechtung 
der Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Über-
tragung, Verteilung sowie Vertrieb was allen 
Stromanbietern einen diskriminierungsfreien 
Netzzugang ermöglicht – somit eine Liberali-
sierung des Energiemarktes. Die Funktion des 
Wettbewerbs soll durch ein Regulierungsor-
gan, die Bundesnetzagentur, gewährleistet 
werden. Die Rahmengesetzgebung wird 
durch die angeschlossenen Durchführungs-
verordnungen konkretisiert, in denen Netz-
zugangsbedingungen, Entgelte, Konzessions-
abgaben, Anschlussverordnungen und das 
Messwesen geregelt werden und die so In-
strumente zur Erreichung der Ziele aus §1 
EnWG bilden.130 
 
Das EnWG regelt nur die Bereiche von „Elekt-
rizität und Gas“, was bedeutet, dass die Wär-
meversorgung nicht von den Bestimmungen 
des EnWG betroffen ist. Auch wird definiert, 
was ein EVU ist. Danach besteht ein EVU nur, 
wenn Energie an andere geliefert wird und 
ein eigenes Netz betrieben wird. Ein Haus-
netz ist damit kein Netz im Sinne des EnWG, 
sodass Klein-BHKW-Betreiber nicht als EVU 
angesehen werden. In der dem EnWG nach-
geschalteten Netzanschlussverordnung 
(NAV) regelt §5, dass die elektrische Anlage 
des Anschlussnehmers an der Hausan-

                                                             
129 vgl. §1 Abs. 1EnWG vom 26.06.2013 
130 vgl. Peters, I.; Brosziewski, H.-U.; Schäfers, H. 2010, S. 33f. 
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schlusssicherung beginnt. In Verbindung mit 
§4 Absatz 3b KWKG ist damit eindeutig ge-
klärt, dass es sich beim Betrieb eines BHKW 
hinter der Hausanschlusssicherung nicht um 
den Betrieb eines regulierungspflichtigen 
Netzes nach EnWG handelt, was auch für 
Quartiersnetze gilt, solange die angeschlos-
senen Häuser nicht durch öffentliche Wege 
getrennt sind. Eine Genehmigungspflicht 
nach §4 EnWG entfällt daher.131  
 

2.3.2 Wärmeversorgung 

Die Gesetze zur Wärmeversorgung von Ge-
bäuden sind erstens im Bereich Energieer-
zeugung und -übertragung sowie zweitens im 
Bereich der Gebäudehülle verortet. Folglich 
werden die relevanten Gesetze auch in dieser 
Reihenfolge erläutert: 

Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 
(EEWärmeG) 

Rund ein Drittel der Endenergie wird in 
Deutschland für die Wärmeversorgung von 
Gebäuden eingesetzt (26 Prozent Raumwär-
me, fünf Prozent Warmwasser). Größtenteils 
stammt die Energie aus fossilen Brennstoffen. 
Daher hat die Bundesregierung mit dem EE-
WärmeG festgesetzt, dass 2020 mindestens 
14 Prozent der Endenergie für Wärme und 
Kälte aus erneuerbaren Energien stammen 
sollen. Ähnlich dem EEG auf dem Strommarkt 
soll das EEWärmeG regenerative Energien 
auf dem Wärme- und Kältemarkt fördern. 132 
 
Das Gesetz regelt die Wärmeversorgung für 
Neubauten mit einer Nutzfläche von mehr als 
50 Quadratmetern, die energetisch beheizt 
oder gekühlt werden. Dieses muss durch ei-
nen gewissen Anteil erneuerbarer Energien, 
der mindestens 15 Prozent beträgt und ab-
hängig vom Primärenergieträger ist, erfolgen. 
So muss bei der Nutzung von Biogasen min-
destens 30 und bei der Nutzung von Biomas-
se mindestens 50 Prozent der Gebäudever-
sorgung regenerativ erfolgen.133 Die als rege-
nerativ eingeordneten Primärenergieträger 
im Wärmebereich sind nahezu deckungs-
gleich mit denen aus dem Strombereich.134  
 

                                                             
131 Ebd. 
132 vgl. §1 EEWärmeG vom 22.12.2011 
133 vgl. §§3 - 5 EEWärmeG vom 22.12.2011 
134 vgl. §2 Abs.1 EEWärmeG vom 22.12.2011 

Der Wärmebedarf von Gebäuden kann auch 
durch Ersatzmaßnahmen wie die Nutzung 
von Abwärme oder aus hocheffizienten KWK-
Anlagen bezogen werden. Weitere mögliche 
Ersatzmaßnahmen sind eine verbesserte Ge-
bäudedämmung oder Unterschreitung des 
jährlichen Primärenergiebedarfshöchstwerts 
um mindestens 15 Prozent. 135 Die Nutzung 
von Wärmenetzen ist auch als Ersatzmaß-
nahme zulässig, sofern die verteilte Wärme 
 

„a) zu einem wesentlichen Anteil aus Er-
neuerbaren Energien,  

b) zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen 
zur Nutzung von Abwärme,  

c) zu mindestens 50 Prozent aus KWK-
Anlagen oder  

d) zu mindestens 50 Prozent durch eine 
Kombination der in den Buchstaben a bis c 
genannten Maßnahmen stammt“136.  

 

Das EEWärmeG kommt bis jetzt nur bei Neu-
bauten und noch nicht bei den Bestandsge-
bäuden (mit Ausnahme öffentlicher Gebäude) 
zur Anwendung. Die Richtlinie 2009/28/EG 
besagt jedoch, dass ab dem 31.12.2014 bei 
erheblichen Renovierungsarbeiten ein Min-
destmaß an erneuerbaren Energien zur 
Wärmeversorgung eingesetzt werden muss. 
Eine Übertragung in deutsches Recht ist bis 
jetzt noch nicht zustande gekommen, dürfte 
aber alsbald erfolgen. Der Gebäudebestand in 
Deutschland umfasst etwa 18,1 Millionen 
Gebäude und pro Jahr werden 175.000 Ge-
bäude, mehrheitlich fürs Wohnen, neu errich-
tet.137,138 Bei den restriktiven Vorgaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energien ist das Ge-
setz jedoch technologieoffen: Das bedeutet es 
werden Zielwerte vorgegeben, mit welcher 
Technologie oder Maßnahme diese Werte 
erreicht werden ist irrelevant und kann je 
nach Situation vom Eigentümer entschieden 
werden.   
 
Ein strategisches Ziel des Gesetzes ist die 
Förderung des Ausbaus von erneuerbare 
Energien nutzenden Netzen zur Nah- und 
Fernwärmeversorgung. In §16 EEWärmeG 
wird daher festgelegt, dass Gemeinden auch 
befugt sind, aus Gründen des Klima- und Res-

                                                             
135 vgl. §7 Nr. 1b, Anlage VI EEWärmeG 
136 EEWärmeG vom 22.12.2011, Anlage VIII Nr. 1 
137 vgl. Bomba, R. (23.08.2013) 
138 vgl. Rabenstein 2011, S.49  
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sourcenschutzes einen Anschlusszwang zur 
Nutzung von Wärmenetzen zu bestimmen. 
Auch wird der Einsatz innovativer Technolo-
gien, insbesondere im Wärmenetzbereich, 
vom Bund finanziell gefördert. Die Höhe der 
Einspeisevergütung ist nicht fixiert und von 
den jeweiligen Landes- oder Gemeindeord-
nungen abhängig. 

VO über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme (AVBFern-
wärmeV) 

Für die Versorgung mit Fernwärme muss ein 
Wärmeliefervertrag abgeschlossen werden, 
dessen Grundlagen im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) und der AVBFernwärmeV festge-
setzt sind 139 . Die  AVBFernwärme-
Verordnung regelt das Vertragsverhältnis 
zwischen Fernwärmeanbieter und Kunden. 
Danach sind Abweichungen von den Versor-
gungsbedingungen unter Zustimmung des 
Kunden möglich, was jedoch nicht für Indust-
rieunternehmen gilt. Der Kunde darf Ver-
tragsbedingungen anpassen, wenn er seinen 
Wärmebedarf durch erneuerbare Energien 
decken will.140  
 
Gestattete Heizträger nach  §4 AVBFernwär-
meV sind Dampf, Kondensat und Heizwasser. 
Sollten keine „unzumutbaren Belastungen“ 
entstehen, sind Kunden wie auch bei optiona-
ler Festlegung in der Gemeindeordnung dritte 
Grundstücksbesitzer verpflichtet die Verle-
gung von Fernwärmeleitungen unentgeltlich 
zuzulassen. 141  Bei der Fernwärmelieferung 
darf die Wärme keinem außerhalb des Ver-
tragsverhältnisses stehenden zur Verfügung 
gestellt werden, mit Ausnahme der Zustim-
mung des Wärmelieferanten142. Die Vertrags-
laufzeit ist auf maximal zehn Jahre begrenzt 
und verlängert sich bei ausbleibender Kündi-
gung automatisch um fünf weitere Jahre.143  

Weitere Gesetze und Verordnungen 

Bei der Zulässigkeit von Anlagen zur Wärme-
erzeugung, zum Beispiel Blockheizkraftwer-
ken, sind diverse Verordnungen und Gesetze 
von Bedeutung. Erstens handelt es sich um 
eine bauliche Maßnahme, sodass die Anfor-

                                                             
139 vgl. Tietz 2006  S. 126 
140 vgl.§1-3 AVBFernwärmeV vom 20.06.1980 
141 vgl. §8 AVBFernwärmeV vom 20.06.1980 
142 §22 AVBFernwärmeV vom 20.06.1980 
143 §32 AVBFernwärmeV vom 20.06.1980 

derungen der jeweiligen Landesbauordnung 
Anwendung finden. Des Weiteren müssen 
Emissionen nach Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BimSchG) und nachfolgende Verord-
nungen oder Verwaltungsvorschriften (u.a. 
BImSchV, TA Luft, TA Lärm) und bei Einsatz 
von Ölen auch das Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) berücksichtigt werden.144 Solarther-
mieanlagen hingegen sind – sollte nichts Ge-
genläufiges in der Landesbauordnung festge-
legt sein – beispielsweise in Fassade und auf 
Dachflächen baugenehmigungsfrei 145 . Bei 
allen Anlagen der Energieerzeugung, des 
Transports oder Verbrauchs sind durchweg 
die Richtlinien des Verbands Deutscher Inge-
nieure (VDI) zu berücksichtigen. Diese bilden 
zwar, mit Ausnahme bei Bezugnahme in Ge-
setzen oder Verordnungen, kein unmittelbar 
geltendes Recht, sind jedoch ein Maßstab für 
einwandfreies technisches Vorgehen146. Es 
führt in diesem Rahmen zu weit die genann-
ten Richtlinien, Verordnungen und Gesetze zu 
erläutern. Im Falle der Anwendung wird spä-
ter auf die entsprechenden Anforderungen 
verwiesen.  

Energieeinsparverordnung – Von der EnEV 
2009 zur ENEV 2014 

Die EnEV trat erstmalig 2002 in Kraft und 
wurde 2007 sowie 2009 novelliert. Die aktu-
ell gültige EnEV vom 01.10.2009 wird vo-
raussichtlich im kommenden Jahr von der 
aktuellen Novellierung EnEV 2014 abgelöst, 
um damit die europäische Richtlinie für ener-
gieeffiziente Gebäude von 2010 (Gebäude-
richtlinie) umzusetzen. Diese erlaubt ab 2021 
nur noch Passiv- und Nullenergie-Neubauten 
– bei öffentlichen Gebäuden soll dieses be-
reits ab 2019 gelten. Die neugefasste EU-
Richtlinie 2010/31/EU fordert die Erfüllung 
bestimmter Effizienzstandards bei größeren 
Bestandssanierungen, was mit der EnEV 
2014 auf den Weg gebracht werden soll.147  
 
Die EnEV gilt für die Mehrheit der Gebäude in 
Deutschland. Insbesondere für Wohnungen 
und Büros. Dabei werden nur Vorgaben für 
Neubauten sowie umfangreiche Bestandssa-
nierungen gemacht. Unsanierte Bestandsge-
bäude werden nicht von der EnEV berührt. 

                                                             
144 vgl. Gailfuss, M. 2012 
145 vgl. Solarenergie-Förderverein Deutschland 2012 
146 vgl. VDI 2013 
147 vgl. Tuschinski, M. 2013 
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Von der EnEV ausgeschlossen sind Gebäude 
unter Denkmalschutz, Zelte, Gewächshäuser, 
Gebäude zur Tierhaltung oder unterirdische 
Bauwerke.148  
 
Ziel der EnEV ist die Schaffung von energieef-
fizienten Gebäuden. Dabei werden der jährli-
che Primärenergiebedarf sowie der spezifi-
sche Wärmeschutz der Gebäudehülle be-
trachtet. Der Primärenergiebedarf richtet 
sich nach dem Primärenergiefaktor des Ener-
gieträgers und berücksichtigt dabei dessen 
CO2-Emissionen. Die Primärenergiefaktoren 
sind in DIN V 470 1-10 aufgelistet, können 
jedoch auch individuell mit individuellem 
Primärenergiefaktor zertifiziert werden. Der 
jährliche Primärenergiebedarf des Neubaus – 
der parallel zum Bauantrag nachzuweisen ist 
- wird anhand eines Referenzgebäudes be-
rechnet. Dabei wird der Primärenergiebedarf 
aus dem Wärmedurchgangskoeffizient der 
Bauteile (Wände, Decken, Fenster, Türen) 
sowie der verbauten Anlagentechnik (Hei-
zung, Warmwasser, Lüftung) berechnet. Der 
Transmissionswärmeverlust der Gebäudeau-
ßenhülle ist entscheidendes Kriterium, da 
dieser den EnEV-Mindestwert nicht über-
schreiten darf.149 
 
Die wesentlichen Änderungen der EnEV 2014 
gegenüber der EnEV 2009 sind eine Ver-
schärfung der Anforderungen an den Primär-
energiebedarf von Neubauten in zwei Stufen 
(voraussichtlich 2014 und 2016) um jeweils 
12,5 Prozent, insgesamt also 25 Prozent ge-
genüber dem derzeitigen Neubaustandard, 
sowie eine Verschärfung der Anforderung im 
Neubau an die Mindestqualität der Gebäude-
hülle (HT` bzw. mittlerer U-Wert) in zwei 
Stufen (je nach Gebäudetyp zwischen fünf 
und 20 Prozent). Der maximal zulässige Pri-
märenergiebedarf für Neubauten sinkt somit 
von etwa 70 kWh/m2a auf etwa 60 kWh/m²a 
bzw. ab 2016 auf unter 50 kWh/m²a. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt ist die Einführung der 
Pflicht zur Angabe energetischer Kennwerte 
(Endenergiebedarf pro Wohnfläche) in Im-
mobilienanzeigen bei Verkauf und Vermie-
tung. Mittelfristig wird 2020 die nächste 
EnEV erwartet, die dann Neubauten nur noch 
im Niedrigstenergiestandard unter 40 

                                                             
148 vgl. §1 EnEV 2009 
149 vgl. Anlage 1, Nr. 1.1 EnEV 2009 

kWh/m²a bzw. im Passivhausstandard zu-
lässt.150 
 

2.3.3 Stromversorgung 

Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) 

Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien oder Erneuerbare-Energie-Gesetz 
regelt die bevorzugte Stromeinspeisung aus 
erneuerbaren Energien in das Verbundnetz 
und garantiert den Erzeugern feste Einspei-
severgütungen und dient so dem Klima- und 
Umweltschutz. Bis 2020 soll der Anteil der 
erneuerbaren Energien 35 Prozent, bis 2050 
mindestens 80 Prozent der deutschen Strom-
versorgung ausmachen. Nach dem EEG gelten 
„Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Ge-
zeiten-, Salzgradienten- und Strömungsener-
gie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, 
Geothermie, Energie aus Biomasse ein-
schließlich Biogas, Deponiegas und Klärgas 
sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil 
von Abfällen aus Haushalten und Industrie“ 
als erneuerbare Energien.151 

 
Anlagenbetreiber erhalten bei Nutzung er-
neuerbarer Energien eine Vergütung. Die 
Vergütungshöhe ist fixiert. Sie richtet sich 
nach genutzter Primärenergie, Anlagengröße 
sowie Anlagenstandort und wird je einge-
speister kWh über einen Zeitraum von 20 
Jahren ausgezahlt. Dabei ist der Netzbetrei-
ber verpflichtet dem Anlagenbetreiber den 
Strom aus erneuerbaren Energien abzuneh-
men und zu vergüten.153  Die Mehrkosten, 
entstehend aus Differenz des Vergütungssat-
zes und Marktpreises des Stroms, kann der 
Netzbetreiber den Übertragungsnetzbetrei-
bern in Rechnung stellen, der diese dann an 
den Endverbraucher in Form eines Strom-

                                                             
150 vgl. BZS-Bauphysik GmbH 2013 
151 §3 Nr. 3 EEG vom20.12.2012 
152 vgl. EEG vom 20.12.2012 
153 vgl. §16 EEG vom 20.12.2012 

Degressive EEG-Vergütung 152 

Anlagenleistung Vergütung  
in ct/kWh 

Degression 

Bis 150 kW 14,3 - 2% 
Bis 500 kW 12,3 - 2% 
Bis 5 MW 11 - 2% 
Bis 20 MW 3 - 2% 
Tabelle 1: Vergütung von Biomasse nach EEG 2012, ab  dem 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme für die Dauer von 20 Jahren  
(Eigene Darstellung nach EEG 2012) 
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preisaufschlags, der sogenannten EEG-
Umlage, weiterleitet154. Seit 2012 ist es erst-
malig auch möglich den produzierten Strom 
direkt zu vermarkten. Neben dem Verkaufs-
erlös erhält der Betreiber die sogenannte 
Marktprämie, die sich aus der Differenz zwi-
schen der jeweiligen EEG-Einspeisevergütung 
und dem durchschnittlichen Börsenstrom-
preis errechnet. Im Vergleich zur EEG-
Festvergütung wird der Betreiber nicht 
schlechter gestellt. Wenn er Preise erzielt, die 
über dem durchschnittlichen Börsenpreis 
liegen, kann er mit dem Marktprämienmodell 
zusätzliche Erlöse erzielen. Ziel ist eine 
marktorientierte Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien. Auch die Flexibilitätsprä-
mie für Biogasanlagen geht in diese Richtung. 
Investitionen in Gasspeicher und Generato-
ren werden gefördert, was eine Verschiebung 
der Stromerzeugung um bis zu 12 Stunden 
ermöglicht. Speicher werden darüber hinaus 
von Netzentgelten befreit. Ab 2014 ist die 
Vermarktung von Strom aus neuen Biogasan-
lagen ab 750 kW über das Marktprämienmo-
dell verpflichtend – wichtig ist, dass bei dem 
Wechsel zum Marktpreismodell die Pflicht 
zur Wärmenutzung bei Blockheizkraftwerken 
entfällt.155 
 
Die Vergütung nach EEG ist degressiv, verrin-
gert sich somit jährlich (siehe Tabelle 1). Die-
ses soll als Investitionsanreiz für Anlagenbe-
treiber dienen: Je früher investiert wird, um-
so schneller ist eine Wirtschaftlichkeit er-
reicht. Auch werden kleinere Anlagen höher 
gefördert, um so den Umbau der Energiever-
sorgungsstruktur hin zur Dezentralität vo-
ranzubringen. Dazu können Einsatzstoff-Boni 
gewährt werden, wobei die Einsatzstoffe ge-
mischt und anteilig vergütet werden können. 
Die zwei Klassen gliedern sich in Klasse eins, 

                                                             
154 vgl. §§34-37 EEG vom 20.12.2012 
155 vgl. ORmatiC gmbh 2012 
156 Strom aus Rinde oder Waldrestholz 

die Klasse der nachwachsenden Rohstoffe 
und Klasse zwei, die der ökologisch vorteil-
haften Einsatzstoffe wie zum Beispiel Gülle 
oder Landschaftspflegematerial (siehe Tabel-
le 2: Vergütung von Rohstoffklassen für Bio-
masse Tabelle 2).  Um den Einsatzstoffbonus 
zusätzlich zur EEG-Einspeisevergütung zu 
erhalten muss eine Mindestwärmenutzung 
von 60 Prozent vorliegen oder dieser durch 
den Einsatz von 60 Masseprozent Gülle zur 
Stromerzeugung ersetzt werden. Auch ist die 
Nutzung des Inputstoffs Mais auf maximal 60 
Prozent begrenzt und die Altholzverbren-
nung sowie flüssige Biomasse wird bei Neu-
anlagen nicht mehr gefördert. Der seit dem 
EEG 2009 bestehende KWK-Bonus bleibt 
weiterhin bestehen.157 
 
Für 2014 wird eine anteilige EEG-Umlage am 
Strompreis auf über 6 ct/kWh prognostiziert. 
Aufgrund der Höhe und oft attestierten Fehl-
förderung im Photovoltaikbereich kam es zu 
einer Absenkung der Fördersätze im Juni 
2013 und der Forderung nach einer Neurege-
lung der EEG-Umlage.158 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 

Das „Gesetz für die Erhaltung, die Moderni-
sierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung“ oder kurz KWKG  hat den Zweck 
durch Förderung der gekoppelten Erzeugung 
von Strom und Wärme zur Energieeinspa-
rung, zum Umweltschutz und zur Erreichung 
der Klimaschutzziele beizutragen. Bis 2020 
soll der Anteil der KWK an der Nettostromer-
zeugung auf 25 Prozent gesteigert werden.159 
 
Als Instrument zur Erreichung dieser Ziele 
wird ähnlich dem System des EEGs eine Ver-
gütung an die Betreiber von KWK-Anlagen 
ausgezahlt, die auf den gesamten Stromver-

                                                             
157 Ebd. 
158 vgl. ÜNB 2012 
159 vgl. §1 KWKG vom 12.07.2012 

Vergütung von Rohstoffklassen für Biomasse 
Bemessleistung Erhöhung durch 

Einsatzstoffvergütungsklasse 
I 

Erhöhung durch 
Einsatzstoffvergütungsklasse 
II 

Erhöhung durch Einsatz-
stoffvergütungsklasse II im 
Fall von Gülle 

Bis 500 kW 6,0 ct/kWh 8,0 ct/kWh 8,0 ct/kWh 
500 kW – 750 
kW 

5,0 ct/kWh 8,0 ct/kWh 6,0 ct/kWh 

750 kW – 5 MW 4,0 ct/kWh 8,0 ct/kWh 6,0 ct/kWh 
500 kW – 5 
MW156  

2,5 ct/kWh 8,0 ct/kWh 6,0 ct/kWh 

Tabelle 2: Vergütung von Rohstoffklassen für Biomasse (Eigene Darstellung nach EEG vom 20.12.2012) 
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brauch je Kilowattstunde aufgeschlagen wird. 
Gleichzeitig hat KWK-Strom denselben Ein-
speisevorrang in das Verbundnetz wie Strom 
nach dem EEG. KWK-Strom wird unabhängig 
von den verwendeten Primärenergieträgern 
gefördert – eine Doppelförderung durch das 
EEG und das KWKG ist jedoch ausgeschlos-
sen. Die maximal förderfähige Größe ohne 
Hocheffizienznachweis von KWK-Anlagen 
beträgt zwei MWel. Ab zwei MWel muss dieses 
per Gutachten belegt werden.160  
 
Der Strompreis den der Anlagenbetreiber 
vom Netzbetreiber erhält ist entweder in 
einem direkten Liefervertrag festgelegt, der 
sich aus Einspeisevergütung sowie vermie-
denen Netznutzungsentgelten zusammen-
setzt. Oder, sollte kein Vertrag zustande 
kommen, der durchschnittliche Preis des im 
letzten Quartal an der Leipziger Strombörse 
(EEX) gehandelten Stroms und vermiedene 
Netznutzungsentgelte. Darüber hinaus erhält 
der Betreiber der KWK-Anlage vom Netzbe-
treiber eine Zuschlagzahlung für den erzeug-
ten KWK-Strom, unabhängig ob er diesen 
selbst nutzt oder einspeist und in der Höhe 
variierend – je nach Einspeisezeitpunkt und 
Anlagengröße.161 
 
Nach §5 haben Anlagenbetreiber bei Neu- 
oder Ausbau von Wärme-, Kältenetzen und 
Speichern einen Anspruch auf finanzielle 
Förderung, wenn der Bau bis Ende 2020 er-
folgt und die Einspeisung zu mindestens 60 
Prozent aus KWK stammt (oder dieser Status 
muss nach 24 Monaten bei einem Ausbau in 
Schritten erreicht sein). Dabei wird auch in-
dustrielle Abwärme als KWK-Strom behan-
delt.162  
 

Auch kommt es bei der KWK-
Stromerzeugung zu einigen Steuererleichte-
rungen: Für die Brennstoffe Erdgas, Heizöl 
und Flüssiggas beim Einsatz in KWK-Anlagen 
mit einem Jahresnutzungsgrad von 70 Pro-
zent und mehr wird die Energiesteuer erstat-
tet163. Auch muss für KWK-Strom bei gleich-
zeitiger Wärmenutzung im „räumlichen Zu-
sammenhang“ keine Stromsteuer in Höhe von 

                                                             
160 vgl. ASUE 2012 
161 vgl. §7 KWKG vom 12.07.2012 
162 vgl. §5a KWKG vom 12.07.2012 
163 vgl. §53 EnergieStG vom 05.12.2012 

2,05 ct/kWh entrichtet werden164. Das Ziel 
dieser Regelungen ist ausdrücklich die Erhö-
hung der Energieeffizienz durch eine Moder-
nisierung und den Neubau von KWK-Anlagen 
zur zunehmenden Nutzung von KWK-Strom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
164 vgl. §9 StromStG vom 05.12.2012 
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2.4 Rechtliche Instrumente zur Wahr-
nehmung energetischer Belange im 
Quartier 

Der unter Kapitel 2.3 erläuterte energierecht-
liche Rahmen betrifft die Funktion und Ver-
gütung der Energieversorgungsstruktur auf 
Bundesebene. Die Umsetzung energetischer 
Planungen erfolgt aber auf lokalem Niveau, 
bedingt durch die von §28 Abs. 2 Satz 1 GG 
garantierte kommunale Selbstverwaltung. 
Kommunen oder in Vertretung handelnde 
Planer haben dabei über formelle Instrumen-
te der Bauleitplanung, informelle und zivil-
rechtliche Instrumente Einflussmöglichkeiten 
auf Energieversorgung und insbesondere auf 
Energiebedarfe. Die folgenden rechtlichen 
Vorschriften sind die Instrumente zur Absi-
cherung und Umsetzung energetischer Quar-
tierskonzepte (siehe Tabelle 3). 
 

2.4.1 Formelle Instrumente 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) ist nach §5 
BauGB das oberste Planwerk der kommuna-
len Planung und fasst in dieser Funktion alle 
überregionalen und kommunalen Planungen 
zusammen. Dabei trifft er Festlegungen für 
die Nutzungen des gesamten Gemeindege-
biets. Diese sind für die Verwaltung bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen (B-Plan) 
bindend. Im FNP können nach §35 Abs. 1 (5) 
BauGB Vorrang- oder Vorbehaltsflächen für 
die Nutzung von erneuerbaren Energien ge-
macht werden. Auch ist die Netzplanung für 
Versorgungsleitungen nach §5 Abs. 2 Nr. 2b 
BauGB und damit insbesondere für Wärme-
netze festsetzbar. Windkraftanlagen können 
nach §35 Abs.1 und 3 BauGB im Außenbe-
reich grundsätzlich für zulässig erklärt wer-
den. Auch Ausweisungen von Sondergebieten 
für erneuerbare Energien sind möglich165. 
Weitere Festsetzungen wie die Ausweisung 
von Bauflächen im Innenbereich, Mischgebie-
te, hohe Bebauungsdichten oder klimatisch 
begünstigte Baugebiete sowie die Sicherung 
von Naturflächen sind bereits im FNP groß-
maßstäblich möglich und geben damit der 
kommunalen Entwicklung die Richtung vor. 
Damit lassen sich Klimaanpassung, Verkehrs-
vermeidung oder energetisch günstige Bau-

                                                             
165 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.151 

weisen erreichen, die dann im B-Plan konkre-
tisiert werden. 

Bebauungsplan 

In  §1 Abs. 5 sowie 6. Nr. 7f  BauGB werden 
Klimaschutz und Energieeffizienz als unmit-
telbare Ziele der Bauleitplanung ausgegeben. 
Die für alle rechtlich bindende Form der Bau-
leitplanung ist der Bebauungsplan166. Durch 
ihn ist u.a. die Festsetzung von „Versorgungs-
flächen, einschließlich der Flächen für Anla-
gen und Einrichtungen zur dezentralen und 
zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung“ aus städtebaulichen 
Gründen möglich. Damit verbunden können 
auch Versorgungsanlagen- oder Leitungen 
aus städtebaulichen Gründen festgesetzt 
werden. 167 Auch kann die Benutzung „be-
stimmter Luft verunreinigende Stoffe“168 in 
einzelnen Baugebieten ausgeschlossen wer-
den, was im Wesentlichen fossile Energieträ-
ger umfasst. Die „Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 
aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung“ 169  ist ebenso möglich. 
Städtebauliche Gründe sind nach §1 (s.o.) 
auch Klimaschutz und Energieeffizienz – da-
mit stehen der Kommune starke Instrumente 
zur Durchsetzung energetischer Belange 
durch KWK oder regenerative Energieträger 
in Baugebieten zur Verfügung. Hierbei ist 
Klimaschutz ein Abwägungsbelang, der ande-
ren Abwägungsbelangen gleichwertig gegen-
über steht. 170  Da die Bauleitplanung der 
Nachhaltigkeit verpflichtet ist, werden auch 
langfristige klimatische und energetische 
Auswirkungen Gegenstand von Planungsent-
scheidungen. Insofern kann beim Umwelt- 
und Klimaschutz indirekt von einer faktisch 
höheren Bedeutung als bei anderen Abwä-
gungsbelangen ausgegangen werden.171 
 
Des Weiteren stehen den Kommunen Vorga-
ben zur Bauweise und Baukörperstellung 
nach §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zur Verfügung, die 
eine energieeffiziente Bauweise begünstigen. 
In diesen Fällen kann nach §9 Abs. 1 Nr. 2a 
                                                             
166 vgl. §9 BauGB vom 11.06.2013 
167 vgl. §9 Abs. 1 Nr. 12 und 13 BauGB vom 11.06.2013 
168 vgl. §9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB vom 11.06.2013 
169 vgl. §9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB vom 11.06.2013 
170 vgl. Mitschang, S. 2008, S. 603 
171 vgl. Mitschang, S. 2008, S. 604 
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BauGB auch von Abstandsflächen des Bau-
ordnungsrechts abgewichen werden, sofern 
dieses nach §9 BauGB gestattet wird.  
 
Durch die Festsetzungen der Bauleitplanung 
können Kommunen ein klimagerechtes Bau-
en initiieren. Der Modal Split lässt sich zum 
Beispiel von der Kommune nicht direkt vor-
geben. Indirekt hat die Bauleitplanung aber 
auf alle Bereiche der nachhaltigen Stadtent-
wicklung Einfluss, sodass bei geschickter 
Anwendung Synergien zwischen den unter 
Kapitel 1.1 genannten Aspekten nachhaltiger 
Siedlungsentwicklung entstehen können. 
Eine Verkehrsvermeidung kann zum Beispiel 
durch die Ausweisung von Bauland im In-
nenbereich und durch gemischt genutzte 
Quartiere oder einer Baulandausweisung an 
ÖPNV-Haltepunkten erreicht werden. Durch 
hohe Dichten und Revitalisierung von Brach-
flächen wird eine weitergehende Flächenver-
sieglung vermieden. In Wechselwirkung mit 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) las-
sen sich auch Dachneigung und Gebäudestel-
lung zur Vermeidung von Verschattung fest-
setzen, um die Gebäude für eine Nutzung von 
Solarthermie und PV optimal auszurichten172. 
All diese Bereiche wirken passiv auf Energie-
verbräuche und damit auch auf die Energie-
versorgungsstruktur ein. Um eine Wirksam-
keit zu erreichen bedarf es eines, dem Bebau-
ungsplanverfahren vorgeschalteten, Quar-
tiersklimaschutz- und Energiekonzeptes.  
 
Die Kommune muss sich ihrer Verantwor-
tung und vor allem ihrer Möglichkeiten be-
wusst sein und eine nachhaltige Siedlungs-
entwicklung als Maßgabe des planerischen 
Handels ausgeben. Wenn der B-Plan bereits 
in Vorbereitung ist, sind Überlegungen zu 
Klimaschutz und Energiekonzepten in der 
Regel zu spät. Die Instrumente zur Durchset-
zung energetischer Quartierskonzepte durch 
die Bauleitplanung sind vorhanden, die 
Kommune muss nur gewillt sein diese auch 
zu nutzen. Auch ist es Kommunen anzuraten 
ein gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept zu 
verabschieden, was kommunale Planungen 
zusätzlich sichert und deren Rechtssicherheit 
weiter erhöht.173 

 

                                                             
172 vgl. Mitschang, S. 2008, S. 606 
173 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.153 

Vorhabens- und Erschließungspläne sowie 
städtebauliche Verträge 

Der Vorhabens- und Erschließungsplan bzw. 
der nachfolgende vorhabensbezogene B-Plan 
nach §12 BauGB stellt eine Sonderform des B-
Plans dar. Wenn ein Grundstücksbesitzer 
bzw. Investor an die Kommune herantritt und 
ein Grundstück bebauen möchte, kann diese 
einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan 
aufstellen. Dabei ist sie nicht an die Planzei-
chenverordnung und Festsetzungen nach §9 
BauGB gebunden, was erheblichen Spielraum 
für Festsetzungen bezüglich energetischer 
Belange ermöglicht. So werden neben Vorga-
ben zur Wärmenutzung auch Vorgaben zur 
Stromnutzung im Vertragswerk des Vorha-
bens- und Erschließungsplans möglich. Auch 
können weitere Flächen außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Vorhabens- und Erschlie-
ßungsplans in den Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans einbezo-
gen werden, was die Nutzung größerer Ener-
gieerzeugungsanlagen möglich macht174. 
 
Zur Umsetzung der Vorhabens- und Erschlie-
ßungspläne werden oft städtebauliche Ver-
träge nach §11 Abs. 1 BauGB genutzt. Die 
Tendenz geht weg von der herkömmlichen 
gemeindlichen Bauleitplanung als Angebots-
planung hin zu projektbezogenen städtebau-
lichen Verträgen, deren Ergebnis ein projekt-
bezogener B-Plan ist.175 Städtebauliche Ver-
träge stellen einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag nach §§ 54ff. Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) dar und sind als Ergänzung zur 
Bauleitplanung zu sehen, da sie kreative und 
kooperative Lösungswege für städtebauliche 
Erfordernisse ermöglichen. Es gibt keine 
exakten Vorgaben bezüglich der Ausgestal-
tung der Verträge, sodass energetische Inhal-
te möglich sind. So hat die Stadt Vellmar bei-
spielsweise 2004 in einem städtebaulichen 
Vertrag geregelt, dass Neubauten mit Solar-
thermieanlagen ausgestattet werden müs-
sen176. Dieses betrifft die Energieversorgung, 
Verteilung und Speicherung durch erneuer-
bare Energien oder KWK177 sowie „Anforde-
rungen an die energetische Qualität der Ge-
bäude“178. Zur Absicherung der Maßnahmen 

                                                             
174 Ebd. 
175 vgl. Schönfelder, E. 2000, S.36 
176 vgl. Energie Agentur NRW 2012 
177 vgl. §11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
178 vgl. §11 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
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ist es sinnvoll Vertragsstrafzahlungen in das 
Vertragswerk zu integrieren. Beispiele be-
weisen, dass eine hohe Akzeptanz dieser ver-
traglichen Regelungen erreichbar ist, wenn 
Baurecht mit der Nutzung erneuerbarer 
Energien verbunden ist und dieses mit För-
derangeboten verknüpft wird179.  
 
Über §17 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung 
Schleswig-Holsteins ist festgelegt, dass An-
schluss und Benutzungszwang an die öffentli-
che Fernwärmeversorgung „bei dringendem 
öffentlichen Bedürfnis“ festgesetzt werden 
darf. Dieses Bedürfnis kann auch der überre-
gionale Klimaschutz sein - Ausnahmen sind 
nur bei dezentraler Versorgung über erneu-
erbare Energieträger möglich.180 
 

2.4.2 Informelle Instrumente 

Neben den formellen Instrumenten der Bau-
leitplanung stehen Kommunen auch diverse 
informelle Instrumente aus dem Zivilrecht 
zur Umsetzung energetischer Belange zur 
Verfügung. Der Kommune ist es, dem §1 Abs. 
5 und 6 BauGB entsprechend, selbst überlas-
sen ob sie ihre Aufgaben durch öffentliches 
oder privates Recht durchsetzt. Das Zivilrecht 
bietet in einigen Fällen weiterreichende Mög-
lichkeiten zur Umsetzung kommunaler Ener-
giepolitik, als dieses mithilfe öffentlichen 
Rechts möglich wäre181.   
 
Als erstes seien städtebauliche Wettbewerbe 
genannt. Hier können Kommunen an die 
Teilnehmer explizite Anforderungen bezüg-
lich Gebäudeausrichtung, Energiestandards 
und Energieversorgung richten, die über das 
gesetzliche Mindestmaß hinausgehen. Ener-
getische Vorgaben in städtebaulichen Wett-
bewerben sind nicht neu, werden aber in 
Kommunen in der Regel noch nicht flächen-
deckend eingesetzt bzw. als Querschnittsauf-
gabe angesehen. Als Beispiel für eine Anwen-
dung seien hier u.a. Wettbewerbe der Inter-
nationalen Bauausstellung Hamburg 2013 
genannt, bei denen stets energetische Stan-
dards verlangt wurden, die deutlich unter 
dem gesetzlichen Mindestmaß lagen182. 
 

                                                             
179 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.154 
180 vgl. § 17 Abs. 2 und 3 GO SH vom 28.02.2003 
181 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.155 
182 vgl. IBA Hamburg 2010 

Kommunen haben auch die Möglichkeit 
kommunalen Wohnungsunternehmen Vorga-
ben bezüglich des Baustandards zu machen. 
Als Beispiel sei hier erneut auf Hamburg ver-
wiesen. Die städtische Wohnungsgesellschaft 
SAGA/GWG hat von der Stadt die Anweisung 
bekommen Neubauten nur noch im Pas-
sivhausstandard zu errichten. Auch städti-
sche Fördergelder werden ab 2012 nur noch 
bei Bauten im Passivhausstandard ge-
währt.183 
 
Ein wichtiges Instrument ist der Umgang mit 
kommunalem Grundbesitz. Erst einmal kann 
beim Verkauf kommunaler Grundstücke an-
statt nach Höchstpreisverfahren nach Best-
gebotsverfahren verkauft werden. Dies be-
deutet, dass in der Grundstücksausschrei-
bung Bedingungen formuliert werden: Das 
Kaufangebot des Investoren muss über einen 
detaillierten Vorentwurf, ein Nutzungskon-
zept sowie ein energetisches Konzept verfü-
gen. Des Weiteren werden bereits in der Aus-
schreibung Energiekennwerte und Energie-
versorgung des Gebäudes vorgegeben. Der 
Investor kennt also die Bedingungen, zu de-
nen er das Grundstück erwerben und nutzen 
kann. Diese können dann später in den Kauf-, 
Miet- oder Pachtvertrag als Passus integriert 
werden, sodass der Käufer zur Umsetzung 
dieser Maßnahmen vertraglich gezwungen 
ist. Auch kann als zusätzlicher Anreiz eine 
Förderung der energetischen Maßnahmen in 
Aussicht gestellt werden, die noch über die 
Vorgaben hinausgehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
183 vgl. Passivhaus-Nachrichten 2013 
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2.4.3 Zusammenfassung 

Den Kommunen stehen umfangreiche In-
strumente zur Durchsetzung energetischer 
Belange im Neubau zur Verfügung. Insbeson-
dere die Festsetzungen der Bauleitplanung 
bieten differenzierte Möglichkeiten. Ergänzt 
werden diese durch städtebauliche Verträge 
und eine Vielzahl informeller Instrumente, 
die insbesondere im Vertragsrecht bei 
Grundstücksveräußerungen und bei städte-
baulichen Vorüberlegungen zur Anwendung 
kommen können. Können ist hier zentral, da 
die Instrumente Handlungsmöglichkeiten 
darstellen. Die Anwendung hängt jedoch im 
starken Maße vom Willen der Kommune, den 
lokalen Bedingungen und Akteuren ab. Auch 
kann es oftmals für Investoren abschreckend 
sein, wenn Grundstücke nur mit hohen ener-
getischen Auflagen nutzbar sind. Daher be-
darf es einer geschickten Mischung aus För-
dern über Anreize und Fordern über restrik-

tive Vorgaben, um energetische Belange im 
Quartier umzusetzen.  
 
In Bestandsquartieren stehen den Kommu-
nen nur unzureichende rechtliche Mittel zur 
Verfügung. Lediglich in nach § 142 BauGB 
festgesetzten Sanierungsgebieten ergeben 
sich Einflussmöglichkeiten für Kommunen 
auf Bestandsgebäude. Energetische Belange 
lassen sich aber auch hier nur indirekt, über 
informelle Instrumente beeinflussen. Daraus 
ergibt sich ein Handlungsbedarf für die Bun-
despolitik entsprechende rechtliche Instru-
mente zu entwickeln, um die politischen Sa-
nierungsziele auch auf lokaler Ebene umsetz-
bar zu machen. 
 
In der folgenden Tabelle sind die wesentli-
chen rechtlich-restriktiven Instrumente für 
Kommunen dargestellt. 

Instrumente zur Durchsetzung energetischer Belange bei Bauvorhaben 

Instru-
ment 

Gesetz Gegenstand Ebene Verbindlichkeit Festsetzungsmöglichkeiten 

FNP §5 BauGB  
(u.a. Abs.2 Nr. 
2b) 

Bebauungsstruktur, 
Energieerzeugungsanla-
gen, Energienetze 

Gesamte 
Kommune 

Verwaltungsintern 
(indirekte Außenwirkung) 

- Bebauungstyp / Nutzung 
- Versorgungsanlagen, -leitungen 
- Teil-FNP-Windkraft möglich 

FNP §35 Abs. 1 
Nr.5 BauGB 

Windkraftanlagen Gesamte 
Kommune 

Verwaltungsintern 
(indirekte Außenwirkung) 

- Flächenfreihaltung Windparks 
(§35 BauGB) 

B-Plan §9 Abs. 1 Nr. 
12+13 BauGB 

Strom, Wärme, Kälte, 
KWK-Nutzung 

Baugebiet Für alle Personen des 
öffentlichen Rechts 

- Energieerzeugungsanlagen 
- Energieverteilnetze 
- Energiespeicher 

B-Plan §9 Abs. 1 Nr. 
23b BauGB 

Strom, Wärme, Kälte aus 
EEs und KWK-Nutzung 

Baugebiet Für alle Personen des 
öffentlichen Rechts 

- Nutzung aus städtebaulichen 
Gründen festgeschrieben 

B-Plan §9 Abs. 1 Nr. 
23a BauGB 

Luftverunreinigende 
Stoffe 

Baugebiet Für alle Personen des 
öffentlichen Rechts 

- Verbot Nutzung fossiler Brennstof-
fe 

B-Plan BauNVO Allg. Kennzahlen aus 
BauNVO 

Baugebiet Für alle Personen des 
öffentlichen Rechts 

- Dachneigungen, Abstandsflächen, 
u.a. zur energetischen Optimie-
rung von Baugebieten 

B-Plan §9 BauGB Allg. Festsetzungen des B-
Plans 

Baugebiet Für alle Personen des 
öffentlichen Rechts 

- Innenentwicklung 
- Abstandsflächen, Baukörperstel-

lung, GFZ/GRZ/..., Bebauungsdich-
te 

- Freihaltung von Freiflächen 

Vorhabens-
bezogener B-
Plan 

§12 BauGB Strom und Wärmever-
sorgung 

Baugebiet / 
Grundstück 

Für alle Personen des 
öffentlichen Rechts 

- Verbindliche Aussagen zur Strom- 
und Wärmenutzung 

Städtebauli-
cher Vertrag 

§11 Abs. 1 
BauGB u. §§ 
54ff. VwVfG 

Strom- und Wärmever-
sorgung, Gebäudestan-
dards 

Baugebiet / 
Grundstück 

Vertragspartner (Kommune 
und Bauherr) 

- Prinzipiell alles was mit öffentli-
chem und kommunalem Recht 
vereinbar ist 

Grundstücks-
kaufvertrag 

Öffentliches 
Recht 

Nutzungsbedingungen 
städtisches Grundstück 

Grundstück Vertragspartner (Kommune 
und Bauherr) 

- Prinzipiell alles was mit öffentli-
chem Recht vereinbar ist 

Gemeinde-
ordnung 

§17 Abs. 2 u. 3 
GO SH 

Zentrale Wärme- sowie 
Kältenutzung 

Baugebiet / 
Kommune 

Grundstückseigentümer / 
Nutzer 

- Anschluss uns Benutzungszwang 
Fernwärme/-kälte  

Städtebaul. 
Wettbewerb 

(RPW 2008 

etc.) 

Aktive und passive Ener-
getische Belange 

Entwurfs-
gebiet 

Vom Willen des Auslobers 
abhängig 

- Keine Festsetzung, aber Lösungen 
für energetische Fragestellungen 

Kommunale 
Unternehmen 

zum Beispiel 

§106a GO SH  

Wohnungsbau, Energie-
versorgung, etc. 

Gesamte 
Kommune 

Vom Willen der Kommune 
abhängig, für kommunales 
Unternehmen verbindlich 

- Energetische Baustandards 
- Energieversorgungsstruktur 

 
Tabelle 3: Rechtliche Instrumente zur Durchsetzung energetischer Belange bei Bauvorhaben (Eigene Darstellung) 
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2.5 Finanzierung und Förderprogramme 
für energetische Bauvorhaben 

Die aufgelegten Bundes- oder Länderpro-
gramme zur Förderung von Energieeffizienz 
und innovativen Bauweisen richten sich in 
der Regel an Eigentümer von Einzelgebäuden. 
Doch einige Forschungsprojekte sowie Mittel 
aus europäischen Strukturfonds und Förder-
programme für kommunale Unternehmen 
oder Kommunen zur Realisierung von Infra-
strukturvorhaben sind vorhanden. Die Mehr-
heit der Förderprogramme wird von der 
staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) über günstige Darlehn finanziert. Eine 
direkte Finanzierung von energetischen 
Quartierskonzepten bzw. Planungsprozessen 
bildet eher die Ausnahme – häufiger werden 
die an Konzepte angeschlossenen Durchfüh-
rungsmaßnahmen im Bereich der Sanierung 
oder des Ausbaus technischer Infrastruktur 
finanziert. Förderprogramme, die bereits in 
der Konzepterstellung Zuschüsse leisten, 
existieren jedoch. Insgesamt ergibt sich ein 
unübersichtliches Bild an mehreren Dutzend 
Förderprogrammen. Die für Kommunen und 
kommunale Unternehmen relevanten Pro-
gramme sind in Tabelle 4 aufgelistet und hin-
sichtlich der Systematik kurz erläutert.  

Förderaktivitäten der KfW-Bank für Haus-
eigentümer 

Die KfW bietet je nach Bedarf für die Bereiche 
Bauen, Wohnen, Energiesparen diverse Pro-
gramme an, die insbesondere die Finanzie-
rung von Investitionen bei Wohnimmobilien 
fördern. Neben dem Neubau und der Moder-
nisierung von Wohnraum, sind Programme 
zur energetischen Gebäudesanierung und 
Errichtung von energieeffizienten Neubauten 
sowie Photovoltaikanlagen Hauptförderge-
biete. Von der KfW sowie der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) wurden Gebäudeeffi-
zienzstandards aufgestellt, die mindestens 
erreicht werden müssen um eine Förderung 
über Kredite oder Zuschüsse zu bekommen 
(KfW-Effizienzhaus 40,  55, 70, 85, 100 sowie 
115). Die KfW-Effizienzhausstandards sind 
ebenso relevant für die EnEV. Der 100-
Standard ist der Minimalwert für den Neubau 
und der 115-Standard für Bestandssanierun-
gen nach der EnEV 2009.  
 
Das Förderprogramm „Energieeffizient Sa-
nieren“ bezuschusst eine verbesserte Wär-

medämmung und die Installation von Solar-
anlagen zur Heizungsunterstützung. 2012 
wurden durch dieses Förderprogramm etwa 
zehn Milliarden Euro abgerufen. Seit diesem 
Jahr fördert die KfW auch die Errichtung und 
Erweiterung von Heizungsanlagen durch er-
neuerbarer Energien in Wohngebäuden u.a. 
durch solarthermische Anlagen, Biomassean-
lagen und Wärmepumpen. Insgesamt vergab 
die KfW 2012 mehr als 40 Prozent ihrer Mit-
tel – Kredite wie Zuschüsse – für den Bereich 
energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie 
den Bau erneuerbarer Energieanlagen. Dabei 
sind die KfW oder das BAGA und deren För-
derprogramme der Mehrheit der Bevölke-
rung nach wie vor unbekannt. Ein wesentli-
cher Bereich der KfW ist die Finanzierung 
kommunaler Infrastruktur. 184 

Förderaktivitäten für Kommunen zur Sa-
nierung des Gebäudebestands und Infra-
struktur 

Für Kommunen relevante Förderprogramme 
zur Umsetzung energetischer Quartierskon-
zepte sind entweder günstige Kredite und 
Darlehn über die KfW-Bank zur Finanzierung 
von baulichen Maßnahmen oder direkte Fi-
nanzhilfen, bei denen der Bund bzw. das Land 
einen Teil der Kosten übernimmt. Die Mehr-
heit der Fördermittel stammt aus dem Bun-
deshaushalt. Ein Teil dieser Mittel wird je-
doch von den Ländern betreut, da diese über 
die entsprechende Sachkenntnis vor Ort und 
das Personal verfügen. Dadurch ist eine 
Trennung zwischen Bundes- und Landespro-
grammen eher schwierig. 185  Drei der für 
Kommunen relevantesten Fördermittel seien 
hier stellvertretend genannt: 
 
Über KfW-Kredite stehen umfangreiche För-
derprogramme für ambitionierte Bestands-
sanierungen zur Verfügung. Investitionen in 
die kommunale Infrastruktur werden von der 
KfW-Bank mit deutlich niedrigeren Zinsen 
gefördert, als dieses am Markt üblich ist. 
Kommunen, die energetische Sanierungs-
maßnahmen durchführen wollen und über 
Biomasse, Biogas oder Tiefengeothermie 
Energie bereitstellen möchten, können über 
das KfW-Programm „Energieeffizient sanie-
ren – Kommunen“ diese Maßnahmen über 
einen Mix aus Zuschüssen sowie Darlehn 

                                                             
184 Vgl. Seibel, K. 30.01.2013 
185 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.303 - 317 
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günstig finanzieren. Die „Klimaschutzinitiati-
ve - Förderung von Klimaschutzprojekten in 
sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrich-
tungen“ des Projektträgers Jülich (PtJ) bietet 
einen Zuschuss für Gemeinden und öffentli-
che Träger bei der Erstellung von Klima-
schutzkonzepten oder integrierten Wärme-
nutzungskonzepten an. Dieser kann bis zu 60 
Prozent der zuwendungsfähigen Kosten be-
tragen. Ebenso ist die begleitende Beratung 
bei der Umsetzung von Klimaschutz- bzw. 
Wärmekonzepten über Klimaschutzmanager 
förderfähig. Das „Marktanreizprogramm für 
erneuerbare Energien – Investitionszu-
schuss“ des Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrollen (BAFA) hingegen ist ein 
Beispiel zur Maßnahmenfinanzierung und 
bietet für Energieerzeuger und Wärmenetz-
betreiber Investitionszuschüsse an, sofern 
diese auf erneuerbare Energieträger setzen. 
186  
 
Ein weiteres Instrument zur Finanzierung 
kommunaler Maßnahmen sind die Städte-
bauförderungsmittel nach §104b des Grund-
gesetzes, die u.a. für die Programme „Soziale 
Stadt“, „Stadtumbau West“ oder „ExWoSt“ zur 
Verfügung stehen. Diese müssen nicht direk-
ten Bezug zu energetischen Themen haben, 
sind jedoch aufgrund der hohen Förderhöhe 
beachtenswert: Maßnahmen in Sanierungs-
gebieten nach §142 BauGB können bei Auf-
nahme in eines der genannten Programme zu 
je einem Drittel durch Bund sowie Bundes-
land bezuschusst werden. Bei ExWoSt Projek-
ten ist sogar eine Förderung von mehr als 
zweidrittel durch den Bund möglich. Das be-
deutet, dass innovative Konzepte des Stad-
tumbaus in kleinen Kommunen umsetzbar 
und energetische Maßnahmen finanzierbar 
werden. Die Umsetzung und Kontrolle der 
Programme obliegt den Bundesländern.187 

Möglichkeiten zur Förderung eines Quar-
tierskonzepts über europäische Struk-
turfonds 

Bestehende strukturelle, wirtschaftliche und 
soziale Unterschiede sollen mithilfe der eu-
ropäischen Kohäsisonspolitik ausgeglichen 
werden. Die Strukturfonds werden von den 
EU-Mitgliedsstaaten finanziert und kommen 

                                                             
186 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.308 - 317 
187 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.310 / vgl. Fronzek, B. 
(17.07.2013) 

in strukturschwachen Regionen zur Anwen-
dung. Für diese Arbeit relevant sind der Eu-
ropäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und der Europäische Sozialfonds 
(ESF).188 Der Grundsatz der Kofinanzierung 
ist Strukturfonds immanent; das bedeutet, 
dass die öffentlichen Mittel stets 50 Prozent 
oder mehr der Fördersumme ausmachen 
müssen. Auch sind diese Mittel zusätzlich, als 
Spitzenfinanzierung zu sehen und dürfen 
nicht als Ersatz für fehlende Mittel zur Aufga-
benfinanzierung durch Kommunen genutzt 
werden. Deutschland wurden in der vergan-
genen Förderperiode (2007 – 2013) 26,6 
Milliarden Euro zugewiesen.189 
 
In den sogenannten „Operationellen Länder-
programmen“ werden Ziele sowie Hand-
lungsschwerpunkte festgelegt. Das operatio-
nelle EFRE-Programm Schleswig-Holsteins 
hat den Bereich „Umwelt“ als Querschnitts-
ziel und „Stärkung der Städte als Träger des 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wan-
dels“ als Strategieziel definiert. Insbesondere 
Ober- und Mittelstädte sollen bei einer nach-
haltigen Stadtentwicklung sowie Vermeidung 
von Flächenversiegelung unterstützt werden. 
Als Handlungsfeld wird die „Revitalisierung 
und Sanierung von Brach- und Konversions-
flächen“ ausgegeben. Konkret bedeutet die-
ses, dass bei rechtzeitiger Anmeldung auch 
ein energetisches Quartierskonzept kombi-
niert mit anderen Programmen im Bereich 
der Innenentwicklung förderfähig wäre.190  
 
Das Land Schleswig-Holstein stellt aus den 
Mitteln der europäischen Strukturfonds so-
mit diverse Investitionskostenzuschüsse für 
Infrastruktur im Bereich der regenerativen 
Energieversorgung zur Verfügung. Da die 
Förderprogramme Ende 2013 enden und  
zum Erstellungszeitpunkt dieser Arbeit die 
neuen Förderprogramme noch nicht exakt 
festgelegt sind, wird detailliert nicht weiter 
auf Landesprogramme eingegangen. An den 
entsprechenden Stellen im weiteren Verlauf 
der Arbeit, insbesondere in Kapitel 5, wird 
auf die entsprechenden Fördermöglichkeiten 
verwiesen. 
 

                                                             
188 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.156-157 
189 vgl. Kattler 2011, S.93 
190 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein 2012 S.99 - 101 
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KfW Förderprogramm Nr. 432 

Mit der Initiierung des KfW-Programms 
„Energetische Stadtsanierung – Zuschüsse für 
integrierte Quartierskonzepte und Sanie-
rungsmanager“ 2011 werden energetische 
Quartierskonzepte erstmals als Programm 
gefördert: Es bietet Zuschüsse für die Erstel-
lung integrierter Quartierskonzepte bei Sa-
nierungsmaßnahmen einschließlich Lösun-
gen für die Wärmeversorgung, Energieein-
sparung, -speicherung und -gewinnung unter 
besonderer Berücksichtigung städtebauli-
cher, denkmalpflegerischer, baukultureller, 
wohnungswirtschaftlicher und sozialer Be-
lange. Bei der Umsetzung des Konzepts wird 
der Sanierungsmanager, der die Planung so-
wie die Realisierung der in den Konzepten 
vorgesehenen Maßnahmen begleitet und ko-
ordiniert, mit bis zu 65 Prozent mitfinanziert. 
In Schleswig-Holstein ist sogar eine Förde-
rung bis zu 85 Prozent über das Wohnraum-
förderungsgesetz Schleswig-Holstein mög-
lich.191 

Forschungsprogramme zu energetischen 
Quartierskonzepten 

Die Bundesregierung fördert mit diversen 
Programmen energiesparende Sanierungs-
maßnahmen und Investitionen in erneuerba-
re Energien. Unter anderem sind For-
schungsprogramme zu nennen, auf die Ge-
meinden sich bewerben können. Hierzu zählt 
das „Experimenteller Wohnungs- und Städte-
bau“-Programm (ExWoSt) des BMVBS, durch 
das innovative Maßnahmen und Planungen 
zu wichtigen städtebaulichen Themen geför-
dert werden. Ebenso ist die „Forschung für 
die energieeffiziente Stadt“ (EnEff-Stadt) des 
BMWi  relevant. In diesem werden Model-
quartiere gefördert in denen die Energieeffi-
zienz durch die Vernetzung und den intelli-
genten Einsatz innovativer Technologien 
verbessert wird.192 In der Regel werden För-
dergelder als Zuschuss gezahlt. Eine Kumula-
tion mehrerer Förderprogramme ist möglich, 
muss aber im Einzelfall geprüft werden193. 

Förderung auf Gemeindeebene, Beispiel 
Elmshorn 

Wenn man alle zur Anwendung möglichen 
Fördermittel für Elmshorn summiert, kommt 

                                                             
191 vgl. Stadt Flensburg 2013 
192 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.160-161 
193 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.299 - 303 

man inklusive der Mittel aus EEG, KWKG und 
EEWärmeG auf über 40 verschiedene För-
derprogramme. Drei dieser Förderprogram-
me für energetische Bauvorhaben sind in 
Elmshorn aufgelegt worden. Der Klima-
schutzfonds, finanziert von der Kommune, 
wird in Kapitel 5 erläutert. Zwei weitere 
Maßnahmen werden von den Stadtwerken 
Elmshorn (SWE) finanziert. Diese fördern die 
Heizungsmodernisierung sowie den Bau von 
Solaranlagen von SWE-Kunden im niedrigen 
dreistelligen Bereich. 194  

Finanzierung eines energetischen  
Quartierskonzepts  

Die Kosten für die Erstellung und Umset-
zungssicherung eines energetischen Quar-
tierskonzepts müssen die Beteiligten – in der 
Regel die Kommune und das beteiligte EVU – 
selbst finanzieren. Lediglich das KfW-
Förderprogramm Nr. 432 oder Forschungs-
projekte (siehe oben) bieten Möglichkeiten 
einer Teilfinanzierung an. Für die konkreten 
Maßnahmen bieten sich zahlreiche Förder-
mittel an, das Planungsverfahren muss in der 
Regel eigenfinanziert werden, was oft eine 
erhebliche Hürde für Kommunen darstellt 
(siehe Kapitel 2.6 und Kapitel 4).  

                                                             
194 vgl. Fachinformationszentrum Karlsruhe GmbH 2005 
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Förderprogramme für energetische Bauvorhaben (Auswahl) 

Name Förderobjekt Ebene Institu-
tion 

Typ Finan-
zierung 

Förderhöhe 

EFRE-Mittel u.a. Umweltinno-
vationen (WSH),… 

EU/Land BMWi Förderung Zuschuss 50% der Maßnah-
me 

ExWoSt - Forschungsfeld  
„Maßnahmen der energetischen 
Stadtsanierung“ 

Städtebau/ Woh-
nungsbau 

Bund BMVBS Forschung Zuschuss variierend 

Wettbewerb  
„Energieeffiziente Stadt“ 

Vernetzung Ener-
gieverbraucher 

Bund BMBF Forschung Zuschuss Bis 5 Mio. € 

EnEff-Stadt Energieeffizienz in 
Kommunen 

Bund BMWi Forschung Zuschuss variierend 

EnOB „Gebäude der Zukunft“ Energieeffizienz in 
Gebäuden 

Bund BMWi Forschung Zuschuss variierend 

BMU-
Umweltinnovationsprogramm 

Energieeinspa-
rung 
Abfallvermeidung 

Bund BMU Forschung Zuschuss / 
Darlehn 

variierend 

KfW 432 – Energetische  
Quartierssanierung 

Sanierungskon-
zept 

Bund KfW Förderung Zuschuss Max. 100.000€ 

Energieeffizient sanieren - 
Kommunen 

Gebäudesanierung Bund KfW Förderung Darlehn Max. 300€/m² 

KfW-Investitionskredit  
Kommunen 

Kommunale 
Infrastruktur 

Bund KfW Förderung Darlehn Bis 2 Mio.€ 100% 
der Kosten, dar-
über 50% 

KfW-Investitionskredit  
Kommunen - flexibel 

Kommunale 
Infrastruktur 

Bund KfW Förderung Darlehn Ab 2Mio.€ 50% dK. 

Sozial investieren – energeti-
sche Gebäudesanierung 

Gebäudesanierung 
Schule/KiTa/… 

Bund KfW Förderung Darlehn Max. 300€/m² bis 
zu 100% der Inves-
tition 

Sozial investieren – Investiti-
onsoffensive Infrastruktur 

Energieeinspa-
rung soz. Infra-
struktur 

Bund KfW Förderung Darlehn Max. 10Mio€/ Bis 
zu 100% der Inves-
tition 

Kommunal investieren Ver- und Entsor-
gung 

Bund KfW Förderung Darlehn 100%, max.10 
Mio.€ 

Kommunal investieren - Investi-
tionsoffensive Infrastruktur 

Energetische 
Sanierung + Infra-
struktur 

Bund KfW Förderung Darlehn Max. 75% der 
Kosten, max. 10 
Mio.€ 

Kommunalkredit – Investitions-
kredit Infrastruktur 

Kommunale/ 
Soziale Infrastruk-
tur + Wohnen 

Bund KfW Förderung Darlehn 100% der Investi-
tion 

Städtebauförderung Stadtumbau Bund/ 
Land 

BMVBS Förderung Zuschuss Drittelung der 
Kosten 

Räumliche Strukturmaßnahmen Infrastruktur der 
Daseinsvorsorge 

Bund KfW Förderung Darlehn Max. 10Mio €/  
Bis zu 100% der 
Investition 

Klimaschutzinitiative – Förde-
rung von Klimaschutzprojekten 
in sozialen, kulturellen und öf-
fentlichen Einrichtungen 

Klimaschutzkon-
zept, Klimamana-
ger, Technologie 

Bund PtJ/Difu Förderung Zuschuss Variierend. Anteilig 
zwischen max. 50-
70% der Maßnah-
me 

Kommunaler Investitionsfonds 
(KIF) 

Kom. Infrastruk-
tur 

Land SH Innenmi-
nisterium 

Förderung Darlehn Max.70%, ab 
80.000€ 

IB.Energieagentur Schleswig-
Holstein 
 

KfW-Programme, 
Energie/ Sanie-
rung 

Land SH Investiti-
onsbank 
SH, Kiel 

Förderung Beratung, 
Investiti-
onskosten-
zuschuss 

Variierend, bis 
max. 40% der 
Kosten 

Tabelle 4: Übersicht relevanter Förderprogramme energetische Bauvorhaben für Kommunen oder kommunale Unternehmen  
(Eigene Darstellung) 
 



[40] 
 

2.6 Planung und Umsetzung des energeti-
schen Quartierskonzepts 

Nach der Erläuterung von technisch-
organisatorischen Rahmenbedingungen der 
Gebäudetechnik und Energieversorgung, des 
Energie- sowie Planungsrechts auf Quartiers-
ebene und möglicher Maßnahmenfinanzie-
rung über Fördermittel wird abschließend 
das Planungsverfahren für ein energetisches 
Quartierskonzept beschrieben. Dabei ist als 
Erstes festzustellen, dass es an einer allge-
meingültigen Definition mangelt und in der 
Praxis je nach Akteur, Zielsetzung und Di-
mensionierung der Quartiersplanung unter-
schiedliche Begriffsauslegungen für „energe-
tische (Quartiers-)Konzepte“ bestehen (siehe 
Kapitel 4.1.2). Dementsprechend gibt es kein 
universelles Verfahren für die Erstellung 
energetischer Quartierskonzepte in der Pra-
xis. Die folgenden Ausführungen sind daher 
eine Zusammenstellung  verschiedener Quel-
len aus Theorie und Praxis. 
 
Der verfahrensbestimmende Ausgangspunkt 
ist immer das Quartier: Handelt es sich um 
eine Bestandssanierung oder ein Neubauge-
biet? Für Neubauquartiere kann ein energeti-
sches Quartierskonzept relativ einfach in die 
städtebaulichen Planungen integriert werden, 
vorausgesetzt das Energiekonzept wird pa-
rallel oder noch vor der Rahmenplanung er-
stellt.195 Wenn es zu einer Quartiersneupla-
nung kommt, sollte das Thema Energie als 
Kostenfaktor und Teil des nachhaltigen Städ-
tebaus als Abwägungsbelang nach §1 Abs. 5 
BauGB grundsätzlich beachtet werden. 
Dadurch hat die Kommune bereits frühzeitig 
alle Möglichkeiten das Energiekonzept in 
Planungsrecht umzusetzen oder im Idealfall 
die zentralen Grundstücke aufzukaufen und 
über Kaufverträge bestimmte Energiestan-
dards festzulegen (siehe Kapitel 2.4) um das 
Gebot der nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung zu forcieren. Bei Neuerschließun-
gen ergeben sich Kostenvorteile, da Wärme-
leitungen oder ähnliches gleich mit verlegt 
werden und die nötigen Versorgungsstruktu-
ren kostengünstig errichtet werden können. 
Somit sind die Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Umsetzung günstiger als bei Be-
standssanierungen. 
 

                                                             
195 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 5 

Der Gebäudebestand wird in den kommen-
den Jahren der Hauptanwendungsbereich für 
das energetische Quartierskonzept sein. 
Zentrale Faktoren sind die Quartiers-, Gebäu-
de- und Eigentümerstrukturen. 196  Je nach 
Bebauungsdichte sind unterschiedliche Ener-
gieversorgungsstrukturen sinnvoll. So sind 
beispielsweise im Bestand verlegte Nahwär-
menetze für Gebäude, die bei Sanierung KfW-
Neubaustandard erreichen, erst ab einer Rei-
henhausbebauung mit Zeilenübergabestatio-
nen (also ohne Realteilung der Grundstücke) 
oder höherer Dichte wirtschaftlich betreib-
bar. 197  Denkmalgeschütze Gebäude haben 
quartiersprägende Funktion und können 
nicht auf herkömmliche Weise energetisch 
saniert werden. Maßgeblich für eine Konzep-
terstellung ist jedoch die Eigentümerstruktur, 
da Kommunen kaum rechtliche Möglichkei-
ten zur Durchsetzung von Erschließungs- 
oder Sanierungsmaßnahmen haben. Sie sind 
auf eine Zusammenarbeit mit Eigentümern 
angewiesen – je weniger Eigentümer, umso 
einfacher ist die Umsetzung energetischer 
Quartierskonzepte im Bestand. 
 

2.6.1 Erstellung des energetischen  
Quartierskonzepts 

Idealtypisch besteht die Erstellung energeti-
scher Quartierskonzepte durch die Kommune 
aus vier Abschnitten, an die als fünfter Ab-
schnitt die Umsetzung angegliedert ist: 

Abschnitt 1: Vorarbeit 

Im ersten Abschnitt werden die Rahmenbe-
dingungen für das Quartier bestimmt. Dazu 
gehören die Festlegung der Gebietsgrenzen 
und der Aufbau eines Projektteams. Ent-
scheidend ist einen hochrangigen, bei lokalen 
Akteuren gut vernetzten und angesehenen 
Projektleiter oder Schirmherrn zu gewinnen, 
der in der Lage ist mögliche Blockaden be-
reits durch seine Position zu umgehen.198 
Auch Partnerschaften lokaler Interessenver-
treter bei Wohnungsunternehmen, EVUs und 
in der Kommune sind wichtig199. Anschlie-
ßend muss eine Zielsetzung für das Quartier 
festgelegt werden.  

                                                             
196 Ebd. 
197 vgl. Schülecke, J. (23.08.2013) 
198 vgl. sustainable energy ireland 2008, S. 1 
199 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 8 
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Was soll mit dem energetischen Quartiers-
konzept erreicht werden? Als letzten Schritt 
vor der Konzepterstellung muss die Finanzie-
rung gesichert und Fachplaner mit der Erstel-
lung des Konzepts beauftragt werden, sollte 
dieses nicht intern möglich sein.200 

Abschnitt 2: Erstellung eines Energiegut-
achtens 

Der zweite Abschnitt unterscheidet sich je 
nach Quartierstyp. Bei Sanierungen wird der 
Gebäudebestand anhand von Nutzbefragun-
gen, Ortsbegehungen und Verbrauchsdaten-
abfrage analysiert und der momentane Ener-
giebedarf und die CO2-Emissionen bilanziert. 
Anschließend wird die Energieversorgungs-
struktur erfasst und für den Gebäudebereich 
wie auch für die Energieversorgungsstruktur 
Potenziale zur Energiebedarfssenkung ermit-
telt.201 Bei Neubaugebieten gestaltet sich die-
ses einfacher, da nur die bestehende Energie-
versorgungsstruktur erfasst werden muss. 
Anschließend wird für beide Quartierstypen 
eine Potenzialanalyse bezüglich im Quartier 
neu erschließbarer (in der Regel regenerati-
ver) Energiequellen vorgenommen. Ab-
schließend sollte die Zielsetzung unter Rück-
kopplung der Ergebnisse des Energiegutach-
tens mit den Partnern aber auch der Zivilge-
sellschaft angepasst werden. Dieses muss vor 
dem Hintergrund der prognostizierten Ent-
wicklung von Energienachfrage, ökologischen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen 
erfolgen.202 

                                                             
200 vgl. sustainable energy ireland 2008, S. 2 
201 vgl. Schülecke, J. (20.08.2013) 
202 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S. 230 

Abschnitt 3: Energiekonzepterstellung 

Im dritten Abschnitt werden von den Fach-
planern Varianten entworfen wie sich Gebäu-
detechnik, Energieversorgungsstruktur und 
Energiequellen im Quartier zukünftig entwi-
ckeln könnten. Bei den Varianten muss ein 
ausreichender Detailgrad vorhanden sein, um 
diese nach technischen, sozialen, wirtschaftli-
chen und umwelttechnischen Kriterien ver-
gleichen zu können.203 Bei Bestandssanierun-
gen sollte dieser Schritt unter Rücksprache 
mit den Gebäudeeigentümern stattfinden, da 
diese – aufgrund der mangelhaften rechtli-
chen Situation für Kommunen – die Entschei-
dungsgruppe ist und maßgeblich für die Um-
setzung. Akteure sind wichtigster Hinweisge-
ber für die Maßnahmenentwicklung.204  

Abschnitt 4: Umsetzungseinleitung durch 
Maßnahmen 

Für die geeignetste Variante sollte abschlie-
ßend ein Maßnahmenkatalog entwickelt 
werden, der eine Umsetzung der favorisier-
ten Varianten zum Ziel hat. Dabei sollte der 
Maßnahmenkatalog so detailliert wie möglich 
sein, um den handelnden Akteuren eine Ori-
entierung für das weitere Verfahren zu ge-
ben. Darin sollte – wenn möglich – auch ein 
Evaluationskonzept enthalten sein, dass den 
Fortschritt bis zur Zielerreichung messbar 
macht. Die beste Variante sollte sich zum ei-
nen aus quantitativen Bewertungskriterien, 
als auch qualitativen ergeben – nicht immer 
ist die wirtschaftlichste oder ökologische 

                                                             
203 Ebd. 
204 vgl. Schülecke, J. (20.08.2013) 
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Abb.  11: Verfahren zur Konzepterstellung (Eigene Darstellung) 
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Variante gegen alle Widerstände im Quartier 
durchsetzbar. Hier bedarf es Fingerspitzenge-
fühl bei der Auswahl.205 
 
In der sich anschließenden Phase der Kon-
zeptumsetzung liegt die Verantwortung wie-
der bei der Kommune die nötigen organisato-
rischen und rechtlichen Schritte einzuleiten. 
Als zentral wird dabei stets eine offene Kom-
munikation zwischen den lokalen Akteuren, 
intensive Beratung, breit angelegte Öffent-
lichkeitsarbeit und zielorientiertes Handeln 
angesehen.206 
 

2.6.2 Zentrale Akteure 

Bei den Akteuren, die für ein energetisches 
Quartierskonzept relevant sind, muss zwi-
schen drei Gruppen unterschieden werden: 
Den Verantwortlichen und Entscheidungsträ-
gern für die Erstellung des Quartierskon-
zepts, den Entscheidungsträgern und Multi-
plikatoren für die Umsetzung und als dritte 
Gruppe den planungsbetroffenen Nutzern im 
Quartier (siehe Tabelle 5). 
 
Entscheidend für eine integrierte Betrach-
tung des Themas Energie und Nachhaltigkeit 
ist ein einheitliches, projektorientiertes Ver-
fahren aus einer Hand, unabhängig von Res-
sorts und Kompetenzen.207 Dazu benötigt es 
politischen Willen um eine Arbeitsgemein-
schaft aus verschiedenen Arbeitsbereichen 

                                                             
205 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S. 231 
206 vgl. Johannsson, H. (05.09.2013) 
207 vgl. sustainable energy ireland 2008, S. 2 

der Politik, Verwaltung und Stadtplanung 
bereitzustellen. Diese müssen sich auf ein Ziel 
einigen, dass über das von Energiefachpla-
nern erstellte Konzept erreicht werden 
kann.208 Bei der Konzepterstellung sollte das 
lokale EVU als möglicher Betreiber der Ener-
gieversorgung oder Anlagencontractor stets 
eng mit einbezogen werden. Juristen haben 
hier beratende Funktion um Maßnahmen 
rechtlich abzusichern. Die Öffentlichkeitsar-
beit ist für eine Akzeptanz der Maßnahmen 
und Kooperationsbereitschaft der anderen 
Akteure unabdingbar.209 
 
Die Bedeutung von Multiplikatoren, die be-
sonders bei energetischen Sanierungen mit 
gutem Beispiel vorangehen und andere Ak-
teure mitziehen, wird häufig unterschätzt. 
Gerade Großeigentümer, Wohnungsgesell-
schaften, lokale Kreditinstitute, Bürgerinitia-
tiven oder öffentliche Institutionen dienen als 
Vorbild und sollten frühzeitig als Kooperati-
onspartner mit einbezogen werden.210 Lokale 
Kreditinstitute können als strategische Part-
ner Maßnahmen finanzieren und Fördermit-
telberatung anbieten.211 Handwerker aus der 
Region werden in der Regel mit der Maß-
nahmenumsetzung beauftragt, sodass diese 
als Kooperationspartner einerseits während 
der Konzeptphase beratende Funktion haben, 
teilweise aber auch bezüglich bestimmter 
neuer Bautechnologien beraten werden müs-
sen.212 

                                                             
208 vgl. Galvin, R. (05.06.2013) 
209 vgl. Schülecke, J. (23.08.2013) 
210 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 8 
211 vgl. Gemeinde Belm 2013b 
212 vgl. Schülecke, J. (20.08.2013) 

Akteure energetischer Quartierskonzepte 

Akteursgruppe 1:  
Ersteller des Quartierskon-
zepts 

Akteursgruppe 2:  
Multiplikatoren 

Akteursgruppe 3: 
Quartiersnutzer 

Hochrangige Vertreter der Lo-
kalpolitik 

Große Flächeneigentümer Einzeleigentümer 

Hochrangige Vertreter kommu-
naler Verwaltung (Ideal: Bür-
germeister) 

Interessenvertreter von Vereine, 
Bildungseinrichtungen, etc. 

Mieter 

Energiefachplaner Bürgerinitiativen, Mietervereine Lokale Gewerbetreibende 
Vertreter des lokalen EVU Wohnungsunternehmen  
Juristen Sanierungsbeirat  
Stadtplaner aller betroffenen 
Belange / Arbeitsbereiche im 
Quartier 

Ausführende Fach- und Gewerbeun-
ternehmen, Handwerker 

 

Öffentlichkeitsarbeit Kommu-
ne/extern 

Medienvertreter Lokalpresse  

 Lokale Kreditinstitute  
Tabelle 5: An energetischen Quartierskonzepten beteiligte Akteure (Eigene Darstellung) 
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Die Quartiersnutzer sollten während der 
Konzepterstellungsphase kontinuierlich in-
formiert werden und auch hinsichtlich ihrer 
Bedürfnisse befragt werden, da diese die Trä-
ger der Maßnahmen sein werden. Insbeson-
dere in der Bestandssanierung muss das Pla-
nungsverfahren für die Quartiersnutzer 
transparent und weitestgehend ergebnisoffen 
geführt werden, da eine Akzeptanz der vor-
geschlagenen Maßnahmen ein zentrales Kri-
terium für die Umsetzung ist. 
 

2.6.3 Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit energetischer Maßnahmen 

Wie eingangs erwähnt ist ein wichtiger As-
pekt für das energetische Quartierskonzept, 
dass es stets eine wirtschaftliche Energiever-
sorgung sicherstellen muss – unabhängig von 
städtebaulichen oder klimaschutztechnischen 
Belangen, da nicht eine Entität, sondern ein 
ganzes Quartier betrachtet wird. Ein energe-
tisches Quartierskonzept muss einen Aus-
gleich aus Versorgungssicherheit und Um-
weltbelangen bei moderaten Kosten herstel-
len.213   Höhere energetische Standards in 
Gebäudetechnik oder Energieversorgung 
kosten in der Anschaffung mehr als her-
kömmliche Baustandards. Die Investitions-
kosten steigen bei abnehmendem Wärmebe-
darf (oder zunehmendem Energiestandard) 
exponentiell. Zum Beispiel sind die Investiti-
onskosten von Niedrigstenergie-
Mehrfamilienhäusern gegenüber der 
EnEV2009 Mindestanforderung um 90 €/m² 
BGF erhöht, bei Holzbauten im Passivhaus-
standard etwa zehn Prozent höher als in her-
kömmlicher Bauweise.214,215 Plusenergiehäu-
ser, als Energieerzeuger, kosten gegenüber 
Passivhäusern in der Erstellung etwa sieben 
Prozent mehr.216 Demgegenüber stehen deut-
lich geringere Kosten im Betrieb im Vergleich 
zu herkömmlichen Bauweisen, sodass sich 
energetische Maßnahmen im Neubau in 
Kombination mit einer intelligenten Energie-
versorgungsstruktur bereits nach wenigen 
Jahren für die Nutzer amortisieren. 
  
Leider ist dieses bei der Sanierung nicht im-
mer der Fall: Die Wirtschaftlichkeit bei der 
Gebäudesanierung wird über die mögliche 
                                                             
213 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S. 239 
214 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S. 69 
215 vgl. Thoma, E. (22.08.2013) 
216 vgl. Hegger, M. (23.08.2013) 

Einsparung von Energie – durch den rechne-
rischen Vergleich von erwartetem aktuellen 
und zukünftigen Energieverbrauch – be-
stimmt. Der Unterschied in Wärme- und 
Stromkosten wird dann in Verhältnis zu den 
Sanierungskosten gesetzt. Dabei wird erstens 
der aktuelle Energiebedarf oft überschätzt 
und zweitens das Einsparpotenzial rein tech-
nisch betrachtet,  ohne den Reboundeffekt, 
ein gesteigerter Energieverbrauch durch un-
angepasstes Nutzerverhalten, einzurechnen.  
Dabei zeigen Studien länderübergreifend, je 
höher der Sanierungsaufwand und theore-
tisch erreichbare Heizwert, umso deutlicher 
weichen berechneter und tatsächlich gemes-
sener Heizenergieverbrauch voneinander 
ab. 217  Dementsprechend sind energetische 
Gebäudesanierungsmaßnahmen wirtschaft-
lich schwierig darstellbar, was Effektivitäts-
steigerungen bei der Energieversorgungs-
struktur notwendig macht.  
 
Die Wirtschaftlichkeit von Energieversor-
gungsstrukturen bzw. haustechnischer Anla-
gen wird über den angebotenen Energiepreis 
je Wohneinheit abgebildet. Dieser wird durch 
die Annuitätenmethode, in der Regel nach 
VDI 2067 bestimmt, deren Grundlage die 
Kapitalwertmethode ist. Der Kapitalwert er-
rechnet sich aus kapitalgebundenen Kosten 
(Investitionen in alle Anlagen die zur Ener-
gieerzeugung, Übergabe, Verteilung und Spei-
cherung sowie Energieträgerlagerung auf 
dem Grundstück benötigt werden. Hausver-
teiltechnik, verbrauchsgebundenen Kosten 
(Kosten für Energieträger) und betriebsge-
bundenen Kosten (Wartung und Unterhalt), 
die über den Zeitraum der Anlagennutzung 
anfallen, sind nicht in der Berechnung enthal-
ten. Alle Kosten, unabhängig vom Zeitpunkt 
des Anfallens, werden auf den Anfangszeit-
punkt der Anlagenutzung abgezinst. In der 
Regel wird zur Anschaulichkeit der Kapital-
wert in gleichhohe Zahlungen aufgeteilt, um 
eine Vergleichbarkeit verschiedener Versor-
gungsvarianten herzustellen. Für alle Anlagen 
wird überschlägig mit 15 Jahren gerechnet. 
218 
 
Die grundlegende Entscheidung über Art der 
Energieversorgungsstruktur (zentral oder 
dezentral, Energieträger) kann somit auf 

                                                             
217 vgl. Galvin, R. (05.09.2013) 
218 vgl. ebök 2007, S. 78 - 81 
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Grundlage der Berechnungen nach VDI 2067 
verglichen werden. Welche Varianten am 
wirtschaftlichsten für Anlagenbetreiber und 
Nutzer sind lässt sich nicht allgemeingültig 
festlegen. Dies hängt von der lokalen Situati-
on ab. Tendenziell haben Wärmenetze bei 
einer großen Anschlusszahl und ab mittlerer 
Abnehmerdichte Kostenvorteile für die Nut-
zer. Mit dem Ansteigen der Dämmstandards  
werden Wärmenetze zunehmend unrentabel, 
sodass es eine dynamische Betrachtung von 
Wärmebedarfen benötigt, um die optimale 
Lösung für ein Quartier zu finden (siehe Kapi-
tel 2.2). 219  
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung richtet 
sich erstens auf den Bereich der Gebäude, 
deren Kosten vom Investor und zukünftig von 
Käufer oder Mieter getragen werden müssen. 
Zweitens auf den Bereich der Versorgungs-
systeme, dessen Kosten vom Anlagenbetrei-
ber und langfristig indirekt vom Käufer bzw. 
Mieter der zu versorgenden Einheit getragen 
werden. Wenn energetische Maßnahmen 
über die Investitionskosten hinaus auch lang-
fristig in der Nutzung betrachtet werden, 
wird der Mehrwert hoher Standards für den 
Nutzer deutlich. Der Investor verfügt über 
eine wertgesteigerte Immobilie, für die er 
höhere Kauf- oder Mietenpreise verlangen 
kann. Der finanzielle Anteil der Kommune 
beschränkt sich auf die Mittel, die für Konzep-
terstellung und Umsetzung nötig sind und oft 
über Förderprogramme teilfinanziert werden 
können. Kosteneinsparungen für Kommunen 
ergeben sich durch niedrigere Heizkosten in 
eigenen Liegenschaften oder indirekt über 
abnehmende Zuweisungen an Transferleis-
tungsempfänger nach dem SGB II. Entschei-
dend bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
energetischer Quartierskonzepte ist eine Ab-
stimmung der Maßnahmen im Gebäude- und 
Energieversorgungsbereich, da so eine hohe 
Effizienz erreicht und Fehldimensionierung 
vermieden werden kann, was langfristig ge-
ringeren Energiebedarf und Kosten bedeu-
tet.220 
 
 
 
 

                                                             
219 vgl. Wolff, D.; Jagnow, K. 2011, S.8 
220 vgl. Wolff, D.; Jagnow, K. 2011, S.11 

2.6.4 Umsetzung energetischer Quar-
tierskonzepte 

Nach Zusammenstellung der Arbeitsgruppe, 
der Bestandsanalyse, der Konzepterstellung 
und Ausformulierung von Maßnahmen zur 
Zielerreichung des energetischen Quartiers-
konzepts steht der wichtigste und auch lang-
wierigste Arbeitsschritt, die Umsetzung des 
Konzepts, an. Es ist in den letzten Jahren be-
reits als Erfolg zu bewerten gewesen, wenn 
es überhaupt zur Aufstellung eines tragfähi-
gen Energiekonzepts für Quartiere gekom-
men ist, da die gemeinsame Betrachtung von 
Energieverbrauch und Versorgung nicht 
selbstverständlich ist. Oft sind Quartierskon-
zepte nur durch das Engagement von Einzel-
personen oder durch Kommunen mit hoher 
Sensibilität für Belange des Klimaschutzes 
zustande gekommen. 221  Energiekonzepte 
sind nur dann sinnvoll, wenn sie auch um-
setzbar sind. Fehlentwicklungen können be-
reits in der Phase der Konzeptentwicklung 
durch Interessenskonflikte zwischen Akteu-
ren, ungeeignetem Planungsverfahren oder 
Verkennung von Planungserfordernissen zu 
Hemmnissen führen, die Umsetzungserfolge 
erschweren oder gar verhindern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
221 vgl. Frommer, B. 2010, S. 264 
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Umsetzungshemmnisse und häufig auftre-
tende Interessenskonflikte 

� Das energetische Quartierskonzept wird 
nicht parallel zum städtebaulichen Ent-
wurf im Neubau oder bei anstehenden Sa-
nierungsmaßnahmen im Bestand erstellt, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Die-
ses erschwert rechtliche Festsetzungen 
und privatrechtliche Vereinbarungen für 
die Kommune zur Umsetzung des Ener-
giekonzeptes. 

� Es fehlt an Methoden, Wissen sowie Pla-
nungsinstrumenten zur Erstellung energe-
tischer Quartierskonzepte und Ressourcen 
in der Kommune (siehe Kapitel 4).222 

� Häufig sind bereits bei der Erstellung von 
Energiekonzepten konservative lokale Po-
litikstrukturen und Traditionen in der 
Kommune ein Hemmnis. Technisch ist bei 
richtiger Ausführung fast jedes denkbare 
Konzept umsetzbar – politische Struktur 
und Unwillen behindern das aber zu oft.223  

� Das entscheidende Kriterium ist Koopera-
tion zwischen Kommune, Baugesellschaft 
bzw. Investor und lokalem Energieversor-
ger. Ist diese mangelhaft und nicht auf Au-
genhöhe wird der gesamte Prozess schei-
tern.224  

� Die energetische Quartiersplanung erfolgt 
nicht aus einer Hand, wird in Sektoren un-
terteilt. Wenn die Maßnahmen nicht auf-
einander abgestimmt werden, können 
auch die Maßnahmen zur Zielerreichung 
nicht in der richtigen Reihenfolge und da-
mit erfolgreich angewendet werden. 
Gleichzeitig kosten diese Abstimmungs-
prozesse, gerade bei der Nutzung von 
Wärmenetzen, Zeit und sind im Verfahren 
sehr aufwändig.225 

� Fehlendes abgestimmtes Vorgehen zwi-
schen den öffentlichen und privaten Akt-
euren vor Ort: Eine rein inhaltliche Ab-
stimmung zwischen den Akteuren reicht 
nicht aus. Vielmehr müssen Meilensteine, 
Arbeitsschritte und Zuständigkeiten klar 
geregelt sein um die komplexen Anforde-
rungen bewältigen zu können, die sich aus 
verschiedenen Rechtsbereichen und Zu-
ständigkeiten für Quartiere ergeben.226 

                                                             
222 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S. 260 
223 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 6 und Khosla, A. (05.09.2013) 
224 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 8 
225 vgl. Peters, I. 2010, S. 148 
226 vgl. Libbe, J. et al. 2010, S. 18 

� Oberflächlich fehlende Anreize für lokale 
EVUs sich an Konzepten zu beteiligen: Bei 
zunehmender energetischer Qualität der 
Gebäude sinkt der Wärmebedarf und da-
mit der mögliche Umsatz für EVUs.227 Ge-
ringe Energiebedarfe, wie von Kommunen 
und Nutzern gewünscht, sind konträr zu 
den wirtschaftlichen Zielen lokaler EVUs 
und machen daher die Etablierung von 
Wärmenetzen bei hohen Energiestandards 
schwierig.  

� Hohe technische Anforderungen schre-
cken Investoren und Architekten ab. 
Durch Wärmeschutzanforderungen wird 
inzwischen bis zu einem Drittel der Ge-
bäudefläche von Haustechnik und Wärme-
schutz beansprucht, was erstens den Ge-
staltungsraum einschränkt und zweitens 
die vermarktbare Fläche für den Investor 
reduziert.228  

� Nutzer haben Vorurteile gegenüber Tech-
nologien und werden in die Planung nicht 
mit einbezogen, was die Akzeptanz der 
Technologien weiter mindert. Auch sind 
Energieverbünde und Kooperationen von 
Eigentümergemeinschaften in Deutsch-
land oft nur gegen Widerstände durch-
setzbar.229 

� Ein energetisches Quartierskonzept ohne 
starke Partner aus der Immobilienwirt-
schaft oder bei Streubesitz der Gebäude zu 
realisieren, ist eine Herausforderung, da 
für Kommunen kaum rechtliche Handhabe 
zur Durchsetzung ihrer Interessen besteht. 

� Ungenau formulierte Maßnahmen im 
Energiekonzept, die nicht auf den Raum 
bezogen sind.   

� Das Fehlen einer Evaluation zur Wirkung 
der eingeleiteten Maßnahmen um im Fall 
einer Nichterreichung rechtzeitig gegen-
steuern zu können.   

� Die angespannte Finanzlage der Kommu-
nen führt zu Projektabbrüchen oder Nich-
tumsetzung.230 

 
 
 
 
 

                                                             
227 vgl. Weizsäcker, E. (05.09.2013) 
228 vgl. Heller, A. (22.08.2013) 
229 vgl. Peters, I. 2010, S. 149 
230 vgl. Habermann-Nieße, K. 2012, S. 21 
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Wesentliche Erfolgsfaktoren für energeti-
scher Quartierskonzepte 

� Für den Erfolg ist die Formulierung eines 
Leitbilds oder einer Vision für ein Quartier 
hilfreich, die dann durch das energetische 
Quartierskonzept und deren Maßnahmen 
ermöglicht werden231.  

� Entscheidend für die Aufstellung energeti-
scher Quartierskonzepte ist immer der 
Wille und Konsens unter lokalen Akteuren 
das Thema Energie im Stadtquartier sys-
tematisch zu planen, wozu insbesondere 
Lokalpolitik und Verwaltung aber auch Ei-
gentümer zählen 232 . Eine Kooperation 
lässt sich auch langfristig über die Unter-
zeichnung von „Konventionen“ sichern.233 

� Für die Umsetzung von Energiekonzepten 
und zur Schaffung des Konsenses unter 
den lokalen Akteuren bedarf es einer star-
ken Führungsperson aus der Verwaltung, 
im Idealfall dem Bürgermeister einer 
Kommune234. 

� Das Thema Energie muss integriert be-
trachtet werden, im Idealfall von einem 
Projektteam aus verschiedenen Ressorts, 
da Energie ein Querschnittsthema ist. 
Auch Quartierskonzepte gehen weit über 
Verwaltungszuständigkeiten hinaus, daher 
bedarf es einer kollektiven Planung235.  

� Die Konzepte müssen so früh wie möglich 
erstellt werden – die Verantwortung der 
Planung liegt im „Jetzt“ und nicht in der 
Zukunft236. Bei Neuplanungen muss das 
energetische Quartierskonzept zusammen 
mit dem städtebaulichen Konzept erstellt 
werden, um eine Umsetzung zu garantie-
ren. Bei Sanierungen muss dieses gleich-
zeitig zu anderen Sanierungsmaßnahmen 
erfolgen.  

� Strategien und Ziele von Energiekonzep-
ten müssen langfristig orientiert und un-
abhängig von Legislaturperioden sein, da 
die Umsetzung mehrere Jahrzehnte an-
dauern kann. Auch bedarf es eines „prä-
ventiven Dialogs“ zwischen allen Beteilig-
ten, um Hemmnisse frühzeitig zu erken-
nen.237 

                                                             
231 vgl. Gehl, J. (06.09.2013) 
232 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 8 
233 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 15 
234 vgl. u.a. Johannsson, H. (05.09.2013) oder sustainable ener-
gy ireland 2008, S. 1 
235 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S. 261 
236 vgl. Gehl, J. (06.09.2013) 
237 Johannsson, H. (05.09.2013) 

� Oft mangelt es beteiligten Akteuren an 
Wissen und Erfahrung. Daher braucht es 
gezielter Informationsveranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit um die Träger 
von energetischen Quartierskonzepten – 
Zivilgesellschaft, Politik und Eigentümer – 
zu aktivieren und zu begeistern. Je einfa-
cher Technologien sind und je besser sie 
erklärt werden, umso höher ist die Akzep-
tanz. Insbesondere Architekten und Inves-
toren sind frühzeitig zu beraten, sodass 
gegenüber den oftmals abschreckenden 
Forderungen die Vorteile und Fördermög-
lichkeiten bekannt gemacht werden.238  

� Eine Evaluation über vor Beginn der Maß-
nahmen festgelegte Indikatorensysteme 
hilft bei der Kontrolle zur Zielerreichung. 
Neben zahlreichen bestehenden Indikato-
rensystemen (LEED, DGNB, etc.) bietet es 
sich an die für das Quartier relevanten In-
dikatoren auszuwählen, Zielwerte festzu-
legen und diese regelmäßig zu überprüfen.  

� Kommunale Stadtwerke können entschei-
dende Koordinations- und Betreiberfunk-
tionen bei Konzepterstellung, Energiebe-
ratung und Anlagenbetrieb übernehmen. 
Zudem sind diese, sofern komplett in städ-
tischer Hand, von der Kommune querfi-
nanzierbar oder im Eigenbetrieb wei-
sungsgebunden.239  

  

                                                             
238 vgl. Khosla, A. (05.09.2013) 
239 vgl. Libbe, J. et al. 2010, S. 338 
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3. Kapitel | Beispiele energetischer Quartiersplanung  

Im Folgenden werden jeweils zwei Beispiele 
energetischer Quartiersplanung aus Sanierung 
und Neubau untersucht. Begonnen wird mit 
der Sanierung, die in den nächsten Jahrzehnten 
die größte Herausforderung darstellen wird. 
Der Fokus liegt je nach Beispiel vorwiegend auf 
dem Verfahren (Bergedorf-Süd und Belm), der 
verwendeten Energietechnik (Wilhelmsburg 
Mitte) oder den verwendeten Instrumenten 
und dem daraus resultierenden Städtebau 
(Heidelberg Bahnstadt). Anschließend werden 
die Beispiele hinsichtlich ihrer Qualitäten be-
wertet. 
 

3.1  Beispiele der Bestandssanierung 

3.1.1 Energetische Stadtsanierung  
Bergedorf-Süd  

Das Quartier Bergedorf-Süd ist von der Hanse-
stadt Hamburg als Fördergebiet zur „Integrier-
ten Stadtteilentwicklung“ und Fördergebiet des 
Bundesprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“ ausgewiesen worden.240  In diesem 
Zusammenhang wurde 2010 ein integriertes 
Entwicklungskonzept mit Bestandsanalyse  
durch den Bezirk Bergedorf aufgestellt, aus der 
sich ein dringender Bedarf zur Sanierung des 
Gebäudebestands auf dem  35 ha großen Areal 
ergab 241. Dieses Konzept wurde von der Be-
hörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) 
aufgegriffen, die ein Energiegutachten und ein 

                                                             
240 vgl. Steg Hamburg mbH 2013 
241 vgl. Bezirksamt Bergedorf 2011, S. 55 - 57 

Konzept zur Umsetzung der energetischen 
Sanierung in Auftrag gab.242 Hierfür wurde eine 
Arbeitsgemeinschaft aus Stadtplanern (konsalt, 
steg), Energieplanern (MEGAwatt) und  Immo-
bilienentwicklern (Metropol Grund) gegründet, 
die das Konzept von Januar 2013 bis Septem-
ber 2013 erarbeiteten. Das Gutachten wurde 
durch KfW-Mittel aus dem Programm „Energe-
tische Stadtsanierung“ finanziert, aus dem auch 
der initiierten Prozess in den nächsten Jahren 
teilfinanzieren wird.243 
 
Das Konzept wurde mit der Ermittlung des 
aktuellen Energieverbrauchs mit folgenden 
Verfahren eingeleitet: Anhand von Energiever-
sorgerdaten wurde der tatsächliche Verbrauch 
ermittelt. Demgegenüber wurde der Gebäude-
bestand in zwölf Klassen (nach Gebäudealter, 
Größe und Zustand) eingeteilt, aus denen je-
weils ein Gebäude als Referenz für die Gebäu-
deklasse ausgewählt wurde. Für diese zwölf 
Referenzgebäude wurde die rechnerische Be-
darfsermittlung nach EnEV durchgeführt und 
mit dem tatsächlichen (deutlich niedriger lie-
genden) Verbrauch abgeglichen. Anhand der 
zwölf für das Gebiet repräsentativen Referenz-
gebäude wurden Sanierungspotenziale ermit-
telt. Diese enthalten mögliche Materialien, er-
reichbare U-Werte, Kostenschätzungen und 
eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, parallel 
dazu eine Potenzialermittlung für eine ener-
gieeffiziente Energieversorgungsstruktur. Es 

                                                             
242 vgl. Schülecke, J. (23.08.2013) 
243 vgl. Steg Hamburg mbH 2013 

 
Abb.  12: Quartiersabgrenzung Bergedorf-Süd (Steg Hamburg mbH 2013) 
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wird ein Mix aus PV, Solarthermie, möglicher-
weise Geothermie im nördlichen Bereich des 
Plangebiets vorgeschlagen, sowie fünf Nah-
wärmenetzinseln gespeist aus BHKW-Modulen, 
die anfangs über vorhandene Erdgasleitungen 
und bis 2050 sukzessive mit Biogas betrieben 
werden sollen. Besonders wurde auf die Erhal-
tung des Stadtteilcharakters über eine behut-
same Sanierung prägender Gebäude geach-
tet.244 

Parallel dazu wurde mit der Planung zur Kon-
zeptumsetzung begonnen, die hauptsächlich in 
der Hand von konsalt, der Steg und Metropol 
Grund liegt. In halböffentlichen Veranstaltun-
gen wurden mit lokalen Akteuren aus dem 
Stadtteil (Medien, Eigentümer, EVU, Planern, 
Gewerbeunternehmen, Verwaltung, Politik, 
Bürgerinitiativen, Mietervereine und weitere 
Vereine sowie juristische Fachverbände und 
Sanierungsbeirat) verschiedenste Themen 
erörtert. Parallel dazu lief die Öffentlichkeits-
arbeit über Flyer und Beratungstermine an. So 
wurden erste öffentliche Diskussionen über die 
energetische Sanierung von Gebäudehülle, -
technik, Wärmeversorgung und Auswirkungen 
auf die Nutzer durchgeführt. 245  
 
Über die Wertsteigerung ihrer Immobilien 
durch Sanierung sollen Eigentümer für eine 
Sanierung begeistert werden. Bei Sanierungs-
maßnahmen soll der energetische Teil der Sa-
nierung gefördert werden. Durch intensive 
Beratungen und Förderanreize wurde das Ziel 
ausgegeben, die Sanierungsquote schrittweise 
bis auf 2,2 Prozent anzuheben. Bereits jetzt 
läuft das Energieberatungsprogramm an. Heu-
te erfolgt die Wärmebereitstellung zu 90 Pro-
                                                             
244 vgl. Schülecke, J. (20.08.2013) 
245 Ebd. 

zent aus Erdgas und zu 7 Prozent aus Nacht-
speicherheizungen. Bis 2050 soll eine Wärme-
versorgung durch 45 Prozent Gas-, 27 Prozent 
Erdwärme-, 8 Prozent Solarthermie- und 10 
Prozent Stromnutzung hergestellt werden. Das 
Ziel ist ein Netzwerk aus fünf verschiedenen 
Versorgungsinseln mit diversen dezentralen 
Einspeisern. Nach Möglichkeit soll auch der 
Großteil des Strombedarfes regenerativ im 
Quartier erzeugt werden. Um eine hohe Sanie-
rungsquote und Anschlussnutzung zu errei-
chen wurde ein Katalog mit Hemmnissen und 
diversen Maßnahmen zur Umgehung dieser 
entwickelt. Hierzu zählen Informationskam-
pagnen, lokale Beratungsstellen, finanzielle 
Förderung, strategische Partnerschaften mit 
der Wohnungswirtschaft und der Verwaltung 
zur Schaffung von Planungsrecht. Das techni-
sche Energiegutachten mit dem Maßnahmen-
katalog hat über 200 Textseiten und ist ent-
sprechend der Gebietsgröße als inhaltlich um-
fangreich und detailliert, aber auch als sehr 
ambitioniert zu bezeichnen.246  
 
 

3.1.2 Integriertes energetisches Quar-
tierskonzept Belm 

Das nach §142 BauGB als Sanierungsgebiet im 
Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
festgelegte Quartier Marktring-Belm sowie 
zwei angrenzende Wohngebiete bilden den 
Umsetzungsbereich für das energetische Quar-
tierskonzept. Belm ist ein Vorort von Osnab-
rück. Das Quartier liegt an einer stark befahre-
nen Ausfallstraße von Osnabrück und beher-
bergt diverse zentrale Funktionen für Belm wie 
das Rathaus, Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsflächen. Das Konzept wurde über die KfW 
finanziert.247 
 
Bemerkenswert ist das Verfahren bei der Be-
standsanalyse: Eine detaillierte städtebauliche, 
funktionale und strukturelle Analyse, sowie 
eine Verkehrsanalyse sind den energetischen 
Belangen vorangestellt. Bei der energetischen 
Bestandsanalyse wurden Gebäudecluster er-
stellt, die sich nach Gebäudetyp, Baualter, Sa-
nierungszustand und Nutzung unterscheiden. 
Der Sanierungszustand wurde dabei durch 
eine Ortsbegehung abgeschätzt. Aufgrund der 
geringen Größe des Gebiets mit 170 Gebäuden 

                                                             
246 Ebd. 
247 vgl. Gemeinde Belm 2013a, S. 8-11 

Abb.  13: Sanierungsgebiet Bergedorf-Süd  
(Steg Hamburg mbH 2013) 
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konnte man jedes Gebäude individuell betrach-
ten. Es ergeben sich allerdings Ungenauigkei-
ten bei den Beobachtungen, welche sich bei der 
Heizenergiebedarfsermittlung fortsetzten, die 
durch Nutzerbefragungen durchgeführt wurde 
(mit einem Rücklauf von 25 Prozent).248  
 
Für den durchschnittlichen Heizwärmebedarf 
pro Wohneinheit wurden 165 kWh/m²a ermit-
telt, der zu 90 Prozent durch Erdgas und Heizöl 
gedeckt wird. Der Strombedarf liegt bei etwa 

2.100MWh/a für das gesamte Quartier. Bei der 
Errechnung des Sanierungspotenzials wurde 
ein Betrachtungszeitraum von 20 Jahren ge-
wählt. Wenn man nur die Maßnahmen umsetz-
te, die sich in diesem Zeitraum amortisieren, 
ließe sich eine Reduktion des Wärmebedarfs 
um 37 Prozent und des Strombedarfs um 17 
Prozent erreichen, sodass ein Wärmebedarf 
von 14.300kWh/a (bzw. ein spezifischer End-
energiebedarf von 105kWh/m²a) sowie ein 
Strombedarf von 1,5GWh/a erreichbar ist. Die-
ser verbleibende Energiebedarf könnte bilan-
ziell komplett aus erneuerbaren Energieträ-
gern gedeckt werden. Hier werden insbeson-
dere Potenziale für PV auf den Dächern, Bio-
gas-BHKW-Module und Geothermie für die 
Wärmeerzeugung als erschließbar angese-
hen.249  
 
Die drei Versorgungsinseln sollen durch zent-
rale Wärmeerzeugung und Wärmenetz ver-
sorgt werden. Dabei bleibt unklar inwieweit 
die Trassenkosten in die statische Wirtschaft-
lichkeitsberechnung einfließen, da der aufge-
zeigte und in der Berechnung genutzte Tras-
senverlauf lediglich als Referenz dient und als 

                                                             
248 vgl. Gemeinde Belm 2013a, S. 34 - 39 
249 vgl. Gemeinde Belm 2013a, S. 40 - 64 

„optimierbar“ bezeichnet wird. Durch alle oben 
angeführten Maßnahmen soll eine Senkung der 
jährlichen CO2-Emissionen um etwa 76 Prozent 
realisiert werden. Dazu kommen in den Hand-
lungsempfehlungen noch weitere „weiche 
Maßnahmen“ im Bereich Verkehr, die recht 
banal sind. Die Umsetzung der Sanierungs-
maßnahmen, der Anschluss an das Wärmenetz 
und weitere Maßnahmen sollen durch den 
Einsatz eines Sanierungsmanagers bzw. Ener-
gieberaters und durch die Einrichtung eines 
offenen Beratungsbüros im Quartier erfolgen, 
also kurz: Durch ein breites Informationsange-
bot und Öffentlichkeitsarbeit.250  
 
Ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist bereits 
angelaufen. Es wurden mehrere Informations-
veranstaltungen durchgeführt, auf denen das 
Konzept und auch Fördermöglichkeiten durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) oder der KfW erläutert wur-
den. In den kommenden Jahren sollen die 
Hauseigentümer durch gemeinsame Beratung 
von Sanierungsmanager und Sparkasse Osnab-
rück unterstützt werden.251  

 
Die Erfolge der freiwilligen Maßnahmen sollen 
durch eine Verbrauchswertanalyse evaluiert 
werden. Inwieweit dieses realistisch ist bleibt 
abzuwarten – gerade was den Bereich Verkehr 
und CO2-Emissionen angeht.  

  

                                                             
250 vgl. Gemeinde Belm 2013a, S. 65 - 90 
251 vgl. Gemeinde Belm 2013b 

 
Abb.  14: Belm Sanierungsgebiet, Gebietsabgrenzung  
(Quelle: Gemeinde Belm 2013) 

 
Abb.  15: Luftaufnahme Belm (Bing Maps 2013) 
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Projektsteckbrief:  
Stadtsanierung Bergedorf-Süd 

 
Abb.  16: Aufgabenbereich Bergedorf-Süd (Eigene Darstellung) 

Standort � Hamburg (1.734.407 Einw.) 
Vorherige Situation � Dezentrale Einzelöfen (Öl/Gas) 
Quartierstyp � Energetische Sanierung 

� Dezentrale Nahwärmenutzung 
Besonderheit � Sanierungskonzepte für Ge-

bäudecluster, dezentrale Ver-
sorgungsinseln 

Status � In der Planungsphase 
Zeitraum � 2013 bis 2050 

Projektträger � Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt 

� Bezirk Hamburg-Bergedorf 
Projektbeteiligte � MEGAwatt (Planer) 

� Bezirk Hamburg-Bergedorf 
� Konsalt (Beteiligung),   
� Stadterneuerungs- und Stadt-

entwicklungsgesellschaft (steg) 
Quartiersstruktur � Mischnutzung, heterogener Gebäudebestand, Gewerbe, Dienstleistungen und Wohn-

nutzung, öffentliche Gebäude. Insgesamt etwa 500 Gebäude mit 4.600 Einwohnern. 

Konzept (technisch-wirtschaftlich) 

Ziel � Senkung des Energiebedarfs um 80 Prozent, CO2-arme Strom-/Wärmeversorgung 
Gebäudetechnik � Bestand: 380 Wohngebäude ohne, 78 mit Außendämmung. 12 Prozent Denkmäler 

� Sanierung: Entwicklung verschiedener Sanierungswege, je nach Gebäudetyp  
Energieversorgung � Fünf dezentrale KWK-Anlagen, vorerst über Erdgas betrieben, bis 2050 sukzessive er-

gänzt um regenerative Energieträger. Wärmeversorgung durch Nahwärmenetz 
� Geothermie, Solarthermie und PV möglich, PV soll Vorzug gegeben werden 

Installierte Leistung � Je nach Variante variierend (Favorisierte Variante: 11 MWth) 
Gesamtwärmebedarf � Bestand: 40.000 MWh (Wärmebedarf bis zu 258kWh/m²a bei Nachtspeicherheizung) 

� Nach energetischer Sanierung: Etwa 20.000 MWh 
(Durch Gebäudesanierung und Heizkesselaustausch ließe sich bis 2030 bereits 80 Pro-
zent der Gesamtreduktion erreichen) 

Wärmepreis � 130 €/MWh 
Betriebskonzept � Contractor oder Eigentümergemeinschaft. Stromeigenverbrauch ist zu prüfen. 
Finanzierung � Konzept: BSU (gefördert über KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“) 

� Maßnahmen: Gebäudeeigentümer. Sanierungsmanager finanziert über BSU/KfW432 

Planungsverfahren 

Projektinitiierung � Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) 
Verfahren � Bestandsanalyse über Abgleich von Verbrauchsdaten und Referenzmethode 

� Potenzialermittlung für Sanierung und Energieversorgung sowie Maßnahmenentwick-
lung und Handlungsempfehlungen zur Realisierung 

� Frühzeitige Öffentlichkeitsinformation und intensive Vor-Ort-Beratung geplant 
Maßnahmen zur  
Umsetzung 

� Frühzeitige Aufklärung und Dialog mit Eigentümern, finanzielle Förderung. Dazu ein 
umfangreicher Katalog an Maßnahmen zur Beseitigung von Hemmnissen 

� Finanzielle Förderung nur bei Erreichung von bestimmten Qualitätsstandards 
� Laufende Evaluation 
� Sanierungsmanager, der Ansprechpartner und Sanierungskoordinator zugleich ist 

Beteiligung � Frühzeitige Einbindung von lokalen Verbänden, Politik, Handwerkern, Planern. Beteili-
gung der Zivilgesellschaft noch vor Konzeptfertigstellung, jedoch ohne substanziellen 
Einfluss auf das Energiekonzept 

Tabelle 6: Zentrale Daten zum energetischen Sanierungskonzept Bergedorf-Süd (Eigene Darstellung) 
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Projektsteckbrief: 
 Energetisches Quartierskonzept Belm 

 
Abb.  17: Aufgabenbereich Belm (Eigene Darstellung) 

Standort � Belm, Niedersachen  
(13.420 Einw.) 

Vorherige Situation � Dezentrale Einzelöfen (Öl/Gas) 
Quartierstyp � Energetische Sanierung 

� Dezentrale Wärmenetze 
Besonderheit � Dezentrale Versorgungsinseln 

� Mobilitätskonzept 
Status � Beginnende Umsetzung 
Zeitraum � 2011 – 2030 
Projektträger � Gemeinde Belm 
Projektbeteiligte � BauBeCon Sanierungsträger 

GmbH 
� Planungsbüro Graw 
� Sparkasse Osnabrück 

Quartiersstruktur � Mischnutzung, teilweise Gewerbe und Einzelhandel. Vorwiegend Wohngebäude, in 
Zeilenbauweise und/oder mehrgeschossig. 140 Wohneinheiten 

Konzept (technisch-wirtschaftlich) 

Ziel � Senkung Energiebedarf/CO2-Emissionen, vollständige Versorgung aus EEs, städtebauli-
che Neuordnung, Neustrukturierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen 

Gebäudetechnik � Energetische Sanierung mit dem Fokus auf WDVS-System, Dach- und Bodendämmung 
zur Reduktion des Wärmebedarfes.  

Energieversorgung � Strom zukünftig: PV und Biogas-BHKW-Module 
� Wärme zukünftig: Oberflächennahe Geothermie (mit Spitzenlastbrennwertkessel) und 

Biogas BHKW-Module, verbunden über ein kleines Wärmenetz je Straßenblock.  
Prognostizierte  
Erzeugung 

� Strom: 2.600MWh/a 
� Wärme: 4.000MWh/a 

Wärmebedarf pro m² � Alt: 165 kWh/m²a  
� Neu: 105 kWh/m²a 

Wärmepreis � Keine Angabe 
Betriebskonzept � Die BHKW-Module werden durchweg wärmegeführt betrieben,  der Strom aufgrund der 

existierenden Realteilung der Grundstücke ins Verbundnetz eingespeist 
Finanzierung � Konzepterstellung gefördert über KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ 

� Weitere Maßnahmen erneut durch die KfW, private Investoren und Gemeinde Belm 

Planungsverfahren 

Projektinitiierung � Gemeinde Belm, nach Förderzusage durch KfW 
Verfahren � Analyse von städtebaulichen und strukturellen Rahmenbedingungen, Ermittlung von 

Energiebedarf, Ermittlung von Einspar- und EE-Potenzial, anschließend Entwurf ener-
getisches Leitbild für verschiedene energetisch relevante Handlungsfelder 

Maßnahmen zur  
Umsetzung 

� Vorschlag: Musterhaus im Quartier, Informationsveranstaltungen, Beratungsangebot, 
Gemeinde saniert ihre Liegenschaften um Vorbild zu sein 

Beteiligung � Anwohnerbefragung, Eigentümerbefragung und Beratung durch EVU 
� Rückkopplung der Zwischenergebnisse bei Bürgerversammlungen 

Tabelle 7: Übersicht zum integrierten energetischen Quartierskonzept Belm (Eigene Darstellung) 
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3.2 Beispiele im Neubau 

3.2.1 Heidelberg Bahnstadt 

In Heidelberg entsteht auf einer Konversions-
fläche bis 2022 auf knapp einer Million Quad-
ratmetern BGF das „weltweit größte Passiv-
hausgebiet“. Dessen Basis ist ein energetisches 
Quartierskonzept, initiiert von der Stadt Hei-
delberg und ausgeführt von ebök als Fachpla-
ner. Das Konzept umfasst die Bereiche Pla-
nungsrecht, Technik, Vertragsrecht, Energiebe-
ratung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsar-
beit und Finanzierung und hatte Handlungs-
empfehlungen an die Stadt Heidelberg als Er-
gebnis, die dann in ähnlicher Form auch in 
Planungsrecht umgesetzt wurden.252 
 
 Zentral bei diesem Stadtentwicklungsprojekt 
ist die Berücksichtigung und Integration von 
vielen Belangen bereits in der Planungsphase: 
Für die 116 ha wurden Verkehrs- und Umwelt-
konzepte parallel zum städtebaulichen Wett-
bewerb entwickelt, die in das Planungsrecht 
integriert wurden. 253 Gleichzeitig hat die Stadt 
Heidelberg über die städtische Realisierungs-
gesellschaft EHG (an der die Sparkasse Heidel-
berg und die Landesbank Baden-Württemberg 
beteiligt sind) alle Grundstücke, vormals im 
Besitz der Deutschen Bahn, aufgekauft und sich 
damit die Möglichkeit verschafft über das Ver-
tragsrecht Vorgaben zur Umsetzung energeti-
scher Belange zu machen.254 Für den Bereich 
Energie wurden drei Prinzipien verfolgt: Eine 
energetische Optimierung der Stadtstruktur, 

                                                             
252 vgl. Bermich, R. 2011, S.1-3  
253 vgl. Stadt Heidelberg 2007b, S.42 f. 
254 vgl. ebök 2007 

ein hoher Energiestandard und eine Energie-
versorgung mit hoher Effizienz und „geringer 
Umweltwirkung“255. Neben dem Energiekon-
zept wurden weitere Elemente einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung in Bauleitplanung und 
Kaufverträge übernommen. So verfügt der 
Stadtteil über einen direkten Zugang zum 
Hauptbahnhof, einen Straßenbahnanschluss 
und es besteht die Vorgabe, dass zweidrittel 
der Gebäude mit Gründächern auszustatten 
sind.256  
 
Im Energiekonzept wurde der städtebauliche 
Entwurf für zwei Baufelder genauer hinsicht-
lich Gebäudeausrichtung, Wärmedämmstan-
dard und der damit verbundenen Wirtschaft-
lichkeit sowie Energieversorgungsvarianten 
untersucht. Daraus ergab sich, dass bei lang-
fristiger Betrachtung (40 Jahre bis zur ersten 
Grundsanierung) der Passivhausstandard als 
der umweltfreundlichste und aufgrund stei-
gender Energiepreise (6 Prozent pro Jahr) der 
wirtschaftlichste Standard ist.  Eine dezentrale 
Energieversorgung wäre die umweltfreund-
lichste, die Nutzung von Fernwärme mit inter-
nem Verteilernetz pro Baublock wurde jedoch 
als am wirtschaftlichsten angesehen. Zudem 
wird diese bereits jetzt mehrheitlich mit rege-
nerativen Energieträgern gespeist und ist auf-
grund des internen Verteilnetzes technologie-
offen.257 
 
Die Beispielrechnung wurde auf die gesamt 
Bahnstadt übertragen. Dabei wurde festge-

                                                             
255 Stadt Heidelberg 2007a, S.55 
256 vgl. Bermich, R. 2011, S.8 
257 vgl. ebök 2007, S. 46 

 
Abb.  18: Rahmenplan Bahnstadt Heidelberg (Quelle: Bahnstadt Heidelberg) 
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stellt, dass ein „Null-Emissions-Stadtteil“ wirt-
schaftlich nicht erreichbar ist und Solarthermie 
bzw. PV optional, aber aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht festgeschrieben werden sollten. 
Die Empfehlungen aus dem Energiekonzept 
wurden in konkrete Handlungsanweisungen 
für die EHG bzw. Stadt Heidelberg umformu-
liert. Zur Erreichung der Ziele wurde neben 
den genannten rechtlichen Festsetzungen eine 
intensive Planer-, Investoren- und Nutzerbera-
tung empfohlen. So stehen diverse Leitfäden 
und Checklisten zu verschiedensten Themen 
der nachhaltigen Stadtentwicklung für das Ein-
zelobjekt zur Verfügung. Es erfolgt eine inten-
sive Beratung von Planern durch Fachleute, 
frühzeitige Information der Investoren, Hand-
werker aus der Region, eine Qualitätssicherung 
bei der Umsetzung sowie eine breit angelegte 
Öffentlichkeitsarbeit und Imagekampagne, die 
eine Vermarktung der Bahnstadt über Energie 
und Nachhaltigkeit zum Ziel hat.  
 
Die Stadt Heidelberg stellt zusätzlich zu KfW-
Mitteln, Fördermittel für den Passivhausbau 
zur Verfügung. Dies war neben der Öffentlich-
keitsarbeit wichtig für die Akzeptanz des ho-
hen Energiestandards – so ergibt sich eine Mi-
schung aus gezielter Beratung und Förderung 
gegenüber Forderungen nach hohen Qualitäts-
standards. Die restriktiven Qualitätsvorgaben 
werden von den Investoren aufgrund ständiger 
beratender Begleitung und der Fördermitteln 
gut angenommen: Das Image des Passivhaus-
stadtteils lässt sich für die Vermarktung der 
Immobilien nutzen, sodass die Realisierung des 
Projekts schneller als geplant voranschrei-
tet.258,259 

 
 

                                                             
258 vgl. Bermich, R. 2011, S.2  
259 vgl. ebök 2007, S. 51 ff. 

3.2.2 Energieverbund Wilhelmsburg Mitte 

Im Energieverbund Wilhelmsburg Mitte sind 
20 Neubauten mit insgesamt 115.000m² BGF 
in einem Nahwärmenetz zusammengeschlos-
sen. Die Grundversorgung wird über ein zent-
rales Biomethan-BHKW mit angeschlossenen 
Erdgas Brennwertkesseln hergestellt. Im Ener-
giekonzept wurden mehrere Varianten mitei-
nander verglichen. Man entschied sich für eine 
Mischung aus der wirtschaftlichsten und um-
weltfreundlichsten Lösung. An bzw. auf den zu 
versorgenden Gebäuden befinden sich Solar-
thermieanlagen, die in das Wärmenetz einspei-
sen, wenn das Wärmeaufkommen den Gebäu-
deeigenbedarf übersteigt. Um die Wirtschaft-
lichkeit des Netzes nicht zu gefährden dürfen 
maximal 20 Prozent des Jahreswärmebedarfs 
pro Gebäude in das Wärmenetz eingespeist 
werden.260 

Mithilfe eines in dieser Form erstmalig entwi-
ckelten Lastenmanagementsystems entsteht 
ein intelligentes virtuelles Kraftwerk, sodass 
die unterschiedlichen Verbrauchs- und Wär-
mespitzen automatisch aufeinander abge-
stimmt werden können. Das Projekt setzt das 
Unbundling von Energieerzeugung und Netz-
betrieb, wie es auf dem Strom und Gasmarkt 
erfolgt, in den Bereich der Wärmeversorgung 
um. Durch die erstmalige Schaffung eines offe-
nen, theoretisch beliebig erweiterbaren Netz-
werkes wird ein Beitrag zum Umbau der Ener-
gieversorgung hin zur CO2-Neutralität und De-
zentralität geleistet. Dabei erhöht der Energie-
verbund auch die Energieeffizienz, da die Er-
zeugungsanlagen aufeinander abgestimmt 
werden können und die Wärme bei wechseln-
den Angebots- und Nachfragemengen optimal 
genutzt werden kann. Auch sind die Herstel-
lungs- sowie Wärmeerzeugungskosten durch  
 
                                                             
260 vgl. MEGAwatt 2009, S. 9 ff. 

 

 
Abb.  20: Luftaufnahme Wilhelmsburg Mitte  
(IBA Hamburg GmbH 2013) 

Abb.  19: Luftaufnahme Bahnstadt Heidelberg 2012 
(Stadt Heidelberg 2013) 
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Projektsteckbrief:  
Heidelberg Bahnstadt 

Abb.  21: Aufgabenbereich Bahnstadt Heidelberg 
(Eigene Darstellung) 

Standort � Heidelberg (148.415 Einw.) 
Quartierstyp � Konversionsfläche 

� Nahwärmenetz gekoppelt an Fern-
wärme gespeist aus KWK, erzeugt 
in Holz-Heizkraftwerk 

Besonderheit � Passivhausstadtteil, Nutzung aller 
rechtlichen Mittel und Fördermittel 

� Integrierte Betrachtung weiterer 
Bereiche und Planungsleitfäden 

Status � In Teilen umgesetzt 
Zeitraum � 2008 bis 2022 
Projektträger � Stadt Heidelberg,  

� Stadtwerke Heidelberg (Wärme-
netz) 

Projektbeteiligte � Deutsche Stadt- und Grundstücks-
entwicklungsgesellschaft (DSK) 

� Entwicklungsgesellschaft Heidel-
berg GmbH & Co. KG (EHG) als Rea-
lisierungsgesellschaft (mit Beteili-
gung mehrerer lokaler Banken) 

Quartiersstruktur � Mischnutzung, Neubau, hoher Dichte, größtenteils in Blockrandbebauung. Insgesamt 
116 ha: Wohnnutzung (31%), Büro und Technologiepark (56%), Gewerbe (11%) und 
öffentliche Nutzungen (2%) zwischen Hauptbahnhof und offener Landschaft. 

Konzept (technisch-wirtschaftlich) 

Ziel � Nachhaltige Stadterweiterung, Errichtung des weltgrößten Passivhausstadtteils (7.000 
Arbeitsplätze, 2.500 Wohneinheiten) mittelfristig versorgt aus 100 Prozent regenera-
tiver Energie (vorher anteilig durch Geothermie und Biomasse) 

Gebäudetechnik � Durchweg Passivhausstandard oder bei Nichterreichung Ausgleichsmaßnahmen 
Energieversorgung � Holz-Heizkraftwerk (KWK) und Geothermie, sowie zusätzlich Solarthermie und PV mit 

Anschluss an das städtische Fernwärmenetz (Primärenergiefaktor < 0,5) 
� „Mini-Netze“ mit interner Übergabestation je Baufeld.  
� Smart Metering im Strombereich (vorerst noch zur „Stromverbrauchskontrolle“) 

Installierte  
Leistung 

� Heizkraftwerk Heidelberg (162 MWth, 13,5 MWel – versorgt jedoch das ganze Stadtge-
biet). Nur geringfügig Geothermie, Solarthermie und PV und noch nicht erfassbar 

Wärmebedarf je m² � Maximal 15 kWh/m²a, Passivhausstandard. Gedeckt über Fernwärme. 
Wärmepreis � 100 €/MWh 
Betriebskonzept � Heizkraftwerk speist Fernwärme Heidelbergs, produziert Strom für den Stadtteil, 

betrieben durch die Stadtwerke Heidelberg. 
� Zusätzlich diverse dezentrale Wärmequellen und PV im Gebäudebereich. 

Finanzierung � Das Gebiet ist seit 2008 im Förderprogramm „Stadtumbau-West“. Die restliche Finan-
zierung läuft über die Stadt Heidelberg sowie lokale Kreditinstitute (via Kredit) 

Planungsverfahren 

Projektinitiierung � Stadt Heidelberg 
Verfahren � Stadt hat Grundstücke von der Bahn erworben 

� Energetisches Quartierskonzept wurde bereits während städtebaulicher Planung 
entwickelt und die städtebaulichen Planungen teilweise hieran angepasst 

� Investoren sowie Architekten werden frühzeitig angesprochen/beraten 
� Imagekampagne, sowie Fülle eine an Informationsmaterial zu Energie/Verkehr 

Maßnahmen zur 
Umsetzung 

� In B-Plan Nahwärmenutzung, PV/Solarthermie etc. festgesetzt 
� Stadt veräußert Flächen. Im Kaufvertrag Klauseln zur Anschluss- und Umsetzungs-

pflicht von Passivhausstandard 
� PHPP-Nachweispflicht vor Bauantrag und Qualitätssicherung beim Bau 

Beteiligung � Bei städtebaulichen Zielsetzungen herkömmlich, beim Energiekonzept erst nach der 
Fertigstellung in der Umsetzungsphase mit den Stadtwerken 

Tabelle 8: Zentrale Daten zur Bahnstadt Heidelberg (Eigene Darstellung) 
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Projektsteckbrief: 
 Energieverbund Wilhelmsburg Mitte 

Abb. 22: Aufgabenbereiche  Wilhelmsburg Mitte  
(Eigene Darstellung) 

Standort � Hamburg (1.738.366 Einw.) 
Quartierstyp � Konversionsfläche 

� Energieverbund mit dezentra-
len Einspeisern aus regenerati-
ven Energien 

Besonderheit � „Offenes“ virtuelles Kraftwerk 
� Anschlusssicherung über pri-

vate Kaufverträge / LOIs 
Status � Umgesetzt 
Zeitraum � 2007 bis 2013 
Projektträger � Hamburg Energie GmbH (HHE) 

(Kommunales EVU, Betreiber) 
Projektbeteiligte � MEGAwatt (Planer) 

� Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (BSU) 

�  Internationale Bauausstellung 
Hamburg (IBA) 

Quartiersstruktur � Mischnutzung, Neubau, mittlerer Dichte mit heterogener Struktur auf 30 ha, insge-
samt 115.000 m² BGF (Wohnen: 30.000 m² BGF, Gewerbe/ Handel/ Dienstleistungen: 
75.000 m² BGF, Öffentliche Nutzungen: 10.000 m² BGF). 

Konzept (technisch-wirtschaftlich) 

Ziel � „Klimaneutrale“ Wärmeversorgung der Neubauten in Wilhelmsburg Mitte durch ein 
offenes Wärmenetz. Perspektivisch ist Erweiterung auf bis zu 100 ha angedacht. 

Gebäudetechnik � KfW-70 (Mindeststandard) und KfW-55 nach EnEV 2009 
� Diverse Passivhäuser nach PHPP-Standard und ein Plusenergiehaus 

Energieversorgung � Wärmenetz, Virtuelles Kraftwerk aus verschiedenen Einspeisern (Primärenergiefak-
tor: 0,016, aufgrund der KWK-Verstromung somit bilanziell CO2-neutral)  

� Zentrales Biomethan BHKW, Gas Brennwertkessel, diverse dezentrale Einspeiser: 
Solarthermie, oberflächennahe Geothermie, Pufferspeicher) 

Installierte  
Leistung 

� BHKW-Modul mit 0,73MWth, 2 Erdgaskessel mit je 1,1 MWth, 20 m³-Wärmespeicher in 
Heizzentrale (Verdoppelung der Leistung bei Zubau möglich). Weitere dezentrale Ein-
heiten. Gesamtleistung von 4MWth (Solarthermie, Geothermie etc.) 

Wärmebedarf je m² � Durchschnittlich 40 kWh/m²a (BGF) 
Wärmepreis  � 122 €/MWh  
Betriebskonzept � In der Heizzentrale wird die Grundlast über ein Biomethan-BHKW (wärmegeführt) 

hergestellt, bei zusätzlichem Bedarf Brennwertkessel angefahren und die dezentral 
erzeugte, aber nicht genutzte Wärme garantiert in das Nahwärmenetz eingespeist. 

Finanzierung � Wärmenetz etwa mit 1,1 Millionen € aus Klimaschutzmitteln der Stadt Hamburg, IBA 
und KfW gefördert. Die restlichen 2,5 Millionen € erbringt HHE. Die Kosten für die Be-
bauung liegen bei privaten Investoren. Baukostenzuschuss von 10 Prozent durch IBA. 

Planungsverfahren 

Projektinitiierung � BSU und IBA Hamburg 
Verfahren � Projektskizze von der IBA Hamburg, Machbarkeitsuntersuchung von MEGAwatt 

� Frühzeitige Integration ins Planungsrecht und Anpassung des Städtebaus. 
Maßnahmen zur 
Umsetzung 

� Festsetzung im B-Plan zur KWK- und Wärmenetznutzung 
� Grundstücke gehörten der Stadt Hamburg. Daher wurde die Anschlusssicherung über 

Kaufverträge festgeschrieben. In Letter of Intent bzw. Qualitätsvereinbarungen zwi-
schen IBA und Investoren wurden Gebäudestandards festgeschrieben.  

� Maximale (dezentrale) Einspeisemenge bis zu 20 Prozent des Gebäudeeigenbedarfs 
Beteiligung � Nicht erfolgt, da kein Bedarf. Offene Diskussion mit Investoren über Anforderungen 
Tabelle 9: Zentrale Daten zum Energieverbund Wilhelmsburg Mitte (Eigene Darstellung) 
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die Nutzung des Netzes geringer, als wenn eine 
dezentrale Einzelversorgung vorläge.261  
 
Die zentrale Herausforderung und Innovation 
des Projekts ist keine technische, sondern liegt 
in der Überwindung rechtlicher und wirt-
schaftlicher Hürden: Aufgrund der verschiede-
nen Einspeiser und des nötigen Lastenmana-
gements muss ein sinnvoller Ausgleich zwi-
schen günstiger Wärmebereitstellung, Versor-
gungssicherheit, Energieeffizienz, CO2-
Neutralität und Wirtschaftlichkeit (An- und 
Verkauf von Wärme im System) hergestellt 
werden. Diese Aufgabe fällt dem Contractor 
Hamburg Energie als kommunalem Energie-
versorger zu, der neben dem Netzmanagement 
und Bilanzausgleich auch für alle Sys-
temdienstleistungen zuständig ist. Dabei wird 
ein Grundpreis von 47,83 €/kW (netto) im Jahr 
und ein Arbeitspreis 5,032 ct/kWh (netto) an-
geboten. Trotz der Offenheit des Wärmenetzes 
und seiner Dezentralität beträgt die Vorlauf-
temperatur etwa 90°C und die Rücklauftempe-
ratur 40-50°C, also Werte eines herkömmli-
chen Wärmenetzes. In den Gebäuden selbst 
befinden sich Übergabestationen an das Haus-
netz, sodass die Wärmeerzeugung technolo-
gieoffen und theoretisch sogar komplett de-
zentral erfolgen könnte.262  

 
Das Nahwärmenetz hat eine Länge von 1,7 
Kilometern und verfügt insgesamt über eine 
Leistung von 4 MWth. Die in der Heizzentrale 
erzeugte Grundversorgung hat dabei einen 
Anteil von 3 MWth, die dezentralen Einspeiser 
etwa 1 MWth. Dazu zählt insbesondere das 

                                                             
261 vgl. Hamburg Energie 2013 
262 vgl. Schülecke, J. (23.08.2013) 

Schwimmbad, dass der größte Nachfrager, 
aber auch der größte Einspeiser über Solar-
thermie ist. 263  Die Grundversorgung könnte 
auf 6 MWth erhöht werden, da in der Heizzent-
rale ausreichend Platz für eine Erweiterung zur 
Verfügung gestellt wurde. Eine städtebauliche 
Erweiterung und damit auch eine Erweiterung 
des Energieverbunds werden bis 2020 ange-
strebt. Eine Sicherstellung von Anschluss- und 
Benutzungszwang würde durch neu aufzustel-
lende B-Pläne, wie bereits in Wilhelmsburg 
Mitte umgesetzt und städtebauliche Verträge 
erfolgen.264 
 
Der Energieverbund Wilhelmsburg Mitte wur-
de in dieser Form erstmalig in Deutschland 
umgesetzt. Das Zustandekommen und die 
Schaffung aller nötigen Voraussetzungen zur 
erfolgreichen Umsetzung (Planrecht, Vertrags-
recht und Implikation) wurden erst durch die 
frühzeitige Kooperation der beteiligten Institu-
tionen möglich. Die Idee zum Energieverbund 
bestand vor der Rahmenplanung. Beide wur-
den parallel zueinander entwickelt, sodass 
bereits vor Planrechtschaffung ein konkretes 
Betreiberkonzept bestand.  
 
Der Energieverbund wurde als Vorgabe für 
städtebauliche Wettbewerbe von 2008 bis 
2010 gemacht, da bereits Vorstudien und 
Machbarkeitsuntersuchungen vorlagen. Als die 
exakte Wärmenachfrage nach den Wettbewer-
ben feststand, wurde, in Rücksprache mit den 
Bauherren der zu versorgenden Gebäude, die 
Detailplanung für den Energieverbund vorge-
nommen.265 
 
Die Anforderungen an die energetische Quar-
tiersplanung waren in Wilhelmsburg Mitte 
vorrangig im Bereich der Rechtsordnung und 
weniger technologisch, finanziell oder durch 
Akteure bestimmt, da es sich um ein vormals 
unbebautes Gebiet handelt. Zudem gab es zu-
sätzliche Fördermittel für die Investoren bei 
der Umsetzung hoher energetischer Standards.  
  

                                                             
263 vgl. MEGAwatt 2009, S. 5 
264 vgl. Schülecke, J. (23.08.2013) 
265 Ebd. 

 
Abb.  23: Masterplan Wilhelmsburg Mitte  
(Quelle: IBA Hamburg GmbH) 
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3.3 Bewertung der Beispiele 

Die Beispiele unterscheiden sich hinsichtlich 
Ziel des Energiekonzepts (Bestandssanierung 
oder Neubau), Größe (etwa 140 Wohneinhei-
ten bis hin zu mehreren tausend Wohneinhei-
ten), Lage und Quartierstyp (Kleinstadt, Stadt-
kern, Randbezirk), den verwendeten Verfahren 
(Ortbegehungen, Verbrauchsmessung) und 
Instrumenten deutlich. Dabei wurden je Quar-
tierstyp ein Großprojekt und ein weiteres, eher 
überschaubares Projekt ausgewählt, um ein 
möglichst breites Spektrum aufzuzeigen.  

 
Die größten Übereinstimmungen hinsichtlich 
der Anforderungen an die vier energetischen 
Quartierskonzepte sind im Bereich der Finan-
zen und Akteure erkennbar, wie Abb.  24 zeigt, 
als Darstellung einer Überlagerung der Aufga-
benbereiche der vier Beispiele. Davon abgese-
hen streuen die Anforderungen – wie erwartet 
– relativ deutlich.   
 
Die Beispiele sind, mit Ausnahme des Konzepts 
für Belm, in der Tendenz als positiv zu bewer-
ten. Dennoch verfügt jedes Beispiel über Defizi-
te. Eine integrierte Betrachtung energetischer 
Belange in der städtebaulichen Planung weist 
Mängel auf und müsste weiter vertieft werden. 
Die wichtigsten Stärken und Schwächen der 
Konzepte sind in Tabelle 10 bis Tabelle 13 auf-
geführt. 

Energetische Stadtteilsanierung  
Bergedorf-Süd 

Bereits in der ersten öffentlichen Diskussion 
klang eine Skepsis gegenüber WDVS mit266. 
Diese abzubauen und den Eigentümern die 

                                                             
266 vgl. Schülecke, J. (20.08.2013) 

Dimension eines Konzepts bis 2050 deutlich zu 
machen und dabei technologieoffen zu bleiben 
ist, neben der dispersen Eigentümerstruktur, 
das größte Hemmnis für den Erfolg einer flä-
chendeckenden energetischen Sanierung im 
Quartier. Der Ansatz einer breiten Vereinigung 
lokaler Akteure, die jedoch durch einen zentra-
len Ansprechpartner gegenüber Betroffenen 
auftreten, ist lobenswert. Auch die kostenlose 
Förderberatung, die frühzeitige Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung bei energetischen Sanierun-
gen und die hohe Transparenz sind maßstabs-
setzend. Allerdings fehlt es an einer frühzeiti-
gen Beteiligung und Integration von weiteren 
energierelevanten Bereichen der Infrastruktur 
wie Verkehr oder Abwasser. 

Integriertes energetisches Quartierskonzept 
Belm 

Integriert bedeutet im Fall von Belm, dass die 
energetische Betrachtung den Bereich Verkehr 
mit betrachtet und auch mit städtebaulichen, 
sozialen, wirtschaftlichen und verkehrsstruk-
turellen Entwicklungen im Quartier sowie der 
Gemeinde kombiniert wird. Die Integration 
von Verkehr ist lobenswert, allerdings bleibt 
diese in unkonkreten, sehr allgemeinen Aussa-
gen die kaum Bezug zum Untersuchungsraum 
haben. Auch soll die Integration durch eine 
umfassende Akteursbeteiligung und Öffent-
lichkeitsarbeit erreicht werden.267. Ein guter, 
breiter Ansatz bei der Bestandsaufnahme, dem 
aber nur unzureichend von einem oberflächli-
chen Energiekonzept und unkonkreten Hand-
lungsempfehlungen gefolgt wird als integrier-
tes Konzept zu bezeichnen, ist unverständlich.  
 
Die Umsetzung der Sanierungsziele nur durch 
Beratung und Eigeninitiative der Eigentümer 
bis 2030 als möglich zu bezeichnen, erscheint 
wenig realistisch. Die heterogene Eigentü-
merstruktur ohne zusätzliche weitere Förder-
mittel zu aktivieren wird nicht ausreichend 
sein und auch den Aufbau von Wärmenetzen 
erschweren. Da nicht jeder Eigentümer über 
die finanziellen Mittel verfügt in eine Gebäu-
desanierung zu investieren, erscheint ein Kon-
sens bei der Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien sowie Wärmenetzen kaum erreichbar. Der 
Ansatz bei der Ausarbeitung des Energiekon-
zepts ist gut, die Ausführung und vorgeschla-
gene Umsetzung hingegen mangelhaft. Es 
scheint als seien die 40.000€, die durch die 

                                                             
267 vgl. Gemeinde Belm 2013a, S. 9 

 
Abb.  24: Heatmap Aufgabenbereiche Beispiele  
(Eigene Darstellung) 
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KfW für die Konzepterarbeitung zur Verfügung 
gestellt wurden, dankend angenommen wor-
den um ein Konzept zu erstellen, dessen Um-
setzung wahrscheinlich nicht erreichbar ist.  

Heidelberg Bahnstadt 

Das energetische Quartierskonzept, die Nut-
zung von Planrecht und Vertragsrecht zur Si-
cherung von städtebaulichen bzw. energeti-
schen Zielen ist bemerkenswert und maß-
stabssetzend. Da neben dem Thema Energie 
auch Verkehr, Boden und Wasserhaushalt be-
trachtet wurden, kann an dieser Stelle höchs-
tens das Fehlen der Betrachtung von Material- 
und Stoffkreisläufen bemängelt werden. Was 
jedoch deutlich das überregional positive 
Image des Stadtteils schmälert ist die Praxis 
bei der Grundstücksvergabe und der Städte-
bau: Die Grundstücksvergabe nach dem 
Höchstbieterverfahren und der Glaube bei 
Grundstückspreisen von 300 €/m² den drin-
gend benötigten sozialen Wohnungsbau durch 
den Markt regeln zu können ist bestenfalls als 
naiv zu bezeichnen. Im zweiten Bauabschnitt 
wird versucht hier gegenzusteuern.268  
 
Die Trennung von Arbeiten und Wohnen kon-
terkariert das Verkehrskonzept. Der Städtebau 
ist sehr eintönig und gerastert, kurz, rendite-
orientiert. Man kann dieses als Optimierung 
des A/V-Wertes und des energetischen Städte-
baus bezeichnen, was aber zu kurz greift. 
Durch ein Fehlen von nutzungsoffenen öffentli-
chen Räumen wurden klassische Planungsfeh-
ler aus dem 20. Jahrhundert wiederholt. Auch 
fehlt eine Gebäudelebenszyklusbetrachtung. 
Die energetische Seite des Konzepts ist gut 
gelungen und vorbildlich – darunter leidet aber 
der Städtebau und damit auch die Lebensquali-
tät im Quartier. So wird die Bahnstadt Heidel-
berg in ihrem ersten Bauabschnitt zu einem 
Negativbeispiel, wie eine rein technische 
Stadtplanung dem Städtebau und dem sozialen 
Aspekt von Stadtteilen schaden kann. 

Energieverbund Wilhelmsburg Mitte 

Das Beispiel wurde ausgewählt, da es dezent-
rale und zentrale Erzeugung im Wärmebereich 
erfolgreich verbindet und dieses mit einem 
Lastenmanagement kombiniert, um ein virtuel-
les Kraftwerk zu bilden, das sich bilanziell aus-
schließlich aus regenerativen Quellen selbst 
versorgt. Die Herausforderung ist hier weniger 

                                                             
268 vgl. Weishuhn, U. (2010) 

die Versorgungstechnik, mehr die Regelungs-
technik und das rechtliche Konstrukt, was in 
dieser Form erstmals in Deutschland ange-
wendet wurde.269  
 
Bei dem Energieverbund Wilhelmsburg Mitte 
gab es kein Energieversorgungskonzept. Für 
die Neubauten wurde ein Gebäudestandard 
vorgeschrieben, der zu erreichen war (EnEV 
2009 -30 Prozent). Gleichzeitig wurde das 
Nahwärmenetz als unabhängiges Projekt vo-
rangebracht, dass perspektivisch erweiterbar 
ist, was durch seine offene Struktur und die 
bereitgehaltenen Erweiterungsflächen in der 
Heizzentrale bereits berücksichtigt wurde. 
Trotz dieses positiven Eindrucks muss bemän-
gelt werden, dass es für das Quartier Wil-
helmsburg Mitte sowie die Erweiterungsflä-
chen nach wie vor kein umfassendes Energie-
konzept gibt, das systematisch auch andere 
Bereiche betrachtet. 

                                                             
269 vgl. Schülecke, J. (23.08.2013) 

Energetische Stadtteilsanierung 
Bergedorf-Süd 

 

+ Richtiger Ansatz: Integrierte Betrachtungsweise, 
offener und kooperativer Prozess bei Konzepter-
stellung 

+ Breites Bündnis an Akteuren aus lokaler Wirt-
schaft, Verwaltung, Recht und lokalen Vereinen 

- Große Wohnungsunternehmen wurden nicht in 
den Prozess integriert und die disperse Eigentü-
merstruktur lässt eine Realisierung der Sanie-
rungsziele als (zu) ambitioniert erscheinen 

- Macht es Sinn Gebäude mit einem mittleren Ener-
giestandard zu sanieren, anstatt sich erst um ande-
re Quartiere zu kümmern? Vorbehalte von Eigen-
tümern gegenüber WDV-Systemen.  

Tabelle 10: Bewertung des Konzepts zur energetischen  
Stadtteilsanierung Bergedorf-Süd (Eigene Darstellung) 

Integriertes energetisches  
Quartierskonzept Belm 

 

+ Integration von mehreren Handlungsfeldern in 
Betrachtung des Themas „Energie im Stadtquar-
tier“ und breite Bestandsaufnahme. 

+ Vor-Ort-Betreuung und lokaler Energieberater 

- Sehr breite, aber unpräzise, zu allgemeine Be-
standsaufnahme die völlig auf Annahmen basiert. 

- Unzureichende, nur oberflächliche Ausführung 
des Energiekonzepts, zu allgemeine, willkürliche 
und unverbindliche Maßnahmenvorschläge, deren 
Umsetzung auf Freiwilligkeit basiert. 

- Umsetzungserfolg erscheint fragwürdig und die 
Gebietsabgrenzung müsste erweitert werden.  

Tabelle 11: Bewertung des integrierten energetischen 
Quartierskonzepts Belm (Eigene Darstellung) 
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Bahnstadt Heidelberg 
 
+ Integrierte Betrachtung einer nachhaltigen Quar-

tiersentwicklung: Umweltkonzepte zu Boden, 
Wasser, Naturschutz und Energie. Eine DGNB-
Zertifizierung für Stadtteile ist angedacht. 

+ Die Nutzung aller verfügbaren planungs- und 
vertragsrechtlichen Instrumente erfordert Mut, 
da es bis jetzt an Präzedenzfällen/Referenzen 
fehlte. Die Instrumente wurden vorbildlich an-
gewandt.  

+ Die Marke Bahnstadt zieht Investoren an und hat 
sich auch international etabliert – der Pas-
sivhausstandard wird zum Qualitätsmerkmal und 
wertsteigernden Faktor des Quartiers. 

- Der Städtebau ist bestenfalls durchschnittlich, zu 
gleichförmig und renditeorientiert. Wenig indivi-
duell nutzbare Freiräume. Herkömmliche Bau-
weise und Materialität. 

- Sozialer Wohnraum (der benötigt wurde) wird 
nicht bereitgestellt. Nettokaltmieten von 11€/m². 
So gut andere Bereiche durchdacht wurden – die 
soziale Dimension der Nachhaltigkeit ist unzu-
reichend. 

Tabelle 12: Bewertung der Bahnstadt Heidelberg  
(Eigene Darstellung) 
 

Energieverbund Wilhelmsburg Mitte 
 
+ Offenes, erweiterbares Netz aus zentralen und 

dezentralen Einspeisern. Durch die flexible zentra-
le Grundlastsicherung lassen sich dezentrale Ener-
gien effizient in das Energieversorgungssystem 
integrieren. 

+ Zeigt, dass Wärmenetze selbst bei mittlerer Bebau-
ungsdichte im Niedrigenergiehausbereich wirt-
schaftlich sind, sofern neben Wohn- auch Gewer-
begebäude angeschlossen werden. 

+ Intensive Kooperation und frühzeitige, lösungsori-
entierte Zusammenarbeit verschiedener Institutio-
nen. 

- Hätte ohne Spitzenförderung zu höheren spezifi-
schen Wärmepreisen geführt. Ob eine Übertrag-
barkeit auch ohne das Format IBA erreichbar ge-
wesen wäre ist zu bezweifeln.  

- Fehlende systematische Betrachtung von anderen 
energierelevanten Themen im Quartier und Um-
feld. 

- Bei Gebäudestandards wurden Energiestandards 
nachträglich gelockert (vom Passivhaus zu KfW-
55) 

Tabelle 13: Bewertung des Energieverbunds Wilhelmsburg 
Mitte (Eigene Darstellung) 
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4. Kapitel | Stand und Entwicklungsbedarf energetischer Quartiersplanung 

4.1 Stand der energetischen  
Quartiersplanung 

Der Stand energetischer Quartiersplanung 
ergibt sich aus der vorhandenen Literatur 
und Programmen respektive Konzepten zur 
energetischen Betrachtung von Siedlungen, 
sowie der umgesetzten Planungspraxis. Die 
gelebte Praxis wird der Theorie vorangestellt 
und anhand der zentralen Ergebnisse der in 
Kapitel 3 zur Veranschaulichung dargestell-
ten Beispiele und allgemein feststellbaren 
Tendenzen erläutert. Inwieweit Erfahrungen 
aus der Praxis zu einer Theoriebildung oder 
theoretische Modelle der nachhaltigen Quar-
tiersentwicklung bzw. der energetischen 
Quartiersplanung in der Praxis angewendet 
werden, wird anschließend in Bezug auf vor-
handene Literatur diskutiert. In einer Zu-
sammenführung von Theorie und Praxis wird 
eine Schlussbetrachtung des derzeitigen 
Standes energetischer Quartiersplanung als 
Bestandteil von nachhaltiger Stadtentwick-
lung vorgenommen (siehe Kapitel 4.1.3). 
 

4.1.1 Energetische Quartiersplanung in 
der Planungspraxis  

Was bei allen vier, überwiegend positiven, 
Referenzbeispielen auffällt ist das Fehlen 
eines einheitlichen Verfahrens. Sicherlich ist 
jedes Quartier anders und daher wird auch 
der Schwerpunkt immer anders gesetzt – 
insgesamt erscheint das Planungsverfahren 
jedoch wenig systematisch bis hin zu willkür-
lich. Alle vier Konzepte nutzen Netz-
werktechnologien über Wärmenetze, sind 
vorwiegend auf CO2-Minderung und geringe 
Energieverbräuche im Betrieb ausgerichtet 
(ausgenommen Heidelberg) und damit wenig 
integriert was die Lebenszyklusbetrachtung 
oder Materialität betrifft.  Auch fehlt den 
Konzepten ein Nutzerbezug, sodass es vor-
wiegend um technisch erschließbare Potenzi-
ale geht, dabei aber Wohnwert und Nutzer-
bedürfnisse in den Hintergrund gedrängt 
werden. Als Beispiel ist hier das ansonsten 
vorbildliche Heidelberg zu nennen, wo der 
technische Städtebau die Nutzerbedürfnisse 
blockiert.  
 

Besonders bei den Sanierungskonzepten ist 
eine Umsetzung fraglich, da es an rechtlichen 
Instrumenten sowie Evaluationswerkzeugen 
zur Erfolgskontrolle fehlt. Zudem ist gerade 
das Konzept von Belm sehr oberflächlich, was 
auch im Allgemeinen als Tendenz in der 
energetischen Quartiersplanung feststellbar 
ist: Energetische Nachhaltigkeit wird als Zu-
satz gesehen, mit dem sich Marketing betrei-
ben lässt, der sonst aber eher Belastung ist. 
 
Speziell in Bestandsquartieren ist die Ener-
gieversorgung kein städtebaulicher Pla-
nungsgegenstand und liegt daher im Aufga-
benbereich des Eigentümers. Dementspre-
chend gering ist der Kommunale Einfluss auf 
Energieversorgung und Energieeffizienz im 
Bestand. Dieses muss sich jedoch vor dem 
Hintergrund der nationalen Klimaschutzziele 
ändern. Die energetische Transformation von 
Quartieren erfolgt bisher nur zufällig, parallel 
zu anderen Maßnahmen, was auch die Bei-
spiele zeigen, die durchweg in Sanierungsge-
bieten liegen. Die Initiative für energetische 
Maßnahmen hängt sehr stark von Einzelper-
sonen ab (vgl. Heidelberg oder IBA, Ham-
burg) und oft sind diese Maßnahmen nur 
Stückwerk, ohne eine langfristige Betrach-
tung und Nutzung vorhandener Potenziale. 
Integrierte Ansätze über ein energetisches 
Quartierskonzept sind daher noch eine Aus-
nahme. Und auch bei den hier aufgeführten 
positiven Beispielen gibt es noch viel Opti-
mierungsbedarf. 
 
Das energetische Quartierskonzept muss zur 
lokalen Fortsetzung von Klimaschutzkonzep-
ten werden, da es Maßnahmen und Zustän-
digkeiten planen kann. Das energetische 
Quartierskonzept kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn der politische Wille vorhanden ist 
es in Kooperation zwischen Privatwirtschaft, 
öffentlicher Verwaltung und in Rücksprache 
mit den Nutzern zu erstellen. Wobei Energie-
bedarf und Versorgung vorrangig betrachtet, 
als auch frühzeitig in städtebauliche Überle-
gungen mit eingebunden werden müssen. Es 
bedarf eines systematischen Vorgehens und 
einer Begeisterung bei allen beteiligten Akt-
euren für das Thema, um Akzeptanz für die 
Maßnahmen zu erzeugen, woran es momen-
tan noch zu häufig mangelt. 
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4.1.2 Forschungsstand, Bewertung von 
Programmen und theoretischer 
Diskussion 

Die energetische Betrachtung von Quartieren 
ist erst seit kurzem im Bewusstsein von 
Stadtplanung, Politik und damit auch der 
Kommunen. Während Weiterentwicklungen 
im Gebäude- und Energieerzeugungsbereich 
die Diskussion für energetisch nachhaltige 
Städte lange Zeit prägten, haben die Erfah-
rungen aus der Praxis erst in den letzten Jah-
ren gezeigt, dass Energieeffizienz am aus-
sichtsreichsten auf Quartiersebene über eine 
integrierte Betrachtung von Bedarf und Er-
zeugung erreicht werden kann.270 Dement-
sprechend wenig theoretische Literatur oder 
zumindest dokumentierte und reflektierte 
Praxisbeispiele energetischer Quartierskon-
zepte sind vorhanden. Lediglich für den  Be-
reich der energetischen Sanierung wurde in 
den letzten Jahren Substanzielles veröffent-
licht (unter anderem ExWoSt: Energetische 
Stadterneuerung). Die Mehrheit der Veröf-
fentlichungen thematisiert jedoch nach wie 
vor finanzielle oder technische Aspekte der 
Sanierung im Gebäudebereich und weniger 
Planungsprozesse sowie die Energieversor-
gungsstruktur.271 Für den Neubau von Quar-
tieren gibt es ausreichend Veröffentlichun-
gen, die nachhaltigen Städtebau propagieren. 
Eine integrierte Betrachtung und die Not-
wendigkeit das Thema Energie als zentral für 
die Nachhaltigkeit von Quartieren und ener-
getische Konzepte als Planungsinstrument zu 
betrachten fehlt bislang.  
 
Vorhandene Konzepte und Programme die 
Energiebedarf und Energieversorgung in 
Siedlungen thematisieren und damit für 
Quartiere von Relevanz sind, lassen sich grob 
in vier Gruppen einteilen (siehe Abb.  25):  
 
� Theoretische Konzepte zur Realisierung 

einer idealistischen, nachhaltigen Stadt, 
die unter anderem durch die Nutzung er-
neuerbarer Energien erreicht werden soll. 

� Kommunale Klimaschutzkonzepte, deren 
Ziel Minderung der THG-Emissionen und 
Anpassung an Folgen des Klimawandels 
ist.  

� Kommunale Energieversorgungskonzepte, 
erstellt von Stadtwerken und Kommunen 

                                                             
270 vgl. Habermann-Nieße, K. 2012, S. 19 
271 vgl. Habermann-Nieße, K. 2012, S. 20 

mit dem Ziel eine dezentrale, lokale und 
CO2-neutrale Strom- und Wärmeversor-
gung herzustellen. 

� Energiekonzepte mit Quartiersbezug, die 
ein kleines Gebiet integriert betrachten, 
daher wesentlich konkreter, maßnahmen- 
und damit umsetzungsorientierter sind als 
die Vorgenannten.  

 
Die Überlegungen aus der Schweiz zur Zero-
Emission-City dienen neben weiteren (zum 
Beispiel die 2000-Watt Gesellschaft) als Bei-
spiel für theoretische Konzepte zur nachhal-
tigen Stadt.272 Die Vision einer emissionsar-
men Stadt ist dabei das Ziel für die Energie- 
und Verkehrsplanung, für dessen Erreichung 
erst Maßnahmen entwickelt werden müssen. 
Die Grundüberlegungen, gerade was die Re-
duktion des Energiebedarfs angeht, sind rich-
tungsweisend. Aufgrund des Leitbildcharak-
ters bleiben diese eher allgemein und müssen 
durch lokale Maßnahmen umgesetzt werden. 
Kommunale Klimaschutzkonzepte hingegen 
(hier am Beispiel Brandenburgs dargestellt) 
sind bereits konkreter und enthalten Ziele für 
die gesamte Kommune, die anhand eines 
Maßnahmenkatalogs bis zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt erreicht werden sollen. Es be-
steht kein expliziter Quartiersbezug, lediglich 
„zusammenhängende Teilräume“ der Ge-
meinde sollen gemeinsam betrachtet werden. 
Dazu sollen Energie- sowie CO2-
Einsparpotenziale durch Sanierungen und für 
Neubaugebiete erfasst werden.273  Die vom 
Land finanziell geförderten Konzepte haben 
eher koordinierende Funktion und wenig 
Anwendungsbezug. Zudem sind sie nur auf 
Minderung der CO2-Emissionen ausgerichtet, 
was den Titel „Klimaschutzkonzept“ grund-
sätzlich fragwürdig erscheinen lässt. 
 
Kommunale Energieversorgungskonzepte 
sind deutlich umsetzungsorientierter: In der 
Regel entwickeln kommunale Stadtwerke 
Leitbilder und Maßnahmen für die kommuna-
le Umsetzung der Energiewende hin zu einer 
regenerativen Energieversorgung. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist München, deren Stadt-
werke München bis 2025 komplett mit 
Ökostrom versorgen wollen.274 Der gesamt-
städtischen Betrachtung fehlt aber schon 

                                                             
272 vgl. Sturm, P. et al. 2009 
273 vgl. Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
des Landes Brandenburg 2012, S. 3-7 
274 vgl. Libbe, J. et al. 2010, S. 339 



[65] 
 

aufgrund der Ebene der detaillierte Quar-
tiersbezug. Die Bereiche Gebäudetechnik und 
Planungsverfahren werden in der Regel gar 
nicht betrachtet.275  Die Umsetzung bzw. Aus-
füllung der übergeordneten Programme er-
folgt – wenn Energiebedarf und Energiever-
sorgung gemeinsam betrachtet werden – nur 
sinnvoll auf Quartiersebene. So sind zur Ziel-
erreichung der genannten Programme weite-
re Maßnahmen in den Quartieren nötig.  
 
Der Forschungsstand für Energiekonzepte 
mit Quartiersbezug ist unübersichtlich und 
gleichzeitig lückenhaft. Es gibt einige Ansätze 
aus europäischen Forschungsprogrammen 
und Best-Practice-Beispielen zur Umsetzung 
kommunaler Energiekonzepte, wie „Con-
certo“, „Convenant of Mayors“ 276 oder „Lea-
dership for energy action and planning“ (LE-
AP)277, die Kommunen raten  auf Quartiers- 
oder Gebäudeebene zu arbeiten. Es werden 
Potenziale einer integrierten Betrachtungs-
weise aufgezeigt, Best-Pratice-Beispiele dar-
gestellt und  Planungsverfahren erläutert. 
Handlungsempfehlungen für ein Vorgehen 
auf Quartiersebene liegen jedoch nicht vor – 
die genannten Ansätze haben viel mehr Do-
kumentations- als Forschungscharakter und 
sind oft noch zu weit gefasst. So wird zum 
Beispiel als ein Ergebnis des Concerto-
Berichts gefordert Energiebedarfs- und Ver-
sorgungskonzepte für die Gesamtstadt aufzu-

                                                             
275 vgl. AGFW 2012, S. 36 
276 vgl. DiNucci, M. et al. 2010 
277 vgl. Convenant of Mayors 2010  

stellen, gleichzeitig aber einschränkend an-
gemerkt, dass dieses nur bis zur Mittelstadt-
größe möglich ist.278 Hier stellt sich die Frage, 
warum man die Betrachtungsebene nicht auf 
das Quartier legt? 
 
Im britisch-irischen und skandinavischen 
Raum sind reflektierte Betrachtungen von 
Referenzbeispielen vorhanden, die direkte 
Handlungsempfehlungen zur Energiekon-
zeptplanung mit Quartiersbezug ausgeben. 
Als Beispiele seien hier Veröffentlichungen 
der Town and Country Planning Agency 
(TCPA)279 aus Großbritannien, der Sustainab-
le energy authority of Ireland (SEAI)280 oder 
Risø von der DTU aus Dänemark genannt281. 
Während die britisch-irischen Ansätze sehr 
auf den Planungsprozess und auf Schaffung 
politischer Strukturen zur Umsetzung von 
regenerativen Energiekonzepten  - als Mi-
schung aus Verkehr- und Gebäudeenergie-
versorgung – bedacht sind, ist die Diskussion 
und gelebte Praxis in Dänemark deutlich wei-
ter: Die Bedeutung einer integrierten Planung 
von Energiebedarf und Energieversorgungs-
strukturen innerhalb der vorhandenen städ-
tischen Struktur, lokalen Akteurskonstellati-
onen sowie der Bedarf neuer Planungsin-
strumente zur energetischen Planung von 
Städten wird betont. Insgesamt bleiben die 
Planungsempfehlungen aber noch zu allge-
mein und unkonkret, was auch an der geleb-

                                                             
278 vgl. DiNucci, M. et al. 2010, S. 5 
279 vgl. LEAP - Town & Country Planning Association 2013 
280 vgl. sustainable energy ireland 2008, 
281  vgl. Larsen, H.; Sønderberg Petersen, L. 2011, S. 14 

Abb.  25: Energiekonzepte auf verschiedenen Ebenen (Eigene Darstellung) 
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ten Praxis mit starker KWK und Wärmenetz-
nutzung seit den 1980er Jahren liegen könn-
te.282  
 
In den Niederlanden gibt es mehrere interes-
sante Modelle wie zum Beispiel das Projekt 
„Amsterdam smart city“283 oder der „Rotter-
dam energy approach and planning“ (REAP). 
Der REAP sieht energetische Quartierskon-
zepte als zentralen Baustein für eine nachhal-
tige Stadt an. Leider fehlt diesem Planungs-
modell die zeitliche Dimension und Prozess-
haftigkeit, sodass es bis jetzt noch ein rein 
theoretisches Modell ist. Grundsätzlich ist die 
Richtung des REAP jedoch korrekt: Eine loka-
le Umsetzung von klimapolitischen Zielen im 
Quartier, die bei zunehmender Verbreitung 
ihre globale Wirkung erreicht.284 
 
Ein vielversprechender Forschungsansatz ist 
„Urban Transform“. Das von der EU teilfinan-
zierte Forschungsprojekt besteht aus sechs 
europäischen Großstädten sowie diversen 
EVUs und Forschungsinstitutionen aus Pla-
nung und Energie. Anhand von Modellprojek-
ten aus dem Bereich Quartierssanierung und 
Konversion bzw. Neubau sollen technische 
Varianten und Planungsverfahren entwickelt 
werden, die Eingang in ein „Smart Energy 
Handbook“ finden sollen. In diesem Hand-
buch sollen anwendungsbezogene Instru-
mente für Evaluation, Finanzierung und Be-
teiligung für die Quartiersplanung zum Um-
bau von Kommunen zur Verfügung stehen. 
Ebenso ein Prototyp eines Entscheidungshil-
fetools für eine integrierte Betrachtung ver-
schiedener energetisch relevanter Themen. 
Ergebnisse werden leider erst ab Mitte 2014 
vorliegen.285  
 
Für Deutschland gibt es neben diversen Stu-
dien zur CO2-neutralen Wärmeversorgung 
von Neubaugebieten 286  oder dem DGNB-
Nachhaltigkeitsindikatorensystem für Quar-
tiere 287  wenig Forschungsprogramme oder 
Studien, die sich explizit mit energetischer 
Quartiersplanung befassen. Ausnahmen bil-
den Veröffentlichungen der AGFW, mit Fokus 
auf leitungsgebundene Wärmeversorgung 

                                                             
282 Ebd. 
283 vgl. Amsterdam Smart City 2013 
284 Vgl. Tillie, N. et al. 2009 
285 vgl. City of Amsterdam, Physical Planning Department 2013 
286 vgl. Fisch, N. et al. 2009 
287 vgl. DGNB 2012 

und praxisorientierte Handlungsempfehlun-
gen für Kommunen (wobei diese nicht wert-
neutral sind) 288  sowie die BMWi-
Forschungsinitiative EnEff:Stadt, mit deren 
Begleitforschung die energetische Quartiers-
planung systematisiert werden soll. Diverse 
geförderte Pilotprojekte sind in den vergan-
genen Jahren ausgewertet und die Ergebnisse 
zusammengefasst veröffentlicht worden. 289 
Die Herausgabe eines Planungsleitfadens für 
energetische Quartierskonzepte war für 2012 
angekündigt, steht aber bis heute noch aus.  
 
Es bleibt festzuhalten, dass es bislang kaum 
systematische Betrachtungen oder Evaluati-
onen energetischer Quartiersplanung und im 
Weiteren auch keine Anleitung für Kommu-
nen gibt, wie diese umzusetzen sind. Einzig 
[Erhorn-Kluttig 2011] als Zusammenfassung 
der EnEff:Stadt Begleitforschung liefert einen 
brauchbaren neutralen Überblick, bleibt dann 
aber in den Handlungsempfehlungen für 
Kommunen sehr oberflächlich, lückenhaft 
und wenig systematisch. Es mangelt nicht an 
Klimaschutzkonzepten, Energiekonzepten 
oder Modellen zur Erreichung einer emissi-
onsarmen Stadt. Viele der genannten Pro-
gramme und Veröffentlichungen enthalten 
wertvolle Informationen und Methoden die 
auch für die Quartiersplanung von Bedeutung 
sind. Aber für die Erstellung eines energeti-
schen Quartierskonzepts in Kommunen müs-
sen Informationen und Planungsanleitungen 
mühsam aus verschiedenen Quellen zusam-
mengetragen werden oder Wissen von Exter-
nen eingekauft werden. Es fehlen Veröffentli-
chungen die Technologien, Infrastruktur-
recht, Planungssystematik und Maßnahmen-
kataloge zusammenfassend aufbereiten und 
den Kommunen damit Leitlinien zur Errei-
chung von Nachhaltigkeitszielen auf Quar-
tierseben anbieten: Es fehlt an Instrumenten 
zur Koordination der verschiedenen Dimen-
sionen energetischer Quartiersplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
288 vgl. AGFW 2012 
289 vgl. Erhorn-Kluttig, H. 2011, S.163ff. 
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4.1.3 Zusammenfassung des Status ener-
getischer Quartiersplanung 

Die zentralen Ergebnisse aus Theorie und 
Praxis der energetischen Quartiersplanung 
sind nachfolgend kurz zusammengefasst: 
 
� Energie spielt in Bauleitplanung und städ-

tebaulichen Entwürfen zumeist keine Rol-
le, wird als Zusatz oder gar Last angesehen 
und in der Regel nur durch engagierte Ein-
zelpersonen thematisiert.290 

� Kommunen stehen ausreichende rechtli-
che Hilfsmittel zur Umsetzung energeti-
scher Belange im Neubau zur Verfügung. 
In der Quartierssanierung eher weniger, 
obwohl hier dringender Bedarf bestünde. 

� Energetische Quartiersplanung ist ein 
noch junges Thema. Daher mangelt es oft 
noch an Fachwissen, Kooperation, Metho-
dik, Planungshilfsmitteln und Integration  
weiterer energetischer Belange. 

� Kommunen sind sich ihrer wichtigen Rolle 
oft nicht bewusst: Hohe Forderungen an 
Investoren müssen mit hohen Förderun-
gen und Beratungsangeboten verknüpft 
werden um akzeptiert zu werden. Die Be-
deutung kooperativer Planung, gesteuert 
durch die Kommune, wird in Bedeutung 
und Wirkung unterschätzt. So werden 
Quartiere nicht projektorientiert im Aus-
tausch mit den Akteuren geplant, sondern 
nach dem sektoralen Verwaltungsaufbau 
was eine rechtzeitige Integration energeti-
scher Belange verhindert.291  

� Eine Lebenszyklusbetrachtung von Ge-
bäuden und Infrastrukturen findet nicht 
statt, da als politisches Ziel die CO2-
Emissionsminderung ausgegeben wird, 
was oft der einzige Aspekt (energetisch) 
nachhaltiger Quartiersplanung bliebt. 

� Positiv ist die beginnende Aufarbeitung 
der Bedeutung des Quartiers für den Um-
bau der Energieversorgungsstruktur und 
die beabsichtigte Entwicklung von Pla-
nungsmethoden über Forschungsprojekte 
wie EnEff:Stadt oder Urban Transform, 
wobei hier erst die Ergebnisse abgewartet 
werden müssen. 

� Der erst jetzt anlaufende theoretische Dis-
kurs über Methodik findet noch in zu klei-
nem Kreis, zum Beispiel auf Fachkongres-

                                                             
290 vgl. Frommer, B. 2010, S. 265 
291 vgl. DiNucci, M. et al. 2010 

sen des Difu statt292 und müsste breiten-
wirksamer kommuniziert werden. Die 
vorhandene Literatur ist mehr eine ober-
flächliche Verfahrenssammlung als eine 
systematische Anleitung.  

 
Es gibt zahlreiche Programme zum Klima-
schutz, Aufbau erneuerbarer Energieversor-
gungsstrukturen oder zur nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung auf kommunaler Ebene. 
Deren Umsetzung müsste auf Quartiersebene 
erfolgen. Bestenfalls über ein energetisches 
Quartierskonzept, das eine raumbezogene 
Umsetzung kommunalpolitischer Ziele in 
Maßnahmen abbildet. Dieses ist jedoch in 
Deutschland bzw. Mitteleuropa nicht der Fall. 
Es fehlt an Aktionsprogrammen, Forschungs-
projekten und Literatur zu Quartieren – kurz: 
Es fehlt an Leitfäden und Planungsanleitun-
gen für Kommunen energie- und klimapoliti-
sche Ziele wirksam im Quartier umzusetzen.  
 
Forschungsprojekte zu Energiekonzepten 
haben in der Vergangenheit hauptsächlich die 
gesamtstädtische Ebene betrachtet, mit Ver-
weisen auf das Quartier. Einige Ansätze da-
von sind gut und haben Eingang in Kapitel 2.6 
sowie das nachfolgenden Kapitel 4.2 gefun-
den. Den Konzepten fehlt es aber an Systema-
tik, Planungsstrategien und Umsetzungsori-
entiertheit sowie durchweg einer integrierten 
Betrachtung energetischer Belange: Der nöti-
ge Koordinationsbedarf von energetischen 
Belangen in der Quartiersplanung wird ver-
kannt. Viele theoretische Abhandlungen be-
finden sich entweder auf einem sehr abstrak-
ten und technischen Niveau oder sind zu all-
gemein und enden in allgemeingültigen 
Schlussfolgerungen. Ein systematischer An-
satz verschiedene Rechtsbereiche, Planungs-
instrumente und Prozesse mit wirtschaftli-
chen und sozialen Fragen über energetische 
Quartiersbetrachtungen fehlt bislang. 293  
 
Die sechs im ersten Kapitel erläuterten Di-
mensionen energetischer Quartiersplanung 
sind ein erster Versuch die energetische Be-
trachtung von Quartieren zu ordnen. Die Di-
mensionen lassen sich aber auf Quartiers-
ebene nicht über sektorale Planungen steu-
ern. Diese Dimensionen müssen gemeinsam 
betrachtet werden und für jede Dimension 

                                                             
292 vgl. Difu 2013 
293 vgl. Khosla, A. (05.09.2013) 
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müssen Einzelkonzepte erarbeitet werden, 
die dann zu einem späteren Zeitpunkt zu-
sammengefügt werden können. Es liegen für 
fast alle Dimensionen der energetischen 
Quartiersplanung Instrumente und Konzepte 
vor. Nur wenn ein Überblick über bestehende 
Aufgaben und Möglichkeiten der energeti-
schen Quartiersplanung fehlt, kommt es zu 
der beschriebenen Orientierungslosigkeit der 
Kommunen und einem unsystematischen 
Vorgehen, wie es zurzeit in der Praxis be-
steht. Und unter einer willkürlichen, unsys-
tematischen energetischen Quartiersplanung 
leiden zwangsweise die Ergebnisse, sodass 
politisch vorgegebene Ziele nur schwer er-
reichbar sind.  
 
Die Tendenz zu einer stärkeren Orientierung 
auf das Quartier als Handlungsfeld des ener-
getischen Stadtumbaus bei Forschungsinitia-
tiven und Förderprogrammen ist jedoch fest-
stellbar. Die EnEff:Stadt Begleitforschung, 
AGFW-Veröffentlichungen oder der REAP-
Ansatz sind positive Beispiele, auch wenn sie 
nach wie vor wenig systematisch, zu allge-
mein und kaum umsetzungsorientiert sind. 
Es ist positiv zu bewerten, dass der DGNB als 
Pendant zu LEED aus den USA inzwischen 
nicht nur Gebäude sondern auch Stadtquar-
tiere (integriert!) auf Nachhaltigkeit hin eva-
luieren will, auch wenn eine Anwendung mit 
etlichen hundert Kriterien fragwürdig er-
scheint.294  Der Ansatz des Forschungspro-
gramms „Urban Transform“, das die Entwick-
lung eines Planungsinstruments für Quartiere 
(Strom, Wärme/Kälte, Wasser, Abfall, Nah-
rung) zum Ziel hat geht in die richtige Rich-
tung – die Ergebnisse bleiben abzuwarten. 
Der Fokus von Politik und Forschung auf das 
Quartier ist inzwischen vorhanden, was die 
Weiterentwicklung des Konzepts des 
Plusenergiehauses zum „PlusEnergieQuar-
tier“ als  Forschungsprojekt der TU Darm-
stadt295 oder das KfW Programm 432 bewei-
sen. Brauchbare, weiterführende Ergebnisse 
und eine Systematik für die energetische 
Quartiersplanung stehen jedoch noch aus.  
 
Das scheint auch der Grund, warum erst in 
den letzten zehn Jahren vermehrt, jedoch 
nach wie vor nur vereinzelt, energetische 
Quartiersplanungen von Kommunen durch-

                                                             
294 vgl. DGNB 2012 
295 vgl. u.a. Hegger, M. (23.08.2013) 

geführt wurden und sich seit 2011, dem Be-
ginn des KfW-Förderprogramms 432, die 
Anzahl der Quartierssanierungen vervielfacht 
hat. Während energetische Quartierskonzep-
te im Neubau bereits seit längerem vereinzelt 
bei Vorzeigestadtteilen wie Freiburg Vauban 
oder Hannover Kronshagen erstellt wurden, 
ist dieses im Bereich der energetischen Stadt-
sanierung bis auf wenige Ausnahmen Neu-
land.296 Dementsprechend sind viele der an-
gestoßenen Konzepte erst im Anfangsstadi-
um, sodass es in Kommunen aufgrund feh-
lender Literatur oft an Fachwissen bezüglich 
des Planungsverfahrens zu mangeln scheint 
(siehe Kapitel 3). Da jedes Quartier anders ist, 
muss auch jedes Verfahren angepasst wer-
den, was oft zu Kompromissen und damit 
einer wenig integrierten Betrachtung energe-
tischer Belange führt. Auch gehen mit strikter 
Durchsetzung energetischer Anforderungen 
Schwächen in den Bereichen Städtebau (zum 
Beispiel Bahnstadt Heidelberg) oder Soziales 
(zum Beispiel Freiburg Vauban und Bahn-
stadt Heidelberg) einher. Oder Energiekon-
zepte werden erstellt ohne eine realistische 
Chance auf deren Umsetzung zu haben. Sei es, 
weil sie mangelhaft ausgeführt, zu allgemein 
gehalten wurden oder die Kommune die 
Maßnahmen nicht finanzieren konnte. Somit 
lässt sich konstatieren, dass das energetische 
Quartierskonzept als Instrument nachhaltiger 
Stadtplanung faktisch weder in der Theorie 
noch gelebten Praxis vorhanden ist und es 
hier Handlungsbedarf gibt.  
 
Die Betrachtung energetischer Belange im 
Quartier muss jedoch grundlegend neu ge-
ordnet werden. So gut die technischen oder 
rechtlichen Konzepte innerhalb der sechs 
Dimensionen der energetischen Quartiers-
planung auch sein mögen – für die Mehrheit 
der Kommunen sind sie nicht umsetzbar, 
solange es nicht möglich ist diese Konzepte 
über ein systematisches Planungsverfahren 
zu koordinieren und auf von der Planung 
vorgegebenes Ziel auszurichten. Denn nur bei 
systematischer Erfassung von Anforderungen 
und Möglichkeiten aller sechs Dimensionen 
und dem gezielten Einsatz bestimmter Ver-
fahren lässt sich der energetische Stadtum-
bau auch in der Breite, abseits von Modell-
projekten, erfolgreich gestalten. 
 

                                                             
296 vgl. Kramer, P. 2010 
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4.2 Skizze des Planungsinstruments  
„Energetisches Quartiersenergiekon-
zept“ 

Als Fazit zum Stand der energetischen Quar-
tiersplanung werden als erstes Defizite in der 
Ausrichtung der Stadtentwicklung deutlich: 
Nachhaltigkeit wird in der Praxis nur in Ein-
zelmaßnahmen betrachtet. Vor wenigen Jah-
ren war dieses zum Beispiel Luftqualität, ge-
folgt von Flächenversieglung und nun vor 
dem Hintergrund des Klimawandels das 
Thema Energie. Ohne Frage sind dieses wich-
tige Themen, eine isolierte Betrachtung ist 
aber nicht ausreichend. Der Nachhaltigkeits-
diskurs wird zunehmend auf Energie ausge-
richtet, was nicht per se verkehrt ist. Gerade 
Energie besteht jedoch aus mehr Bereichen 
als der Strom- und Wärmeversorgung sowie 
dem Verkehr. Synergieeffekte zu anderen 
Bereichen (Wasser, Abfall, Naturräume etc.) 
werden durch die nahezu ausschließliche 
Orientierung der Energiepolitik auf die Min-
derung von CO2-Emissionen ausgeblendet. 
 
Hierdurch entsteht gerade im Gebäudetech-
nikbereich eine statische und restriktive Be-
trachtungsweise: Um eine Minderung der 
CO2-Emissionen durch geringere Energiebe-
darfe umzusetzen, müssen Wärmestandards 
erreicht werden. Dass für die Erreichung die-
ser Wärmestandards teilweise Materialien 
verwendet werden, die höchstwahrscheinlich 
nicht recycelbar sind (dazu fehlen Langzeiter-
fahrungen) und dass in diesen Materialien 
viel graue Energie und andere Ressourcen 
gebunden sind wird in den Betrachtungen 
nicht erfasst. Diese eindimensionale Betrach-
tungsweise setzt sich in der energetischen 
Quartiersplanung fort.  
 
Als zweites Defizit – in den Fällen wo es zu 
einer Berücksichtigung der Belange nachhal-
tiger Stadtentwicklung kommt – ist eine 
mangelhafte Systematik bei der energeti-
schen Quartiersplanung feststellbar. Bei der 
Betrachtung der sechs Dimensionen energe-
tischer Quartiersplanung werden je nach Prä-
ferenz, oft willkürlich, Maßnahmen vorge-
schlagen, ohne dass diese aufeinander abge-
stimmt wären oder für die Planungsbeteilig-
ten das Verfahren klar wäre. Es fehlt an 
Fachwissen, Methodik, Planungshilfsmitteln, 
Kooperation innerhalb der kommunalen 
Verwaltung wie auch zwischen öffentlichen 

und privaten Akteuren und dem Grundsatz-
problem der mangelnden Akzeptanz des 
Themas Energie auf kommunaler Ebene. Da-
her bedarf es, vor dem Hintergrund der ho-
hen Relevanz des Quartiers für Energieeffizi-
enz, für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
zweierlei: 
 
1. Ein Katalog „Nachhaltige Quartierspla-

nung“. 

2. Der Katalog enthält das Instrument 

„Energetisches Quartierskonzept“. 

 
Die im Katalog enthaltenen Instrumente müs-
sen in der Lage sein auf die vorhandenen De-
fizite der Quartiersplanung, die im Laufe die-
se Arbeit am Beispiel des Bereichs Energie 
dargestellt wurden, zu reagieren. Die alleinige 
Nutzung des Instruments „Energetisches 
Quartierskonzept“ muss aufgrund enger Ver-
flechtungen, zur Erreichung nachhaltiger 
Quartiere, langfristig um andere Bereiche 
ergänzt werden. Daher bedarf es eines Kata-
loges, der verschiedene Instrumente (Mobili-
tätskonzept, Abfallkonzept, Wasserver- und 
Entsorgungskonzept etc.) zusammenführt. 
Die Instrumente müssen nach einem ähnli-
chen System aufgebaut sein.  

Funktion des Instruments 

Das Instrument „Energetisches Quartierskon-
zept“ muss anders als bisherige Veröffentli-
chungen und Handlungsempfehlungen kon-
kreter, umfassend, systematisch, automatisch 
anwendbar und zudem maßnahmensbezogen 
sein. Wünschenswert wäre es, das Instru-
ment in Form einer Software öffentlich zu-
gänglich zu machen, das auch von Mitarbei-
tern der Kommunalverwaltung bedient wer-
den könnte und damit einen einfachen Wis-
senszugang und Überblick über notwendige 
Planungsschritte ermöglicht. Instrument 
meint hier wirklich Instrument: Wenn eine 
Kommune auf Quartiersebene agiert bietet 
das Instrument eine Auswahl an möglichen 
Planungsverfahren. Durch diese Eigenschaf-
ten dient es den Kommunen als Informati-
onssammlung und Entscheidungshilfe für 
energetische Quartiersplanung – genau das, 
was den bisherigen Veröffentlichungen zur 
energetischen Quartiersplanung bisher fehlt. 
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Aufbau des Instruments 

Das Instrument „Energetisches Quartierskon-
zept“ hat einen viergliedrigen Aufbau, der 
sich aus den momentanen Schwächen der 
energetischen Quartiersplanung ableitet. Die 
vier Stufen orientieren sich an den verschie-
denen Projektstadien: Initiierung des Pla-
nungsprozesses, Auswahl des Planungsver-
fahrens, Konzepterstellung und Projek-
tumsetzung.  Daraus ergeben sich als Be-
standteile des Instruments: Ein Quartiersana-
lysetool, eine Sammlung von Planungsanlei-
tungen und Leitfäden, ein Maßnahmenkata-
log der Lösungen für die sechs Dimensionen 
der energetischen Quartiersplanung enthält 
und abschließend ein Evaluationstool, dass 
die Umsetzung und Qualitätssicherung ge-
währleisten soll. 

Systematisierung der Planungsverfahren 
zur Erstellung energetischer Quartierskon-
zepte 

Der erste Baustein des Instruments energeti-
sches Quartierskonzept besteht aus einer 
Quartiersanalyse. Für jede der sechs Dimen-
sionen werden je fünf Werte abgefragt. Das 
können zum Beispiel Eigentümerstruktur, 
Bebauungsstruktur oder momentane Versor-
gung sein. Mit der Abfrage der Rahmendaten 
des Quartiers können Aufgabenfelder für die 
energetische Quartiersplanung erfasst und 
das Quartier charakterisiert sowie kategori-
siert werden. Diese Einordnung dient als 
Grundlage für alle weiteren Schritte und de-
terminiert das Planungsverfahren, da sich je 
nach Quartier andere Aufgabenstellungen 
und damit auch andere Planungsverfahren 
ergeben. 
 
Es wurde bereits mehrfach auf die Defizite 
von Kommunen hingewiesen das richtige 
Verfahren für die Erarbeitung energetischer 
Quartierskonzepte zu finden. Der zweite Teil 
des Instruments gibt als Antwort hierauf eine 
systematische Anleitung nach welcher Rei-
henfolge welche Arbeitsschritte vorzuneh-
men sind, was Meilensteine sind, mit welchen 
Akteuren gesprochen werden muss und wie 
Arbeitsgruppen zusammengestellt werden 
sollten. Der zweite Teil soll Strukturen für die 
erfolgreiche Erstellung eines energetischen 
Quartierskonzepts festigen, indem er Pla-
nungssystematiken aufzeigt. Welche Syste-
matik ausgewählt und wie diese ausgefüllt 

wird, ist von der Quartierssituation abhängig. 
Nach Auswahl des Planungsverfahrens soll 
dieses auch unverzüglich eingeleitet werden, 
um mit der Erarbeitung  eines energetischen 
Quartierskonzepts zu beginnen. Nachdem die 
Ziele für die energetische Quartiersplanung 
festgelegt wurden kann mit der Nutzung der 
dritten Stufe des Instruments begonnen wer-
den. 
 
Dem Instrument ist eine Definition für ener-
getisch nachhaltige Quartiere immanent. Die-
ser Definition nach sollen Quartiere entwi-
ckelt werden. Es bestehen bereits Definitio-
nen für nachhaltige Quartiere, wie zum Bei-
spiel aus dem Schweizer Konzept zur 2000-
Watt Gesellschaft297 oder die des DGNB bzw. 
LEED298. Da für eine systematische Betrach-
tung von Quartieren quantitative Angaben 
benötigt werden, muss auch das Ziel eines 
energetisch nachhaltigen Quartiers über 
quantitative Werte, ergänzt von qualitativen 
Faktoren, beschrieben werden können. Die 
Definition eines energetisch nachhaltigen 
Quartiers erfolgt über einen Idealwert (zum 
Beispiel 2000 Watt Energiebedarf pro Tag 
und Bewohner), der sich über verschiedene 
Maßnahmen aus einem Maßnahmenkatalog 
zur energetischen Quartiersplanung errei-
chen lässt. Der Maßnahmenkatalog ist nach 
den sechs Dimensionen geordnet und zeigt  
mögliche Maßnahmen innerhalb der sechs 
Dimensionen auf, die eine Erreichung der für 
das Quartier gesetzten Ziele ermöglichen. 
 
In der vierten Projektphase, der Umsetzung, 
geht es um die Kontrolle der bereits erfolgten 
Maßnahmen und Abgleich mit dem Ziel des 
energetischen Quartierskonzepts über quan-
titative Werte. Dazu bedarf es einer laufenden 
Evaluation der bereits vorgenommenen 
Maßnahmen mit den erreichten Werten. 
Wenn ein bestimmter ökologischer Refe-
renzwert oder finanzieller Wert erreicht 
werden soll, können durch die Kontrolle 
Fehlentwicklungen rechtzeitig bemerkt und 
gegengesteuert werden.  
 

                                                             
297 vgl. Sturm, P. et al. 2009 
298 vgl. DGNB 2012 
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Abb.  26: Skizze des Planungsinstruments "Energetisches Quartierskonzept" (Eigene Darstellung) 
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Die Herausforderung bei der Erstellung des 
Instruments ist die Zusammenführung beste-
hender Instrumente und Ansätze. Nur wenn 
in allen Phasen von energetischen Quartiers-
planungen mit gleichbleibenden Zielwerten, 
Verfahren geplant und evaluiert wird, ist eine 
erfolgreiche Anwendung des Instruments 
und damit ein energetisch nachhaltiges Quar-
tier möglich. Für den ersten Teil des Instru-
ments bedarf es einer Vertiefung der Überle-
gungen aus dem ersten Kapitel zu den Di-
mensionen energetischer Quartiersplanung 
und wie diese den Charakter eines Quartiers 
beschreiben können. Den Dimensionen müs-
sen fünf Kategorien zugeordnet werden (für 
den Bereich der Rechtsordnung wären zum 
Beispiel Fragen nach Eigentümern oder der 
Bauleitplanung für eine Bewertung des Quar-
tiers relevant), die je nach Relevanz für das 
Quartier unterschiedlich gewertet werden 
können. 
 
Für den zweiten Teil des Instruments, der 
Verfahrensanleitung, gibt es zahlreiche Veröf-
fentlichungen die nur zusammengefasst und 
in konkrete Handlungsanweisungen formu-
liert werden müssten. Für den dritten Teil 
des Instruments, eine Maßnahmensammlung 
die zu einem energetisch nachhaltigen Quar-
tier führet, kann auf bestehendes Wissen zu-
rückgegriffen werden. Hier bedarf es eben-
falls einer Zusammenfassung und einer quan-
titativen ökologischen sowie ökonomischen 
Wertung der Maßnahmen. Es gibt bereits 
Ansätze – wie die DGNB-Zertifizierung zu 
Stadtquartieren – die in vereinfachter Form 
und auf das Ziel einer Quartiersplanung hier 
Anwendung finden könnten.  
 
Für den vierten Teil des Instruments, der 
Umsetzungskontrolle, müsste die Systematik 
der Maßnahmenwertung aus dem dritten Teil 
des Instruments fortgeführt werden. Zur 
Konzept- und Umsetzungsevaluation gibt es 
bereits ein Instrument aus der Schweiz, auf 
das hier zurückgegriffen werden könnte. Das 
Instrument „Nachhaltige Quartiere by sméo“ 
dient der frühzeitigen Evaluation von „Vorzü-
gen und Schwachstellen eines Quartierpro-
jekts unter dem Blickwinkel der nachhaltigen 
Entwicklung“299 . Es kommt dem hier be-
schriebenen Instrument bereits recht nahe, 
enthält jedoch keine Anleitung für Planungs-

                                                             
299 vgl. DuPasquier, A.; Maury, J. 2012 

verfahren und Maßnahmenplanung und dient 
ausschließlich der Evaluation bereits vorhan-
dener Planungen oder Quartiere. Somit könn-
te diese Systematik Vorbild für den vierten 
Teil des Instruments sein.  

Benötige Maßnahmen von Politik und For-
schung 

Das Ziel des Instruments ist eine einfache 
Anwendbarkeit für Kommunen, sodass es als 
Multiplikator fungiert, dessen Wirkung von 
Einzelmaßnahmen auf die gesamte Sied-
lungsstruktur Einfluss hat. Kommunen soll-
ten das Instrument für die Planung von Neu-
bauquartieren nutzen, was bei flächende-
ckender Anwendung zu einer Steigerung der 
energetischen Nachhaltigkeit von Siedlungen 
führt und gleichzeitig die negativen Umwelt-
auswirkungen von Siedlungen insgesamt 
abmindert. Gleichzeitig soll es über Anleitung 
und Maßnahmen zur energetischen Sanie-
rung den Stadtumbau vorantreiben und so 
die negativen Umweltwirkungen des Be-
stands abmindern. Damit diese Breitenwir-
kung eintritt muss das Instrument alle Pha-
sen der Quartiersentwicklung leiten und vor 
allem einfach anwendbar sein. 
 
Dieses erfordert von der Stadtforschung die 
Entwicklung eines derartigen Planungsin-
struments, das auch wie ein Werkzeug be-
nutzt werden kann. Besonders für kleine 
Kommunen die nicht über die Kapazitäten 
verfügen ein Projektteam aus verschiedenen 
Planungsabteilungen zu finanzieren, wäre ein 
einfach zu bedienendes Werkzeug wichtig. 
Dementsprechend müsste das Instrument 
eine Grobplanung ermöglichen, sodass die 
Handlungsoptionen für die Kommune deut-
lich sind und anschließend für die einzelnen 
Bereiche des Konzepts Fachplaner hinzuge-
zogen werden, die sich um die Ausführungs-
planung kümmern. Kurz das Instrument muss 
sich durch sechs Aspekte auszeichnen, es 
muss: 
 
� Frei zugänglich sein. 
� In der Anwendung einfach (also nur über 

wenige, aber zentrale Indikatoren verfü-
gen) und damit günstig sein. 

� Zielorientiert, verständlich und anwen-
derorientiert sein. 

� Vergleichbar sein, über quantitative In-
dikatoren. 
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� Übertragbar sein und damit linear zwi-
schen den verschiedenen Planungs-
schritten. 

� Von qualitativen Indikatoren ergänzt 
werden, um auch nutzerorientierte Quar-
tiere zu schaffen, die nicht rein tech-
nisch-wirtschaftlich sondern auch sozial 
ausgerichtet sind (als Beispiel sei hier 
Lebensqualität genannt, die sich nicht 
quantifizieren lässt).  

 
Demgegenüber liegt bei der Politik die Aufga-
be die Grundlagen für die flächige Anwen-
dung des Instruments zu legen. Dieses könnte 
durch folgende Maßnahmen gefördert wer-
den:  
 
� Schaffung von rechtlichen Mitteln für die 

Quartierssanierung.  
� Ausbau vorhandener Förder- und For-

schungsprogramme für Quartierskon-
zepte, um so Anreize für Kommunen zur 
Nutzung des Instruments zu schaffen.  

� Bekanntmachung des Instruments und 
der Bedeutung energetischer Quartiers-
konzepte als Baustein für eine nachhalti-
ge Stadtentwicklung. 

� Stärkere Verankerung energetischer 
Belange im Planungsrecht, um deren Be-
rücksichtigung in der Praxis zu gewähr-
leisten. Denkbar wäre zum Beispiel die 
Aufnahme energetischer Belange in den 
Prüfkatalog der Umweltverträglichkeits-
prüfung nach §2 Abs. 4 BauGB oder auch 
für vorhabensbezogene Bebauungspläne 
die Pflicht zur Aufstellung von Energie-
konzepten einzuführen. 

� In diesem Zusammenhang bedarf es ei-
ner Überarbeitung der Systematik der 
EnEV, weg von einer reinen Energiebe-
darfsrechnung im Gebäudebetrieb, hin 
zu einer technologieoffenen Energiebe-
darfsbetrachtung über den gesamten Ge-
bäudelebenszyklus. Der Fokus muss auf 
den nachhaltigen Umgang mit Energie 
gelenkt werden, der sich nicht alleine 
durch einen geringen Energiebedarf im 
Betrieb und U-Werte darstellen lässt, 
sondern sich auch in Baumaterialien, Sa-
nierungszyklen und Wiederverwertbar-
keit manifestiert.  

� Insgesamt eine stärkere Ausrichtung auf 
nachhaltige Stadtentwicklung mit den 
Wechselwirkungen zwischen verschie-
denen Infrastrukturen, Stoffen und Ma-

terialströmen, als die reine Fixierung auf 
CO2-Minderungsziele. 
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5. Kapitel | Energetisches Quartierskonzept Krückau-Vormstegen 

Das folgende Kapitel thematisiert den dritten 
Teil des Fragenkomplexes dieser Arbeit. Das 
im vorherigen Kapitel aus Hemmnissen sowie 
Optimierungspotenzialen energetischer 
Quartierskonzepte abgeleitete idealtypische 
Verfahren zur energetischen Planung von 
Quartieren wird in diesem Kapitel, soweit 
möglich, angewendet. Anhand des Sanie-
rungsgebiets Krückau-Vormstegen in Elms-
horn, Schleswig-Holstein, soll die Umsetzung 
eines energetischen Quartierskonzepts in der 
Praxis skizziert werden.  
 

5.1 Aufgabenstellung, Vorgehen und  
Vorbemerkungen  

Aufgrund des Fehlens von detaillierten Aus-
sagen zum energetischen Standard des Quar-
tiers Krückau-Vormstegen in der städtebauli-
chen Rahmenplanung besteht dringender 
Bedarf zum jetzigen Zeitpunkt, noch vor Bau-
rechtschaffung und den ersten Baumaßnah-
men, die Energieverwendung im Quartier zu 
thematisieren und systematisch zu planen. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird hierfür die Basis 
geschaffen, in dem neun Arbeitsschritte 
durchgeführt wurden (siehe unten). 
 
Das Ergebnis ist eine Handlungsmatrix, in der 
den lokalen Akteuren - im Wesentlichen der 
Stadt und den Stadtwerken Elmshorn - Auf-
gaben zugeteilt werden. Diese hat die Einlei-
tung einer energetischen Quartiersplanung 
zum Ziel. Es muss erwähnt werden, dass die 
folgenden Ausführungen aufgrund des Um-
fangs der Arbeit und der Mehrdimensionali-

tät von energetischen Quartierskonzepten 
lediglich Möglichkeiten für die tatsächlich 
handelnden Akteure in Elmshorn ausloten 
und Vor- und Nachteile verschiedener Ener-
gieversorgungsvarianten aufzeigen sollen. 
 
Ein nicht unerheblicher Teil der Arbeitser-
gebnisse basiert auf Annahmen die überprüft 
und konkretisiert werden müssen. Diese An-
nahmen sind zwar vor dem Hintergrund in-
tensiver und gründlicher Recherche in Litera-
tur und durch Expertengespräche zustande 
gekommen, bilden jedoch naturgemäß nur 
eine Annäherung an tatsächliche Werte ab. In 
der abschließenden Handlungsmatrix werden 
die Ergebnisse genannt, die einer Konkreti-
sierung bedürfen. Die Kapitel 5 und 6 dienen 
als Orientierung, was im weiteren Planungs-
verlauf beachtet werden muss, welche ener-
getischen Potenziale im Quartier vorhanden 
sind und wie diese genutzt werden können.  
 
Das Ziel für Krückau-Vormstegen muss die 
Schaffung eines energieeffizienten, möglichst 
nachhaltigen Quartiers sein, da diese Ausrich-
tung zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie 
in Kapitel 5.4 dargestellt. Dieses Ziel ist der 
Rahmen für das energetische Quartierskon-
zept Krückau-Vormstegen, das durch die fol-
genden strategischen Handlungsfelder bei 
integriertem Verfahren erreichbar ist:  
 
� Minimierung des Energiebedarfs durch 

energetische Sanierung auf annährend 
Neubaustandard sowie energetisch exzel-
lenten Neubau. 
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� Nutzung von erneuerbaren Energien zur 
Quartiersversorgung, aufgrund von Ska-
leneffekten bei KWK-Nutzung nach Mög-
lichkeit über regenerative Wärmenetze. 

� Energetisch effiziente Haushalte und CO2-
arme Mobilität. 

5.1.1 Warum ist ein energetisches Quar-
tierskonzept unverzichtbar? 

Warum sollte Krückau-Vormstegen über ein 
energetisches Quartierskonzept möglichst 
energieeffizient werden, wenn damit ein 
nicht unerheblicher zusätzlicher Planungs-
aufwand, langwierige Kooperations- und Ko-
ordinationsprozesse  sowie weitere finanziel-
le Belastungen einhergehen? 
 
Der Stadtumbau und die energetische Sanie-
rung des Gebäudebestands werden die zent-
ralen Aufgaben der Stadtplanung in den 
nächsten Dekaden. Mit der Neuplanung 
Krückau-Vormstegens und der nötigen Dis-
kussion der Energienutzung im Quartier bie-
tet sich die einmalige Chance diese Dynamik 
zu nutzen und gleichzeitig die Bestandsge-
bäude in die Betrachtungen zu integrieren. So 
lässt sich modellhaft vorführen wie energeti-
sche Sanierung und Quartiersversorgung 
über erneuerbare Energien in Elmshorn mög-
lich ist. Bei Gelingen der Gesamtplanung kann 
Krückau-Vormstegen ein Symbol für gestei-
gerte Lebensqualität durch Sanierung und 
Symbiose von Alt- und Neubauten in der Re-
gion sein. Es geht um die Schaffung eines Re-
ferenzbeispiels, einer Marke die etwas Un-
verwechselbares hat und die als Vorbild für 
den Rest Elmshorn gelten kann.  
 
Auch bringt die gemeinsame Betrachtung von 
Energieeffizienzsteigerung im Bestand und 
neuer, regenerativer Energieversorgung auf 
Quartiersebene den Vorteil mit sich, dass die 
nicht sanierbaren Gründerzeitfassaden nicht 
aufwändig und damit ökonomisch vollsaniert 
werden müssen. Durch die Umstellung der 
Energieversorgungsstruktur lässt sich in die-
sem Fall viel mehr für den Klimaschutz und 
mittelfristig für die Senkung der Energiekos-
ten erreichen, als bei Einzelbetrachtungen. 
 
Weitere Vorteile liegen in der integrierten 
Betrachtungsweise des Quartiers unter ener-
getischen Gesichtspunkten: Aufgrund der 
unbestrittenen Bedeutung von Energie für 

Ökologie aber mit zunehmenden Rohstoff-
preisen auch Ökonomie lassen sich für alle 
Akteure in Elmshorn Vorteile erreichen. 
 
Für die Stadt Elmshorn kann das Quartier, 
wie genannt, zum Multiplikator für den ener-
getischen Stadtumbau und die Erreichung der 
Ziele aus dem kommunalen Klimaschutzpro-
gramm  aber auch überregionales Aushänge-
schild werden, mit dem gezielt Marketing 
betrieben werden könnte. Nachhaltige Im-
mobilien können zu einem Standortvorteil 
gegenüber umliegenden Kommunen werden. 
Nebenbei sinken durch hohe energetische 
Standards Betriebskosten in den eigenen 
Liegenschaften und die Abhängigkeit vom 
Import fossiler Rohstoffe nimmt ab, sodass 
finanzielle Aufwendungen für die Konzepter-
stellung bereits kompensiert werden können. 
Zudem verbessert sich die Qualität der Ge-
samtplanung für Krückau-Vormstegen und 
auch die Lebensqualität der Bevölkerung, 
was eine dauerhafte Nutzung der Immobilien 
sicherstellt und damit indirekt über Steuer-
einnahmen der Stadt zugutekommt. Auch 
bleibt ein Teil der Handwerker- und Energie-
dienstleistungen über Steuereinnahmen in 
der Kommune und steigert die lokale Wert-
schöpfung. 
 
Die Stadtwerke Elmshorn haben die Möglich-
keit der Erschließung neuer Geschäftsfelder 
durch Anlagen-Contracting und Beratung. Die 
anstehende Wandlung vom Versorger zum 
Dienstleister wird somit beschleunigt. Eine 
langfristige Kundenbindung und die Umset-
zung des Konzepts „100% EE-Region“ sind 
zusätzlich erreichbar (siehe Kapitel 5.2).. 
 
Für die Nutzer ergeben sich geringere Wohn-
kosten, eine hohe Lebensqualität durch ge-
sunkene Emissionen (Verbesserung von Ge-
sundheit, Sicherheit, Wohlbefinden) und ein 
individueller Beitrag zum Klimaschutz durch 
effiziente Nutzung regenerativer Energien.  
 
Die Investoren werden durch die Energie-
standards und weitere Anforderungen bei 
den Investitionskosten stärker belastet. 
Gleichzeitig ist der hohe Energiestandard für 
die Vermarktung verwendbar, die hohe bauli-
che Qualität garantiert eine langfristige Wert-
stabilität und hohen Nutzungsgrad. Zudem 
sind Fördermittel der KfW, BAFA, Schleswig-
Holsteins oder der Stadt Elmshorn nutzbar. 
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Auch weitere Akteure können vom energeti-
schen Quartierskonzept Krückau-Vormstegen 
profitieren.  Als Beispiel sei hier die Sparkas-
se Elmshorn genannt, die über Beratung von 
Investoren und sanierungswilligen Eigentü-
mern zusätzliche Kunden generieren kann.  
 

5.2 Merkmale des Plangebietes 

Im folgenden Kapitel werden die Rahmenbe-
dingungen des Standorts Elmshorn, des Sa-
nierungsgebiets Krückau-Vormstegen sowie 
bisheriger Planungen erfasst um diese aus 
energetischer Sicht zu bewerten. Damit wird 
die Basis zur Erstellung des technisch-
wirtschaftlichen Energiekonzepts für Krück-
au-Vormstegen gelegt. 

5.2.1 Stadt Elmshorn 

Standort Elmshorn 

Elmshorn liegt etwa 30 Kilometer nordwest-
lich von Hamburg im Kreis Pinneberg, im 
Bundesland Schleswig-Holstein. Mit einer 
Fläche von 2.137 Hektar und 2.324 Einwoh-
ner pro Quadratkilometer hat die Mittelstadt 
im Mai 2013 49.717 Einwohner. Die relative 
Nähe zu Hamburg führt zu intensiven Pend-
lerbeziehungen, unter anderem über den 
täglich von 12.000 Menschen genutzten 
Bahnhaltepunkt, über den der Hamburger 
Hauptbahnhof in etwa einer halben Stunde 
erreichbar ist. Ebenso ist die Autobahn 23, 
mit einer eigenen Anschlussstelle, eine wich-
tige Verkehrsanbindung für Elmshorn. 300 Die 
Arbeitslosenquote in Elmshorn beträgt ledig-
lich 5,1 Prozent301.  
 
Die Einwohnerentwicklung Elmshorns in den 
letzten fünf Jahren ist mit einem Anstieg um 
1.008 Einwohner positiv, wobei diese sich 
vorwiegend aus Zuzügen generieren. Be-
trachtet man die Demographie, müsste sich 
dieser Trend umkehren. Der Bevölkerungs-
zuwachs von rund zwei Prozent in den letz-
ten fünf Jahren ist sicherlich auch mit der 
Nähe zu Hamburg erklärbar. Nach Prognosen 
soll dieser Trend – eben aufgrund der Lage 
Elmshorns in der Metropolregion Hamburg, 
im Einzugsgebiet der „wachsenden Stadt“ – 
weiter anhalten. 302  Dementsprechend wird 

                                                             
300 vgl. Stadt Elmshorn 2013a 
301 vgl. Arbeitsagentur Elmshorn 2013 
302 vgl. Institut Raum & Energie 2011 

auch die Nachfrage nach Wohnraum in Elms-
horn in den kommenden Jahren zunehmen. 
Neben dem Zuzug aus dem Umland und 
Hamburg, wo Bauland durchschnittlich drei-
mal so viel wie in Elmshorn (etwa 180 €/m²) 
kostet303, steigt der individuelle Wohnraum-
bedarf ähnlich dem nationalen Trend weiter 
an, sodass bis 2030 von einem zusätzlichen 
Wohnraumbedarf von etwa 1.500 Wohnein-
heiten ausgegangen wird.304 
 
Elmshorn lässt sich grob in vier unterschied-
liche Bereiche gliedern, die durch Barrieren 
erklärbar sind: Die Krückau, ein Nebenfluss 
der Elbe, teilt das Stadtgebiet von Osten nach 
Westen, die Bahntrasse von Norden nach 
Süden. Diese Barrieren kreuzen sich im 
Stadtzentrum. Elmshorn ist historisch be-
dingt eher als Industrie- und Gewerbestadt, 
denn als Wohnstadt strukturiert. Die Wohn-
funktion mit einer intensiven Pendlerbezie-
hung zwischen Elmshorn und Hamburg hat 
erst in den vergangenen Jahrzehnten an Be-
deutung gewonnen305. Dementsprechend ist 
dieses in der Stadtstruktur und insbesondere 
im Zentrum ablesbar. Südlich der Krückau 
und westlich an die Bahntrasse angrenzend 
sind die industriellen Strukturen und deren 
geänderte Betriebs- und Flächenanforderun-
gen sichtbar: Ein nicht unerheblicher Leer-
stand, die Trennung der Funktionen Wohnen, 
Arbeiten und Einkaufen haben historische 
Stadtstrukturen überformt, sodass es zu zahl-
reichen städtebaulichen Brüchen im Stadtbild 
gekommen ist und dieses durch weggefallene 
Nutzungen „perforiert“ wurde. Daraus erge-
ben sich jedoch erhebliche Potenziale für 
Nach- oder Umnutzungen.306 

                                                             
303 vgl. Metropolregion Hamburg 2013 
304 vgl. BIG Städtebau GmbH 2010 
305 vgl. Fronzek, B. (17.07.2013) 
306 Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2012 

 
Abb.  27: Einkaufsstraße Elmshorn (Eigene Darstellung) 
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Abb.  29: Lage Krückau-Vormstegens im Elmshorner Stadt-
gebiet (Eigene Darstellung) 

Der Stadtkern mit Haupteinkaufsstraße, zent-
ralen Einrichtungen und Dienstleistungen 
befindet sich nördlich der Krückau und ist 
kleinteilig strukturiert. In den Erdgeschossen 
befindet sich vorwiegend Einzelhandel, in 
den Obergeschossen Büros und Wohnungen, 
sowie Gemeinbedarfs- und Kultureinrichtun-
gen. Die Kleinteiligkeit führt zu einer erhöh-
ten Aufenthaltsqualität, was Elmshorn als 
Einkaufsstandort - in Verbindung mit den 
südlich der Krückau angrenzenden Parkmög-
lichkeiten im Stadtteil Vormstegen – für das 
Umland äußerst attraktiv macht. Gleichzeitig 
ist der industriell geprägte und vom Struk-
turwandel perforierte Stadtteil Vormstegen 
einer der genannten Brüche im Stadtbild, den 
es mittelfristig zu entwickeln gilt. Das Quar-
tier Vormstegen wird städtebaulich stark von 
den Betrieben Peter Kölln KGaA, einem gro-
ßen Lebensmittelproduzenten und Teppich 

Kibek und deren historischen Betriebsgebäu-
den geprägt, die als Kulturdenkmäler einge-
tragen sind (siehe Kapitel 5.1.2, S.81).307 
 
Mit einem Einzugskreis von bis zu 120.000 
Menschen übernimmt Elmshorn, obwohl es 
die Bezeichnung Mittelstadt trägt, einige 
Funktionen eines Oberzentrums für den 
Landkreis Pinneberg. Neben der Verwaltung, 
Einkaufs- und Arbeitsort ist Elmshorn eben-
falls Bildungsstandort. So befindet sich in 
Elmshorn die privat getragene Fachhoch-
schule NORDAKADEMIE mit etwa 1.400 Stu-
dierenden.308 
 
Das von den Bürgern Elmshorns direkt ge-
wählte Bürger-Kollegium stellt das höchste 
politische Gremium Elmshorns dar. Dieses 
wird seit 1945 traditionell von der SPD-
Fraktion bestimmt, die zusammen mit den 
Grünen seit der letzten Wahl im Mai 2013 
über eine stabile Mehrheit verfügen. Die 
Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik 
obliegt der Bürgermeisterin, Dr. Brigitte 
Fronzek (SPD), die ihr Amt seit 17 Jahren 
innehat. Aufgrund ihres Nichtantretens bei 
der Wahl im Herbst 2013 wird dieses Amt 
vom ersten Stadtrat, Volker Hatje (parteilos), 
weitergeführt. Die Zusammenarbeit zwischen 

                                                             
307 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2012 
308 vgl. NORDAKADEMIE gemeinnützige AG 2013 

 
Abb.  28: Lage Elmshorns (Eigene Darstellung nach Ralf Brennemann) 
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Politik und Verwaltung wird von allen Seiten 
als gut beschrieben und auch in der politi-
schen Landschaft herrsche Konsens über die 
wichtigsten Themen der Kommunalpolitik.309  
 
Die Situation der kommunalen Finanzen ist 
aktuell eher angespannt. Jahren mit Über-
schüssen folgten Jahre mit defizitären Haus-
halten: Der Überschuss von 6,7 Millionen 
Euro aus 2011 reicht nicht aus um die auf-
summierten Verluste von 9,3 Millionen Euro 
aus den Vorjahren aufzufangen. Auch für 
2012 und 2013 ist mit einem Defizit zu rech-
nen. Ursächlich hierfür seien steigende Per-
sonal- sowie insbesondere Sozialausgaben. 
Eine Entspannung der Lage sei erst ab 2014 
zu erwarten, von großen Einnahmesprüngen 
sei jedoch nicht auszugehen.310  

Ziele und Projekte der Stadtentwicklung 

Im „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ 
(ISEK) von 2007 wird klar benannt, dass es 
Elmshorn an Kompaktheit, klar abgegrenzten 
Quartieren, einer Hierarchie von Zentrum 
zum Rand, Vernetzung und klarem Übergang 
von Stadt und Landschaft sowie Erhaltung 
von Grünzügen mangelt. Während Elmshorn 
sehr durchgrünt ist – die Krückauniederung 
bietet großes Potenzial und diverse Parks im 
Stadtgebiet sorgen für ausreichend Natur-
räume und ein gutes Mikroklima – ist die 
Siedlungsentwicklung dispers. Insbesondere 
die Verlagerung zentrumsrelevanten Einzel-
handels an die Autobahnanschlussstelle 
Elmshorn vor etwa zehn Jahren hat zu einer 
zunehmenden Zersiedlung und damit auch zu 
einem erhöhten Verkehrsaufkommen ge-
führt. Ist in den äußeren Stadtbereichen eine 
überdimensionierte Straßenführung und die 
Barrierewirkung der Bahntrasse problema-
tisch, ist es im Innenstadtbereich die hohe 
Verkehrsbelastung und der Platzbedarf des 
ruhenden Kfz-Verkehrs.  Im Sinne einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung bedarf es mit-
telfristig einer deutlichen Optimierung der 
Stadtstruktur.311  
 
Im ISEK wurden für Elmshorn Konzepte und 
Projekte entwickelt, die im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms Stadtumbau West 
gefördert werden. Die im ISEK entwickelten 

                                                             
309 vgl. Fronzek, B. (17.07.2013) 
310 Ebd. 
311 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2012 

Konzeptionen gelten auch als langfristige 
Leitlinien der Stadtentwicklung. Der Maß-
nahmenschwerpunkt der Stadtentwicklung 
liegt in Elmshorn auf der erweiterten Innen-
stadt rund um die Krückau und den Bahnhof 
– die Innenentwicklung ist somit städtebauli-
cher Leitgedanke für die Gesamtstadt.312 Der 
steigende Wohnraumbedarf, die genannte 
suboptimale Stadtstruktur und schlichtweg 
der Mangel an Erweiterungsflächen im Stadt-
gebiet machen die Ausbildung der Innenstadt 
als Wohnstandort unabdingbar. Daher gilt es 
den gesamten Innenstadtbereich durch di-
verse Maßnahmen aufzuwerten. Diese umfas-
sen eine verkehrliche Entlastung der Innen-
stadt, Nachverdichtung, die Stärkung des 
Stadtzentrums durch Kultur, Verwaltung (un-
ter anderem der Bau eines neuen Rathauses), 
Bildungsangebote und eine Erweiterung des 
Einzelhandelsangebots um die Zentralität 
sowie Bedeutung Elmshorns Innenstadt für 
die Region weiter zu stärken. 313 Die Verbin-
dung der einzelnen Stadtteile über die Barrie-
ren Krückau und Bahntrasse hinweg und da-
mit eng verknüpft die Neugestaltung des 
Bahnhofs und dessen Umfeld hat eine erhöh-
te Priorität. Aus diesem Grund wurde das 
Bahnhofsumfeld als Sanierungsgebiet ausge-
wiesen. Beabsichtigt werden eine optische 
Aufwertung des Bereiches, die Neuordnung 
des Verkehrs sowie eine Verbesserung der 
Anbindung an die Innenstadt. Ein städtebau-
licher Wettbewerb wurde 2010 durchgeführt, 
dessen Ergebnisse in einem Rahmenplan zu-
sammengefasst wurden. Als zweites Sanie-
rungsgebiet wurde der südliche Innenstadt-
bereich, Krückau-Vormstegen, ausgewiesen. 
Auf der Konversionsfläche soll langfristig ein 
Mischgebiet entstehen, das einen Großteil der 
genannten Funktionen aufnehmen könnte 
(siehe hierzu Kapitel 5.1.2).314  

Energieverbrauchs- und Versorgungsstruk-
tur Elmshorns 

Der größte Anteil am 2007 etwa 1.219 GWh 
betragenden Endenergieverbrauch entfiel mit 
37,1 Prozent auf den Sektor Industrie und 
Gewerbe, gefolgt von den Bereichen private 
Haushalte und Verkehr mit 31,4 respektive 
29,3 Prozent. Die restlichen 2,2 Prozent ent-
fielen auf die kommunale Verwaltung. Be-

                                                             
312 Ebd. 
313 vgl. Fronzek, B. (17.07.2013) 
314 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2011 
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sonders seit 1995 kam es im Verkehrsbereich 
und bei den privaten Haushalten zu einer 
deutlichen Zunahme des Endenergiever-
brauchs. Damit steht die Entwicklung Elms-
horns der von vergleichbaren Gemeinden 
entgegen, in denen es in diesem Zeitraum 
insbesondere im Bereich von Industrie und 
Gewerbe zu einer deutlichen Abnahme des 
Endenergieverbrauchs gekommen ist.315 
 
Die Energieversorgung Elmshorns basiert 
mehrheitlich auf fossilen Energieträgern. 
Während der vom lokalen Netzbetreiber, den 
Stadtwerken Elmshorn, angebotene Strom-
mix ausschließlich aus regenerativen Ener-
giequellen oder KWK stammt (die allerdings 
größtenteils außerhalb des Stadtgebiets lie-
gen und nur zu geringen Anteilen Eigenanla-
gen sind) 316 , wird die Wärmeversorgung 
mehrheitlich über Zentralheizungen (85,3 
Prozent) mit fossilen Brennstoffen bereitge-
stellt. Fernwärme macht einen Anteil von 6,4 
und Blockheizungen einen Anteil von 0,9 Pro-
zent aus. Der motorisierte Verkehr bezieht 
seinen Energiebedarf ausschließlich aus her-
kömmlichen Kraftstoffen, sodass hier der 
Bundesschnitt ebenso für Elmshorn gilt.317  

Klimaschutz und weitere Maßnahmen für 
eine nachhaltigen Stadtentwicklung 

Das Stadtverordneten-Kollegium hat 2011 
das sogenannte „Integrierte kommunale Kli-
maschutzkonzept“ beschlossen. Im Rahmen 
einer Förderung durch das BMU wurde das 
Klimaschutzkonzept unter der Mitwirkung 
diverser lokaler Akteure aus Stadtentwick-
lung, Verwaltung, lokalen Unternehmen und 
Politik erstellt318 . Das Klimaschutzkonzept 
reicht bis 2020 und ist in den Zeitraum des 
Aktionsplans 2011 bis 2014, sowie die Be-
trachtung des Zeitraums von 2015 bis 2020 
unterteilt. Das Konzept beinhaltet eine Be-
standsaufnahme des gesamtstädtischen 
Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und 
sieben allgemein gefasste Handlungsfelder 
mit insgesamt 43 Maßnahmen zur Emissi-
onsminderung. Die Maßnahmen spannen sich 
zwischen den Bereichen Steigerung der Ener-

                                                             
315 vgl. Stadt Elmshorn 2012b, S. 3 
316 vgl. Stadtwerke Elmshorn 2011 
317 vgl. Zensusdatenbank Zensus 2011‘ 2013 
318 vgl. Stadt Elmshorn 2012b, S. 8 

gieeffizienz und Ausbau der regenerativen 
Energieversorgung auf. 319 
 
Das „Integrierte kommunale Klimaschutz-
konzept“ hat dabei mehr den strategischen 
Charakter einer Absichtserklärung und für 
die Verwaltung in der täglichen Arbeit keine 
bindende  Wirkung. Das liegt auch an der 
wenig konkreten Ausgestaltung, die aber eine 
solide Basis für die weitere Konkretisierung 
bietet. Die konkrete Ausgestaltung dieser 
Handlungsfelder in Aktionsprogramme ob-
liegt dem für Klimaschutz zuständigen Ver-
waltungsmitarbeiter in der Stadtplanungsab-
teilung320. 
 
In der Bilanzierung der bisherigen Anstren-
gungen Elmshorns und dem daraus resultie-
renden CO2-Ausstoß bzw. Energieverbrauch 
wird deutlich, dass Elmshorn in einigen Be-
reichen Nachholbedarf hat. Insgesamt ist es 
in den vergangenen Jahren zu einer nur ge-
ringen Senkung von Energieverbrauch und 
CO2-Emissionen gekommen. Insbesondere im 
Verkehrsbereich kam es zu einer deutlichen 
Steigerung des CO2-Ausstoßes, auch in ande-
ren Bereichen bleiben die Emissionssenkun-
gen unter dem Bundesschnitt. Bei den „bishe-
rigen Klimaschutzaktivitäten“ handelt es sich 
vorrangig um Einzelmaßnahmen, Pilotprojek-
te oder Absichtserklärungen. Diese sind für 
sich genommen zwar gut, erzielen aber keine 
deutliche Verringerung von Endenergiebe-
darf oder CO2-Ausstoß. So werden auch die 
selbst gesteckten Ziele einer Verringerung 
des CO2-Ausstoßes um zehn Prozent alle fünf 
Jahre mit dem Beitritt zum „Klima-Bündnis“ 
nicht erreichbar sein. Die Schwerpunktmaß-
nahmen des Klimakonzepts sind die Einfüh-
rung eines integrierten Klimaschutzmanage-
ments, eine verstärkte energetische Sanie-
rungstätigkeit in Elmshorn, ein Kataster für 
erneuerbare Energien sowie die Schaffung 
eines Radverkehrsnetzes.321 
 
Es ist positiv zu bewerten, dass ein kommu-
nales Klimaschutzkonzept existiert. Aller-
dings bedarf dieses einer Überarbeitung so-
wie Konkretisierung. Eine Konkretisierung  

                                                             
319 vgl. Stadt Elmshorn 2012b, S. 9 
320 vgl. Pietrucha, M. (17.07.2013) 
321 vgl. Stadt Elmshorn 2012b, S. 10ff 
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wird partiell bereits vorgenommen, müsste 
aber für alle Bereiche systematisch und ver-
bindlich erfolgen, um eine breitere Wirkung 
der Maßnahmen zu erzielen. Auch fehlt es an 
Möglichkeiten zu einer exakten Evaluierung 
des Ist-Zustandes von Energieverbräuchen 
und CO2-Emissionen, sodass eine Bewertung 
von Einzelmaßnahmen kaum möglich ist322.  
 
Seit 1996 existiert ein Klimaschutzfonds, der 
für Elmshorn sowie zehn Umlandgemeinden 
Finanzmittel bei der Installation von Kleinan-
lagen zur Energiegewinnung aus erneuerba-
ren Energiequellen zur Verfügung stellt. Für 
2013 stehen dem Klimaschutzfonds über 
50.000 Euro aus kommunalen Mitteln zur 
Verfügung. Im vergangenen Jahr wurde mit 
einer ähnlichen Summe der Bau von über 50 
Photovoltaik und Solarthermie-Anlagen ge-
fördert. Mit der Einführung des Klima-
schutzmanagements der Stadt Elmshorn 
2012 wurden verstärkt weitere Aktionen und 
Projekte für den Klimaschutz initiiert. Dazu 
gehört die Förderung  umweltgerechter Mo-
bilitätsformen, Energiesparinitiativen priva-
ter Haushalte und Informationskampagnen 
zur energetischen Sanierung, Nutzung erneu-
erbarer Energien und deren Effizienzsteige-
rung.323 Während die Stadtwerke Elmshorn 
ein Konzept zur unabhängigen Stromversor-
gung Elmshorns zu 100 Prozent aus lokalen, 
regenerativen Energiequellen erarbeiten324, 
wird im Planungsamt ein Bewertungssystem 
zur Optimierung von städtebaulichen Ent-
würfen und Bauleitplänen nach dem Vorbild 
Essens bzw. Augsburgs325 entwickelt, das bei 
allen Planungen in Elmshorn zukünftig hin-

                                                             
322 vgl. Pietrucha, M. (17.07.2013) 
323 vgl. Stadt Elmshorn 2013b, S.2  
324 vgl. Wionzek, M.;  Schuhknecht, S. (20.06.2013) 
325 vgl. Stadt Augsburg 2007 

zugezogen werden soll. Das Konzept befindet 
sich jedoch noch im Planungsstatus.326  
 
Zusammenfassend muss konstatiert werden, 
dass in Elmshorn Klimaschutz und nachhalti-
ge Stadtentwicklung erst in den letzten Jah-
ren als Thema Einzug in Politik und Verwal-
tung gefunden hat. Trotz der in den letzten 
Jahren guten Ansätze, besteht hier ein erheb-
licher Nachholbedarf, um diese beiden The-
men als Querschnittsthemen fest in Stadt-
entwicklung, Lokalpolitik und auch im Be-
wusstsein der Bewohner zu integrieren.  
 

5.2.2 Quartier Krückau-Vormstegen 

Bestandsanalyse des Sanierungsgebiets 
und dessen Umfeld 

Das Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen 
umfasst 18,5 Hektar und grenzt südlich an die 
„Rückseite“ der Elmshorner Innenstadt. Es 
wird im Osten durch die Bahntrasse begrenzt, 
im Norden durch die Straße Wedenkamp und 
die Krückau, im Westen von der neu errichte-
ten Hafenquerspange, einer Klappbrücke und 
Entlastungsstraße für den Innenstadtbereich, 
im Süden durch die vierspurige Reichen- so-
wie Westerstraße und den Industriekomplex 
der Peter Kölln KGaA. Das Plangebiet wird 
von leerstehenden Industriegebäuden, Brach-
flächen die als Parkraum genutzt werden 
(etwa 550 PKW-Stellplätze)327 und vereinzel-
ter Wohnbebauung geprägt. Die Bebauungs- 
und die Nutzungsdichte entsprechen nicht 
der innerstädtischen Lage des Gebiets. Auch 
ist Krückau-Vormstegen nicht als Stadtteil 
erkennbar, sondern wirkt wie eine städtische 
Restfläche.  

                                                             
326 vgl. Pietrucha, M. (17.07.2013) 
327 vgl. BIG Städtebau GmbH 2011 

 
Abb.  30: Kreuzung Vormstegen Schauenburger Straße  
(Eigene Darstellung) 

 
Abb.  31: Buttermarkt (Eigene Darstellung) 
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Das Areal gliedert sich in drei verschiedene 
Teilbereiche: Das Quartier Vormstegen ist 
geprägt von großen, verlassenen Produkti-
onsgebäuden in Backsteinbauweise (u.a. 
Teppich Kibek), einer dörflich anmutenden 
kleinteiligen Wohnbebauung aus der Grün-
derzeit sowie mehrgeschossigem Wohnungs-
bau aus den achtziger Jahren und vereinzelter 
Einzelhandelsnutzung.  
 
Das Gelände rund um den Buttermarkt, ein 
als Markplatz und Parkfläche genutztes Areal, 
wird im Norden von den Rückseiten der 
Haupteinkaufsstraße Elmshorn sowie der 
kanalisierten Krückau begrenzt. Zur 
Bahntrasse sowie nach Süden befinden sich 
brachgefallene Gewerbeflächen. Das Gelände 
nördlich und südlich der Krückau wird zum 
einen durch die Silhouette der Kölln-Werke, 
die das Stadtbild schon von weitem mit ihren 
historischen Gebäuden und dem Bezug zur 
industriellen Hafennutzung am Südufer be-
stimmen, zum anderen von Parkplätzen ge-
prägt. Der gesamte Stadtteil wird durch star-
kes MI-Verkehrsaufkommen belastet – 
gleichzeitig ist das durch die vielen Brachflä-
chen verfügbare Parkplatzangebot ein wich-

tiger Standortfaktor für den Einzelhandels-
standort Elmshorn.328 
 
Der Elmshorner Bahnhof ist innerhalb weni-
ger Gehminuten oder per ÖPNV aus dem Sa-
nierungsgebiet Krückau-Vormstegen erreich-
bar. Durch die anstehende Bahnhofsumge-
staltung wird dieser als Eingang zur Innen-
stadt, Überbrückung der Bahntrasse und Ver-
knüpfungspunkt zwischen verschiedenen 
Verkehrsträgern ausgebildet. Ein zentraler 
Omnibusbahnhof soll in das Bahnhofsumfeld 
integriert werden, sodass der Stadtteil 
Krückau-Vormstegen unmittelbar an den 
Knotenpunkt von ÖPNV und Stadtstruktur 
angrenzt.329  
 
Krückau-Vormstegen liegt in der Krückau-
Niederung, einem Grünraum, der entlang der 
Krückau von Ost nach West verläuft. Der 
Grünraum schafft eine hohe Qualität im 
Stadtgefüge und bietet wichtige Funktionen 
für Elmshorn –  Erholungsraum, Frischluft-
schneise und Ausgleichsfläche für den Natur-
haushalt – an. Durch die ehemalige Hafennut-
zung und Kanalisation der Krückau ist dieser 
Naturraum im Projektgebiet unterbrochen.  

                                                             
328 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2011 
329 vgl. Stadt Elmshorn 2012b, S. 4 

 
Abb.  32: Rahmenplan Krückau-Vormstegen, Stand 2011 in freiem Maßstab, genordet (Stadt Elmshorn 2011) 
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Trotz der zentralen Lage des Quartiers sind 
damit diverse Park- und Freiflächen in der 
näheren Umgebung vorhanden.  
 
Die Stadtstruktur südlich des Quartiers ist 
geprägt von Logistikhallen, mehrgeschossi-
gen und großflächigen Gewerbe- sowie Ver-
waltungsbauten. Südöstlich der Bahngleise 
entlang der Ausfallstraße Richtung Autobahn 
besteht die Wohnbebauung aus mehrge-
schossigen Zeilen- und Reihenhäusern neben 
der vorherrschenden Einzelhausbebauung. 
 
Wie bereits erwähnt ist die nördlich angren-
zende Innenstadt Elmshorns von kleinteiliger 
Struktur. Vom Bahnhof bis zur Hafenquer-
spange zieht diese sich wie ein Riegel, welche 
die nördliche Bebauungsstruktur mit gröbe-
ren, gewerblichen- sowie Mehrfamilienhaus-
strukturen entlang der Bahntrasse, sowie 
Einzel- und kleinerer Mehrfamilienhaus-
strukturen in Blockrandbebauung vom Quar-
tier abgrenzt. Die Umgebung charakterisiert 
sich somit durch eine besonders im Norden 
differenzierte, kleinteilige Bebauungsstruk-
tur, in der großflächige Wohn- oder Gewer-
bestrukturen insbesondere südlich des Quar-
tiers eingestreut sind. Städtebauliche oder 
funktionale Verbindungen in das Quartier 

sind nicht gegeben – das Quartier liegt viel-
mehr zwischen den Stadtteilen als Durch-
gangs oder Parkraum für den MIV, ohne diese 
zu verbinden. 

Rahmenplan Krückau-Vormstegen 

Das Ziel des Rahmenplans ist die Erweiterung 
des Stadtzentrums nach Süden unter Einbe-
ziehung des Hafens. Der Stadtteil Krückau-
Vormstegen soll die Fortsetzung der beste-
henden Stadtstruktur werden und den Über-
gang von der Innenstadt mit einer Auswei-
tung des Einzelhandelsangebots hin zum 
Wohnstandort Elmshorn schaffen, indem 
etwa 550 neue Wohneinheiten entstehen. 
Nach dem Prinzip der „kompakten Stadt der 
kurzen Wege“ soll der Rückwanderungstrend 
in die Städte durch eine Wohnraumentwick-
lung für Familien aufgegriffen werden, sodass 
unterschiedliche, vorwiegend kleinparzellier-
te Bautypologien zugelassen werden. Neben 
gereihten Stadthäusern sind ebenso Mehrfa-
milienhäuser vorgesehen, die sich an der be-
stehenden innerstädtischen Baustruktur, drei 
Vollgeschosse plus Staffel, orientiert.330  
 
Ein zentrales Element ist die Neugestaltung 
der Freiräume zwischen Hafen und Butter-
markt, der städtebaulich gefasst und durch 
mehrere Gassen mit der Altstadt verbunden 
werden soll. Es entsteht ein offener Raum in 
Ost-West Richtung der in Verbindung mit 
einer Bahnunterführung im Westen die 
Durchgänglichkeit des Stadtteils sicherstellen 
soll. Um den Buttermarkt herum sollen durch 
Neubauten Flächen für Einzelhandel und Ge-
werbe zur Verfügung gestellt werden. In der 
gerasterten Blockrandbebauung sind in den 
Obergeschossen Wohnnutzungen vorgese-
hen. Der Buttermarkt soll vom Kfz-Verkehr 

                                                             
330 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2011 S. 23f 

 
Abb.  33: Skizze Buttermarkt (Stadt Elmshorn 2011) 

 
Abb.  34: Hafenpanorama (Stadt Elmshorn 2011) 

 
Abb.  35: Knechtsche Hallen (Eigene Darstellung) 
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freigehalten werden. Abstellflächen sollen in 
Tief- oder Hochgaragen zur Berliner Straße 
im Westen eingerichtet werden.331  
 
Im Gebiet Vormstegen soll ein Teil des Ge-
bäudebestands erhalten bleiben. Die „Knecht-
schen Hallen“ sollen zu einem Kulturzentrum 
umgebaut werden, dass gleichzeitig weitere 
Funktionen für das Quartier übernehmen 
könnte. Der innere Bereich des Quartiers ist 
als kleinteilige Wohnbebauung vorgesehen, 
die sich in die vorhandenen Strukturen ein-
fügt. Als südlichen Abschluss zur viel befah-
renen Reichenstraße sind Bürogebäude in 
Riegelform vorgesehen.332  
 
 Durch den Bau der Hafenquerspange wird 
das Quartier deutlich vom MI-
Durchgangsverkehr entlastet (siehe Abb.  36). 
Es wird von einer substanziellen Verringe-
rung des MIV im Quartier ausgegangen – flä-
chendeckende Tempo 30 Zonen, der Ausbau 
von Rad und Fußwegen sollen die Aufent-
haltsqualität erhöhen. Aufgrund der Einzel-
handelsnutzung in der Innenstadt werden 
jedoch nach wie vor viele Kfz-Abstellflächen  
auf dem eigentlich Kfz-freien Buttermarkt 
bereitgehalten. Der ÖPNV wird durch eine 
neue Buslinienführung zentral im Quartier 

                                                             
331 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2011 S. 34f 
332 vgl. Kalkowsky, F. (31.05.2013) 

mit zwei Haltepunkten erreichbar sein. Zu-
dem befindet sich der  Elmshorner Bahn- 
sowie Omnibusbahnhof in unmittelbarer Nä-
he zum Quartier. Durch die neu eingerichte-
ten Bahntrassenunterführungen wird das 
Quartier zum einen direkt an den östlich lie-
genden Steindammpark angeschlossen und 
zum anderen erhält es einen direkten Zugang 
zum Bahnhof auf der Höhe des Buttermarkts. 
Dementsprechend soll auch der Radverkehr 
durch das Quartier geleitet werden. Eine ge-
nauere Ausformulierung des Radverkehrs-
konzepts steht bislang noch aus. Auch zu 
Themen wie Radunterständen oder E-
Mobilität sind keine Angaben gemacht wor-
den.  
 
Im etwa hundertseitigen Rahmenplan stehen 
zwei Absätze zum Energiekonzept. Die Be-
lange des Klimaschutzes seien insbesondere 
im „übergeordneten Konzept der Innenstadt-
verdichtung – ‚Die Stadt der kurzen Wege‘ – 
berücksichtigt“333 . In Zusammenarbeit mit 
den SWE soll ein Konzept zur Energieversor-
gung erarbeitet werden – vorrangig auf de-
zentralen Energiequellen basierend. Als Ge-
bäudestandard wird 60kWh/m²a als maxi-
maler Primärenergieverbrauch angesetzt. 
Regenwasser soll zeitnah in die Krückau ab-

                                                             
333 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2011 S.42f 

 
Abb.  36: MI-Verkehrsführung Krückau-Vormstegen (Stadt Elmshorn 2011) 
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geführt werden, da eine Versickerung auf 
grund von großflächig vorliegenden Altlasten 
aufgrund industrieller Nutzung als schwierig 
gilt. Das stark versiegelte Areal soll nur teil-
weise entsiegelt werden und über Gründä-
cher eine Verzögerung der Ablaufgeschwin-
digkeit des Regenwassers erreicht werden. 
Die Krückauniederung als übergeordneter 
städtischer Grünzug findet keine Fortsetzung 
im Quartier, soll aber durch punktuelle Grün-
elemente aufgegriffen werden.334 Durch Mit-
arbeiter des Forschungsprojekts Klimzug 
Nord wurde der Rahmenplan bereits hin-
sichtlich des Wasserhaushalts und Klimaan-
passungsstrategien evaluiert und diverse 
Vorschläge für eine Anpassung gemacht.335  
 
Alle Schlüsselgrundstücke sind inzwischen im 
Besitz der Stadt und bezüglich der Flächen 
von Teppich Kibek, inkl. des Hochhauses, 
verfügt die Stadt über ein Verkaufsangebot, 
dass noch bis Ende 2015 gültig ist. Hier geht 
es für die Stadt darum einen geeigneten In-
vestor für das Gelände zu finden, der ein Kon-
zept für die Nachnutzung der erhaltenswer-
ten Gebäude hat und das konform zu den 

                                                             
334 vgl. Stadt Elmshorn; BIG Städtebau GmbH 2011 S.46 
335 vgl. Klimzug-Nord (2011) 

Anforderungen aus dem Rahmenplan ist.336 
Eine exakte Umsetzung des Rahmenplans gilt 
jedoch als wenig wahrscheinlich. Die Umset-
zung des Rahmenplans in Baurecht dauert 
bereits länger als geplant, die aus verschie-
denen Gründen (siehe Kapitel 5.3.2) zu einer 
Anpassung des Rahmenplans führen werden. 
 
Setzt man das Quartier ins Verhältnis zur 
Stadtgröße (24.000 Haushalte) ist Krückau-
Vormstegens mit 117.000 m² BGF Neubau 
das zentrale Stadtentwicklungsprojekt der 
nächsten Jahrzehnte für Elmshorn. Die min-
destens 550 neu entstehenden Wohneinhei-
ten könnten die Anzahl der Elmshorner 
Haushalte um bis zu drei Prozent erweitern. 

5.2.3 Akteure in Krückau-Vormstegen 

Die Elmshorner Verwaltung sowie die Pla-
nungsbeauftragte B.I.G. Städtebau sind für 
eine Mittelstadt verhältnismäßig breit aufge-
stellt. Für Krückau-Vormstegen ist die Not-
wendigkeit eines Energiekonzeptes bekannt – 
auch gab es Ansätze einer Konzeptentwick-
lung – eine konkrete Bearbeitung des Themas 
steht derzeit noch aus. Der Fokus für Krück-
au-Vormstegen liegt momentan noch in der 
Abstimmung des Rahmenplans mit der Lan-
                                                             
336 vgl. Fronzek, B. (17.07.2013) 

 
Abb.  37: Nutzungsstruktur (Stadt Elmshorn 2011) 
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desbehörde, dem Grundstückskauf und B-
Plan-Vorentwürfen sowie einer Anpassung 
des Konzepts aufgrund wirtschaftlicher 
Zwänge (siehe Kapitel 5.3.2).337 
 
Die Stadtwerke Elmshorn (SWE) sind Eigen-
betrieb der Stadt Elmshorn und damit voll-
ständig in öffentlicher Hand. Das hat den Vor-
teil, dass eine Querfinanzierung durch den 
kommunalen Haushalt zur Initiierung von 
innovativen Projekten möglich wäre – lässt 
man die Haushaltslage Elmshorns außen vor. 
Die SWE sind sowohl Elektrizitätsnetz- als 
auch Gasnetz-, Wassernetz, Schwimmbad- 
und Hafenbetreiber. Die SWE verfügen über 
einige Erzeugungsanlagen, vorrangig kleinere 
BHKW-Module im Stadtgebiet, für die sie als 
Contractor tätig sind, sowie Windkraftanla-
gen im Umkreis von Elmshorn. Die Anlagen 
reichen bei Weitem nicht zu einer vollständi-
gen Versorgung Elmshorns mit Strom und 
Wärme, sodass der Großteil der Energie im-
portiert wird (im Falle von Strom bilanziell 
aus Wasserkraftwerken in Skandinavien). 
Grundsätzlich habe man Interesse an der 
Umsetzung von Konzepten mit erneuerbaren 
Energien, solange diese wirtschaftlich selbst-
tragend seien. Dazu favorisiere man dezent-
rale Energieversorgungsstrukturen338.  
 
Wie bereits erwähnt ist die Elmshorner Poli-
tik – trotz unterschiedlicher Ausrichtungen – 
relativ homogen bezüglich der Vorstellungen 
für Krückau-Vormstegen. Im Stadtverordne-
ten-Kollegium stellen Abgeordnete von SPD 
und Grünen momentan eine stabile Mehrheit 
und bis auf die Grünen haben alle Parteien 
sich auf Volker Hatje als parteilosen gemein-
samen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 
im Herbst 2013 verständigt. Dass Herr Hatje 
keiner Fraktion angehört, im Gegensatz zu 
seiner Vorgängerin Frau Dr. Fronzek (SPD), 
sei daher unproblematisch.339 Nach eigener 
Aussage sieht Herr Hatje die Stadtentwick-
lung als Kernaufgabe seiner Arbeit. Dies ver-
spricht positive Impulse für die Quartiers-
entwicklung Krückau-Vormstegens.340 
 
Die Peter Kölln KGaA ist mit 290 Beschäftig-
ten und einem Jahresumsatz von knapp 100 

                                                             
337 vgl. Fronzek, B. (17.07.2013) 
338 Wionzek, M.; Schuhknecht, S. (20.06.2013) 
339 vgl. Fronzek, B. (17.07.2013) 
340 vgl. Hatje, V. 2013 

Millionen Euro der größte Industriebetrieb 
im Umfeld, bereits seit dem 19. Jahrhundert 
in Elmshorn ansässig. Das Familienunter-
nehmen erzeugt Haferprodukte aller Art und 
verfügt durch die aufwändigen Produktions-
prozesse über einen hohen Energiebedarf, 
der momentan über Strom und Gas von SWE 
gedeckt wird, sowie hohe, jedoch wechselnde 
Abwärmemengen im Bereich von 50°-60°C, 
die zum Teil selbst genutzt werden. Bei der 
Produktion fallen als Abfallprodukt pro Jahr 
10.000 Tonnen Haferspelzen an, die nach EEG 
als regenerativer Brennstoff zertifizierbar  
wären und die momentan für 50 €/t an 
wechselnde Abnehmer verkauft und per LKW 
abtransportiert werden. Von Unternehmens-
seite sei man an einer besseren, lokalen Lö-
sung interessiert. Im Zuge der Planungen für 
ein Heizwerk an der Krückau gab es bereits 
die Idee die benötigte Energie für den Pro-
duktionsprozess über die Spelzen im Heiz-
werk zu erzeugen.341   
 
Der Hefehersteller Assmussen GmbH hat sei-
nen Standort südlich des Quartiers und ver-
fügt über Wärmemengen von 5MWth auf ei-
nem Temperaturniveau von 20° – 30°C, für 
die er schon seit längerem Abnehmer 
sucht.342 Eine energetische Nutzung ist zu 
prüfen. 
 

Die Interessen der lokalen Wirtschaft werden 
unter anderem vom Stadtmarketing Elms-
horn e.V. vertreten. Die Stadt Elmshorn ist 
Mehrheitsanteilseigner und besitzt damit 
einen Großteil des Stimmrechts im Verein. 
Durch die Vernetzung über den Verein ist 
unter anderem ein Gestaltungspakt für die 
Innenstadt entstanden, der Ähnlichkeiten zu 
Buisness Improvment Districts (BID) auf-
weist. Der Prozess der Quartiersneuplanung 
wird von der lokalen Wirtschaft vorwiegend 
unter den Gesichtspunkten Parkraum, der 
möglichen Deckung des Bedarfs neuer Ge-
werbeflächen und attraktiver Außenraumge-
staltung wahrgenommen. Die Umsetzung der 
Maßnahmen gehe vielen Gewerbetreibenden 
nicht schnell genug – ansonsten herrscht nur 
begrenztes Interesse an Krückau-
Vormstegen, sodass  von der lokalen Wirt-
schaft unter momentanen Voraussetzungen 
keine Impulse für das Quartierskonzept zu 

                                                             
341 vgl. Küsel, B. (13.06.2013) 
342 Wionzek, M.; Schuhknecht, S. (20.06.2013) 
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erwarten sind. Die Arbeit des Vereins finan-
ziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zahlung 
en der Stadt. Dementsprechend ist der städti-
sche Einfluss auf die Arbeit des Vereins nicht 
unerheblich.343  
 
Die Grundeigentümer sind für die Quartiers-
entwicklung und das energetische Quartiers-
konzept eine entscheidende Akteursgruppe. 
Auf der einen Seite stehen die Eigentümer 
großer Flächen wie Teppich Kibek (Knecht-
sche Hallen, Kibek-Hochhaus) oder Kölln Flo-
cken (Mietshäuser an Westerstraße). Teppich 
Kibek hält große Grundstücke im Quartier, 
deren Verkauf für die Entwicklung Krückau-
Vormstegens von zentraler Bedeutung ist. Die 
schwierigen Verkaufsverhandlungen schei-
nen momentan einer der Gründe für die sto-
ckende Entwicklung des Quartiers zu sein. 
Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Klei-
neigentümer der Wohngebäude und Einzel-
wohnungen entlang der Straßen Vormstegen 
und Osterfeld. Diese in die Quartiersentwick-
lung einzubinden und für das energetische 
Quartierskonzept als Teilhaber zu gewinnen 
wird für den Erfolg von zentraler Bedeutung 
sein.  
 
Die Erfahrungen aus den Planungen zum 
Heizkraftwerk an der Krückau (siehe Kapitel 
5.9) haben gezeigt, dass – wie auch andern-
orts – durchaus Vorbehalte gegen Energieer-
zeugungsanlagen im Stadtgebiet bestehen. 
Diese Vorbehalte abzubauen wird vor der 
Umsetzung eines energetischen Quartiers-
konzepts zur Aufgabe werden, um Kooperati-
onspartner, Akzeptanz und auch Nutzer zu 
gewinnen. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass es bei einem transparenten Planungs-
prozess nicht zu größeren Widerständen 
kommen wird.344 Ein gesteigertes Interesse 
an der Entwicklung Krückau-Vormstegens  - 
abseits des Erhalts von Parkplätzen oder des 
Baumbestandes – ist in der Elmshorner Be-
völkerung momentan nicht erkennbar.345 
 
Als weiterer Akteur ist die Morgenwelt zu 
nennen. Die Morgenwelt ist eine PR-Agentur 
mit Sitz in Hamburg, die sich in Elmshorn 
hinsichtlich der Aufklärung von Nachhaltig-
keitsaspekten engagiert. 346  Finanziert wird 
                                                             
343 vgl. Kase, M (06.08.2013) 
344 vgl. Fronzek, B. (17.07.2013) 
345 Ebd. 
346 vgl. Hansen, B. (23.07.2013) 

sie dabei von den SWE und der Stadt Elms-
horn, was teilweise zu Glaubwürdigkeits-
problemen bei anderen Akteuren zu führen 
scheint. Daraus ergibt sich eine hohe Erwar-
tungshaltung in Elmshorn an die Morgenwelt, 
die nicht immer eingehalten werden kann, 
wenn es an Rückhalt durch die Elmshorner 
Politik und Verwaltung mangelt. Da energeti-
sche Konzepte auf kommunaler Ebene oft 
vom Engagement von Einzelpersonen abhän-
gen, könnte die Morgenwelt als Partner der 
SWE und der Stadt eine zentrale Rolle in der 
Beteiligung, Bekanntmachung und Marken-
bildung für das Quartier Krückau-
Vormstegen einnehmen und diese Funktion 
mit der vorhanden Lokalkenntnis und der ihr 
immanenten Kreativität übernehmen.   
 
Weitere Akteure sind ortsansässige Woh-
nungsbaugesellschaften wie die Neue Lübe-
cker Norddeutsche Baugenossenschaft eG, die 
ehemals kommunale „Neue GeWoGe Woh-
nungsbaugenossenschaft eG“ oder „Semmel-
haack“, die zu strategischen Partnern bei der 
Quartiersentwicklung werden könnten. Dazu 
kommen die Sparkasse und Volksbank Elms-
horn als lokale Kreditinstitute und die Elms-
horner Zeitung als täglich erscheinende Lo-
kalzeitung. 
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5.3 Bewertung des Rahmenplans und der 
Ausgangslage für ein energetisches 
Quartierskonzept 

Vor der Erstellung des energetischen Quar-
tierskonzepts bedarf es noch einiger Vorar-
beiten: Zuerst wird in der Folge die Aus-
gangssituation für die Erstellung eines ener-
getischen Quartierskonzepts in Krückau-
Vormstegen bewertet. Anschließend wird die 
erwartete Quartiersentwicklung prognosti-
ziert, die sich aus absehbaren Änderungen im 
Rahmenplan sowie Defiziten bzw. Optimie-
rungsbedarfen der Planung ergibt. Ferner 
fehlt es an einer detaillierten Flächenaufstel-
lung für das Quartier, die im Rahmen dieser 
Arbeit erstellt wurde.  
 
Die zentralen Aussagen der Kapitel 5.2 und 
5.3 – Rahmenbedingungen, Planungsstand, 
Annahmen zur Entwicklung - sind in der Ta-
belle 14 auf Seite 93 zusammengefasst und 
bilden die Grundlage für das energetische 
Quartierskonzept Krückau-Vormstegens. 
 

5.3.1 Planungsstand Krückau-
Vormstegen 

Elmshorn ist eine Gemeinde mit stabiler Ein-
wohnerentwicklung, hoher Wirtschaftskraft 
und mit einer intakten Innenstadt, die diverse 
Funktionen für das Umland wahrnimmt. Die 
Naturräume im Umland und im Stadtgefüge, 
das selbstragende Arbeitsplatzangebot sowie 
der Bahnhaltepunkt und die Nähe zu Ham-
burg sind Stärken der Stadt. Gleichzeitig ist in 
den letzten Jahrzehnten eine disperse Sied-
lungsentwicklung und Funktionstrennung 
weiter forciert worden. Unbebaute Flächen 
stehen kaum noch zur Verfügung und die 
Stadt ist zu großen Teilen auf den MIV ausge-
richtet. Insofern ist der Weg den steigenden 
Wohnraumbedarf über eine Innenentwick-
lung zu befriedigen nur folgerichtig. 
 
Der Rahmenplan, der sich am Konzept der 
„Kompakten Stadt der kurzen Wege“ mit dem 
Fokus auf eine Verdichtung und Innenent-
wicklung orientiert, ist begrüßenswert und 
für die Umorientierung hin zu einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung ein wichtiger und 
richtiger Schritt. Vieles bleibt im Konzept 
jedoch noch sehr schemenhaft oder wurde 
schlichtweg nicht berücksichtigt und muss 
nun im Nachhinein angepasst werden. Der 

Rahmenplan ist ein klassisches Beispiel für 
Defizite in der nachhaltigen Quartierspla-
nung: Zuvorderst werden Planungen auf 
Formen und städtebauliche Funktionen aus-
gerichtet, ohne technische Infrastrukturen – 
mit Ausnahme des MIV – eingehender zu be-
rücksichtigen. Dieses manifestiert sich zum 
einen in der Nichtberücksichtigung der lei-
tungsgebundenen Infrastruktur im Gebiet, 
was eine Planungsänderung aufgrund hoher 
Kosten möglicherweise nötig macht. Zum 
anderen werden ökologische Belange oder 
Belange des Klimaschutzes nur unzureichend 
thematisiert und müssen nachträglich inte-
griert werden. Da nachhaltige Stadtentwick-
lung jedoch nur durch integrierte Planung 
erreicht werden kann um mögliche Synergien 
zu nutzen und nicht als Bonus oder nötiges 
Übel aufgrund rechtlicher Vorgaben gesehen 
werden darf, bedarf es einer Überarbeitung 
des Rahmenplans bevor dieser in Planungs-
recht umgesetzt wird. Anhand eines Katalogs 
muss der gesamte Rahmenplan unter den 
Gesichtspunkten nachhaltiger Stadtplanung 
und den jetzt bekannten, neuen wirtschaftli-
chen Erfordernissen angepasst werden. Erst 
dann kann man in die Umsetzungsphase 
übergehen, da sonst eine immerwährende 
Anpassung erforderlich wird. 
 
Der erste Schritt hierzu – eine Skizze für ein 
energetisches Quartierskonzepts – soll im 
weiteren Verlauf dieser Arbeit erfolgen. Eine 
spätere Ergänzung der Bereiche Verkehr, 
Abwasser, Abfallmanagement, Baustoffe und 
Klimaanpassung ist unbedingt erforderlich, 
jedoch nicht Thema dieser Ausarbeitung. 
 
Die Akteurskonstellation zur Umsetzung ei-
nes innovativen energetischen Quartierskon-
zepts in Elmshorn ist denkbar günstig. Das 
Energienetz sowie die Stadtwerke sind kom-
plett in öffentlicher Hand, es herrscht in der 
Politik weitestgehend Konsens über die not-
wendigen Planungsschritte zur Umsetzung 
des Konzepts für Krückau-Vormstegen, die 
Verwaltung und Politik arbeiten anscheinend 
konstruktiv zusammen. Ansässige Industrie-
betriebe sind sich ihrer Verantwortung für 
den Standort bewusst und verhalten sich 
kooperativ. Von der Bevölkerung sind ver-
mutlich keine grundsätzlichen Bedenken ge-
gen Veränderungen im Quartier zu erwarten. 
Mit der Morgenwelt steht Elmshorn ein lokal 
etablierter Partner für Marketing-, Beteili-
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gungs- und Kooperationsprozesse zur Verfü-
gung. Auch weitere Institutionen wie ortsan-
sässige Baugenossenschaften, Stadtmarketing 
e.V. und lokale Medien sind vorhanden.  
 
Trotzdem geschieht in Bezug auf energeti-
sche Quartiersplanung in Elmshorn relativ 
wenig und die Akteure verhalten sich bezüg-
lich innovativer Lösungen im Energiebereich 
eher passiv. Die Mehrzahl der Beteiligten 
scheint im Alltagsgeschäft aufgehalten zu 
werden – man erkennt die Potenziale der 
Planung für Krückau-Vormstegen, verharrt 
jedoch und wartet eher ab, was passiert. Vor-
arbeiten für eine Energiekonzepterstellung 
für Krückau-Vormstegen bleiben in Ansätzen, 
es fehlt die Initiative zur Einleitung und Ver-
stetigung eines Planungsprozesses.  
 

5.3.2 Annahmen zur Quartiersentwick-
lung 

Der langfristige Umsetzungszeitraum ver-
bunden mit der bereits mehrere Jahre zu-
rückliegenden Rahmenplanaufstellung wird  
zu Änderungen in den Planungen für Krück-
au-Vormstegen führen, die sich bereits jetzt 
abzeichnen. Es gibt einige Aspekte, die neben 
energetischen Belangen, überprüft werden 
sollten – gerade vor dem Hintergrund der 
Bedeutung des Quartiers im Stadtgefüge. Im 
Folgenden werden diese Positionen aufge-
führt und darauf basierend, Prognosen hin-
sichtlich der Quartiersentwicklung und wei-
terer relevanter Faktoren für das energeti-
sche Quartierskonzept erstellt. 

Erwartete Rahmenplananpassungen 

Ende 2012 hat das Stadtverordnetenkollegi-
um den Neubau des Rathauses für Elmshorn 
beschlossen.347 Es stehen drei Standorte um 
den Buttermarkt im Quartier Krückau-
Vormstegen zur Auswahl (siehe Abb.  38). Die 
NF soll bei etwa 6.650 Quadratmetern liegen 
und der Baubeginn ist für 2018 anvisiert.348 
Im 2011 aufgestellten Rahmenplan war keine 
Fläche für das Rathaus vorgesehen, sodass es 
zu Bebauungs- sowie Nutzungsänderungen 
gegenüber dem ursprünglichen Rahmenplan 
kommen wird.  
 

                                                             
347 vgl. shz.de 2013b 
348 vgl. Pietrucha, M. (10.10.2013) 

Gleichzeitig ist die Verlegung der Schauen-
burgerstraße, wie im Rahmenplan vorgese-
hen, noch umstritten: Aufgrund finanzieller 
und technischer Aspekte wird von Teilen der 
Elmshorner Verwaltung und Politik eine Bei-
behaltung des Status Quo favorisiert, was den 
Grundideen des Rahmenplans zuwiderläuft. 
Es werden derzeit mehrere Varianten ge-
prüft, eine endgültige Entscheidung sei je-
doch noch nicht gefallen. In jedem Fall ist von 
einer Anpassung der Planungen um den But-
termarkt herum auszugehen. Die angestrebte 
Nutzungsmischung mit vorwiegend Einzel-
handel und Dienstleistungen um den Butter-
markt erscheint nicht der aktuellen Nachfra-
ge zu entsprechen, sodass hier auch andere 
Lösungen und damit Gebäudetypologien 
denkbar wären. Schwierigkeiten mit der Bau-
substanz der Knechtschen Hallen sowie eini-
ge weitere Unwägbarkeiten lassen eine voll-
ständige Nutzung der Hallen für kulturelle 
Zwecke momentan als fraglich erscheinen. Es 
bleibt abzuwarten, welche Hallen sich als 
erhaltenswert erweisen und wie diese für das 
Quartier sinnvoll genutzt werden können.349  
 
Bereits für 2013 wurde mit dem Beginn von 
Baumaßnahmen gerechnet. Dieses ist selbst 
für das nächste Jahr noch nicht absehbar. 
Gründe hierfür sind vielfältig (siehe Kapitel 
5.4.2). Es ist durch die Verzögerungen von 
einer Anpassung des Zeitplans und die ge-
stiegenen technischen Anforderungen von 
einer Anpassung der Energie- und damit  der 
Baustandards im Quartier auszugehen.350 

 
                                                             
349 vgl. Fronzek, B (17.07.0213) 
350 vgl. Petersen, C. 2010 

 

Abb.  38: Erwartete Änderungen des Rahmenplans für  
Krückau-Vormstegen (Eigene Darstellung) 
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Optimierungsmöglichkeiten 

Die in der Folge genannten Möglichkeiten zur 
Optimierung der Rahmenplanung leiten sich 
teilweise aus Änderungen des Rahmenplans 
ab. Gleichzeitig ergeben diese sich auch aus 
Erkenntnissen des Autors, die während des 
Planstudiums, Ortsbegehungen und Inter-
views gemacht worden sind. In diesen spie-
geln sich funktionale aber auch allgemeine 
Erfordernisse der nachhaltigen Stadt wieder.  
 
So erfordern die Diskussion um die Ver-
schränkung der Schauenburgerstraße, der 
Rathausneubau, eine sowohl vom Autor als 
auch diversen Interviewpartnern angezwei-
felte Umsetzbarkeit des Einzelhandelskon-
zepts am Buttermarkt oder Anmerkungen zur 
ökologischen Qualität des Entwurfs351 eine 
Neuplanung des Bereichs zwischen Butter-
markt und der Krückau. In diesem Zusam-
menhang wäre auch eine oft geforderte bauli-
che Freistellung der Krückau mit Marktnut-
zung zu diskutieren. Diese Maßnahmen er-
fordern, unabhängig vom Ausgang, eine Neu-
parzellierung und ermöglichen unter Um-
ständen eine städtebauliche Verdichtung, die 
auch allgemein anzuraten ist, ebenso wie eine 
bauliche Fassung um das neue Rathaus und 
den Buttermarkt. 
 
Dementsprechend bedarf es auch einer An-
passung des Verkehrskonzepts, bei der eine 
Heraushaltung des MIV aus den zentralen 
Quartiersbereichen, entgegen öffentlicher 
Diskussion, zumindest ernsthaft in Erwägung 
gezogen werden sollte. Ein alternatives Mobi-
litätskonzept mit Elementen wie Car-Sharing, 
Fahrradboxen oder in Elmshorn bereits vor-
handene Ansätze für E-Mobilität sollte er-
stellt werden, um Synergien zum Energiekon-
zept herzustellen. In diesem Zusammenhang 
kann auch eine Süderschließung und damit 
Südausrichtung der Gebäude erfolgen, um 
eine solare Optimierung mit sinnvoller Dach-
ausrichtung zu erreichen.  

 
Aufgrund der langfristigen Planungsausrich-
tung und vermutlich durch verschiedene In-
vestoren zu realisierende Teilabschnitte be-
darf es eines Motivs bzw. Gestaltungsleit-
fadens für das Quartier, der in dieser Form 
noch nicht besteht. Für verschiedene Berei-
che müssen Vorgaben für Investoren entwi-
                                                             
351 vgl. Klimzug-Nord (2011) 

ckelt und rechtlich verankert werden – dieses 
sind im Idealfall neben dem energetischen 
Quartierskonzept Anforderungen an Nutzung 
(inkl. Einzelhandelskonzept), Gestaltung, 
Materialität und ökologische Qualität.  
 
Die im südlichen Bereich des Quartiers gele-
genen Konversionsgebäude (Knechtsche Hal-
len und das Teppich-Kibek-Haus) könnten 
mit alternativen Arbeits-, Erwerbs- und Be-
triebsformen, die sich zum Beispiel am Mo-
dell „Grundbau und Siedler“ von BeL Sozietät 
für Architektur BDA orientieren, umgenutzt 
werden.352 

Prognostizierte Quartiersentwicklung  
Das energetische Quartierskonzept basiert 
auf den Annahmen, dass die Entwicklung sich 
weiterhin verzögert, sodass höhere Energie-
standards nötig werden. In der Folge kommt 
es zu einer Anpassung des Rahmenplans auf-
grund der Rathausplanung und Umplanungen 
im Bereich des Buttermarkts. Wie diese aus-
fallen spielt kaum eine Rolle, da dieser Be-
reich unabhängig von städtebaulicher Aus-
richtung als eine Versorgungszelle angesehen 
wird (vgl.  Abb.  39, Seite 91).  

 
Mit der allgemeinen Verzögerung wird sich 
auch der Baubeginn für das neue Rathaus 
mindestens auf 2019 verschieben. Dement-
sprechend wird Passivhausstandard zur Min-
destenergieanforderung. Da der Bau des Rat-
hauses als Startschuss für eine großflächige 
Entwicklung des Quartiers angesehen wird, 
könnte davon auch eine Signalwirkung für die 
Energie- und Nachhaltigkeitsstandards der 
übrigen Gebäude einhergehen. 
  
Es werden größere Einzelhandelsflächen um 
den Buttermarkt herum gebaut – allerdings 
in geringerem Maße als geplant, da die Nach-
frage hierfür nicht gegeben ist. Dementspre-
chend wird der Wohnanteil höher ausfallen.  
Dieses auch um den Wohnraumbedarf, her-
vorgerufen durch die prognostizierte und 
eintretende  positive Bevölkerungsentwick-
lung, zu bedienen. Es kommt zu einer bauli-
chen Verdichtung und die Knechtschen Hal-
len werden in Teilen in einer Mischnutzung 
entwickelt. 
  

                                                             
352 vgl. IBA Hamburg 2013 
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Flächenermittlung 

Der Rahmenplan für Krückau-Vormstegen ist 
hinsichtlich Flächenangaben unkonkret. In 
einem Anhang zum Rahmenplan sind die 
Grundflächen der Einzelgebäude aufgeführt. 
Diese wurden im Rahmen dieser Arbeit mit 
den Angaben aus dem Rahmenplan zu Ge-
schossigkeit und Bautypologie kombiniert um 
so die BGF zu errechnen. Auch für die Nut-
zungen der einzelnen Baublöcke sind die An-
gaben recht vage. Dieses führte zu der Not-
wendigkeit der Erstellung von Baufeldern, 
ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit, um je 
nach Charakter des Baufelds die jeweiligen 
Nutzungen besser abschätzen zu können. 
Daraus ergibt sich gleichzeitig der Vorteil, 
dass die Energiebedarfe und Energieversor-
gungsvarianten wesentlich kleinteiliger ab-
gebildet werden können. Vor dem Hinter-
grund der langfristigen Entwicklung des 
Quartiers, mit den verschiedenen Anforde-
rungen, ist ohnehin davon auszugehen, dass 
es zu Insellösungen oder einer Quartierstei-
lung kommen könnte. Insgesamt wurde für 
Krückau-Vormstegen bei Fertigstellung aller 
13 Bauabschnitte eine Bruttogeschossfläche 
von knapp 175.000 Quadratmetern ermittelt. 
 

Das Verhältnis von BGF zur Nutzfläche wurde 
mit 0,6 festgesetzt, was etwas über dem 
Standard für die Wohnbebauung im Mehrfa-
milienhaus ist, jedoch gleichzeitig etwas un-
ter dem Standard für Gewerbebauten.353 Ein 
Mittelwert scheint hier aufgrund der hohen 
Gewerbeanteile im Quartier sinnvoll. In Ver-
bindung mit der erwarteten Wohnstruktur 
(Familien und Seniorenwohnen) ist von einer 
durchschnittliche Wohnungsgröße im Neu-
bau von 75 Quadratmetern auszugehen, was 
dem Durchschnitt Hamburgs entspricht und 
in der zentralen Lage im Stadtgebiet begrün-
det ist.354  
 
Daraus ergeben sich etwa 550 Wohneinhei-
ten im Neubau, sowie 210 Wohneinheiten im 
Bestand. Dazu kommen etwa 36.500m² BGF 
im Neubau und 26.500m² BGF Gewerbeflä-
chen im Bestand, sowie Flächen für Kultur 
und öffentliche Einrichtungen von etwa 
20.000m² BGF. In den Abbildungen 31 und 32 
sind diese, nach Baufeldern gegliedert, darge-
stellt. Eine genaue Gebäude- und Flächenauf-
stellung befindet sich im Anhang. 
 

                                                             
353 vgl. Kalusche, W. 2010 
354 vgl. Statistikamt Nord 2012 

 
Abb.  39: Bildung von Baufeldern und Nummerierung von Bestandsgebäuden (Eigene Darstellung) 
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Abb.  40: BGF Aufteilung Neubau / Bestand aufgeteilt nach Baufeldern (Eigene Darstellung) 

 
Abb.  41: BGF nach Nutzungen in den Teilbereichen Krückau-Vormstegens (Eigene Darstellung) 
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355 vgl. shz.de (2013b) 

Zusammenfassung planerischer Rahmenbedingungen Krückau-Vormstegen  

Gebietstyp � Sanierungsgebiet (Sonderrechte nach §142 BauGB) 
Momentaner Planungsstatus � Beschlossener Rahmenplan 

� Zentrale Grundstückskäufe abgeschlossen 
� Anpassung des Rahmenplans / Abstimmung mit Innenministerium 
� Vorbereitung von FNP- sowie B-Planänderungen 

Größe � 18,5 Hektar 
Finanzierung der Maßnah-
men 

� Zu je einem Drittel der Bund, das Land Schleswig-Holstein und die Stadt 
Elmshorn 

Verkehrsanbindung � Diverse ÖPNV-Haltepunkte im Gebiet 
� Überregionaler Bahnhaltepunkt: 200 Meter 
� Autobahnanschluss: 4.500 Meter 

Bebauungsstruktur heute � Leerstehende Gewerbehallen und Parkplätze (Norden und Zentrum) 
� Kleinteilige gründerzeitliche Wohnbebauung (Süden) 
� Als Parkplätze genutzte Brachflächen an der Krückau 

Zielsetzung � Mischgebiet als Erweiterung der Innenstadt 
� Schaffung neuer Einzelhandels- und Gewerbeflächen 
� Ausbau als Wohnstandort 
� Kulturelle- und Verwaltungsnutzungen 

Geplante Bebauungsstruktur � Erhalt und Umnutzung der Industriehallen im Zentrum 
� Erhalt der Wohnbebauung im Südwesten 
� Erhalt der historischen Markthalle auf dem Buttermarkt 
� Neubau von gereihten Stadthäusern im Süden 
� Blockrandbebauung (dreigeschossig plus Staffel) im Norden am Butter-

markt (Wohnen, Gewerbe, EZH, Rathaus) 
� Mehrgeschossige (fünf bis sechs Vollgeschosse) Wohnbebauung im Westen 

Geplante Freiraumstruktur � Großer Freiraumkorridor von Ost nach West zwischen Hafen, Buttermarkt 
und Bahnunterführung 

� Grünraum entlang Bahntrasse 
� Pocketparks an der Krückau 

Geplante Verkehrsstruktur � Verkehrsberuhigung mit Herausnahme des MIV aus der Innenstadt, durch 
Ringstraße (Hafenquerspange, Westerstraße, Berliner Straße) 

� Neuordnung des ruhenden Verkehrs im Quartier 
Flächen � Erhalt/Umnutzung Bestand: 56.000m² BGF  

- Wohnen: 22.000m² BGF (210 Wohneinheiten) 
- Gewerbe: 24.000m² BGF 
- Kultur: 9.500m² BGF 

� Neubau: 119.000m² BGF  
- Wohnen: 68.000m² BGF (544 Wohneinheiten) 
- Gewerbe: 38.500m² BGF 
- Kultur: 2.000m² BGF 
- Öffentliche Einrichtungen: 10.000m² BGF 

Ursprünglicher Zeitplan � Umsetzung stufenweise bis 2030-35 von Nord nach Süd 
� Geplante Realisierung der ersten Hochbaumaßnahmen in 2013 

Aktualisierter Zeitplan � Erster Abriss und temporäre Zwischennutzung von Gewerbegebäuden 
wurde Mitte 2013 eingeleitet. 

� Baubeginn des Rathauses für 2018 geplant. Damit könnte der Beginn für die 
übrige Flächenentwicklung einhergehen.355  

Weiteres � Neugestaltung des Bahnhaltepunkts 
� Einzelhandelskonzept Elmshorn 
� Entwicklung der „Marke Elmshorn“  

Annahmen zur  
Quartiersentwicklung 

� Weitere Bauverzögerung um 1-3 Jahre 
� Anpassung des Rahmenplans: Rathaus Neubau, Straßen-und Baufeldneu-

ordnung Buttermarkt/Krückau, Teilsanierung Knechtscher Hallen 
� Umsetzung in einzelnen Bauabschnitten (siehe Seite 91) 

Tabelle 14: Zusammenfassung planerischer Rahmenbedingungen Krückau-Vormstegen (Eigene Darstellung) 
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356 vgl. shz.de (2013a) 
357 vgl. Statistisches Bundesamt 2013c 
358 vgl. Statistisches Bundesamt 2013d 
359 vgl. Statistisches Bundesamt 2013e 

Energetische Rahmenbedingungen  Krückau-Vormstegen  

Energieversorgung Elms-
horn/Krückau-Vormstegen 

� Wärmeversorgung: 85 Prozent zentrale Einzelöfen über Gas und Heizöl 
� Stromversorgung: Über den städtischen Grundversorger Stadtwerke Elms-

horn. Bilanzieller Strombezug aus erneuerbaren Energien und KWK außer-
halb des Gemeindegebiets. 

� Etwa 200 PV-Anlagen in Elmshorn installiert (etwa 2,5 GWh)356 
� Solarthermie/Geothermie in Elmshorn nicht relevant, jedoch vorhanden. 

Aussagen zur Energie und 
nachhaltiger Quartiersent-
wicklung im Rahmenplan 

� Gebäudemindeststandard: EnEV 2009 / Primärenergiebedarf maximal 
60kWh/m²a 

� BHKW, Solar- und Erdwärmepotenzial ist zu prüfen 
� Regenversickerungsflächen sind vorzuhalten 
� Prüfung von Gründächern 

Akteure � Stadt Elmshorn (Verwaltung, Politik und B.I.G. Städtebau) 
� Stadtwerke Elmshorn (Grundversorger / Netzeigentümer) 
� Grundstückseigentümer  

- Diverse Einzeleigentümer (Altbauten) 
- Teppich Kibek (Gewerbehallen sowie Teppich Kibek Hochhaus) 
- Stadt Elmshorn 
- Peter Kölln KGaA 

� Lokale Industriebetriebe (Peter Kölln KGaA / Assmussen GmbH) 
� Lokale Gewerbetreibende (Vertreten durch Stadtmarketing Elmshorn e.V.) 
� Wohnungsbaugesellschaften / Investoren 
� Nutzer des Quartiers / Elmshorner Zivilgesellschaft 
� Weitere Akteure (u.a. die Morgenwelt GmbH, Sparkasse Elmshorn, Elms-

horner Nachrichten, lokales Handwerk, Umweltverbände) 
Tabelle 15:  Energetische Rahmenbedingungen  Krückau-Vormstegen (Eigene Darstellung) 
 

Annahmen für das energetische Quartierskonzept Krückau-Vormstegen  

Klimaveränderungen � Werte des norddeutschen Klimaatlasses für die Metropolregion Hamburg 
bis 2100: Zunahme des Niederschlags (+9%), Zunahme der Sturmintensität 
(+3%), Abnahme Sonnenscheindauer (-4 bis -7%), Zunahme Vegetationspe-
riode (+51 bis +84 Tage), Temperaturzunahme (+2° bis +4,7°), Zunahme 
Sommertage (+7 bis +42 Tage), Abnahme Wintertage (-16 bis -48 Tage). 
Dementsprechend ist ein Absinken des Heizwärmebedarfs, bei gleichzeiti-
ger Erhöhung des Kältebedarfs zu erwarten. 

Energiebedarf � Gebäude: Wärmebedarf entsprechend den EnEV-Anforderungen stark ab-
sinkend. Strombedarf tendenziell leicht steigend. 

� Verkehr: Energiebedarf in etwa gleichbleibend. Zunehmende Bedeutung 
von E-Mobilität, damit Anstieg Strombedarf.  

Rohstoff- bzw.  
Endenergiepreise 

� Die Teuerungsrate fossiler Brennstoffe lag im langjährigen Mittel bei 3-5% 
p.a. Für Biomethan und Holzpellets zwischen 1-2% p.a. Die Endenergieprei-
se für Strom/Wärme stiegen im Schnitt um 6% p.a.357 

� Daher wird für Energie aus fossilen Energieträgern mit einer jährlichen 
Teuerungsrate von 6% p.a. kalkuliert. Bei allen anderen mit 2 % p.a. 

Inflationsrate / Baukosten � Entsprechen sich und liegen bei +2 % p.a.358, 359 
Technische Entwicklung bis 
2025 

� Dämmstoffe: Leichte Preissenkung durch Marktausdifferenzierung 
� Energiegewinnung: Kostensenkung im Bereich PV (10% p.a.), Geothermie 
� Verteilung und Speichertechnologien: Moderater, stetiger Preisrückgang 

Entwicklung nationales Ener-
gierecht 2025 

� EnEV: Steigerung der Anforderung für Neubauten auf Passivhausstandard 
(15 kWh/m²a) bis EnEV 2021 (siehe Tabelle 19, Seite 101). 

� Steigerung KfW-Standards, Beibehaltung, jedoch Absenkung der Förderung. 
� EEG/KWKG: Deutliche Absenkung der Einspeisevergütung ab 2015 für PV. 

Ab 2020 deutliche Absenkung für Geothermie, sodass ab diesem Zeitpunkt 
die Eigennutzung durchweg wirtschaftlicher ist. KWK-fossil wird eingestellt 

� EEWärmeG: Erhöhung Anteil EE an Gebäudewärmeversorgung. 
Tabelle 16:  Annahmen für das energetische Quartierskonzept   
Krückau-Vormstegen (Eigene Darstellung) 
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5.4 Planungsverfahren zur Erstellung des 
energetischen Quartierskonzepts für 
Krückau-Vormstegen  

Bei den in Tabelle 14 bis Tabelle 16 dargestell-
ten Rahmenbedingungen für Krückau-
Vormstegen fällt die künftige und bereits 
bestehende Zweiteilung des Quartiers von 
Funktion und Struktur auf: Der nördliche 
Bereich entlang der Krückau wird eine Mi-
schung aus Einzelhandel, Büro und Wohnnut-
zung sein – vollständig im Neubau errichtet. 
Der südliche Bereich entlang der Straße Vor-
mstegen und südlich der Knechtschen Hallen 
besteht in seiner Struktur bereits jetzt zu 
großen Teilen. Die bestehenden Gebäude 
werden durch punktuelle Neubauten ergänzt, 
sodass ein relativ ruhiges Wohnquartier mit 
Büro- und Gewerbeflächen zur Westerstraße 
hin entstehen wird. Wie sich diese Situation 
räumliche darstellt ist auf Abb.  42 abgebildet. 

 
Betrachtet man die absoluten Zahlen besteht 
ein Drittel der etwa 175.000 Quadratmeter 
BGF bereits jetzt, ähnlich sieht es für 
Wohneinheiten aus – 210 von insgesamt 754 
Wohneinheiten bestehen bereits heute.  
 
Aus dieser Zweiteilung des Quartiers ergeben 
sich auch zwei Aufgabenfelder für das ener-
getische Quartierskonzept: 
 
a) Erstellung eines Energiekonzepts für den 

Neubau – bestehend aus effizienter Ener-
gieversorgung und geringem Energiebe-
darf durch energieeffizienten Städtebau. 
 

b) Erstellung eines Energiekonzepts für den 
Bestand durch Nutzung der Energiever-
sorgungsstruktur für den Neubau - beste-
hend aus energetischem Sanierungskon-
zept zur Absenkung des Energiebedarfs 
und Umbau der Energieversorgung. 

5.4.1 Ziele für und Bedingungen an das 
energetische Quartierskonzept 

Diese beiden Schritte haben zum Ziel den 
Gesamtenergiebedarf des Quartiers zu ver-
ringern, den Restbedarf durch erneuerbare 
Energien zu decken und so einen Beitrag zu 
einem nachhaltigen Quartier Krückau-
Vormstegen zu leisten. Zu einem energetisch 
nachhaltigen Quartier gehören noch weitere 
Belange wie Verkehr, Abwasser, Baumateria-
lien oder Grünräume – diese werden im 
Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet wer-
den können. Eine Überprüfung und Anpas-
sung der bestehenden Planung ist jedoch 
dringend erforderlich. 
 
Aus der Sicht des Autors ergeben sich für die 
Stadt Elmshorn die folgenden Bedingungen, 
die mit dem energetischen Quartierskonzept 
vereinbar sein müssen:  
 
� Schaffung von Gewerbe- und Wohnflächen 

entsprechend der zukünftigen Nachfrage. 
� Schaffung von günstigem Wohnraum. 
� Zentrumsentwicklung Elmshorn. 
� Schaffung sozialer Einrichtungen etc. 
� Finanziell darf es keine weitere Belastung 

für den kommunalen Haushalt geben. 
� Ökologisch darf es keinen weiteren nega-

tiven Einfluss auf die Gesamtstadt geben. 

5.4.2 Bisherige Umsetzungshemmnisse 
für die energetische  Quartierspla-
nung und Quartiersentwicklung 

Aufgrund folgender Hemmnisse ist eine ener-
getische Quartiersplanung bisher noch nicht 
eingeleitet worden: 
 
� Es fehlt (deutschlandweit) an Sensibilität 

für die Bedeutung des Themas Energie. 
� Die politischen Strukturen in Elmshorn 

könnten innovationsfreudiger sein. 
� Die Verwaltung scheint stark sektoral or-

ganisiert zu sein. 
� Schwierigkeiten beim Erwerb von Grund-

stücken entlang der Krückau 
� Es fehlt ein klares Leitbild bzw. eine Vision 

für Krückau-Vormstegen. Ohne Begeiste-
rung – auch in der Bevölkerung – wird ei-
ne Umsetzung schwierig. 

� Folglich führt dieses zu einer Passivität 
der Akteure in Elmshorn und damit fehlt 
es auch an jemandem, der die dringend 
benötigte Initiative übernimmt. 

 
Abb.  42: Gebietstrennung nach Neubau (rot) und Bestand 
(blau) (Eigene Darstellung) 
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5.4.3 Aufgabenfelder 

Aufgrund der Parallelität von Neubau und 
Bestandssanierung ergeben sich umfangrei-
che Aufgabenfelder in allen Dimensionen der 
energetischen Quartiersplanung (siehe Abb.  
43). Besonders die Ansprache und Aktivie-
rung der Eigentümer und die Koordination 
mit der technisch-organisatorisch-rechtlichen 
Planung für den Neubau werden zu zentralen 
Herausforderungen für das energetische 
Quartierskonzept. 

5.4.4 Verfahren zur Erstellung und Impli-
kation des energetischen Quartiers-
konzepts  

Aufgrund der Komplexität des Quartiers 
Krückau-Vormstegen, mit der Zweiteilung in 
Bestandssanierung und Neubau, sowie der 
damit verbundenen Mehrdimensionalität des 
erforderlichen Planungsprozesses bedarf es 
einer integrierten und projektbezogenen Pla-
nungsstrategie. Nur durch eine Arbeitsgruppe 
die sich aus allen relevanten Verwaltungsbe-
reichen und Akteuren im Quartier zusam-
mensetzt lässt sich das Ziel eines energetisch 
nachhaltigen Quartiers erreichen. In einem 
ersten Schritt geht es um die Überwindung 
der genannten Hemmnisse. Zentral hierfür ist 
die Schaffung des Bewusstseins für die Be-
deutung energetischer Belange in Quartieren 
und der Einleitung einer Diskussion zwischen 
Elmshorner Verwaltung, Politik und den 
Stadtwerken Elmshorn über die Gestal-
tungsmöglichkeiten für ein energetisch und 
anderweitig möglichst nachhaltiges Quartier.  

Die Initiative muss von der Elmshorner Ver-
waltung ausgehen. Die Vorarbeit – also Iden-
tifikation der Akteure, Vorbereitung der Ak-
teursansprache, Festlegung des Verfahrens 
und die Finanzierung – läge in der Hand der 
Stadtplanungsabteilung in der Elmshorner 
Verwaltung. Im Idealfall wäre der Bürger-
meister Elmshorns Schirmherr der Arbeits-
gruppe, der die entsprechenden Akteure per-
sönlich anspricht und von der Bedeutung der 
Zusammenarbeit für ein energetisches Quar-
tierskonzept mit dem Ziel eines nachhaltigen 
Quartiers Krückau-Vormstegen überzeugt. In 
der weiteren Arbeit müsste der Bürgermeis-
ter nicht aktiv mit eingebunden sein. Seine 
Aufgabe könnte vorrangig die Repräsentation 
der Arbeitsgruppe in der Öffentlichkeit sein, 
um eine möglichst breite Unterstützung zu 
gewährleisten und die Bedeutung des Vorha-
bens mit seiner Präsenz zu unterstützen.  
 
Im Wesentlichen geht es um den Aufbau einer 
Arbeitsgruppe, in der alle relevanten Akteure 
vertreten sind und die gleichzeitig über die 
nötige Planungskompetenz verfügt, um Stra-
tegien zu entwickeln, die auch umsetzbar 
sind. Die Öffentlichkeitsarbeit wird während 
des gesamten Planungsprozesses entschei-
dend sein. Daher sollten bereits frühzeitig 
strategische Partner wie die Morgenwelt, 
Stadtmarketing Elmshorn, die Elmshorner 
Zeitung, Wohnungsbaugesellschaften und die 
Elmshorner Sparkasse in den Prozess invol-
viert werden. 
 
Entscheidend für die Wirksamkeit der Ar-
beitsgruppe ist die Mitgliedschaft von Ent-
scheidungsträgern aller Akteursgruppen: Nur 
wenn ausreichend Kompetenzen vorhanden 
sind kann die Umsetzung des energetischen 
Quartierskonzepts gelingen. Die Steuerung 
des Prozesses muss hauptsächlich bei der 
Elmshorner Verwaltung sowie in Teilen bei 
den Stadtwerken Elmshorn liegen. Dabei geht 
es um die Etablierung der Idee eines energie-
effizienten, nachhaltigen Quartiers. Wie die-
ses konkret aussieht – Energiekennwerte, 
Mobilität, Baumaterialien und mehr - ist von 
den beteiligten Akteuren abhängig.  
 
Die erste Aufgabe der Arbeitsgruppe nach 
erfolgreicher Findung wird die Festlegung 
des Planungsumfangs, die Formulierung ge-
meinsamer Ziele bzw. eines Leitbilds für das 
Quartier und Indikatoren zur Überprüfung  

 

 
Abb.  43: Aufgabenbereiche bzw. Herausforderungen für das 
energetische Quartierskonzept Krückau-Vormstegen  
(Eigene Darstellung) 
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der Zielerreichung sein. Nur wenn alle Akteu-
re bereits frühzeitig ein gemeinsames Ziel 
haben ist Motivation und Kontinuität bei der 
Umsetzung - der Zielerreichung - möglich. 
Dabei schadet es nicht sich hohe Ziele zu set-
zen. Denn die Ziele nach unten anzupassen ist 
im Laufe des Prozesses immer noch möglich – 
umgekehrt kaum. Anschließend werden die 
Rahmenbedingungen wie die Erfassung des 
Bestands, Prognosen zur zukünftigen Quar-
tiersentwicklung und Finanzierung geklärt 
werden müssen. Wenn die Finanzierung steht 
können Fachplaner mit der technischen Kon-
zepterarbeitung beauftragt werden.  
 
Die technische Konzeptarbeit - bestehend aus 
Bestandsaufnahme, Erfassung Energiebedar-
fe, Erfassung Energiepotenzial, Variantener-
stellung und Maßnahmenentwicklung zur 
planerischen Umsetzung des technischen 
Konzepts - kann von einem externen Energie-
fachplaner übernommen werden. Dessen 
Ergebnisse werden anschließend von der 
Arbeitsgruppe für die planerische Umsetzung 
vorbereitet. Mit der Beauftragung eines ex-
ternen Fachplaners sind Kosten verbunden, 
die sich allerdings Ko-finanzieren lassen. 

5.4.5 Finanzierung des Konzepts 

Letztendlich werden zwei aufeinander abge-
stimmte technische Konzepte erstellt. Wenn 
sich ein Teil davon über Drittmittel finanzie-
ren lässt, sollte diese Möglichkeit genutzt 
werden und muss in der Folge geprüft wer-
den. Krückau-Vormstegen als Sanierungsge-
biet ist ein gutes Beispiel für den Stadtumbau 

und ist nach Auskunft der KfW gegenüber 
dem Autor als förderfähig anzusehen.  
 
Durch die Zweiteilung des Quartiers und da-
mit auch durch die zwei Aufgabenstellungen 
ist die Bewerbung auf Mittel des KfW-
Programms 432 „Energetische Stadtsanie-
rung“ möglich. Laut Aussage der KfW ist es 
erwägbar Quartiere beliebig festzulegen, da 
es bei der KfW keine einheitlichen Standards 
hierfür gibt. So erscheint eine Bewerbung 
und Nutzung der KfW-Förderung im südli-
chen Teil, dem „Quartier Vormstegen“ mit der 
Aufgabe der Bestandssanierung, sinnvoll. 
 
Eine Kostenübernahme durch die KfW von 65 
Prozent sowie weitere 20 Prozent durch das 
Land Schleswig-Holstein könnten die Erstel-
lung eines Sanierungskonzepts und anschlie-
ßend einen Sanierungsmanager größtenteils 
finanzieren. Die Sanierung ist auch die größte 
Herausforderung, da für den Neubau lediglich 
Energiestandards definiert und diese baupla-
nungs- oder vertragsrechtlich festgeschrie-
ben werden müssen. Dieses könnte entweder 
– je nach Kapazität – direkt in der Elmshorner 
Verwaltung geschehen oder als Auftrag an ein 
externes Energieplanungsbüro vergeben 
werden. Der finanzielle Aufwand bliebe so 
überschaubar.  
 
In den folgenden fünf Abschnitten sind die 
nötigen Schritte für das technische Konzept 
bereits skizziert. 
 
 

 

 
Abb.  44: Planungsprozess des energetischen Quartierskonzepts Krückau-Vormstegen (Eigene Darstellung) 
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5.5 Bewertung des Bestands hinsichtlich 
des energetischen Zustands  

Der Autor hat die 35 Bestandsgebäude hin-
sichtlich Gebäudealter, der Grund-, Bruttoge-
schoss- und der sich daraus ableitenden 
Nutzfläche, sowie baulichem Zustand und 
äußerlich sichtbaren Sanierungen erfasst und 
bewertet. Da für die meisten Gebäude keine 
genauen Werte vorlagen wurden die Daten 
während mehrerer Ortsbegehungen gesam-
melt und systematisiert. Aus diesen Daten 
wurden Energieverbräuche anhand von 
Richtwerten nach Gebäudealtersklassen ab-
geleitet360. Je nach baulichem Zustand und 
sichtbaren Sanierungsmaßnahmen wurden 
diese Werte anschließend angepasst.  
 
Zudem wurde der sogenannte „Preboundef-
fekt“ einkalkuliert, nachdem der tatsächliche 
Energieverbrauch im Gebäudebestand auf-
grund des angepassten Nutzerverhaltens um 
einiges niedriger ist als dieser rechnerisch 
sein sollte. 361  Erfahrungen haben gezeigt, 
dass der tatsächliche Wärmebedarfs des Ge-
bäudebestands in Deutschland mit 149 
kWh/m²a deutlich von den erwarteten 
225kWh/m²a abweicht.362 Dieses wurde für 
den energetisch schlechten Altbaubestand in  
Krückau-Vormstegen näherungsweise mit 
einem Abzug von 15 Prozent des rechneri-
schen Wärmebedarfs berücksichtigt, was für 
die spätere Betrachtung von Energieeinspar-
potenzial und Amortisation von Sanierungs-
maßnahmen relevant ist. 
 
Einige der Wohn- und Gewerbeeinheiten im 
Gebiet stehen zurzeit zum Verkauf bzw. zur 
Vermietung. Die vorhandenen Angebote 
wurden vom Autor erfasst um die gemachten 
Annahmen bezüglich Nutzfläche, Gebäudeal-
ter, Wärmebedarf und Heizungssystem zu 

                                                             
360 vgl. Diefenbach, N. et al. 2011 
361 Galvin, R.; Blank, M.S. 2012 
362 Ebd. 

überprüfen. So liegen für vier der 35 Be-
standsgebäude nach Rücksprache mit Eigen-
tümern bzw. Maklern genauere Daten vor. 
Der Abgleich der Daten mit den Annahmen 
der Ortsbegehung bestätigte diese ausnahms-
los, sodass die Annahmen bezüglich des Ge-
bäudebestands in Krückau-Vormstegen als 
realistisch angesehen werden. 
 

 
Die Mehrheit der Gebäude wurde in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichtet und 
ist in der Regel 2- bis 3-geschossig mit Staffel. 
Dazu ist der bauliche Zustand in den südli-
chen Bereichen um die Straße Osterfeld und 
östlich Vormstegen mehrheitlich mäßig bis 
schlecht. Lediglich ein Drittel des Gebäudebe-
stands ist in einem guten Zustand (siehe Abb.  
46). Die übrige Bebauung weist bereits äu-
ßerlich erhebliche Mängel auf. So sind auch 
nur an weniger als an einem Drittel der Ge-
bäude äußerliche Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt worden (siehe Abb.  45). 

Annahme: Wärmebedarfe (unsaniert) 
Gebäudeklasse Wärmebedarf  

(in kWh/m²a) 
Bis 1918 275 

1919 - 1957 250 

1958 - 1968 220 

1969 - 1977 180 

ab 1978 150 
Tabelle 17: Gebäudeklassen (Eigene Darstellung) 

#1 | Vormstegen 16 |  
Baujahr 1900 
Rechnerischer Heizwärme-
bedarf: 200 kWh/m²a 
Tatsächlicher Heizwärmebe-
darf: 202,3 kWh/m²a 

# 15 | Osterfeld 2a |  
Baujahr 1980 
Rechnerischer Heizwärme-
bedarf: 170 kWh/m²a 
Tatsächlicher Heizwärmebe-
darf: 167 kWh/m²a 

#9 | Vormstegen 25 |  
Baujahr 1910  
Rechnerischer Heizwärme-
bedarf: 275 kWh/m²a 
Tatsächlicher Heizwärmebe-
darf: 306,6 kWh/m²a 

#32 | Berliner Str. 7 |  
Baujahr 1960  
Rechnerischer Heizwärme-
bedarf: 190 kWh/m²a 
Tatsächlicher Heizwärmebe-
darf: 200 kWh/m²a 

Tabelle 18: Beispielgebäude Bestand Krückau-Vormstegen 
bezugnehmend auf Abb.  39: Bildung von Baufeldern und 
Nummerierung von Bestandsgebäuden (Eigene Darstel-
lung)Abb.  39 (Eigene Darstellung) 
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Selbst Einfachverglasungen sind keine Sel-
tenheit. Dementsprechend ist der Heizwär-
mebedarf für die Mehrheit der Gebäude er-
höht bis sehr hoch. Für eine genauere Auffüh-
rung sei auf den Anhang verwiesen. 
 
Die Bereitstellung der Energie für Raumhei-
zung und Warmwasser erfolgt über Zentral-
heizungen, betrieben mit Gas oder in Aus-
nahmefällen Heizöl. Alle in Tabelle 18 aufge-
führten Beispielgebäude werden über Gas-
kessel beheizt. Daher wird dieses für das 
Quartier – mangels genauerer Daten – als 
einheitlicher Standard angenommen. Ent-
sprechend dem Sanierungszustand wird im 
Weiteren ebenso davon ausgegangen, dass 
der Einbau einer neuen Heizungsanlage nur 
zusammen mit größeren Sanierungsmaß-
nahmen erfolgt ist und aufgrund mangelnder 
Sanierung bei der Mehrheit der Gebäude nach 

Schätzung des Autors veraltete Heizungs-
technik eingesetzt wird. 
 
Insgesamt ergibt sich für die Nutzflächen der 
35 Bestandsgebäude ein durchschnittlicher 
Heizwärmebedarf von 215 kWh/m²a. Sum-
miert man den jährlichen Heizwärmebedarf 
aller Gebäude ist für den unsanierten Bestand 
bei annähernder Vollbelegung der Nutzfläche 
von einem Heizwärmebedarf von 7 GWh/a 
auszugehen bzw. einem Primärenergiebedarf 
von 7,7 GWh/a, was etwa 1.400 Tonnen CO2 
entspricht. Für den Strombedarf werden Dur-
schnittsverbrauchswerte je Quadratmeter 
BGF herangezogen, sodass sich ein aufsum-
mierter Strombedarf von etwas mehr als 
1,1GWh/a ergibt.363,364 
 

5.6 Energieeinsparpotenzial durch ener-
getische Sanierung des Bestands 

Für die 35 Bestandsgebäude ist eine energe-
tische Sanierung unabdingbar. Bei dem vor-
liegenden Gebäudebestand sind – aufgrund 
des Gebäudealters, der unzureichenden  
Dämmung, dem Sanierungsstau bei vielen der 
Gebäude sowie der vermuteten veralteten 
Heiztechnik große Einsparpotenziale tech-
nisch realisierbar. Gleichzeitig ergeben sich 
Einschränkungen durch den Denkmalschutz 
und durch die für das Quartier identitätsprä-
genden Fassaden aus der Gründerzeit. Zudem 
befindet sich die Mehrheit der Gebäude im 
Eigentum von einzelnen Eigentümern, was 
die vollständige Realisierung des energeti-
schen Sanierungspotenzials zu einer Heraus-
forderung macht. 
 
Daher wurden bei der Ermittlung des Sanie-
rungs- und damit Heizenergieeinsparpoten-
zials folgende Annahmen getroffen:  
 
� Alle energetischen Sanierungen finden 

parallel zu auch sonst nötigen Sanierungen 
statt um so den Anteil der energetischen 
Sanierungskosten möglichst gering zu hal-
ten und eine schnelle Amortisation der 
Maßnahmen zu erreichen. 

� Gründerzeitliche/denkmalgeschützte Fas-
saden werden nicht oder nur durch Fens-

                                                             
363 vgl. Stadtwerke München 2013 
364 vgl. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
2008 

 
Abb.  45: Sanierung Bestand (Eigene Darstellung) 

 
Abb.  46: Baulicher Zustand des Gebäudebestands  
(Eigene Darstellung) 
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teraustausch und in Einzelfällen durch In-
nendämmung saniert. 

� Es erfolgt eine energetische Sanierung auf 
KfW-Standard, um Förderprogramme in 
Anspruch nehmen zu können. 

� Dabei wird das technische Potenzial der 
Reduzierung des Wärmebedarfs nicht 
ausgereizt: Erstens aus genannten ästheti-
schen Gründen  und zweitens aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit und des effizienten 
Mitteleinsatzes. Die Kosten energetischer 
Sanierungen steigen ab einem gewissen 
Level exponentiell an. So wird für eine Sa-
nierung von 100 kWh/m²a Heizenergie-
bedarf auf Passivhausstandard eine Amor-
tisationszeit der Gesamtmaßnahmen von 
bis zu 50 Jahren erwartet. Dieses ist bei 
derart komplizierter Baukörper- und Ei-
gentümerstruktur in Krückau-Vormstegen 
nicht umsetzbar, da eine mittelfristige 
Amortisation wirtschaftlich nicht darstell-
bar ist. 

� Zudem gleicht ab einer energetischen Sa-
nierung auf einen Heizwärmebedarf von 
50 kWh/m²a der Reboundeffekt durch un-
angepasstes Nutzerverhalten die techni-
schen Energieeinsparungen aus365, sodass 
dieser Wert als Maximalwert für den sa-
nierten Heizwärmebedarf angesehen wird. 

 
Auf diesen Annahmen basierend wurden an-
hand von Erfahrungswerten für energetische 
Sanierungsmaßnahmen je Bauteil realistisch 
erreichbare Einsparpotenziale annäherungs-
weise ermittelt. Anhand der vier Beispielge-
bäude aus Tabelle 18 wurden diese Werte 
überprüft. Die potenziell erreichbaren Ein-
sparungen wurden anschließend als Schablo-
ne auf die anderen 31 Bestandsgebäude über-
tragen und der jeweiligen Situation ange-
passt. So werden zum Beispiel Klinkerfassa-

                                                             
365 vgl. Galvin, R. (06.09.2013) 

den oder Stuckfassaden straßenseitig nicht 
gedämmt, sodass diese vom theoretisch er-
reichbaren Einsparwert abgezogen sind.  

 
Nach der Durchführung dieser Kalkulation 
für jedes Gebäude im Quartier ergeben sich 
wirtschaftlich darstellbare Einsparpotenziale 
zwischen 20 und 70 Prozent pro Gebäude. Im 
Mittel ist eine Heizenergieeinsparung von 
59% als realistisch anzusehen. Die größten 
Einsparpotenziale liegen im Bereich der 
Heizanlagenerneuerung, die für die Mehrheit 
der Gebäude überfällig sein sollte (25 – 30 
Prozent Einsparpotenzial). Gefolgt von Au-
ßenwanddämmungen, die bei vielen Gebäu-
den – aufgrund Alter und Sanierungszustand 
angenommen – nicht existent oder nur unzu-
reichend ist (16 – 29 Prozent Einsparpotenzi-
al), sowie Dach-, Keller- oder Geschossde-
ckendämmung (8 bis 20 Prozent Einsparpo-
tenzial). Für eine genaue Aufschlüsselung der 
Werte sei auf den Anhang verwiesen. 
 
Summiert ergibt sich daraus ein Heizenergie-
bedarf von 3,26 GWh/ a des sanierten Ge-
bäudebestands (siehe Abb.  48). 

  

  
Abb.  47: Piktogramm für ein Gründerzeitgebäude - Sanierungsmöglichkeit und Sanierungspotenzial (Eigene Darstellung) 

 
Abb.  48: Wärmebedarf Bestand in MWh (Eigene Darstellung) 
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5.7 Energiebedarfsanalyse  

Der Quartiersenergiebedarf setzt sich aus 
Neubauten und Bestandsgebäuden zusam-
men. Mit der Ermittlung des Sanierungspo-
tenzials und des Energiebedarfs für den sa-
nierten Gebäudebestand ist ein Teil somit 
bereits erfasst worden. Der zweite Teil hängt 
von den Energiestandards ab, die für die 
Neubauten angesetzt werden. Diese sind ab-
hängig von politischen Vorgaben - Elmshorn 
hat zum Beispiel als Flächeneigentümer die 
Möglichkeit Energiestandards über Kaufver-
träge festzusetzen – und vom Zeitpunkt der 
Bauantragsstellung. Mit der Neufassung der 
EnEV steigen auch die Energiestandards 
deutlich an. Ab 2021 sind Neubauten ver-
pflichtend im Passivhausstandard zu errich-
ten, was für einen Teil der Gebäude in Krück-
au-Vormstegen der Fall sein wird. Da bis auf 
wenige Ausnahmen die geplanten Neubauten 
entweder ausschließlich Wohnnutzung oder 
Mischnutzung mit hohem Wohnanteil enthal-
ten, wird angenommen, dass stets die Anfor-
derungen der EnEV für Wohngebäude ver-
pflichtend zu realisieren sind. 
 

In Tabelle 19 sind die zu erwartenden Min-
deststandards für den Neubau bis zur EnEV 
bis 2021 aufgeführt. Je nach Baubeginn der 
einzelnen Baublöcke kommen andere Ener-
giestandards zur Anwendung. Da nicht vor 
einem Baubeginn vor 2014/15 (Baufeld X) zu 
rechnen ist kommen deutlich höhere Ener-
giestandards und damit auch niedrigere 
Energiebedarfe zur Anwendung, als dieses im 
Rahmenplan erwartet wurde. Dieses macht 
einmal mehr deutlich, dass ein energetisches 
Quartierskonzept unabdingbar ist um die 
Energieversorgung optimal auf den Energie-
bedarf abzustimmen. Gleichzeitig stellt sich 
die Frage, ob nicht, aufgrund des zeitlich noch 
nicht absehbaren Baubeginns in den ersten 
Baufeldern, grundsätzlich der Passivhaus-
standard als Energiestandard festgesetzt 

werden sollte. Da dieser ab 2021 ohnehin 
gelten wird macht es kaum einen Unterschied 
ob man die Passivhausbauweise bereits fünf 
Jahre vorher als Standard festsetzt. Dieses 
hätte den Vorteil, dass man einheitliche Stan-
dards für die Bebauung schaffen und im Ide-
alfall den Energiestandard zum Anlass für die 
Aufstellung eines Gestaltungsleitfadens neh-
men könnte. Der Leitfaden enthält Aussagen 
zu Gestaltungsprinzipien, Materialien und 
weiteren Aspekten des nachhaltigen Bauens. 
Insbesondere sollte Wert auf Nachhaltigkeit 
von Baumaterialien, zum Beispiel Bauen mit 
Holz, gelegt werden. Der zurzeit in der Elms-
horner Verwaltung vorbereitete Prüfkatalog 
für Bauherrn ist eine gute Basis und könnte 
als Anforderung bei Grundstückserwerb ein-
gebracht werden.  
 
Die Passivbauweise ist inzwischen kaum 
noch teurer als „herkömmliche“ Bauweisen. 
Gerade vor dem Hintergrund der steigenden 
Anforderungen der EnEV fallen die zusätzli-
chen Investitionskosten immer geringer aus, 
sodass bei einer langfristigen Betrachtung 
Passivhäuser inzwischen sogar günstiger 
sind.366 Geringere Heizkosten, eine geringere 
Abhängigkeit von Preissteigerungen bei 
Energieträgern, eine gleichbleibend hohe 
Luftqualität, ein angenehmes Raumklima, 
hohe Wertstabilität, attraktive Fördermög-
lichkeiten durch die KfW und der individuelle 
Beitrag zum Klimaschutz sind Argumente für 
einen Bau im Passivhausstandard.367 Da in 
Krückau-Vormstegen überwiegend Mehrfa-
milienhäuser entstehen werden, wird pro 
Gebäude theoretisch nur ein Technikraum 
benötigt. Durch das Fehlen eines aktiven 
Heizsystems im Passivhaus wären so zusätz-
liche Raumgewinne erreichbar, wenn man 
sich für eine Gesamtversorgung von größeren 
Gebäuden oder sogar ganzen Baufeldern ent-
scheidet. Auch ist die Wohnzufriedenheit in 
Passivhäusern überdurchschnittlich hoch.368 
  
Die Festsetzung des Passivhausstandards in 
Verbindung mit weiteren Aspekten der 
Nachhaltigkeit sowie Gestaltung wird für 
Krückau-Vormstegen empfohlen. Die Umset-
zung dieses Standards wäre wünschenswert 
und bildet die Bebauungsvariante 2 ab. 

                                                             
366 vgl. Stadt Heidelberg 2012 
367 Maaß, J.; Walther, C.; Peters, I. 2008, S. 16-17 
368 Maaß, J.; Walther, C.; Peters, I. 2008, S. 46 

Entwicklung des EnEV-Standards  

Bereich Wert 
EnEV 2009 60 kWh/m²a 

EnEV 2014 50 kWh/m²a 

EnEV 2016 45 kWh/m²a 

EnEV 2019 30 kWh/m²a 

EnEV 2021 15 kWh/m²a 
Tabelle 19: Entwicklung EnEV (Eigene Darstellung) 
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Gleichzeitig soll der gesetzliche Mindeststan-
dard abgebildet werden. So werden die jewei-
ligen EnEV-Mindeststandards für den Neubau 
zu prognostiziertem Baubeginn je Baufeld als 
Bebauungsvariante 1 festgelegt. Die Heiz-
wärmebedarfe ergeben sich aus dem Produkt 
der Energiestandards je Baufeld und der je-
weiligen Nutzfläche. Dazu werden die Heiz-
wärmebedarfe der sanierten Bestandsgebäu-
de addiert. Für die Variante 1 ergibt sich ein 
Heizwärmebedarf von 5,745 GWh/a. Für die 
Variante 2 liegt der Heizwärmebedarf bei 
4,278 GWh/a.  

 
Aufgrund der Bedeutung für Elmshorn und 
für die Entwicklung Krückau-Vormstegens sei 
hier noch einmal explizit auf den Neubau des 
Rathauses mit knapp 7000 Quadratmetern 
Nutzfläche hingewiesen. Da ein Baubeginn für 
2018 geplant ist, der Prozess sich aber be-
reits jetzt deutlich verzögert hat, ist nicht von 
einem Baubeginn vor 2019 auszugehen. 2019 
müssen öffentliche Gebäude bereits im Pas-
sivhausstandard gebaut werden, was dann 
auch für das neue Elmshorner Rathaus gelten 
würde.  
 
Der Strombedarf wird pro Baufeld berechnet. 
Eine Unterscheidung zwischen Bestand und 
Neubau findet nicht statt, da sich Strombe-
darfe in Bestand und Neubau kaum merklich 
unterscheiden: Der Strombedarf ist im Be-
stand aufgrund der oft veralteten und ineffi-
zienten Haushaltsgeräte tendenziell höher. 
Dieses gleicht sich jedoch durch den höheren 
Anlagenstrombedarf in den Neubauten wei-

testgehend aus. So wird für die Wohngebäude 
in Krückau-Vormstegen mit dem Bundes-
durchschnitt für Haushaltsstrombedarf von 
39,5 kWh/m²a (NF) kalkuliert.369 Für Büro-
gebäude wird mit 25 kWh/m²a (BGF) kalku-
liert, was Referenzwerten für technisch hoch-
ausgestattete Büros entspricht (10W/m²und 
2500h/a Nutzung).370 Für Gewerbenutzungen 
wird mit 43,2 kWh/m²a (BGF) kalkuliert 
(12W/m² und 3600h/a Nutzung, was einer 
zwölfstündigen Nutzung an sechs Tagen pro 
Woche entspricht).371 Für öffentliche Nutzun-
gen wird mit 29 kWh/m²a (BGF) und für Kin-
dertagesheime mit 19 kWh/m²a (BGF) kalku-
liert.372 Für das gesamte Quartier Krückau-
Vormstegen ergibt sich daraus ein jährlicher 
Strombedarf von knapp 4 GWh/a. Für eine 
detaillierte Aufführung der Referenzwerte 
und des Gesamtstrombedarfs sei hier auf den 
Anhang verwiesen.  
 
Der Bedarf an Raumkühlung in den Som-
mermonaten ist im Rahmen der Arbeit nicht 
erfasst worden, ist jedoch ein Faktor, der 
nicht unerheblich sein dürfte wenn ein Groß-
teil der Gebäude im Passivhausstandard er-
richtet wird. Hier bedarf es einer weiteren 
Prüfung im Rahmen einer detaillierteren Be-
trachtung. Bezüglich der Lastenverteilung 
über Jahres- sowie Tagesganglinien wurden 
die deutschen Mittelwerte als Referenz ge- 

                                                             
369 vgl. Stadtwerke München 2013 
370 vgl. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
2008 
371 Ebd. 
372 Ebd. 

 
Abb.  49: Variantenvergleich Wärmebedarf (Eigene Darstellung) 
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nommen. Näheres wird hierzu in Kapitel 5.9 
im Rahmen der Variantenerstellung erläutert. 
 
Für die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen 
ist die Wärmedichte neben rechtlichen Rah-
menbindungen und Grundstücksgrenzen 
(hiermit sind eine längere Leitungsführung 
aufgrund von Grundstücksgrenzen und die 
damit verbundenen höheren Leitungsverlus-
te und Hausanschlüsse gemeint) ein ent-
scheidender Faktor. Sie gibt das Verhältnis 
von Grundfläche und Wärmebedarf an und 
lässt so Schlüsse über die Wirtschaftlichkeit 
von Netzinfrastruktur zu. Die Wärmedichte 
für Krückau-Vormstegen variiert je nach Bau-
feld sehr stark, wie Abb.  50 und Abb.  51 zei-
gen. Dieses wird bei der Wirtschaftlichkeits-
betrachtung von Einzelwärmenetzen je Bau-
feld relevant. In den südlichen Quartiersbe-
reichen und um die Knechtschen Hallen sind 
die Energiebedarfe am höchsten.  
 
Unabhängig von der Bebauungsdichte lässt 
sich feststellen, dass die Wärmedichte in den 
Baufeldern am größten ist, die einen hohen 
Anteil Bestandsgebäude haben. Auch allge-
mein hat der (sanierte) Bestand einen höhe-
ren Energiebedarf als die Neubauten. Soll das 
gesamte Quartier Krückau-Vormstegen als 
möglichst energieeffizient und mit regenera-
tiven Energien versorgt werden, wird hier 

erneut die Bedeutung des Bestands deutlich: 
In den Baufeldern mit Bestandsgebäuden 
unterscheidet sich der Heizwärmebedarf 
zwischen Variante 1 und Variante 2 kaum. 
Um also eine nachhaltige, auf regenerativen 
Energien basierende Energieversorgung von 
Krückau-Vormstegen zu erreichen, müssen 
die Neubauten als Chance begriffen werden 
die Bestandsgebäude mit zu versorgen. 
Gleichzeitig ist der Bestand möglicherweise 
der Heizwärmenachfrager, der benötigt wird 
um das Quartier wirtschaftlich über Wärme-
netze versorgen zu können. Inwieweit dieses 
möglich ist hängt in starkem Maße vom vor-
handenen Energiepotenzial ab. 
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I 32.746 2016 45 690 266 161 852 427 57 28,5 739 
II 16.164 2018 45 388 129 231 473 214 63 28,5 304 
III 23.567 2018 45 429 143 - 429 143 43 14 426 
IV 20.815 2020 15 13 - 1.493 1.506 1.506 151 151 435 
V 16.553 2022 15 125 - 140 265 265 28 28 400 
VI 13.654 2022 15 49 - 383 432 432 86 86 349 
VII 11.913 2022 15 51 - 326 516 516 54 54 135 
VIII 5.411 2018 15 17 - 142 159 159 35 35 135 
IX 2.680 2016 - - - 149 149 149 50 50 64 
X 16.500 2014 50 495 149 - 495 149 50 15 392 
XI 6.848 2016 45 185 62 - 185 62 92 31 174 
XII 1.636 2016 45 44 15 - 44 15 108 36 42 
XIII 9.700 2016 - - - 382  382  382 23 23 231  

= 174.736 - - 2.486 1.018 3.259 5.745 4.278   3.983 
Tabelle 20: Energiebedarfe Baufelder Krückau-Vormstegen (Eigene Darstellung) 
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Abb.  50: Wärmedichte der Baufelder Variante 1 (Eigene Darstellung) 
 
 
 

 

Abb.  51: Wärmedichte der Baufelder Variante 2 (Eigene Darstellung) 
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5.8 Ermittlung des Energieversorgungs-
potenzials für Krückau-Vormstegen 

Zur Deckung des prognostizierten Energie-
bedarfs Krückau-Vormstegens, unabhängig 
vom Sanierungsverlauf des Bestands oder 
den Neubaustandards, ist es grundsätzlich 
möglich das vorhandene Erdgasnetz für die 
Wärmeversorgung weiter zu nutzen und auf 
die neuen Baugebiete auszuweiten. Vor dem 
Hintergrund der zu erwartenden Preissteige-
rungen fossiler Energieträger und aus ökolo-
gischen Aspekten lohnt es jedoch über die 
Nutzung alternativer, regenerativer Energie-
quellen nachzudenken. Die anteilige Nutzung 
von regenerativen Energieträgern für die 
Bereitstellung von Raumwärme ist nach dem 
EEWärmeG für Neubauten bereits Pflicht, 
sodass ohnehin die Potenziale zur regenera-
tiven Wärme- und bei Bedarf Kältebereitstel-
lung erörtert werden müssen.  
 
Um dem Ideal eines energieeffizienten und 
sich selbstversorgenden Quartiers möglichst 
nahe zu kommen sollten insbesondere die 
Potenziale im Quartier erschlossen werden, 
um Energie dezentral, am Ort des Verbrauchs 
zu erzeugen. Aufgrund der Anforderungen 
der EnEV wird der Energiebedarf für Strom- 
und Wärmeversorgung des Quartiers in je-
dem Fall um oder unter 10 GWh/a liegen. 
Dieses ist ein Wert, der selbst bei geringem 
Platzangebot im Wohnumfeld durch dezent-
rale Energieerzeugung realisierbar ist. Für 
Krückau-Vormstegen wurden daher die Po-
tenziale der in Tabelle 21 aufgeführten rege-
nerativen Energieträger untersucht. 
 
 

 

5.8.1 Industrielle Abwärme 

Die sich im Umfeld des Quartiers Krückau-
Vormstegen befindenden Industriebetriebe 
Assmussen GmbH und Peter Kölln KGaA ver-
fügen laut eigenen Angaben über erhebliche 
Mengen an Prozessdampf und Heizwärme. 
Die Wärme, die durch eigene Gaskessel er-
zeugt wird, stünde für eine Nutzung außer-
halb der Betriebsflächen zur Verfügung. Die 
Assmussen GmbH verfügt zu Spitzenlastzei-
ten über etwa 5 MWth ungenutzte Abwärme 
im Temperaturbereich von etwa 30°C, für die 
man nach Abnehmern sucht373. Die Peter 
Kölln KGaA verfügt über zwei bis acht Ton-
nen Dampf im Temperaturbereich von 50-
60°C täglich374.  
 
Die Abwärme der Assmussen GmbH ist nur 
bedingt für die Gebrauchswärmebereitstel-
lung in Krückau-Vormstegen verwendbar, da 
erstens das Temperaturniveau recht niedrig 
ist und zweitens potenzielle Abnehmer der 
Wärme aufgrund der Lage eher im südlichen 
Bereich des Quartiers zu finden sind, das vor-
rangig aus Bestandsgebäuden mit erhöhtem 
Wärmebedarf besteht. Drittens ist das Gelän-
de der Assmussen GmbH von Krückau-
Vormstegen über 100 Meter entfernt und 
durch mehrere große Straßen getrennt. Die 
angrenzenden Mehrfamilienhäuser aus den 
1960/70er Jahren südlich der Kreuzung Rei-
chenstraße/Vormstegen (#40 – 45) sollten 
jedoch bei energetischer Sanierung als Wär-
meabnehmer in Betracht gezogen werden. 
Aufgrund der homogenen Eigentümerstruk-
tur, des hohen Einsparpotenzials bei energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen (siehe Kapitel 
5.7) und Nachbarschaft zu einer derart gro-

                                                             
373 vgl. Wiontzek, M.; Schuhknecht, S. (20.06.2013) 
374 vgl. Küsel, B. (14.06.2013) 

Potenzial Erneuerbare Energien im Quartier Krückau-Vormstegen 

Energieerzeugung/Energieträger Endenergie Potenzial für Krückau-Vormstegen 
Industrielle Abwärme* Wärme  Bedingt geeignet - 
Energetische Abfallverwertung* Wärme/Strom  Ungeeignet - 
Abwasser Wärmerückgewinnung Wärme  Eher ungeeignet - 
BHKW-Nutzung (Biomasse) Wärme/Strom  Sehr gut geeignet Je 16, 6 GWh/a 
Geothermie, oberflächennah Wärme  Gut geeignet  1 bis 3,1 GWh/a 
Geothermie, tief Wärme/Strom  Ungeeignet - 
Photovoltaik Strom  Gut geeignet  1,6 GWh/a 
Solarthermie Wärme  Sehr gut geeignet 4,9 GWh/a 
Wasserkraft Strom  Ungeeignet - 
Windkraft Strom  Eher ungeeignet - 
* Wird als regenerativ klassifiziert.  
Tabelle 21: Potenzial Erneuerbare Energien im Quartier Krückau-Vormstegen (Eigene Darstellung) 
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ßen Wärmequelle sollten Synergien bei 
rechtzeitiger Planung durch die Stadt Elms-
horn, SWE und Assmussen erreichbar sein.  
 
Ähnlich verhält es sich bei dem vorhandenen 
Dampf und der Abwärme der Peter Kölln 
KGaA: Das Temperaturniveau ist bereits 
hoch, allerdings wird die Produktion am Wo-
chenende zurückgefahren, sodass über das 
Wochenende kaum Abwärme zur Verfügung 
steht. Dieses könnte über Wärmespeicher 
teilweise überbrückt werden, jedoch  stellen 
jahreszeitliche Schwankungen aufgrund der 
anteiligen Eigennutzung der Peter Kölln 
KGaA im Winter ein weiteres Problem dar.375 
Zu Zeiten des höchsten Wärmebedarfs steht 
also am wenigsten Wärme zur Verfügung. 
Damit wird die Wirtschaftlichkeit der Investi-
tionen für Verlegung und Vorhaltung der be-
nötigten Wärmeleitungen sowie Wärmespei-
cher als unrealistisch angesehen, sodass diese 
Variante hier nicht weiter betrachtet wird.  

5.8.2 Energetische Abfallverwertung 

Die zentrale, getrennte Sammlung und auto-
matische Wiederverwertung oder energeti-
sche Nutzung von Abfall, wie sie zum Beispiel 
in Stockholm in Neubaugebieten großflächig 
eingeführt wird, ist eine verlockende Idee zur 
Reduktion von Stoffströmen und Steigerung 
der gesamtgesellschaftlichen Energieeffizi-
enz. Bei 1.500 – 2.000 Einwohnern in Krück-
au-Vormstegen ist ein jährliches Biomüllauf-
kommen von 150 – 200 Tonnen zu erwar-
ten. 376  Aufgrund der Größe von Krückau-
Vormstegen sowie der dispersen Eigentümer- 
und Investorenstruktur wird eine Umsetz-
barkeit hier als unwahrscheinlich und bei der 
geringen Menge – ohne Fördergelder - auch 
als unwirtschaftlich eingestuft und daher 
nicht weiter betrachtet. Zudem dürften 
Platzmangel und emissionsschutzrechtliche 
Gründe gegen eine unmittelbare Verwertung 
im Quartier sprechen. 

5.8.3 Wärmerückgewinnung aus  
Abwasser 

Ähnlich verhält es sich mit der Wärmerück-
gewinnung aus Abwasser. Da der südliche 
Teil des Quartiers in seinen Grundzügen er-
halten bleibt, wird sich an der übergeordne-
ten stadttechnischen Infrastruktur wenig 

                                                             
375 Ebd. 
376 vgl. HKW Blumentahl GmbH, 2010 

ändern. Mischkanalisation sowie eine über-
wiegende Dimensionierung der Abwasserka-
näle in DN 300-400 schließen eine Nutzung 
von Wärmetauschern in Abwasserkanälen 
praktisch aus, da dieses erst ab DN 500 mög-
lich ist und sonst zusätzliche Schächte verlegt 
werden müssten.377 Für den Bereich um den 
Buttermarkt, insbesondere die Baufelder I-III, 
X und XII, für die neue Versorgungsinfra-
strukturen aufgrund der Neuparzellierung 
der Grundstücke installiert werden müssen, 
sollte die Möglichkeit der ergänzenden Wär-
meversorgung durch Abwasser Wärmerück-
gewinnung jedoch in Betracht gezogen wer-
den. Hier bedarf es weiterer Planungen, die 
parallel zur Planung der Haustechnik der 
Baublöcke erfolgen muss.  

5.8.4 BHKW-Nutzung mit Biomasse als 
Brennstoff 

Grundsätzlich gibt es kaum Beschränkungen 
Blockheizkraftwerke in gemischt genutzten 
Quartieren zu errichten, solange ausreichend 
Platz vorhanden ist und TA Luft und TA Lärm 
eingehalten werden. Dieses ist in Krückau-
Vormstegen – eine Einzelstandortprüfung 
vorausgesetzt – ebenfalls möglich. Es beste-
hen keine nennenswerten verfügbaren Men-
gen an Biomasse bzw. Biomethan im Quar-
tier, die durch Grünbewirtschaftung oder 
Abfallvergärung gewonnen werden könnten. 
Die Biomasse müsste also von außerhalb an-
geliefert oder die bei der Cerealienprodukti-
on der Peter Kölln KGaA anfallenden Hafer-
spelze als Brennstoff genutzt werden: Jährlich 
fallen etwa 10.000 Tonnen Haferspelze als 
Produktionsabfall an, die gepresst und an-
schließend für etwa 50 €/t entweder als 
Heizträger oder vorrangig als Futtermittel 
verkauft werden. Die Spelzen verfügen über 
einen ungefähren Heizwert von 15.000 
kJ/kg.378  
 
Dieses entspricht pro Tonne einer theoretisch 
erreichbaren Arbeit von 4,167 MWh. Damit 
sind bei kompletter Verwendung der Hafers-
pelzen als Brennstoff in Blockheizkraftwer-
ken im Quartier knapp 16,7 GWh/a Wärme 
und ebenso 16,7 GWh/a Strom potenziell 
verfügbar, wenn der Kalkulation ein ange-
nommener Wirkungsgrad von jeweils 40 Pro-
zent zugrunde gelegt wird. Verluste für 

                                                             
377 vgl. Stadt Belm 2013 
378 vgl. Küsel, B. (14.06.2013) 
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Transport und Speicherung sind hierbei nicht 
mit eingerechnet. Für eine detaillierte Be-
rechnung sei auf den Anhang verwiesen. Die-
se Berechnung zeigt, dass mit einem „Abfall-
produkt“ als Energieträger aus dem Quar-
tiersumfeld das Energiepotenzial etwa drei 
Mal so hoch ist wie der gesamte Energiebe-
darf im Gebäudebereich (8,5 – 10 GWh/a, je 
nach Variante). Mit einem kalkulierten Ener-
gieträgerpreis von um drei ct/kWh (ohne 
Nebenkosten) ist dieser zudem sehr günstig, 
sodass die BHKW-Nutzung mit Haferspelzen 
eine sinnvolle Variante für die Energiever-
sorgung Krückau-Vormstegens darstellt.  

5.8.5 Oberflächennahe Geothermie 
(Wärmepumpen) 

Bei der oberflächennahen Geothermie wären 
drei Varianten denkbar: Die Wärmegewin-
nung über Erdkollektoren, über Erdsonden, 
Grundwasserwärmepumpen oder erdberühr-
te Betonteile. Aufgrund des hohen Grundwas-
serspiegels und der Nähe zu Entnahmestellen 
scheiden Grundwasserpumpen aus. Die Akti-
vierung von Bohrpfählen ist aufgrund des 
sandig-feuchten Untergrunds – Krückau-
Vormstegen befindet sich in Marschland, un-
ter der kulturell überprägten Schicht befin-

den sich Peth-Feinsande aus dem Quartär379 - 
mit einer vermutlich vorherrschenden Pfahl-
gründung eine Option, die genauer geprüft 
werden sollte, wenn die Haustechnikplanung 
der Baublöcke erfolgt. Über die Bohrpfähle 
lassen sich Gebäudeheizung sowie Kühlung 
bereitstellen, was insbesondere bei einer 
Bauweise im Passivhausstandard Effizienz-
vorteile bietet (Variante 2, siehe Kapitel 5.8). 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Poten-
ziale für die erprobten Verfahren der Nut-
zung von Geothermie durch Erdsonden und 
Erdkollektoren untersucht. Unter der Be-
rücksichtigung von maximalen Wärmeent-
nahmemengen und technischen Anforderun-
gen380 sowie berg- und abstandsrechtlichen 
Anforderungen aus Hamburg 381 ergeben sich 
die in Abb.  52 aufgeführten potenziell nutz-
baren Flächen für oberflächennahe Geother-
mie. Es werden fast ausschließlich die sich 
bereits oder zukünftig in städtischem Besitz 
befindlichen Flächen betrachtet, da für diese 
auch eine Umsetzung von Geothermieanlagen 
rechtlich einfacher festgesetzt werden kann. 

                                                             
379 vgl. Schmidtke, K. 1992, S. 8 
380 vgl. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz 2007, S. 5-9  
381 vgl. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg 
2013 

 
Abb.  52: Potenzialflächen (nummeriert) oberflächennahe Geothermie, freier Maßstab/genordet (Eigene Darstellung) 
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Erdwärmesonden oder Kollektoren können 
unter Parkplätzen oder Grünflächen errichtet 
werden. Es bestehen noch weitere Flächen, 
die aufgrund disperser Eigentümerstruktur, 
Bestandsgebäuden oder Baumbestand zurzeit 
nicht erfassbar sind.  
 
Nach den abstandsrechtlichen Anforderun-
gen (fünf Meter bis zur Grundstücksgrenze, 
einen Meter bis zu öffentlichen Verkehrsflä-
chen, Abstand zu Fernwärmeleitungen min-
destens drei Meter und keine Grundwasser-
entnahmebrunnen im Umfeld von 2000 Me-
tern sowie einem Sondenabstand von sechs 
Metern zueinander bei Sondenlängen von 
mehr als 50 Metern382) ergeben sich knapp 
14.000m² potenzieller Geothermieflächen. 
Wenn von der Nutzung von Erdsonden aus-
gegangen wird, bestehen bei einem Sonden-
abstand von 6 Metern zueinander 367 Erd-
sonden mit einer Sohlentiefe von 100 Metern. 
Bei 1.800 Volllaststunden pro Jahr und einer 
durchschnittlichen Arbeit von 80 kWh/m*a 
Sondenlänge (Bodenwerte für wassergesät-
tigten Kies/Sand nach VDI 4640) ergibt sich 
daraus ein Wärmepotenzial von 3,15 GWh/a. 
Dieses entspricht einem Deckungsanteil des 
Wärmebedarfs von 52 Prozent von Variante 1 
bzw. 68 Prozent von Variante 2. 
 
Erdkollektoren brauchen wesentlich mehr 
Platz als Sonden, sind dafür aber günstiger in 
der Anschaffung. Bei 1.800 Volllaststunden 
kann nach VDI 4640 mit 40W/m² bzw. bei 
2400 Volllaststunden mit 32 W/m² kalkuliert 
werden383. Nimmt man die als realistisch an-
zusehenden 1.800 Volllaststunden ergibt sich 
für alle Flächen ein Wärmepotenzial von et-
was über 1 GWh/a, was je nach Variante zwi-
schen 18 und 23 Prozent des Wärmebedarfs 
für Krückau-Vormstegen entspricht.  
 
Die Zahlen zeigen, dass je nach Bauweise ein 
erheblicher Teil des Wärmebedarfs über 
oberflächennahe Geothermie gedeckt werden 
kann. Für die Kalkulation wurde mit einer 
Jahresarbeitszahl von 4 kalkuliert. Wenn der 
erforderliche Strom für Wärmepumpe und 
Pumpbetrieb regenerativ erzeugt werden 
kann, bietet sich hier die Möglichkeit eine 
günstige und nahezu CO2-neutrale Wärme-
versorgung für das Quartier herzustellen. Es 

                                                             
382 Ebd. 
383 vgl. VDI 4640 

muss jedoch angemerkt werden, dass es einer 
gewissen planerischen Umsichtigkeit bedarf 
um diese Potenziale zu erreichen: Es wurde 
annähernd mit Idealwerten gerechnet, die 
nur zu erreichen sind, wenn die Nutzung des 
darüber liegenden Bodens bedachtsam er-
folgt: Es darf keine Vollversiegelung der Flä-
chen erfolgen und auch die Baumpflanzung 
muss auf Flachwurzler begrenzt werden 
(denkbar wäre zum Beispiel auch eine Be-
pflanzung in nach unten abgeschlossenen 
Kübeln). Aufgrund der industriellen Vorge-
schichte des Stadtteils ist die Möglichkeit 
einer oberflächennahen Geothermienutzung 
abhängig von eventuellen Bodenschadstoffen, 
was überprüft werden müsste. 

5.8.6 Tiefengeothermie     

Die roten Tonböden bei Elmshorn unter den 
Peth-Sandschichten aus dem Quartär eignen 
sich nur stark eingeschränkt für Tiefenge-
othermie. 384  Weiter nördlich, im Raum 
Glücksstadt, herrschen gute geologische Be-
dingungen für Tiefengeothermie. Da diese 
Bedingungen im gesamten Elmshorner Stadt-
gebiet nicht gegeben sind385, muss Tiefenge-
othermie hier ausgeschlossen werden und 
wird nicht weiter betrachtet.  

5.8.7 Photovoltaik 

Photovoltaik-Module lassen sich in Krückau-
Vormstegen aufgrund der dichten Bebauung 
nur sinnvoll auf Dachflächen installieren. Für 
die Potenzialabschätzung wurde mit her-
kömmlichen Anlagen kalkuliert (poly- oder 
monokristalline Module), deren Wirkungs-
grad am höchsten in einem Aufstellungswin-
kel von 30° – 40° nach Süden ist.386 Bei der 
Erfassung der Bestandsgebäude wurden auch 
Dachflächen inklusive Ausrichtung, Verschat-
tung durch umliegende Gebäude und Dach-
neigungswinkel mit erfasst. Da es für Elms-
horn keinen Solaratlas gibt, musste dieses 
vom Autor für jedes Gebäude einzeln vorge-
nommen werden. Unterteilt wurde in die 
Kategorien sehr gut geeignet, gut geeignet, 
mit starken Ausnahmen geeignet und unge-
eignet. Dabei wurden für die Errechnung des 
Photovoltaikpotenzials nur die ersten beiden 
Kategorien berücksichtigt. Für eine genaue 

                                                             
384 vgl. Schmidtke, K. 1992, S. 9 
385 vgl. Landesamt Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume Schleswig-Holstein  2011 
386 vgl. Wirth, H. 2013, S. 37-42 
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Flächenaufstellung mit Bewertung der Nutz-
barkeit für Solarenergie sei auf den Anhang 
verwiesen.  
 
Für die Neubauten wurden Dachneigungen 
und Gebäudeausrichtungen aus den Vorga-
ben des Rahmenplans  entnommen. Dabei 
wurden lediglich 75 Prozent der potenziell 
nutzbaren Dachflächen in die Berechnung mit 
einbezogen, um gestalterischen Ansprüchen 
(Dachterrassen, Gebäudevolumen, Optik) 
nicht entgegen zu stehen und einen möglichst 
realistischen Wert abzubilden.  
 
Für die Bestandsgebäude ergeben sich somit 
potenziell nutzbare Dachflächen für Solar-
energie von 5.560 Quadratmetern. Für die 
Neubauten beträgt die potenziell nutzbare 
Fläche 21.502 Quadratmeter. Um eine opti-
male Ausnutzung dieses Potenzials zu errei-
chen wurde für alle Anlagen eine Südausrich-
tung im Aufstellungswinkel von 30° – 40° 
angenommen. Da ein Großteil der Flächen 
Flachdächer sind, wurde für diese der Platz-
bedarf der tatsächlichen Modulfläche mit 2,5 
multipliziert387, da von einer Aufständerung 
ausgegangen wird. So ergäbe sich im gesam-
ten Quartier eine PV-Kollektorfläche von 
12.288 Quadratmetern.  
 
Die Globalstrahlung in Elmshorn, liegt basie-
rend auf Daten des European Commission 
Joint Research Centre (PVGIS 4), bei 1.023,7 
kWh/m²a. Die Nennleistung der PV wird da-
her auf 150 Wp/m² festgelegt. Für den Ertrag 

                                                             
387 Ebd. 

wird mit 130 kWh/m²a kalkuliert (bzw. 900 
kWh/kWp). Diese Werte entsprechen der 
oberen Leistungsklasse der 2013 in Deutsch-
land im Durchschnitt verbauten PV-Module 
und dürfen als realistisch angesehen werden. 
Vor dem Hintergrund des langen Entwick-
lungszeitraums für Krückau-Vormstegen so-
wie den jährlichen Effizienzzuwächsen und 
der Preisdegression um jeweils 15 Prozent 
pro Jahr handelt es sich hierbei noch um eine 
konservative Annahme.388 Daraus ergibt sich 
eine potenzielle elektrische Nennleistung von 
1,84 MWel bzw. 1,6 GWh/a als potenzielle 
Strommenge. Dieses entspricht 40 Prozent 
des Strombedarfs für das gesamte Quartier. 

In diesem Zusammenhang lohnt eine Be-
trachtung der Solarenergiepotenziale im Um-
feld von Krückau-Vormstegen: Auf den Pro-
duktionshallen von Peter Kölln KGaA (siehe 
Abb.  53, Gebäude #36-39) befinden sich 
5.850 Quadratmeter potenziell nutzbarer 
Solarenergieflächen, was 351 kWpel bzw. 304 
MWh/a entspräche. Auch die mehrfach er-
wähnten Mehrfamilienhäuser #40 – 45 süd-
lich der Kreuzung Westerstraße Vormstegen 
verfügen über 4.350 Quadratmetern (261 
kWpel bzw. 226 MWh/a), der Bahrmarkt 
(#46) über 6.800 Quadratmeter (390 kWpel 
bzw. 338 MWh/a) und die Parkpalette des 
Einkaufszentrums am Neuen Markt nördlich 
der Krückau (#47 und #48) 7.000 Quadrat-
meter (420 kWpel bzw. 364 MWh/a). Daraus 
ergeben sich auf unmittelbar angrenzenden 
Flächen weitere 1,42 MWpel bzw. 1,23 
GWh/a. Zusammen mit dem Potenzial im 
Quartier Krückau-Vormstegen ließe sich da-
mit bereits eine Deckung des Gesamtstrom-
bedarfs von 71 Prozent erreichen.  

                                                             
388 vgl. Wirth, H. 2013, S. 14-19 

 
Abb.  53: Solarflächen Umfeld (Eigene Darstellung) 

 
Abb.  54: Potenzielle Stromerzeugung (NUR im Quartier) 
(Eigene Darstellung) 
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5.8.8 Solarthermie 

Mit ähnlichen Werten wie für Photovoltaik 
wurde auch das Energiepotenzial Krückau-
Vormstegens für Solarthermie berechnet: Es 
wurden nur die gut  bzw. sehr gut geeigneten 
Dachflächen für eine Solarthermie in Betracht 
gezogen. Nach den Richtwerten der VDI 
6002389  wird die Nennleistung der Solar-
thermie mit 500 W/m² kalkuliert, was unter 
der Berücksichtigung von Globalstrahlung zu 
400kWh/m²a führt. Der Wert von 
400kWh/m²a liegt im oberen Drittel der er-
zielbaren Werte, da ebenfalls aufgrund des 
langen Entwicklungszeitraums des Quartiers 
von einem weiteren technologischen Fort-
schritt und einer Kostenabsenkung pro Mo-
dul ausgegangen werden kann. Auch die Kal-
kulation für das Solarthermiepotenzial ist als 
eher konservativ anzusehen – höhere Werte 
sind möglich.  
 
Unter der Berücksichtigung der genannten 
Faktoren sowie Ausrichtung und Aufstellwin-
kel ergibt sich eine potenzielle Solarthermi-
sche Leistung von 6,14 MWth. Dementspre-
chend stehen aus Solarthermie in Krückau-
Vormstegen 4,915 GWh/a Heizenergie zur 
Verfügung. Bei der konservativen Bebau-
ungsvariante nach jeweiligem EnEV-
Mindeststandard (Variante 1) ließen sich so 
86 Prozent des Wärmebedarfs von 5,745 
GWh/a decken. Würde konsequent nach Pas-
sivhausstandard gebaut (Variante 2) ließe 
sich rechnerisch 115 Prozent des Wärmebe-
darfs von 4,278 GWh/a durch Solarthermie 
bereitstellen. Rechnet man die Dachflächen 
der Gebäude #36-48 dazu, ergäben sich rech-
nerische Überdeckungen des Wärmebedarfs 
von 251 respektive 337 Prozent (diese Anga-
be dient alleine der Verdeutlichung des lokal 
vorhandenen Potenzials, da der Wärmebe-
darf dieser Gebäude eingerechnet wurde). 

5.8.9 Wasserkraft 

Für die Nutzung von Wasserkraft steht im 
Quartier nur die Krückau zur Verfügung. Um 
über Strömungskraftwerke Strom zu erzeu-
gen bedarf es mindestens Fließgeschwindig-
keiten von 3,5m/s. Da diese in der Krückau 
nicht annähernd erreichbar sind und die 
Krückau tidenabhängig ist wird von einer 
weiteren Betrachtung abgesehen.  

                                                             
389 vgl. VDI 6002 

5.8.10 Windkraft 

Große Windkraftanlagen im Leistungsbereich 
einiger MW sind im gesamten Stadtgebiet 
momentan ausgeschlossen, da hierfür keine 
Flächen im FNP ausgewiesen sind.390 Kleinan-
lagen, die in der Vertikalen an oder auf Ge-
bäuden montiert werden, sind zurzeit wirt-
schaftlich noch unrentabel. Auch wenn eine 
Integration von Windkraft im Stadtquartier 
begrüßenswert wäre, insbesondere um er-
neuerbare Energien auch visuell präsenter zu 
machen, wird diese Option aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit hier nicht weiter betrach-
tet. Zu gegebenem Zeitpunkt – bei Effizienz-
steigerung und Kostendegression - wäre eine 
punktuelle Integration auf nicht durch Solar-
thermie oder Photovoltaik genutzten Dach-
flächen jedoch möglich.   

 
  

                                                             
390 vgl. Stadt Elmshorn 2013b 

 
Abb.  55: Potenzielle Wärmeenergie (NUR im Quartier) 
 (Eigene Darstellung) 
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5.8.11 Zusammenfassung der  
Energiepotenziale 

Die am besten nutzbaren Energiepotenziale 
aus erneuerbaren Energien im Quartier sind 
Photovoltaik und Solarthermie, die Nutzung 
von Blockheizkraftwerken mit Biomasse so-
wie oberflächennahe Geothermie über Erd-
sonden oder Erdkollektoren. Da die anderen 
Energiequellen nicht oder nur eingeschränkt 
nutzbar sind, werden diese im weiteren Ver-
lauf der Arbeit nicht weiter betrachtet, sollten 
jedoch bei Detailplanungen als Option geprüft 
werden. Auf diese Möglichkeit wurde im Text 
bereits an den entsprechenden Stellen hin-
gewiesen. 
 
Stellt man dem Energiebedarf das Energiepo-
tenzial gegenüber wird deutlich, dass eine 
vollständige bilanzielle Deckung des Bedarfs 
aus lokalen, regenerativen Quellen möglich 
ist (siehe Abb.  56 und Abb.  57). Grundsätz-
lich sollte die Nutzung verschiedener Ener-
giequellen berücksichtigt werden, um insbe-
sondere im Strombereich langfristig eine 
Überdeckung zu erreichen, sodass die dann 
möglicherweise erhöhte Stromnachfrage 
durch E-Mobilität abgedeckt werden könnte.  
 
Sicherlich böte sich auf den ersten Blick eine 
Energieversorgung des kompletten Gebiets 
über BHKW-Module an. Ein Vorteil von Solar-
thermie und Photovoltaik ist aus Sicht des 
Autors aber deren Sichtbarkeit, sodass die 

nachhaltige Ausrichtung der Energieversor-
gung und des gesamten Quartiers im Be-
wusstsein der Nutzer vorhanden wäre. Dieses 
könnte wiederum Multiplikatoreffekte für die 
Gesamtstadt und deren Image haben. Auch 
bieten kombinierte Lösungen oft Kosten- 
sowie Effizienzvorteile, die in einem nächsten 
Schritt – der Variantenerstellung – eingehen-
der betrachtet werden. Für die auf den vori-
gen Seiten dargestellten Werte sind detaillier-
te Berechnungen im Anhang aufgeführt. 
  

 
Abb.  56: Vergleich von Wärmebedarf und Wärmepotenzial (Eigene Darstellung) 

 
Abb.  57: Vergleich von Strombedarf und Stromerzeugungs-
potenzial (Eigene Darstellung) 
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5.9 Varianten der künftigen Energiever-
sorgung von Krückau-Vormstegen  

Das Ziel der vorliegenden Konzeptskizze des 
energetischen Quartierskonzepts für Krück-
au-Vormstegen ist – unter Berücksichtigung 
aller technisch, wirtschaftlich und ökologisch 
sinnvollen Energieeffizienzmaßnahmen – 
eine möglichst nachhaltige, das heißt um-
weltverträgliche und wirtschaftliche Energie-
versorgung ohne Verzicht auf Versorgungssi-
cherheit und Versorgungsstandard abzubil-
den. Damit sollen den handelnden Akteuren 
in Elmshorn mögliche Varianten zur Nutzung 
der lokalen Energiepotenziale aufgezeigt 
werden – in der Hoffnung, dass die hier ent-
worfene Konzeptskizze von diesen aufgegrif-
fen und weiterentwickelt wird.  
 
Aus diesem Grund bildet das Referenzmodell, 
mit dezentraler Wärmeversorgung über Erd-
gas-Kessel je Gebäude (Altbau) bzw. Bau-
block (Neubau) und Strombezug aus dem 
Verbundnetz, die  einzige Versorgungsvarian-
te (VS) ab, die auf fossilen Energieträgern 
basiert. Die anderen vier Varianten wurden 
unter der Maßgabe entwickelt das Quartier 
ausschließlich aus dem lokal verfügbaren, 
regenerativen Energiepotenzial zu versorgen.  
 
Der lange Entwicklungszeitraum, die Bebau-
ungsstruktur, die Eigentumsverhältnisse und 
die Akteurskonstellation in Krückau-
Vormstegen lassen die Umsetzung von sepa-
rat verlegten Wärmenetzen je Baufeld – also 
Einzelnetzen – unter heutigen Voraussetzun-
gen als schwierig erscheinen. Dieser Eindruck 
ergab sich nach zahlreichen Akteursgesprä-
chen und einer groben Kalkulation der Wirt-
schaftlichkeit der Einzelnetze, weshalb vor-
wiegend Hybridvarianten betrachtet wurden, 
die das Quartier zentral, ergänzt von dezent-
ralen Einspeisern versorgen. 
 
Die fünf untersuchten Versorgungsvarianten 
wurden hinsichtlich der Investitionskosten, 
der Betriebskosten, der Gesamtkosten, der 
Umweltauswirkung im Betrieb und Umsetz-
barkeit bewertet. Während Kosten und Um-
weltauswirkungen quantitativ erfassbar sind, 
muss die Umsetzbarkeit über qualitative Fak-
toren bewertet werden, was zu einem gewis-
sen Grad eine Subjektivität unvermeidbar 
macht.  

Die fünf untersuchten Versorgungsvarianten 
sind: 
 
Dezentral: 
� VS-1: Gas-Brennwerttechnik (eigene Heiz-

zentrale je Gebäude/ Wohneinheit). 
 
Zentral: 
� VS-2: Nahwärmenetz mit BHKW (auf Basis 

von gepressten Haferspelzen). 
� VS-3: Nahwärmenetz mit Holzpelletkessel 

/Heizwerk (gepresste Haferspelzen) 
 
Hybridvarianten: 
� VS-4: Nahwärmenetz mit BHKW (auf Basis 

von gepressten Haferspelzen) und dezent-
raler Solarthermie und PV. 

� VS-5: Nahwärmenetz mit Holzpelletkessel, 
dezentraler Geothermie und PV. 

 
Bei den Varianten VS-2 und VS-4 wird stets 
von einer gekoppelten Wärme- und Stromer-
zeugung ausgegangen. Auch werden alle Ver-
sorgungsvarianten jeweils für die Bebau-
ungsvariante 1 (EnEV-Standard zu Bauzeit-
punkt)  und Bebauungsvariante 2 (flächende-
ckender Passivhausstandard) ausgelegt. Die 
Grundlagen für die Berechnungen ergeben 
sich aus den Tabellen 14 bis 16 und den in 
den vorangegangenen Kapiteln ermittelten 
Werten. Alle weiteren Werte und Annahmen 
werden im Rahmen der Varianten erläutert. 

5.9.1 VS-1: Dezentrales Referenzmodell 

Für die Referenzvariante wird festgelegt, dass 
alle Gebäude jeweils einen Gasbrennwertkes-
sel erhalten. Diese Variante ist nach EnEV 
eigentlich nur bei Umsetzung der Bebau-
ungsvariante 2 in den nächsten fünf Jahren 
möglich, da die Anforderung einer anteiligen 
Wärmeversorgung über erneuerbare Ener-
gien durch höhere Dämmstandards ausgegli-
chen werden könnte. Trotzdem dient sie als 
Referenzvariante, da diese der momentanen, 
modernisierten Quartiersversorgung ent-
spräche. 
 
Insgesamt werden in Krückau-Vormstegen 
überschlägig 90 Einzelgebäude bei Fertigstel-
lung des Quartiers errichtet sein. Vermutlich 
ist die tatsächliche Zahl höher (bei etwa 130), 
in der Bestandsaufnahme wurden nicht 
Hauseingänge, sondern 84 Gesamtgebäude 
aufgenommen. Dementsprechend wird mit 
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84 Kesseleinheiten kalkuliert. Entsprechend 
den Versorgungsaufgaben werden Kessel im 
Leistungsbereich zwischen 1 kW bis 700 kW 
vorgesehen. Die aufsummierte Kesselleistung 
beträgt 4.658 kW für die Bebauungsvariante 
1 bzw. 4.135 KW für Bebauungsvariante 2. 
Die enorme Spannweite ergibt sich aus der 
heterogenen Bebauungsstruktur im Quartier: 
Eine 44 Quadratmeter große Gewerbeeinheit 
benötigt naturgemäß weniger Heizwärme als 
die nördliche Knechtsche Halle (Gebäude 
#29) mit über 9000 Quadratmetern. Im spä-
teren Betrieb würden für 700 kW sicherlich 
zwei Brennwertkessel mit der Hälfte der 
Leistung vorgehalten, was hier aufgrund des 
Umfangs jedoch nicht berücksichtigt wurde 
und bei der Anzahl der Kessel nicht wesent-
lich ist.  
 
Nach Anzahl und Leistung der Kessel wurden 
die spezifischen Investitionskosten je Kessel 
errechnet und aufsummiert. Daraus ergibt 
sich für Bebauungsvariante 1 eine Gesamtin-
vestition von 1,3 Millionen Euro. Die Annui-
tät, bei kalkulierten sechs Prozent Zinsen 
sowie 15 jähriger Laufzeit, beträgt 134.210 
Euro. Für Bebauungsvariante 2 beträgt die 
Gesamtinvestition 1,18 Millionen Euro und 
die Annuität 121.300 Euro.  Dazu kommen 
Wartungskosten von 190 bis 240 Euro je An-
lage (bzw. 2,5€ je kW ab 100kW Leistung) 
und Instandhaltungskosten von 2,5 Prozent. 
Für Bebauungsvariante 1 ergibt sich so der 
Betrag von 56.178 €/a bzw. 52.616 €/a (Be-
bauungsvariante 2).  
 

Als letzte Kostenposition kommen Brenn-
stoffkosten von 326.313 €/a (Bebauungsva-
riante 1) oder 273.780 €/a (Bebauungsvari-
ante 2) unter der Annahme eines Erdgasprei-
ses von 6 ct/kWh391 und eines Jahresnut-
zungsgrads von 95 Prozent hinzu.  
 
Damit ergeben sich für die beiden Bebau-
ungsvarianten jährliche Aufwendungen von 
etwa 560.000 Euro respektive 450.000 Euro. 
Dieses entspricht einem durchschnittlichen 
Wärmepreis von 9,7 ct/kWh respektive 10,1 
ct/kWh. Der Strombedarf wird aus dem Ver-
bundnetz gedeckt und beträgt wie bei allen 
Versorgungsvarianten knapp 4 GWh/a.  
 
Hieraus resultieren Treibhausgasemissionen 
(CO2, CH4 und N2O) von 1.486 bzw. 1107 
Tonnen CO2-Äquivalente für die Wärmeer-
zeugung sowie 2.426 Tonnen CO2-
Äquivalente für die Stromerzeugung. Zu-
sammen ergeben sich also für Bebauungsva-
riante 1 3.912 Tonnen und für Bebauungsva-
riante 2 3.532 Tonnen CO2-Äquivalente. Der 
hohe Wert für die Stromerzeugung ergibt sich 
aus den durchschnittlichen Emissionen je 
kWh des deutschen Strommixes aufgrund des 
Bezugs aus dem Verbundnetz (Wert für 
Brennwertkessel, Gas: 246 gCO2/kWh; Wert 
für Strom aus dem Verbundnetz: 580 
gCO2/kWh).392 
 
 

                                                             
391 vgl. Stadtwerke Elmshorn 2013a  
392 vgl. IINAS 2013 

Variante 1 (VS-1): Gas-Brennwerttechnik, dezentral 
 Bebauungsvariante 1 Bebauungsvariante 2 

Installierte Wärmeleistung 4.658 KW 4.135 KW 

Investitionskosten 1,3 Mio. € 1,18 Mio. € 

Investitionskosten nach Förderung 1,3 Mio. € 1,18 Mio. € 

Kapitalkosten (Annuität) 134.210 €/a 121.300 €/a 

Wartungs- und Unterhaltskosten 56.178 €/a 52.616 €/a 

Brennstoffkosten 326.213 €/a 273.780 €/a 

Personalkosten 0  0 

Gesamtkosten vor Stromverkauf 557.601 €/a 449.602 €/a 

Erlöse aus Stromverkauf 0 0 

Gesamtkosten 557.601 €/a 449.602 €/a 

Spezifische Wärmekosten 0,097 €/kWh 0,105 €/kWh 

Emissionen Wärme 1.486 t CO2 1.107 t CO2 

Emissionen Strom 2.426 t CO2 2.426 t CO2 

Emissionen gesamt 3.912 t CO2 3.532 t CO2 
Tabelle 22: Zusammenfassung VS-21 (Eigene Darstellung)  
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5.9.2 Grundlagen für (teil-)zentrale Wär-
meversorgung 

Kalkulation der Wärmenetze  

Die Varianten VS-2 bis VS-5 sind mit einer 
zentralen Energieversorgungstechnik ausge-
stattet, was bei BHKW-Nutzung die gleichzei-
tige Stromerzeugung zusätzlich zur Heiz-
wärmebereitstellung zur Folge hat. Für die 
Varianten VS-2 bis VS-5 böten sich zwei 
Standorte für die Heizzentrale bzw. das Heiz-
kraftwerk an: Erstens nördlich des Geländes 
der Peter Kölln KGaA, wie es in der ursprüng-
lichen Heizwerk-Planung vorgesehen war 
und ein zweiter Standort im Baufeld IV in 
einer der Knechtschen Hallen. Der Standort 
an der Krückau bietet ausreichend Platz für 
Anlieferung und hat zudem den Vorteil der 
Nähe zum Biomasseproduzenten Peter Kölln 
KGaA. Aufgrund städtebaulicher Planungen 
und der Lage weit ab von den Wärmeabneh-
mern wird der Standort im Baufeld IV bevor-
zugt, da in den Knechtschen Hallen große 
Flächen bereitstehen, die Anlieferung über 
die Berliner Straße erfolgen könnte und sich 
damit die Wärmeerzeugung im Quartier, nahe 
des Verbrauchs befände.  
 

 
 

Über ein Wärmenetz wird die Heizwärme zu 
den Verbrauchern transportiert. Das Wärme-
netz muss für die vorliegende Konzeptskizze 
hinsichtlich Struktur und Verlauf überschlä-
gig kalkuliert werden. Die Struktur des Ge-
samtwärmenetzes wurde auf Basis des Rah-
menplans und der errechneten Wärmebedar-
fe je Baufeld erstellt und ist in Abb.  59 abge-
bildet.  

Förderung von Wärmenetzen 

Wärmenetze, gespeist aus regenerativen 
Energien, sind über das KfW-Programm 128 
förderfähig. Der Tilgungszuschuss beträgt 60 
Euro je verlegtem Meter sofern der Mindest-
wärmeabsatz, also die Wärmedichte bezogen 
auf das Leitungsnetz, 0,5 MWh/Jahr über-
steigt und keine weiteren Förderungen in 
Anspruch genommen werden.393 Bei VS-2 bis 
VS-5 mit einem flächendeckenden Wärme-
netz betragen die Wärmedichten bei Bebau-
ungsvariante 1 6 MWh/m*a bzw. 3 MWh/ 
m*a (Ringleitung und Leitungsstränge) und 
bei Bebauungsvariante 2 4,5 MWh/m*a bzw. 
2,25 MWh/m*a. Der Tilgungszuschuss be-
trägt bei der Inanspruchnahme einer zusätz-
lichen Förderung lediglich 20 €/m. 
 
Über das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) sind Wärmenetze die 
über KWK betrieben werden anteilig förder-
fähig: Je Millimeter Rohrdurchmesser ist pro 
verlegtem Meter ein Euro Baukostenzuschuss 
möglich. Dabei sind bis maximal 20 Prozent 
der Gesamtsumme förderfähig. Von dieser 
Gesamtsumme sind Rabatte und sonstige 
Fördermittel abzuziehen, sodass im Fall von 
Krückau-Vormstegen nur die Investitionskos-
ten abzüglich des KfW-Tilgungszuschusses 
berücksichtigt werden.394  Für die Varianten 
VS-2 bsi VS-5 können demnach 199.000€ an 
Fördergeldern von der BAFA beantragt wer-
den.  
Der KfW-Tilgungszuschuss und die BAFA-
Förderung werden somit bei allen Varianten 
VS-2 bis VS-5 anteilig mit einkalkuliert. 

Kosten des Wärmenetzes 

Für die Variante VS-2 werden 950 Meter als 
Ringleitung und 1900 Meter als Leitungs-
stränge verlegt. Dazu kommen für die Gebäu-
deeinheiten (die fünf im Baufeld XI werden 

                                                             
393 vgl. Friedel, G. 2011 
394 vgl. BAFA 2010 

Abb.  58: Standorte Heizwerk (Eigene Darstellung) 

Abb.  59: Verlauf Wärmenetz (Eigene Darstellung) 
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nicht berücksichtigt, da diese nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand erschließbar sind) 
1.200 Meter Erschließungsleitungen als Stich-
leitungen.  
 
Die Leitungen werden als Kunststoffmantel-
rohre (KMR) mit Verlegekosten von 300€/m 
Trassenlänge kalkuliert395. Inklusive Montage 
sind für das Wärmenetz in den Varianten VS-
2 bis VS-5 1.215.000 Euro zu investieren. Mit 
Berücksichtigung des KfW-128-Programms 
und des BAFA Zuschusses 934.100 Euro.  
 
Mit der gleichen Anzahl wie in der Variante 
VS-1 Heizkessel wird für die Varianten VS-2 
bis VS-5 mit Übergabestationen kalkuliert. 
Die Übergabestationen enthalten den An-
schluss an das Gebäudeheizungssystem, au-
ßentemperaturabhängige Regelung für Ge-
bäudewärme, Pumpen für den Wärmetrans-
port im Gebäude sowie Wärmetauscher zur 
Brauchwasseraufheizung. Insgesamt ergeben 
sich somit für alle Übergabestationen im Ge-
biet weitere 528.000 Euro.396  
 
Danach belaufen sich die Investitionskosten 
für das Wärmenetz (ohne Baufeld XI) auf 
1.743.000 Euro bzw. mit Einberechnung der 
Förderungen von KfW und BAFA auf  
1.462.100 Euro.  

Grundlagen zur BHKW-Nutzung 

Die Variante VS-2 und VS-4 nutzen zur Wär-
meerzeugung mehrere BHKW-Module. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass die BHKW-
Module wärmegeführt betrieben werden, da 
nur so eine Wärmeabnahme und damit hohe 
Energieeffizienz erreichbar ist. Der parallel 
erzeugte Strom kann entweder selbstver-
braucht werden oder nach KWKG bzw. EEG in 
das Verbundnetz eingespeist werden.  
 
Aufgrund der wechselnden Wärmenachfrage 
je nach Tages- und Jahreszeit werden die 
BHKW-Module nicht auf die Maximallast aus-
gelegt werden können, wodurch nur wenige 
Stunden pro Jahr ein Vollbetrieb gewährleis-
tet werden könnte. Ein Jahr hat 8.760 Stun-
den. Wenn man jeder Stunde einen Wert zu-
ordnet, lässt sich die Jahresganglinie abbil-
den, die anzeigt, dass die Leistungsanforde-
rung nur kurzzeitig die Maximalleistung er-

                                                             
395 vgl. Esch, T.  et al. 2012, S.44-48 
396 Ebd. 

reicht (siehe dazu Abb.  60). Aufgrund feh-
lender Erfahrungswerte für Krückau-
Vormstegen wird ein mathematisches Modell 
herangezogen. 
 
BHKW-Module erfordern höhere Investiti-
onskosten als Heizkessel, was bedeutet, dass 
die BHKW-Module nur die Grundlast abbil-
den können um höhere Laufzeiten zu errei-
chen. Zusätzlich bedarf es folglich eines Spit-
zenlastkessels. Dieser Kessel müsste – im 
Falle des Ausfalls des BHKW – die gesamte 
Wärmemenge bereitstellen können. Der Kes-
sel wird daher auf die Maximallast ausgelegt.  

Umgang mit selbsterzeugtem Strom 

Durch die Nutzung von BHKW-Modulen zur 
Wärmeerzeugung in den Versorgungsvarian-
ten mit Wärmenetz fällt auch eine erhebliche 
Menge an Strom an. Dieser kann im Falle der 
Varianten VS-2 und 4 durch die Nutzung ei-
nes eigenen Hausnetzes selbst verbraucht 
oder der Strom kann nach dem EEG ins Ver-
bundnetz eingespeist und vergütet werden. 
Eine Einspeisevergütung nach dem KWKG 
wäre ebenfalls, vor dem Hintergrund der zu 
erwartenden Subventionskürzungen für re-
generative Energien ab 2014, denkbar, wird 
hier aber nicht weiter betrachtet. In jedem 
Fall wird der erzeugte Strom je nach seiner 
Wertigkeit bei der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung als Kostengutschrift mit dem Wärme-
preis verrechnet. Dieses gilt eingeschränkt 
für den erzeugten PV-Strom, der in den Vari-
anten VS-4 und VS-5 zumindest in die Emis-
sionen mit eingerechnet wird.  
 
Für die EEG-Vergütung aus BHKW-Modulen, 
betrieben mit Holzhackschnitzeln, wird das 
EEG 2012 zugrunde gelegt. Demnach sind 
Vergütungen pro eingespeister kWh von 14,3 
bis 11 ct/kWh und ein Bonus von 8 bis 2,5 
ct/kWh je nach Anlagendimensionierung und 
Energieträgerzertifizierung möglich (siehe 
Seite 29). Die Vergütung wird über 20 Jahre 
gezahlt, bei jährlicher Degression von zwei 
Prozent. Für PV-Strom ergeben sich je nach 
Anlagengröße nach dem EEG 2012 für Januar 
2014 Fördersätze von 13,68 ct/kWh bis zu 
11,58 ct/kWh. Die meisten Anlagen werden 
im Kleinbereich (unter 10 kWp) errichtet, 
sodass die höchsten Fördersätze erreicht 
werden. Die jeweilige Anwendung wird im 
Rahmen der Varianten erläutert. 



[116] 
 

Eine weitere Option ist die Selbstnutzung des 
erzeugten Stroms. Aufgrund des langen Be-
trachtungszeitraums, der Effizienzzuwächse 
im Bereich der PV-Technologie sowie unkla-
rer Förderbedingungen wird von einer antei-
ligen Selbstnutzung des erzeugten Stroms in 
eigenen Liegenschaften von 70 bis 100 Pro-
zent ausgegangen. Überschüsse würden wei-
terhin in das Verbundnetz eingespeist wer-
den. Für den Selbstverbrauch werden die 
Strombezugskosten für den Endverbraucher 
um die Netznutzungsentgelte und Messwe-
senskosten reduziert. Demnach  wird sich der 
Mischpreis für Strom, basierend auf dem Ba-
sistarif der SWE (49,20€/a Grundpreis und 
22,74ct/kWh Arbeitspreis, netto) für Privat- 
und Gewerbekunden von 23,72ct/kWh 
ct/kWh um etwa 4,7 ct/kWh reduzieren397 
Dazu kommt im Falle der BHKW-Erzeugung 
noch der Entfall der Stromsteuer in Höhe von 
2,05 ct/kWh, sodass sich hier ein hypotheti-
scher Erlös von 16,97 ct/kWh für den Anla-
genbetreiber ergibt.  
 
Welche Optionen zur Anwendung kommen 
sind in den Übersichtstabellen der nachfol-
genden Varianten VS-2 bis VS-5 aufgeführt.  
 

5.9.3  VS-2: Nahwärmenetz mit BHKW 

Das 4050 Meter lange Wärmenetz mitsamt 
Übergabestationen führt zu Investitionskos-
ten von 1,74 Millionen Euro. Abzüglich der 
Fördermittel  werden 1,46 Millionen Euro an 
Investitionskosten angesetzt.  
 
Für die BHKW-Anlage werden die Haferspel-
zen der Peter Kölln KGaA als Energieträger 
genutzt. Die Spelzen verfügen über einen 
Heizwert von 4,16 kWh/kg zu einem Preis 
von 50 Euro je Tonne. Daraus ergibt sich ein 
Rohstoffpreis von 3 ct/kWh. Da Transport, 
Verarbeitung und weitere Unsicherheiten 
einkalkuliert werden müssen, wird mit 3,5 
ct/kWh Brennstoffkosten kalkuliert.  
 
Für das gesamte Versorgungsgebiet wird mit 
einer maximal nötigen Wärmeleistung von 
3,027 MWth für die Bebauungsvariante 1 aus-
gegangen (eine Aufschlüsselung für Bebau-
ungsvariante 2 ist in Tabelle 23 zu finden). 
Die Wärmeleistung errechnet sich aus ange-
nommenen Vollaststunden von 1.900 h/a und 
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dem Gesamtwärmebedarf von 5,752 MWh/a. 
Überträgt man dieses auf die Jahresganglinie 
(errechnet aus der Jahresdauerlinie der Au-
ßentemperatur nach DIN 4710 und der Last-
kennlinie) ergibt sich daraus eine Versorgung 
Krückau-Vormstegens über zwei BHKW-
Module mit einer Leistung von insgesamt 415 
KWel bzw. 503 KWth. Die zwei BHKW-Module 
mit 300 KWth und 203 KWth werden ergänzt 
von einer mit Spelzen betriebenen Kesselan-
lage über 3.027 KWth. Die BHKW-Module er-
bringen zusammen 16,6 Prozent der thermi-
schen Leistung, liefern zusammen etwa 
14.300 h/a jedoch 64,3 Prozent der jährli-
chen Wärmemenge von 3.698 MWh/a.  
 
Für die beiden BHKW-Module, den Pellet-
kessel sowie das Wärmenetz ergeben sich 
Investitionskosten von 2,87 Mio. Euro. Nach 
Einrechnung der Förderung ergeben sich 
2,59 Mio. Euro die zu einer Annuität von 
266.000 €/a, bei fünfzehnjähriger Laufzeit 
und sechs Prozent Zinsen, führen. Für Die 
Wartung ergeben sich 204.000 €/a. Perso-
nalkosten sind mit 20.000 €/a eingerechnet. 
Die Brennstoffkosten belaufen sich auf knapp 
380.000 €/a. Bei der Verwendung von 
Holzpelltets zu Marktpreisen dürfte dieser 
Wert bei knapp 5,7 ct/kWh liegen398  
 
Die Erlöse aus dem Stromverkauf belaufen 
sich auf 519.000 €/a. Da die zentrale Versor-
gungsvariante nur langfristig realisierbar und 
ein Weiterbestehen der Einspeisevergütung 
bis dahin fraglich ist, wird von einer Eigen-
nutzung ausgegangen. Aufgrund der bereits 
2014 hohen Strompreise ergeben sich somit 
relativ geringe Gesamtkosten von 349.000 
€/a, was spezifische Wärmekosten von 6,1 
ct/kWh bedeutet. Bei der Verwendung von 
Holzpellets zu Marktpreisen ergäben sich 
spezifische Wärmekosten von 10 ct/kWh, 
daher sollte sich um die Nutzung der Hafer-
spelzen der Peter Kölln KGaA bemüht wer-
den. 
 
Da in dieser Arbeit tatsächliche Emissionen 
betrachtet werden, werden auch bei Holz als 
Brennstoff Treibhausgase freigesetzt. Für die 
Wärme aus den Haferspelzen werden 25g 
CO2/kWh, für Strom 18 gCO2/kWh ange-
setzt399. Daraus ergeben sich Emissionen von 
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266 t CO2-Äquivalenten für die Wärmeerzeu-
gung pro Jahr im Betrieb. Für Strom 688 t 
CO2-Äquivalente. Dieser Wert ist verhältnis-
mäßig hoch, da nur 77 Prozent des Strombe-
darfs des Quartiers über die BHKW-Module 
erzeugt werden. So wird der Restbedarf bi-
lanziell aus dem Verbundnetz bezogen, der 
entsprechend höhere Emissionen verursacht. 
Insgesamt ergeben sich damit Emissionen 
von 954 t CO2-Äquivalenten.  
 
 Die höheren spezifischen Wärmekosten für 
Bebauungsvariante 2 ergeben sich aus den 
gleichbleibenden Wärmenetzkosten. Die hö-
heren Emissionen ergeben sich aus dem an-

teilig höheren Strombezug aus dem Ver-
bundnetz. Zur Deckung des restlichen Strom-
bedarfs wird für beide Varianten eine optio-
nale PV-Nutzung empfohlen. Damit ließen 
sich auch die Endkundenstrompreise von 
jetzt 18,5 ct/kWh respektive 20 ct/kWh auf 
17 ct/kWh und 17,2 ct/kWh absenken.  
 
 
 
 
 
 
 

Variante 2 (VS-2): BHKW mit Nahwärmenetz, zentral 
 Bebauungsvariante 1 Bebauungsvariante 2 

Installierte Wärmeleistung - BHKW-Modul 1: 248KWel 

- BHKW-Modul 2: 168KWel 

- Pellet Kessel: 3.027KWth 

- BHKW-Modul 1: 183KWel 

- BHKW-Modul 2: 124KWel 

- Pellet Kessel: 2.236KWth 
Investitionskosten 2,87 Mio. € 2,62 Mio. € 

Investitionskosten nach Förderung 2,59 Mio. € 2,34 Mio. € 

Kapitalkosten (Annuität) 266.339 €/a 241.197 €/a 

Wartungs- und Unterhaltskosten 203.520 €/a 159.330 €/a 

Brennstoffkosten 378.431 €/a 263.724 €/a 

Personalkosten 20.000 €/a 20.000 €/a 

Gesamtkosten vor Stromverkauf 868.290 €/a 684.251 €/a 

Erlöse aus Stromverkauf 519.010 €/a (Eigennutzung) 383.013 €/a (Eigennutzung) 

Gesamtkosten 349.279 €/a 301238 €/a 

Spezifische Wärmekosten 0,061 €/kWh 0,07 €/kWh 

Spezifische Stromkosten 0,185 €/kWh 0,20 €/kWh 

Emissionen Wärme 266 t CO2 184 t CO2 

Emissionen Strom 688 t CO2 1.097 t CO2 

Emissionen gesamt 954 t CO2 1.281 t CO2 
Tabelle 23: Zusammenfassung VS-2 (Eigene Darstellung)  

 
Abb.  60: Jahresganglinie VS-2 (Eigene Darstellung) 
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5.9.4 VS-3: Nahwärmenetz mit Holzpellet-
kessel  

Eine zentrale Wärmeversorgung kann alter-
nativ zur BHKW-Nutzung auch ausschließlich 
über einen Kessel, also ein Heizwerk herge-
stellt werden. Das Wärmenetz zur Versor-
gung des Quartiers bleibt identisch mit dem 
aus VS-2. Weitere Fördermittel wären nach 
dem KfW Programm 271 nutzbar. Diese För-
derung kommt für Krückau-Vormstegen nicht 
in Betracht, da „Anlagen, die überwiegend der 
Verfeuerung von Abfallstoffen aus der ge-
werblichen Be- und Verarbeitung von Holz 
dienen“400 von einer Förderung ausgeschlos-
sen sind. Bei dem angenommenen Brennstoff, 
den Haferspelzen der Peter Kölln KGaA, han-
delt es sich um einen derartigen Abfallstoff.  
 
 Die Brennstofflagerung kann – ähnlich wie in 
der Variante VS-2 und den folgenden Varian-
ten - auf etwa 350 bis 500 Kubikmetern reali-
siert werden, was in der nördlichen Knecht-
schen Halle ohne weiteres möglich ist. Die 
Kosten für die Lagerung und Anlieferung der 
Pellets sind in den Investitions- und War-
tungskosten enthalten. Auch die Rauchgas-
reinigung ist in allen Varianten in die War-
tungskosten eingerechnet.  
 
Für den Holzpelletkessel und das Wärmenetz 
fallen für die Bebauungsvariante 1 Investiti-
onskosten von 2,25 Mio. Euro an. Die Kosten 
für den Pelletkessel sind aufgrund der höhe-
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ren Laufzeit gegenüber VS-2 leicht erhöht, da 
eine höhere Laufzeit erwartet wird und die 
Integration von Pelletlager und Anlagentech-
nik daher aufwändiger ist. Nach Abzug der 
Fördergelder belaufen sich die Investitions-
kosten auf 1,97 Mio. Euro, was zu einer Annu-
ität (Laufzeit 15 Jahre, 6 Prozent Zinsen) von 
202.847€/a führt. Dazu kommen Wartungs-
kosten von 116.929 €/a und Brennstoffkos-
ten von 219.000 €/a. So ergeben sich Ge-
samtkosten von 573.603 €/a, was zu einem 
spezifischen Wärmepreis von 10 ct/kWh 
führt. Der Strompreis entspricht dem Grund-
versorgertarif von etwa 24 ct/kWh. 
 
Die Emissionen der Wärmeerzeugung belau-
fen sich auf 156 t CO2-Äquivlanete. Bei voll-
ständigem Strombezug aus dem Verbundnetz 
fallen weitere 2.426 t CO2-Äquivlanete an, 
sodass für die Variante VS-3 bei der Energie-
versorgung des Quartiers insgesamt 2.582 t 
CO2-Äquivlanete an Treibhausgasemissionen 
anfallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 3 (VS-3): Holzpelletkessel mit Nahwärmenetz, zentral 
 Bebauungsvariante 1 Bebauungsvariante 2 

Installierte Wärmeleistung - Pellet Kessel: 3.027KWth - Pellet Kessel: 2.236KWth 

Investitionskosten 2,25 Mio. € 2,15 Mio. € 

Investitionskosten nach Förderung 1,97 Mio. € 1,87 Mio. € 

Kapitalkosten (Annuität) 202.847 €/a 192.757 €/a 

Wartungs- und Unterhaltskosten 117.000 €/a 99.200 €/a 

Brennstoffkosten 219.000 €/a 163.000 €/a 

Personalkosten 35.000 €/a 35.000 €/a 

Gesamtkosten vor Stromverkauf 573.603 €/a 489.935 €/a 

Erlöse aus Stromverkauf 0 0 

Gesamtkosten 573.603 €/a 489.935 €/a 

Spezifische Wärmekosten 0,10 €/kWh 0,114 €/kWh 

Spezifischer Strompreis 0,24 €/kWh 0,24 €/kWh 

Emissionen Wärme 156 t CO2 116 t CO2 

Emissionen Strom 2.425 t CO2 2.425 t CO2 

Emissionen gesamt 2.582 t CO2 2.542 t CO2 
Tabelle 24: Zusammenfassung VS-2 (Eigene Darstellung)  
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5.9.5 VS-4: Nahwärmenetz mit BHKW und 
dezentraler Solarenergie 

Die Variante basiert auf den Berechnungen 
der Variante VS-2. Dazu sind die Ergebnisse 
aus den Kapiteln 5.8.7 und 5.8.8 bezüglich des 
Solarenergiepotenzials in Krückau-
Vormstegen einbezogen. Zusätzlich zur zent-
ralen Versorgung über das BHKW werden 
alle potenziell verfügbaren Flächen mit Solar-
thermie und PV ausgestattet. Die technischen 
Ausgangsdaten sind dieselben wie bei VS-2, 
da die Kesselleistung gleichbleibend ist. Le-
diglich der Leistungsbereich der BHKW-
Module wurde etwas angepasst. 
 
In der vorliegenden Variante soll Solarther-
mie 30 Prozent des Warmwasserbedarfs be-
reitstellen. Da die Solarthermieanlagen den 
größten Ertrag im Sommer bereitstellen, 
können die BHKW-Module zu dieser Zeit 
komplett abgeschaltet werden, was zu einer 
geringeren Kesselauslastung führt. Obwohl 
der durch BHKW-Module bereitgestellte An-
teil der Grundlast sinkt, bleibt der Anteil der 
Betriebsstunden ähnlich, da die BHKW-
Module anders dimensioniert werden können 
und so vermehrt zu Zeiten des höheren Leis-
tungsbedarfs angefahren werden. Zudem 
werden zur Deckung des restlichen Strombe-
darfs PV-Anlagen auf den verbleibenden 
Dachflächen montiert.  
 
Nach der DIN 4708-2 ergibt sich für die 
Wohneinheiten in Krückau-Vormstegen ein 
Warmwasserbedarf  von 1.109 MWh. Dazu 
kommen, basierend auf der VDI 2067 bzw. 
VDI 2089, weitere 460 MWh für die übrigen 
Flächen in Krückau-Vormstegen. Daraus er-
geben sich 471 MWh Heizwärme die über 
Solarthermie erzeugt werden sollen. Dieses 
erfolgt mit einer Kollektorfläche von 1.177 
Quadratmetern die eine Leistung von 588 
kWth erreichen. Die Investitionskosten inkl. 
Speicher, Technik und Montage betragen 
823.725 Euro.   
 
Es wird angenommen, dass die 588 kWth sich 
durch 40 Anlagen auf zehn Bestandsgebäu-
den sowie 30 Neubauten installieren lassen. 
Über den Elmshorner Solarfonds lassen sich 
so pro Anlage 1.534 Euro an Fördergeldern 
beziehen. Dazu kommt für die zehn Anlagen 
auf den Bestandsgebäuden, bei einer durch-
schnittlichen Kollektorfläche von 30 Quad-

ratmetern, insgesamt eine Förderung von 
32.000 Euro. 401 Für die 30 Anlagen im Neu-
bau wird keine KfW-Förderung in Anspruch 
genommen. Daraus ergeben sich nach Förde-
rung Investitionskosten von 730.369 Euro für 
die Solarthermieanlagen. Bei einem Zinssatz 
von 6 Prozent sowie einer Laufzeit von 15 
Jahren ergibt sich hieraus eine Annuität von 
75.201€/a. 
 
Die Leistung der BHKW-Module wurde redu-
ziert und an die in den Sommermonaten 
durch Solarthermie abgesenkte Grundlast 
angepasst. Demnach werden zwei BHKW-
Module mit 207 kWel (250 kWth) bzw. 168 
kWel (203 kWth) installiert. Die thermische 
Leistung der BHKW-Module beträgt nun 
knapp 15 Prozent, der Anteil an der Wärme-
menge 46 Prozent. Dabei kommen die BHKW-
Module zusammen auf 11.520 h/a Laufzeit. 
Die Investitionskosten für Pelletkessel, Wär-
menetz, BHKW-Module und Solarthermie 
betragen nach Abzug der Fördermittel insge-
samt 3,29 Mio. Euro, was einer Annuität von 
338.454 €/a entspricht.  
 
Die jährlichen Wartungskosten belaufen sich 
auf 210.000 €/a, für Personalkosten werden 
20.000 €/a angesetzt und für Brennstoffkos-
ten werden 352.683 €/a kalkuliert. So erge-
ben sich jährliche Gesamtkosten von 921.000 
€/a. Zieht man hier den erzeugten Strom der 
BHKW-Module von 2.188 MWh ab (was etwa 
55 Prozent des Gesamtbedarfs entspricht), 
ergeben sich jährliche Kosten von 549.683 
€/a. Daraus resultiert ein spezifischer Wär-
mepreis von 0,096 ct/kWh. 
 
Neben der Stromerzeugung durch die BHKW-
Module werden weitere 1.445 MWh Strom 
über PV erzeugt. Es wird für die Variante VS-
4 davon ausgegangen, dass die verbleibenden 
etwa 11.000 Quadratmeter Dachflächen 
komplett für PV genutzt werden. Danach ist 
eine Leistung von 1,66MWel erreichbar. Die 
Investitionskosten für Installation, Module 
und Einbindung in die Hausnetze betragen 
etwa 1,9 Mio. €. Für die PV-Module wird eine 
Kreditlaufzeit über 20 Jahre bei 6 Prozent 
Zinsen angenommen. Die Annuität beläuft 
sich dementsprechend auf 167.111 €/a (Kre-
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dite von der KfW werden nicht in Anspruch 
genommen).402 
 
Zusätzlich werden zwei Prozent der Investi-
tionskosten als Betriebskosten angesetzt, 
sodass mit jährlichen Betriebskosten von 
205.446 €/a kalkuliert wird. Daraus ergeben 
sich Stromgestehungskosten von 14,2 
ct/kWh. Nach der Addition von 2,7 ct/kWh 
für den Contractor ergibt sich bei Selbstnut-
zung ein Endkundenpreis von etwa 17 
ct/kWh, der dem aus den BHKW-Modulen 
entspricht. Zusammen mit den BHKW-
Modulen werden bei der Bebauungsvariante 
1 bilanziell 91 Prozent des Strombedarfs im 
Quartier regenerativ und lokal gedeckt.  
 
Aufgrund der unklaren Entwicklung bezüg-
lich der EEG Einspeisevergütung Ende 2013 
wird eine Selbstnutzung des erzeugten 
Stroms im Quartier angestrebt. Die 91 Pro-
zent Eigennutzung sind jedoch nur bilanziell 
erreichbar, da in den Sommermonaten eine 
höhere Strommenge zur Verfügung stünde, 
als benötigt wird. Folglich wird der Anteil der 
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unmittelbaren Selbstnutzung eher bei 70 bis 
75 Prozent liegen. 
 
Die Treibhausgasemissionen aus der Wärme-
erzeugung belaufen sich auf 255 t CO2-
Äquivalente, für die Stromerzeugung ohne PV 
1180 t CO2-Äquivalente, was zusammen 1435 
t CO2-Äquivalenten entspricht. Geht man von 
einer Nutzung der restlichen Solarpotenzial-
flächen durch PV aus, senken sich die Treib-
hausgasemissionen für den Strombedarf auf 
431 t CO2-Äquivalente und damit auf 686 t 
CO2-Äquivalente insgesamt.  
 

 
 

Variante 4 (VS-4): BHKW mit Nahwärmenetz und Solarenergie, teilzentral 
 Bebauungsvariante 1 Bebauungsvariante 2 

Installierte Wärmeleistung - BHKW-Modul 1: 207KWel 

- BHKW-Modul 2: 168KWel 

- Pellet Kessel: 3.027KWth 

- Solarthermie: 588KWth 

- BHKW-Modul 1: 74KWel 

- BHKW-Modul 2: 50KWel 

- Pellet Kessel: 2.236KWth 

- Solarthermie: 588KWth 
Investitionskosten 3,66 Mio. € 3,13  Mio. € 

Investitionskosten nach Förderung 3,29 Mio. € 2,76 Mio. € 

Kapitalkosten (Annuität) 338.454 €/a 284.071 €/a 

Wartungs- und Unterhaltskosten 209.864 €/a 102.515 €/a 

Brennstoffkosten 352.683 €/a 185.141 €/a 

Personalkosten 20.000 €/a 20.000 €/a 

Gesamtkosten vor Stromverkauf 921.000 €/a 591.728 €/a 

Erlöse aus Stromverkauf 371.317 €/a (Eigennutzung) 124.204 €/a (Eigennutzung) 

Gesamtkosten 549.683 €/a 467.524 €/a 

Spezifische Wärmekosten 0,96 €/kWh 0,109 €/kWh 
Installierte elektrische Leistung  - PV: 1.667 KWel  

- BHKW: 375 KWel 
- PV: 1.667 KWel  
- BHKW: 124 KWel 

Erzeugte elektrische Energie - PV: 1.445 MWh/a 
- BHKW: 2.188 MWh/a  

- PV: 1.445 MWh/a 
- BHKW: 732 MWh/a 

Deckungsgrad Quartiersstrombedarf 91 % 55 % 
Mischpreis Strom 0,176 €/kWh 0,20 €/kWh 
Emissionen Wärme 255 t CO2 132 t CO2 
Emissionen Strom 
(mit PV) 

1.179 t CO2 

431 t CO2 
1.923 t CO2 

1.175 t CO2 
Emissionen gesamt 
(mit PV) 

1.434 t CO2 

686 t CO2 
2.056 t CO2 

1.308 t CO2 
Tabelle 25: Zusammenfassung VS-3 (Eigene Darstellung)  

 
Abb.  61: Jahresganglinie VS-4 (Eigene Darstellung) 
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5.9.6 VS-5: Nahwärmenetz mit Pelletkes-
sel, Geothermie und PV 

Als abschließende Variante wird die Bereit-
stellung der Wärmegrundlast durch oberflä-
chennahe Geothermie erläutert. Die Spitzen-
last wird, wie in den vorherigen Varianten, 
von einem Pelletkessel mit einer Nennleis-
tung von 3.027 kW übernommen. Für den 
Kessel wird erneut mit den Haferspelzen der 
Peter Kölln KGaA als Energieträger zu Brenn-
stoffkosten von 3,5 ct/kWh kalkuliert.  
 
Für die Geothermienutzung werden bei Be-
bauungsvariante 1 für die acht Geothermie-
felder nach Abb.  52 acht Wärmepumpen mit 
einer Gesamtleistung von 1.631 kWth benö-
tigt. Diese acht Wärmepumpen, für die mit 
der JAZ 4 kalkuliert wird, werden mit Strom 
aus PV betrieben. Es wird davon ausgegan-
gen, dass alle potenziell verfügbaren Dachflä-
chen für PV zu nutzen sind, sodass knapp 1,6 
GWh/a Strom im Quartier erzeugt werden 
(für die Erläuterung hierzu siehe vorherige 
Varianten). Hiervon werden 787 MWh direkt 
von den Wärmepumpen genutzt, sodass sich 
der Quartiersstrombedarf  auf 4,7 GWh/a 
erhöht.  
 
Für die Wärmepumpen wird mit Investiti-
onskosten von 625 €/kW kalkuliert. Darin 
sind alle Kosten von Montage bis zur Verroh-

rung enthalten. Für den Kessel wird mit In-
vestitionskosten von 135 €/kW kalkuliert 
und je Erdsonde mit 5.000 Euro. Zusammen 
mit dem Wärmenetz ergeben sich für die Be-
bauungsvariante 1 Investitionskosten von 
etwa 5 Mio. €. Abzüglich aller Fördermittel 
(für Wärmepumpen sind beim BAFA Förder-
mittel in Höhe von 11.800 Euro erhältlich)403 
betragen die Investitionskosten 4,72 Mio. 
Euro, woraus sich eine Annuität (Laufzeit 15 
Jahre, 6 Prozent Zinsen) von 482.244 €/a 
ergibt.  
 
Dazu kommen Wartungskosten und Perso-
nalkosten in Höhe von zwei bzw. einem Pro-
zent der Investitionskosten. Die Brennstoff-
kosten – Strom mit 17 ct/kWh und die ge-
pressten Haferspelzen der Peter Kölln KGaA -  
belaufen sich auf 232.626 €/a. Daraus erge-
ben sich Gesamtkosten von 812.683 €/a was 
zu einem spezifischen Wärmepreis von 14,1 
ct/kWh führt.  
 
Die installierten PV-Module mit zusammen 
1,8 MWelp stellen 17 Prozent des Strombe-
darfs der Bebauungsvariante 1 zur Verfü-
gung. Da der Rest des Strombedarfs aus dem 
Verbundnetz gedeckt wird ergibt sich ein 
theoretischer Mischpreis von 22,6 ct/kWh 
Strom. Die Emissionen der Wärmebereitstel-
lung betragen 137 t CO2-Äquivalente. Auf-

                                                             
403 Vgl. BAFA 2013 

Variante 5 (VS-5): Nahwärmenetz, Solarenergie und Geothermie, teilzentral 
 Bebauungsvariante 1 Bebauungsvariante 2 

Installierte Wärmeleistung - Pellet Kessel: 3.027KWth 

- Geothermie: 1.631KWth 
- Pellet Kessel: 2.236KWth 

-  Geothermie: 1.275KWth 
Investitionskosten 5,02 Mio. € 4,29  Mio. € 

Investitionskosten nach Förderung 4,72 Mio. € 3,99 Mio. € 

Kapitalkosten (Annuität) 482.244 €/a 411.165 €/a 

Wartungs- und Unterhaltskosten 65.208 €/a 50.625 €/a 

Brennstoffkosten 232.626 €/a 173.937 €/a 

Personalkosten 32.600 €/a 25.300 €/a 

Gesamtkosten vor Stromverkauf 812.683 €/a 661.039 €/a 

Erlöse aus Stromverkauf 0 0 

Gesamtkosten 812.683 €/a 661.039 €/a 

Spezifische Wärmekosten 0,141 €/kWh 0,154 €/kWh 
Installierte elektrische Leistung  - PV: 1.843 KWel  - PV: 1.843 KWel  

Erzeugte elektrische Energie - PV: 1.597 MWh/a - PV: 1.597 MWh/a 

Deckungsgrad Quartiersstrombedarf 17 % 20 % 
Mischpreis Strom 0,226€/kWh 0,223 €/kWh 
Emissionen Wärme 137 t CO2 101 t CO2 
Emissionen Strom (mit PV) 1.939 t CO2 1.845 t CO2 

Emissionen gesamt (mit PV) 2.076 t CO2 1946 t CO2 

Tabelle 26: Zusammenfassung VS-5 (Eigene Darstellung)  
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grund des hohen Anteils des Strombezugs aus 
dem Verbundnetz ergeben sich 1.939 t CO2-
Äquivalente für die Stromversorgung des 
Quartiers, sodass es insgesamt zu Treibhaus-
gasemissionen von 2.076 t CO2-Äquivalenten 
kommt.  
 
Eine Darstellung der Werte für Bebauungsva-
riante 2 befindet sich in Tabelle 26. Die Werte 
sind nach der gleichen Systematik kalkuliert. 
 

5.9.7 Gegenüberstellung der Varianten 

Die Gegenüberstellung der Varianten erfolgt 
am Beispiel der Bebauungsvariante 1. Die 
Daten zu der Bebauungsvariante 2 sind in 
den Tabellen der vorherigen Kapitel enthal-
ten und führen zu ähnlichen Profilen der Ver-
sorgungsvarianten, relativ zueinander, sodass 
diese nicht gesondert dargestellt werden. 

Investitionskosten  

 
Die Variante VS-1 (dezentrale Gasbrennwert-
kessel) verfügt deutlich mit 1,3 Mio. € über 
die geringsten Investitionskosten. Bei den 
anderen vier Varianten verursacht das Wär-
menetz erhebliche Investitionskosten. Die 
Variante VS-3 (zentraler Pelletkessel) verfügt 
ebenfalls über relativ geringe Investitions-
kosten, ist aber im Betrieb teurer. Die höchs-
ten Investitionskosten sind für die Variante 
VS-5 (zentraler Kessel, Geothermie ergänzt 
von PV) erforderlich, da hier insbesondere 
die Erdsonden sowie Wärmepumpen hohe 
Investitionen erfordern.  
 
 

Jährliche Gesamtkosten 

Aufgrund der hohen Brennstoffkosten gehört 
die Variante VS-1 bei der Betrachtung der 
jährlichen Gesamtkosten – bestehend aus 
Annuität, Betriebs- und Brennstoffkosten – 
nicht mehr zu den günstigsten Varianten, da 
die Brennstoff- und Betriebskosten unver-
hältnismäßig hoch sind und die Erlöse aus 
dem Stromverkauf der Varianten VS-2 (zent-
rales BHKW und Pelletkessel) sowie VS-4 
(zentrales BHKW, Pelletkessel, Solarthermie 
und PV) sehr hoch sind. Auffällig ist, dass 
über die zentrale Versorgung mit einem rei-
nen Heizwerk in Variante VS-3 aufgrund ge-
ringer Betriebskosten ähnliche Gesamtkosten 
wie in Variante VS-1 erreichbar sind – trotz 
hoher Investitionskosten für ein Wärmenetz.  

 
Abb.  63: Gesamtkosten vor Stromverkauf  
(ohne MwSt.) (Eigene Darstellung) 

Erlöse aus Stromverkauf 

Aufgrund der zurzeit und vermutlich auch 
zukünftig hohen Strompreise lassen sich zu-
sätzliche Einnahmen durch den Stromverkauf  
bei BHKW-Modulen erwirtschaften und so 
die hohen Investitionskosten überkompen-
sieren.  
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Abb.  62: Vergleich Investitionskosten (nur Wärme)  
 (ohne MwSt.)  (Eigene Darstellung) 

Abb.  64: Jährliche Erlöse aus dem Stromverkauf (nur 
BHKW-Module) (ohne MwSt.) (Eigene Darstellung) 
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Abb.  65: Jährliche Gesamtkosten (nur Wärme) (ohne MwSt.)  (Eigene Darstellung) 

 
Abb.  66: Endkundepreise Strom (ohne MwSt.) (Eigene Darstellung) 

 
Abb.  67: Spezifische Wärmepreise (ohne MwSt.) (Eigene Darstellung) 
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Spezifische Strompreise  

Die Varianten VS-2 und VS-4, die Strom mit 
BHKW-Modulen erzeugen, verfügen über die 
geringsten Stromendkundenpreise von etwa 
17 ct/kWh, da der Bezug des Restbedarfs aus 
dem Verbundnetz am niedrigsten ist. Demge-
genüber ist der Endkundenpreis der Varian-
ten VS-1 und VS-3 am höchsten, da der 
Strombezug ausschließlich aus dem Ver-
bundnetz erfolgt.  

Spezifische Wärmepreise 

Die spezifischen Wärmepreise sind bei der 
Variante VS-2 mit 6 ct/kWh am niedrigsten, 
was durch hohe BHKW-Laufzeiten und damit 
verbundene Stromerzeugung begründet ist.  
Ähnliches gilt für VS-4. Der Wärmepreis ist 
hier aufgrund geringerer BHKW-
Dimensionierung und des daher geringeren 
Stromverkaufs höher. Bis auf Variante VS-5 
sind die Wärmepreise bei allen weiteren Va-
rianten mit etwa 10 ct/kWh auf ähnlichem 
Niveau. 

Umweltauswirkungen 

Die Umweltauswirkungen, hier gemessen an 
Treibhausgasemissionen (Umweltauswir-
kungen umfassen deutlich mehr als Treib-
hausgasemissionen. Eine genauere Betrach-
tung ließ sich im Rahmen dieser Arbeit je-
doch nicht umsetzen, daher dienen die Treib-
hausgasemissionen als Referenzwert), sind 
bei zentraler Erzeugung und vorrangig bei 
den Varianten mit BHKW-Modulen am nied-
rigsten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Würde man eine Stromerzeugung über PV bei 
VS-1, VS-2 und VS-3 einrechnen ergäben sich 
weitere Emissionsminderungspotenziale. 
Werden nur Umweltauswirkungen betrach-
tet, ist Variante VS-1 aufgrund der hohen 
Treibhausgasemissionen nicht zu empfehlen. 

Vergleich der Bebauungsvarianten 

Bei allen fünf Varianten sind die spezifischen 
Wärmepreise für die Bebauungsvariante 2 
(Passivhausstandard) gegenüber den Wär-
mepreisen der Bebauungsvariante 1 (EnEV-
Standard) erhöht. Ähnliches gilt – bis auf 
Ausnahmen - für die Treibhausgasemissio-
nen. Der Grund hierfür liegt in der geringeren 
BHKW-Nutzung und damit dem geringeren 
Stromverkauf begründet. Zudem sind die 
Investitionen in das Wärmenetz immer die 
gleichen, sodass diese bei der Bebauungsva-
riante 2 anteilig stärker ins Gewicht fallen. 
Obwohl der spezifische Wärmepreis erhöht 
ist, werden die gesamten Heizenergiekosten 
für den Endkunden bei Bebauungsvariante 2 
geringer ausfallen, da die bezogene Gesamt-
menge deutlich reduziert ist. Daher plädiert 
der Autor auch weiterhin für die Realisierung 
der Bebauungsvariante 2. 
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Abb.  68: Treibausgasemissionen der Wärmebereitstellung (in  CO2-Äquivalenten)  (Eigene Darstellung) 
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5.9.8 Zusammenfassung und Varianten-
auswahl 

Die hier dargestellten Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen dienen als Orientierung, sind 
jedoch nicht als exakt einzustufen. Sie basie-
ren auf der VDI 2067, benutzen aber teilweise 
Werte die aus Überschlagsrechnungen oder 
Abschätzungen stammen (insbesondere zur 
Entwicklung von Einspeisevergütung, Ener-
giepreisen etc.), da genauere Daten nicht vor-
liegen. Diese sollten zu einem späteren Zeit-
punkt bei detaillierter Betrachtung folgen. 
Nichtsdestotrotz liefert das Kapitel 5 als Skiz-
ze eines energetischen Quartierskonzepts 
belastbare Tendenzen bezüglich der mögli-
chen Energieversorgung des Quartiers 
Krückau-Vormstegen. 
 
Festzuhalten sind vier zentrale Ergebnisse: 
 
1. Es bestehen gute technische und wirt-

schaftliche Voraussetzungen zur Einlei-
tung eines energetischen Quartierskon-
zepts. Es bedarf jedoch der Kooperation 
von Akteuren, die vernetzt und von den 
Vorteilen von Verbundlösungen überzeugt 
werden müssen. 

1. Die Aufgabe für Krückau-Vormstegen wird 
die gemeinsame Versorgung von Bestand 
und Neubau sein. Die energetische Sanie-
rung des Bestands ist hierbei zentral. 

2. Der Energiebedarf für den Gebäudebe-
reich in Krückau-Vormstegen lässt sich 
vollständig durch lokal verfügbare regene-
rative Energien decken. 

3. Für eine Variantenumsetzung bietet sich 
die Variante VS-2 und VS-4 aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit, geringer negativer 
Umweltauswirkungen und einfacher Um-
setzbarkeit an. 

 
Bei der Auswertung der ermittelten Werte in 
Kapitel 5.9.7 hat sich gezeigt, dass die zentra-
len Varianten bei Gleichzeitigkeit von Strom- 
und Wärmeerzeugung erstens den Vorteil des 
günstigeren Strombezugs haben, zweitens 
aufgrund der Anrechnung des selbstgenutz-
ten Stroms geringere spezifische Wärmekos-
ten und drittens geringere Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. Insbesondere die 
Sicherstellung der Grundversorgung mit 
Heizwärme durch BHKW-Module und ergän-
zende Stromerzeugung durch PV bietet die 
Möglichkeit, das Quartier bilanziell vollstän-

dig mit regenerativen Energien zu versorgen, 
bei gleichzeitig günstigem Strom- sowie 
Wärmepreis. Selbst wenn die Nutzung der 
Haferspelzen der Peter Kölln KGaA zu einem 
höheren Preis oder aber ab einem bestimm-
ten Zeitpunkt nicht mehr realisierbar sein 
sollte, wäre der spezifische Wärmepreis bei 
Nutzung von Holzpellets zu Marktpreisen in 
der Variante VS-2 auf dem Niveau der Refe-
renzvariante (bei etwa 10 bis 10,7 ct/kWh). 
 
Die Umsetzungen der Varianten VS-4 und VS-
5 sind technisch und auch rechtlich kompli-
zierter als die der übrigen drei Varianten. Die 
Installation von Solarthermieanlagen erfor-
dert zusätzlichen Koordinationsaufwand und 
der Einsatz von Geothermie ist in der hier 
vorgeschlagenen Größenordnung technisch 
und organisatorisch aufwändig. Eigentums-
verhältnisse, Abstandsflächen und rechtliche 
Festsetzungen in der Bauleitplanung erfor-
dern einen höheren Arbeitsaufwand, als die-
ses bei einer rein zentralen Versorgung über 
BHKW-Module, Heizkessel oder Einzelkessel 
je Gebäude nötig wäre. Auch ist von einem 
erhöhten Platzbedarf durch die Nutzung von 
Geothermie in der in dieser Arbeit vorge-
schlagenen Installation auf öffentlichen Frei-
flächen auszugehen, sodass die Varianten VS-
2, VS-3 und VS-4 mit Einschränkungen vom 
Autor als am einfachsten umsetzbar angese-
hen werden. 

Bestimmung Vorzugsvariante  

Daraus folgend wird die Variante VS-2 (Nah-
wärmenetz mit BHKW und optionaler PV-
Nutzung) für eine genauere Betrachtung 
empfohlen. Diese Variante verfügt über die 
geringsten spezifischen Wärmekosten mit 6,1 
respektive 7 ct/kWh und die geringsten spe-
zifischen Stromkosten mit 17 ct/kWh. Zudem 
ist dieses die Variante mit den geringsten 
Umweltauswirkungen (954 respektive 1281 t 
CO2-Äquivalente) selbst ohne die empfohlene 
PV-Nutzung und basiert nahezu ausschließ-
lich auf Energieträgern aus dem Quartier. Bei 
einer Nutzung von PV zur Stromerzeugung 
könnte der gesamte Gebäudeenergiebedarf 
im Quartier vollständig mit regenerativen 
Energien aus dem Quartier bereitgestellt 
werden.  
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6. Kapitel | Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkatalog 

Die in Kapitel 5.9 dargestellten Ergebnisse 
sind nicht als einzig mögliche Varianten an-
zusehen, sondern als Möglichkeit, wie eine 
wirtschaftliche und umweltverträgliche Quar-
tiersenergieversorgung basierend auf rege-
nerativen Energien  funktionieren kann. Wel-
che Variante letztendlich für die Quartiers-
versorgung gewählt wird ist unerheblich, 
solange Energiepreis, Umweltauswirkungen 
und Versorgungssicherheit berücksichtigt 
werden. Dementsprechend ist die Vorzugsva-
riante VS-2 als Vorschlag zu verstehen, die 
sich von den untersuchten Varianten als am 
geeignetsten herausgestellt hat.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung 
der Variante VS-2 nur mittel- bis langfristig 
realisierbar ist, was aber mit der Quartiers-
entwicklung einhergeht. Trotzdem sei erneut 
darauf hingewiesen, dass viele Maßnahmen 
nur langfristig wirken und der Planungspro-
zess daher an langfristigen Zielen orientiert 
sein muss, wofür ein energetisches Quar-
tierskonzept benötigt wird.  

Planungsprozess  

Zur Umsetzung der Variante VS-2 ist der Auf-
bau einer Arbeitsgruppe – wie in Kapitel 5.4.3 
beschrieben – unabdingbar. Diese Arbeits-
gruppe begleitet die Erarbeitung eines ener-
getischen Quartierskonzepts für Krückau-
Vormstegen. Die benötigte Konzeptskizze 
liegt mit dieser Arbeit vor, die als Grundlage 
für den Planungsprozess dienen kann. In ei-
ner ersten Phase von Anfang 2014 bis Ende 
2016 geht es um eine gemeinsame Zielformu-
lierung für das energetische Quartierskon-
zept, die Ausarbeitung dieses Konzepts, die 
Festsetzung der Konzeptergebnisse in gel-
tendes Baurecht, Planungsleitfäden, Vertrags-
recht und städtebauliche Verträge.  
 
Unerlässlich ist Transparenz und öffentliche 
Teilhabe an den Planungen. Denkbar wäre im 
Rahmen der Nachhaltica-Messe nach Bewoh-
nerwünschen für das zukünftige Krückau-
Vormstegen zu fragen und damit auch ein 
Stück weit eine öffentliche Diskussion zu ini-
tiieren. Ein nachhaltiges Quartier Krückau-
Vormstegen könnte zum Musterdistrikt für 
das Hamburger Umland werden und die 
„Marke Elmshorn“ stärken. 

Parallel dazu soll ein Sanierungsmanager 
eingesetzt werden, der die energetische Sa-
nierung des Bestands durch Beratung, Infor-
mationsveranstaltungen und andere Öffent-
lichkeitsarbeit voranbringt. Nach 2017 wird 
die intensive Arbeitsphase der Arbeitsgruppe 
und des Sanierungsmanagers mit der Reali-
sierungseinleitung enden. Die Strukturen 
sollen aber erhalten bleiben und für die wei-
tere Prozessteuerung genutzt werden, wenn 
auch nicht mehr in demselben Umfang.  
 
Aufgrund des langfristigen Umsetzungszeit-
raums wird empfohlen das Nahwärmenetz in 
zwei Schritten auszubauen: In einem ersten 
Schritt ab 2016 für die nördlichen Neubauge-
biete um den Buttermarkt. So wäre eine ge-
ringere Anlagendimensionierung für Heiz-
kessel und BHKW-Module denkbar. Etwa 15 
Jahre später, wenn ein Austausch der BHKW-
Module ohnehin anstehen würde, könnte bei 
fortschreitender Quartiersentwicklung in 
einem zweiten Bauabschnitt der südliche Teil 
des Nahwärmenetzes verlegt und die dann 
sanierten Bestandsgebäude angeschlossen 
werden. So würde das wirtschaftliche Risiko 
für den Anlagenbetreiber gemindert und 
gleichzeitig eine Anpassung der Infrastruk-
turentwicklung an die Quartiersentwicklung 
erfolgen. Auch bei frühzeitiger energetischer 
Sanierung im Gebäudebestand mit dezentra-
ler Versorgung sollten die heizungstechni-
schen Anlagen zu diesem Zeitpunkt bereits 
abgeschrieben sein, sodass diese durch einen 
Nahwärmeanschluss ersetzt werden können.  

Energiesystem 

Neben der technisch-wirtschaftlichen Kom-
ponente für den Betrieb von Energienetzen 
ist die organisatorische Umsetzung entschei-
dend für den Erfolg eines Energienetzes. Für 
Krückau-Vormstegen ist der Betrieb der 
BHKW-Module und des Wärmenetzes über 
SWE als Contractor am sinnvollsten. Auf-
grund des langen Umsetzungszeitraums ist 
das Funktionieren anderer Betreibermodelle, 
zum Beispiel über Genossenschaften, un-
wahrscheinlich. Mit dem Contracting-Modell 
entsteht besonders für Kleineigentümer nur 
geringer Aufwand, sodass eine Umstellung 
der Energieversorgung im Bestand unkom-
pliziert ist.  
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Für den Bereich der empfohlenen PV-
Nutzung könnte ein Contracting durch SWE 
angeboten werden. Vor dem Hintergrund, 
dass im Quartier bei Nutzung aller Dachflä-
chen etwa hundert PV-Anlagen installiert 
sind, ist selbstständige Planung, Betrieb und 
Eigenvermarktung parallel hierzu denkbar.  
 
Eine Grundvoraussetzung für die Wärme-
netzverlegung ist die Befürwortung durch 
eine Mindestanzahl der Eigentümer im südli-
chen Teilgebiet Krückau-Vormstegens. Auch 
bedarf es an Umsetzungswillen und ausrei-
chender finanzieller Mittel bei den Eigentü-
mern um die energetischen Sanierungen 
durchzuführen. Für den nördlichen Bereich 
des Quartiers, das vorwiegend im Neubau 
errichtet wird, kann eine Nutzung von erneu-
erbaren Energieträgern und KWK zur Wär-
meversorgung in Bebauungsplänen aus städ-
tebaulichen Gründen festgesetzt werden.  
 
Die Festsetzung von PV-Nutzung kann für die 
Neubauten über einen städtebaulichen Ver-
trag nach BauGB § 11 festgesetzt werden, 
indem pro Quadratmeter Wohnfläche ein 
bestimmter Wert an PV-Modulen zu errichten 
ist. Auch solare Optimierungen der Bebau-
ungsstruktur sind festsetzbar.  Für die Be-
standsgebäude ist dieses nicht möglich. Hier 
wird es Aufgabe des Sanierungsmanagers 
sein die Eigentümer zu aktivieren. Im Falle 
einer energetischen Sanierung sollten auch 
städtische Förderprogramme zur Verfügung 
stehen, um so Investitionshemmnisse zu 
mindern. Wenn im Quartier energetische 

Sanierungen durchgeführt werden, müssen 
diese umfassend sein, da Gebäude sonst in 
den nächsten Jahrzehnten vermutlich nicht 
erneut saniert werden. 
 
Weitere Handlungsempfehlungen:  
 
� Mit der Beauftragung eines Fachplaners 

Mitte 2014 ist neben weiteren Varianten 
eine Einzelnetzversorgung zu prüfen.  

� Die Installation von PV auf allen Dachflä-
chen sollte gerade aus Gründen der Sicht-
barkeit forciert werden, da so der Bezug 
zwischen der regenerativen Energiever-
sorgung und einem nachhaltigen Quartier 
eher deutlich wird als mit nicht öffentlich 
zugänglichen BHKW-Modulen. Auch ist 
mit einer weiteren Stromgestehungskos-
tenminderung aus PV gegenüber allge-
meiner Strompreissteigerung zu rechnen.  

Umgang mit dem Gebäudebestand 

Um den Planungsprozess transparent zu ge-
stalten, Abstimmungen zu ermöglichen und 
Informationen zu verbreiten, sollen regelmä-
ßig Eigentümer- und Bürgerversammlungen 
durchgeführt werden - Abstimmungen mit 
und zwischen den Eigentümern sind uner-
lässlich. Da das Interesse, der Informations-
bedarf über die Umsetzung von energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen und die finan-
zielle Situation bei jedem Bürger unterschied-
lich sein wird, muss ein individuelles Bera-
tungsangebot mit dem Fokus auf technischen 
und finanziellen Lösungen aufgebaut werden.  

 
Abb.  69: Zeitleiste (Teil 1) Umsetzung Variante VS-2 (Eigene Darstellung) 
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Auch ist das Angebot für Energiechecks 
denkbar. Diese Aufgaben müsste ein Sanie-
rungsmanager wahrnehmen, der ab 2015 
durch KfW-Mittel zur Verfügung stehen soll. 
Nach Auslaufen der Förderung wird diese 
Funktion entweder von der Stadt Elmshorn 
getragen oder durch den Klimamanager der 
Elmshorner Verwaltung ausgefüllt. Wichtig 
ist es einen Ansprechpartner für die Bürger 
im Quartier zu haben, der für die Arbeitsge-
meinschaft spricht und gleichzeitig als Part-
ner der Bürger gesehen wird und als Vermitt-
ler fungiert.  
 
Weitere Handlungsempfehlungen:  
 
� Die Einrichtung eines Sanierungsfonds 

sollte diskutiert werden.  
� Erstellung eines Sanierungskatalogs. 
� Der Sanierungsmanager gibt einen Sanie-

rungszeitplan für das Quartier vor, nach-
dem der Sanierungszustand jedes einzel-
nen Gebäudes erfasst worden ist. So wer-
den Koordination der Maßnahmen und 
Synergien ermöglicht. 

� Die Realisierung eines Musterhauses als 
Sanierungsbeispiel im Quartier. 

� Die Erstansprache der Eigentümer könnte 
zum Beispiel über „Haus & Grund“, die der 
Gewerbetreibenden über Stadtmarketing 
Elmshorn e.V. erfolgen.  

Maßnahmen für den Gebäudeneubau 

Ein wirtschaftlicher Nahwärmenetzbetrieb ist 
selbst im Passivhausstandard erreichbar, 

sofern keine Realteilung der Baugrundstücke 
erfolgt, wovon daher abgeraten wird. Für die 
Baufelder im Neubau lässt sich die Variante 
VS-2 verhältnismäßig einfach umsetzen, da 
die Stadt Elmshorn Festsetzungen im Bebau-
ungsplan treffen, über städtebauliche Verträ-
ge Baustandards vorgeben kann und einen 
Teil der Grundstücke besitzt und so über das 
Vertragsrecht energetische Anforderungen 
beim Bau einfordern kann.  

Weiterer Arbeitsbedarf  

Wie im ersten Kapitel der Arbeit erwähnt ist 
ein energieeffizientes Quartier über die fol-
genden strategischen Handlungsfelder er-
reichbar: 
 
� Energetisch exzellenter Neubaustandard. 
� Energetische Sanierung auf Neubaustan-

dard. 
� Regenerative Energieversorgung. 
� Nutzung von Effizienzvorteilen durch 

Wärmenetze. 
� CO2-arme Mobilität. 
� Energieeffiziente Haushalte. 
 
Die ersten vier Punkte wurden im Rahmen 
dieser Arbeit thematisiert. Es wird Aufgabe 
der Arbeitsgemeinschaft sein, die Punkte 
Mobilität und Haushalte in den Blick zu neh-
men. Insbesondere im Bereich des Nut-
zerverhaltens liegen erhebliche Energieeffi-
zienzpotenziale, die nur durch Aufklärungs-
arbeit, öffentlichen Kampagnen und individu-
elle Beratung realisierbar sind.  

 
Abb.  70: Zeitleiste (Teil 2) Umsetzung Variante VS-2 (Eigene Darstellung) 
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Eine Erweiterung des Betrachtungsraumes 
für das energetische Quartierskonzept wird 
empfohlen. Insbesondere die Gebäude süd- 
lich der Kreuzung Westerstraße Vormstegen 
und der große Gebäudekomplex nördlich der 
Krückau (Parkhaus, Wohnhaus und Ge-

schäftshaus am Neuen Markt) bieten erhebli-
che Sanierungs- und auch Solarpotenziale. 
Entlang der Gebäude nördlich der Krückau 
verläuft die Wärmetrasse zur Versorgung des 
Baufelds X, sodass eine Integration in das 
Nahewärmenetz zu prüfen ist. 

Handlungsmatrix Umsetzung Variante VS-2 (Teil 1) 

Maßnahme Akteur Adressat 

Ansprache Akteure Stadt Elmshorn (durch Bür-
germeister) und SWE 

Alle Akteure 

Gründung Arbeitsgruppe (ArGe) Alle Akteure (gesteuert von 
Stadt Elmshorn) 

Alle Akteure 

Öffentlichkeitsarbeit Morgenwelt, Stadtmarketing 
e.V. 

Zivilgesellschaft, Eigentümer, 
Investoren 

Zielformulierung für K-V, festlegen von 
technischen Parametern (Energiestan-
dards, Energieversorgung, evtl. Baumate-
rialien etc.) 

ArGe unter Austausch 
mit Zivilgesellschaft 

Bindend für alle im weiteren 
Prozess und Vorgabe für 
Fachplaner 

Ergänzung des Themas Energie um wei-
tere (Verkehr, Abwasser, Dachgärten,…) 

ArGe Stadt Elmshorn (Verwal-
tung), Investoren, bei Bedarf 
Fachplaner 

Beantragung KfW-432 Stadt Elmshorn, SWE, ArGe KfW, Bundesland 
Erstellung technisches Quartierskonzept Fachplaner in Rückkopplung 

mit ArGe 
 

ArGe, Zivilgesellschaft 

Entscheidung über Quartierskonzept Stadt Elmshorn Stadt Elmshorn, SWE, ArGe 

Arbeit 
Sanierungsmanager 

Sanierungsmanager  Eigentümer und ArGe 

Beratungsangebote durch strategische 
Partner 

SWE, Sparkasse Elmshorn, 
SHZ, Morgenwelt, Stadtmar-
keting Elmshorn e.V. etc. 

Eigentümer, Investoren, mo-
mentane und zukünftige 
Nutzer, Handwerker 

Baurechtschaffung Stadt Elmshorn Investoren, Nutzer 

Beschluss Leitfäden (Gestaltung, Bauma-
terialien, Umwelt,…) 

Stadt Elmshorn nach Vorar-
beit von ArGe 

Stadt Elmshorn, Investor, 
Nutzer 

Anpassung Kaufverträge städtischer Lie-
genschaften 

Stadt Elmshorn Investoren 

Aufstellung von Förderprogrammen SWE, Stadt Elmshorn Investoren, Eigentümer 

Bauvorbereitung Wärmenetz (Nord) SWE zusammen mit Fach-
planern 

Stadt Elmshorn, Investoren, 
Eigentümer 

Baubeginn Hochbau Investoren Nutzer 
Teilausbau Wärmenetz + BHKW (Nord) SWE Investoren, Eigentümer 
Modellprojekt Gebäudesanierung Eigentümer, SWE, Stadt 

Elmshorn 
Eigentümer, Nutzer, indirekt 
Stadt Elmshorn und SWE 

Evaluierung Zielerreichung ArGe, Stadt Elmshorn Alle Akteure 

Teilausbau Wärmenetz (Süd)  
+ Erneuerung BHKW-Module  

SWE Investoren, Eigentümer 

Abb.  71: Handlungsmatrix Umsetzung Variante VS-2 (Teil 1) (Eigene Darstellung) 
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Handlungsmatrix Umsetzung Variante VS-2 (Teil 2) 

Status/ Zeitpunkt Finanzierung Ziel 

Anfang 2014 Stadt Elmshorn Aktivierung der Akteure und Gründung der Ar-
beitsgruppe 

Anfang 2014 Alle Akteure Initiierung eines gemeinsamen und langfristigen 
Planungsprozesses zur Koordinierung der Maß-
nahmen in Krückau-Vormstegen 

Beginn bis Mitte 
2014 

SWE, Stadt Elmshorn, AG Transparenz des Planungsprozesses, Aufklärung 
und Bekanntmachung sowie Markenbildung 

Bis Mitte 2014 Verfahren: Stadt Elmshorn, 
ansonsten Zeitbudget der 
Akteure 

Festlegung von Planungsleitlinien unter Beteili-
gung der Bürger (Nachhaltica, Diskussionsveran-
staltungen, Eigentümerversammlungen etc.) und 
Leitbild für K-V. Dient als Rahmen für Konzept 

Mitte 2014 bis  
Mitte 2015 

Verfahren: Stadt Elmshorn, 
ansonsten Zeitbudget der 
Akteure 

Erweiterung des energetischen Quartierskon-
zepts um weitere Aspekte nachhaltiger Quartier-
sentwicklung 

Ab Mitte 2014 Stadt Elmshorn Sicherung der Finanzierung 

Mitte 2014 bis  
Ende 2014 

KfW-432 + Bundesland und 
Stadt Elmshorn 

Detaillierte Planung und Entwickelung von Be-
bauungs- und Versorgungsvarianten als Ent-
scheidungsgrundlage 

Bis Mitte 2015 Stadt Elmshorn, ArGe Vorbereitung der Umsetzung der Vorzugsvarian-
te in Vertrags- und Baurecht 

2015 – 2017,  
danach fortlaufend 

KfW-432 und Stadt Elmshorn Bestandserfassung, Ansprache Eigentümer, Ko-
ordination Sanierungsmaßnahmen, Beratung. 
Ziel: Fahrplan Gebäudesanierung 

Ab Mitte 2015 Eigenfinanzierung durch stra-
tegische Partner 

Aktivierung der Eigentümer, möglicher Investo-
ren und der Zivilgesellschaft zur Erhöhung der 
Sanierungsquote und Sensibilisierung  

Bis Ende 2015 Stadt Elmshorn Umsetzung ArGe-Beschlüsse in B-Pläne, städte-
bauliche Verträge und Elmshorner Klimaschutz-
konzept 

Bis Ende 2015 Stadt Elmshorn Umsetzung ArGe-Beschlüsse in Verwaltungsan-
weisungen und Planungsleitfäden 

Bis Ende 2015 - Verankerung der Energieeffizienzziele  

Bis Ende 2015 Stadt Elmshorn, Land Schles-
wig-Holstein, SWE 

Schaffung von Anreizen zur Einhaltung der An-
forderungen von Planungsleitfäden etc. 

2016 SWE Abstimmung Feinplanung Gebäude der ersten 
Baufelder mit Energiesystemdimensionierung 

Ab 2017 Investoren - 
Ab 2017 SWE Bereitstellung Wärme/Strom für Neubauten 
Ab 2018 Eigentümer, KfW, Stadt Elms-

horn 
Aufzeigen von Sanierungspotenzialen anhand 
eines Beispielgebäudes zur Initiierung einer 
großflächigen energetischen Quartierssanierung 

Ab 2018,  
fortlaufend 

Stadt Elmshorn, ArGe Qualitätscontrolling und gegebenenfalls Gegen-
steuerung bei Defiziten. Übertragbarkeit prüfen. 

Ab 2030 SWE Bereitstellung Wärme/Strom für das gesamte 
Quartier. Prüfung einer Übertragbarkeit. 

Abb.  72: Handlungsmatrix Umsetzung Variante VS-2 (Teil 2) (Eigene Darstellung) 
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7. Kapitel | Fazit

In den ersten vier Kapiteln wurde der aktuel-
le Stand der energetischen Quartiersplanung 
aufgearbeitet. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass es in den vergangenen Jahren zu einer 
zunehmenden Dynamik bei der energeti-
schen Quartiersplanung gekommen ist. Den-
noch bestehen, trotz politischer Förderung, 
erhebliche Disparitäten bezüglich der Aus-
führung energetischer Quartiersplanung: 
Während Kommunen, die sich bereits lang-
jährig im Bereich Umweltschutz engagieren, 
auch bei der energetischen Quartiersplanung 
eine Vorreiterrolle einnehmen, ist das Thema 
in der Mehrheit der Kommunen lediglich ein 
theoretisches Konstrukt, was in ihrer Arbeit 
nicht zur Anwendung kommt.  
 
Die Begründung hierfür liegt in der Komple-
xität energetischer Quartiersplanung: Die 
Koordination sektoraler Planungen, unter-
schiedlichste Rechtsbereiche, divergierende 
Akteursinteressen, technische Herausforde-
rungen und ein langjähriger Planungsprozess 
erfordern hohen Aufwand und binden damit 
in Kommunen ohnehin knappe personelle 
und finanzielle Ressourcen. Die Notwendig-
keit einer energetischen Quartiersplanung ist 
jedoch stärker denn je.    
 
Die Flächenkonversion war das Thema der 
letzten 20 Jahre in der europäischen Stadt-
planung; die kommenden Jahrzehnte werden 
vom Stadtumbau geprägt sein. Die Wandlung 
der Stadtstruktur des 20. Jahrhunderts hin zu 
nutzungsflexiblen und nachhaltigen Struktu-
ren – sozial, technisch und funktional – wird 
eine zentrale Aufgabe für die Stadtplanung. 
Der großflächige Neubau wird die Ausnahme 
in der Stadt sein. Vielmehr wird der Bestand 
an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts 
angepasst und partiell von Neubauten er-
gänzt werden müssen. 
 
Damit geht die Chance für einen nachhaltigen 
Städtebau und Klimaschutz einher. Damit 
diese Chance aber auch von Kommunen ge-
nutzt wird, die bislang noch nicht im Klima-
schutz engagiert waren und denen es diesbe-
züglich an Erfahrung mangelt, bedarf es mehr 
als einiger Förderprogramme vom Bund und 
theoretischer Konzepte. Die Beispiele aus 
Kapitel 3 zeigen wie unterschiedlich die Her-

angehensweise für die Erstellung und Umset-
zung eines energetischen Quartierskonzepts 
sein kann und gleichzeitig wie unterschied-
lich die Ergebnisse von der Qualität her aus-
fallen. Und dabei bilden die Konzepte aus 
Kapitel 3 bereits gute Beispiele aus der Praxis 
ab.  
 
In der Planungstheorie und an den Hochschu-
len gibt es diverse Konzepte wie nachhaltige 
und energieeffiziente Städte gestaltet werden 
können. Aber entscheidend ist die Anwen-
dung dieser Konzepte in der Praxis: Der 
Übergang von theoretischen Konzepten und 
die Bekanntmachung von Best-Practice-
Beispielen für die alltägliche Planungsarbeit 
in den Kommunen. Hier besteht das größte 
Defizit und damit auch der Ansatzpunkt zur 
Optimierung energetischer Quartiersplanung. 
 
Viele Kommunen sind sich der Bedeutung 
von Energie für die Quartiersplanung be-
wusst. Die Planungstools und Konzepte aus 
der Theorie sind jedoch so komplex, dass 
diese praktisch in kleinen Kommunen mit 
knappen Ressourcen nicht anwendbar sind. 
Als Beispiel sei der DGNB-Katalog „Nachhalti-
ge Stadtquartiere“ genannt, der über 400 
Einzelkriterien für eine Zertifizierung auflis-
tet. Trotz Anerkennung für diesen Ansatz 
stellt sich die Frage, wer dieses in der kom-
munalen Verwaltung leisten kann und soll? 
 
Damit liegt der Auftrag bei der Forschung, ein 
Planungstool wie in Kapitel 4 beschrieben, zu 
entwickeln, dass die Komplexität energeti-
scher Quartiersplanung reduziert oder zu-
mindest überschaubar macht. Da Energie als 
Zusatz oder Last nach abgeschlossenen städ-
tebaulichen Planungen angesehen wird, muss 
diesem Thema der Aufwand genommen wer-
den um es natürlich in den Planungsprozess 
zu integrieren. Nur so lässt sich die Chance 
des Stadtumbaus auch als Chance für den 
energetischen Stadtumbau hin zum nachhal-
tigen Energiegebrauch realisieren.  
 
Die Grundzüge des Instruments sind bereits 
an anderer Stelle beschrieben. Kurz zusam-
mengefasst muss das Instrument „Energeti-
sches Quartierskonzept“ über drei Elemente 
verfügen: Eine klare Planungsanleitung, wel-
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che Schritte zu tun sind, einen Katalog an 
möglichen technisch-organisatorischen Lö-
sungen und planungsrechtlichen Instrumen-
ten um diese umzusetzen und drittens ein 
Evaluationssystem, das eine Bestandserfas-
sung ermöglicht aber auch die Umsetzung des 
energetischen Quartierskonzepts evaluier- 
und überprüfbar macht.  
 
Energetische Quartiersplanung läuft bis jetzt 
unsystematisch ab, da es hunderte von Mög-
lichkeiten gibt wie Quartiere bewertet wer-
den können, wie sie geplant und mit Energie 
versorgt werden können. Dieses Planungstool 
soll energetische Quartiersplanung für die 
Planungspraxis aufbereiten und ordnen um 
das energetische Quartierskonzept als Pla-
nungsinstrument zu systematisieren. Nur 
wenn dieses gelingt, wird auch ein qualitativ 
hochwertiger energetischer Stadtumbau ge-
lingen.  

Energetisches Quartierskonzept Elmshorn 

Die Skizze eines energetischen Quartierskon-
zepts für Krückau-Vormstegen baut auf An-
sätzen aus den ersten vier Kapiteln auf. Auf-
grund fehlender Basisliteratur zu energeti-
schen Quartierskonzepten ergab sich das 
Vorgehen für Krückau-Vormstegen aus diver-
sen Gesprächen, Fachartikeln und Praxisbei-
spielen. Dieses ist beispielhaft für die Defizite 
in der theoretischen Aufarbeitung energeti-
scher Quartierskonzepte: Auf der einen Seite 
ist Teilen der Elmshorner Verwaltung die 
Notwendigkeit eines Quartierskonzepts be-
wusst, auf der anderen fehlte in der Vergan-
genheit die Zeit und Motivation sich mit die-
sem Thema zu befassen, da das Verfahren 
unklar, die Datengrundlage lückenhaft ist und 
selbst Vorstudien sehr zeitaufwändig sind.  
 
Die benötigte Vorstudie liegt mit dieser Ar-
beit jetzt vor. Es wurden das Quartier und der 
Rahmenplan in ihren Grundzügen analysiert. 
Auffällig ist der hohe Anteil an Bestandsge-
bäuden von etwa einem Drittel. Daher wurde 
auch eine umfangreiche Bestandsanalyse 
hinsichtlich Gebäudezustand, Sanierungspo-
tenzialen und Energiebedarfen durchgeführt. 
In der Folge wurden zwei Bebauungsvarian-
ten bezüglich des energetischen Standards 
festgelegt. Nachfolgend wurden für den Be-
stand sowie Neubau Energiepotenziale im 
Quartier ermittelt. Aus diesen Ergebnissen 

konnten fünf Varianten für die Energiever-
sorgung der Gebäude im Quartier erstellt 
werden. Für die Vorzugsvariante wurde ein 
Maßnahmenpaket entwickelt, was eine Um-
setzung ermöglichen soll. Betrachtet man den 
Umfang dieser Vorstudie oder Konzeptskizze 
muss erwähnt werden, dass dieser kaum von 
vielen energetischen Quartierskonzepten 
abweicht. Aufgrund fehlender Daten zum 
Gebäudebestand konnten  lediglich Annah-
men gemacht werden. Da diese sich bei 
Überprüfung aber als zutreffend erwiesen 
haben liegt der Stadt Elmshorn somit eine 
Arbeit vor, die sich nur unwesentlich von 
Auftragsarbeiten durch Fachplaner unter-
scheidet.  
 
Als zentrale Ergebnisse können festgehalten 
werden, dass die Voraussetzungen in Elms-
horn sowohl für ein energetisches Quartiers-
konzept, als auch eine rein regenerative 
Energieversorgung des Quartiers denkbar 
günstig sind. Die Vorzugsvariante besteht aus 
zwei BHKW-Modulen und einem Holzpellet-
Spitzenlastkessel die mit Haferspelzen be-
trieben werden. Über ein Wärmenetz werden 
die Bestandsgebäude und Neubauten mit 
Heizwärme versorgt. Als Ergänzung können 
auf allen verfügbaren Dachflächen PV-Module 
installiert werden, sodass zusammen mit dem 
in den BHKW-Modulen erzeugtem Strom eine 
komplett regenerative Energieversorgung 
des Gebäudebereichs in Krückau-Vormstegen 
erreicht werden kann. 
 
Dabei kann die Energieversorgung sogar zu 
einem sehr günstigen Preis realisiert werden, 
wovon alle Akteure profitieren würden. 
Strom könnte den Endkunden zu einem Preis 
von 17 ct/kWh (netto) und Heizwärme zu 
einem Preis von 6-7 ct/kWh (netto) angebo-
ten werden. Es bedarf nur an Willen sich mit 
diesem Thema auseinander zu setzen und die 
Initiative die hier gemachte Konzeptskizze 
aufzugreifen und weiter zu vertiefen.  
 
Was bleibt also in Elmshorn zu tun? Der 
wichtigste Schritt wäre das Zustandekommen 
von offenen Gesprächen mit allen Akteuren 
um die Bedeutung und Chancen eines energe-
tischen Quartierskonzepts deutlich zu ma-
chen. Oftmals ist schon viel erreicht, wenn 
alle Akteure zusammen „an einem Tisch sit-
zen“ und über potenzielle Ansatzpunkte einer 
Zusammenarbeit, Zielvorstellungen und Ei-
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genanteil diskutierten. Am Ende davon muss 
die Gründung einer Arbeitsgruppe stehen, die 
abseits sektoraler Planung das Projekt „nach-
haltiges Stadtquartier Krückau-Vormstegen“ 
als Ziel vorgegeben hat. Es geht um die For-
mulierung eines energetischen Leitbilds für 
Krückau-Vormstegen als das zentrale Projekt 
der Elmshorner Stadtentwicklung der ersten 
Hälfte des 21. Jahrhunderts. Für den Bereich 
der Energienutzung im Quartier steht mit 
dieser Arbeit eine Diskussionsgrundlage zur 
Verfügung, die in der Folge vertieft und um 
weitere Bereiche eines nachhaltigen Quar-
tiers ergänzt werden sollte.   
 
Alle Voraussetzungen um Krückau-
Vormstegen in ein (energetisch) nachhaltiges 
Quartier zu entwickeln sind vorhanden. Wie 
dieses funktionieren könnte, hat diese Arbeit 
gezeigt. Jetzt braucht es nur etwas Mut und 
Initiative dieses auch umzusetzen.  
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